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VORWORT ZUM 3. BAND 

Der 3. Band der 2. Auflage des Handwörterbuchs der Kriminologie erscheint mit großer 
Verspätung und in veränderter Form (Verweisung von Artikeln in einen Ergänzungsband). Für 
die Verspätung und Formänderung sind mannigfaltige Gründe maßgebend, von denen nur einer 
genannt werden soll: Ein Handwörterbuch mit monographieartigen, umfangreichen Artikeln, 
das noch dazu versucht, die ABC-Folge einzuhalten, stellt ein Unternehmen dar, das einem 
Geleitzug gleicht, dessen Tempo sich nach der langsamsten Einheit zu richten hat und bei dem 
auch Ausfälle aus zahlreichen Gründen vorkommen. 

Mit dem 3. Band ist die ABC-Folge zu Ende geführt; der 2. Band wird mit seiner 7. Lieferung 
in Kürze abgeschlossen werden. Im 3. Band mußten einige Artikel auf den 4. Band, den Er-
gänzungsband, verwiesen werden. Auch befinden sich nicht alle bisher erschienenen Artikel 
auf dem neuesten Stand. Es ist durchaus verständlich, daß Autoren, die ihre Abgabetermine 
eingehalten haben, nicht gewillt waren, ihre Manuskripte zum ersten oder wiederholten Male 
auf den neuesten Stand zu bringen. In diesen Fällen ist am Ende des Textes des Artikels der 
Stand angegeben, auf dem sich der Artikel befindet. In diesem Zusammenhang sei daran er-
innert, daß die Artikel Rechtsfriedensdelikte bis Selbstmord in einer ersten Doppellieferung 
des 3. Bandes bereits 1969 erschienen sind. 

Es ist vorgesehen, daß im Ergänzungsband nicht nur die noch fehlenden Artikel erscheinen. 
Vielmehr wird versucht werden, durch Ergänzungsaxtikel das Gesamtwerk auf den neuesten 
Stand der theoretisch- und empirisch-kriminologischen Forschung zu bringen. Die Übersicht 
und Benutzbarkeit des Gesamtwerkes werden durch den Ergänzungsband nicht beeinträchtigt 
werden. Der 5. Band wird umfangreiche Register und Verzeichnisse enthalten, so daß dem 
Benutzer des Gesamtwerkes die Orientierung leichtfallen wird. 

Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht, daß in einer Zeit des starken sozialen Wandels 
und der Rechtsreformen, in einer Zeit, in der sich so viel kriminologisch Neues und höchst 
Bedeutsames ereignet, in einer Zeit speziell, in der eine übergroße, auch für den Fachmann 
fast unübersehbare Fülle kriminologischer Untersuchungen theoretischer und empirischer Art 
weltweit erscheint, die Herausgabe eines solchen enzyklopädischen Werkes — wie es hier vorge-
legt wird —, ungewöhnlich schwierig ist. Verlag und Herausgeber sind trotz dieser leicht ein-
sehbaren Schwierigkeiten entschlossen, das Werk, das in ruhigeren Zeiten (Ende der fünfziger 
Jahre) geplant worden ist, erfolgreich zum Abschluß zu bringen. 

Der geschäftsführende Herausgeber — Hans Joachim Schneider — dankt allen Autoren für 
ihre konstruktive Mitarbeit, seiner Redaktionsassistentin Frau Marlene Stein-Hilbers für ihre 
Mithilfe bei der Erledigung der Korrespondenz und beim Lesen und Redigieren der Manuskripte, 
seinen Assistenten Werner Jubelius und Gerd Linge für das Lesen der Korrekturen, seiner Sekre-
tärin Frau Brigitte Dirkes und seiner Frau Hildegard Schneider für das Schreiben und erneute 
Schreiben der Manuskripte und redigierten Manuskripte. 

Hamburg, Münster/Westf., im Dezember 1974 
Die H e r a u s g e b e r 
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RECHTSFRIEDENSDELIKTE 
I. EINLEITUNG 

Rechtsfriedensdelikte sind diejenigen Straftaten, 
deren wesentlicher Unrechtsgehalt darin besteht, 
daß durch sie der Rechts- bzw. Gemeinschafts-
frieden gestört oder gefährdet wird. Dieser für die 
Deliktsgruppe maßgebende Gemeinschaftsfrieden 
verkörpert einen objektiv faßbaren Friedenszu-
stand, ohne den ein geordnetes Zusammenleben 
der Rechtsgenossen nicht denkbar ist ; es handelt 
sich also um ein Mindestmaß von öffentlicher Ord-
nung und Sicherheit, das im Interesse der Allge-
meinheit unbedingt gewährleistet sein muß. Mit 
dem dergestalt materiell zu verstehenden norm-
motivierenden Rechtsgut des Gemeinschafts-
friedens lassen die hier interessierenden Tatbe-
stände sich unschwer von Straf taten gegen den 
Einzelnen abgrenzen, bei denen es in erster Linie 
um Individualinteressen geht und man nur in 
einem höheren Sinne davon sprechen kann, daß 
Belange der Allgemeinheit berührt werden. Dies 
gilt insb. auch für die Delikte gegen den persön-
lichen Frieden des Einzelnen, die, wie Bedrohung 
(§ 241 StGB), Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) 
und Verletzung von Privatgeheimnissen (§§ 299, 
300 StGB), genau genommen spezielle Friedens-
bereiche oder -zustände in Mitleidenschaft ziehen. 
Jene Straf Vorschriften sollen also vor allem das 
Individuum schützen, was auch dadurch zum 
Ausdruck kommt, daß durch die fraglichen Ge-
setzesverstöße jeweils andere Grundrechte tan-
giert werden. 

Gehören die Rechtsfriedensdelikte jedoch zu 
den Straf taten gegen die Allgemeinheit, so ist 
es schon schwieriger, sie von Delikten abzugren-
zen, die sich — wie Hoch- und Landesverrat — 
gegen den Staat als solchen oder gegen staatliche 
Funktionen richten, wie das ζ. B. bei Rechts-
pflegedelikten (->• Rechtspflegedelikte) und Straf-
taten gegen die Staatsverwaltung der Fall ist 
(-> Staatsdelikte). Wird beispielsweise bei jenen 
Tatbeständen der Widerstand als solcher ver-
boten, d. h. eine staatliche Funktion in den Vorder-
grund gestellt, so ist doch die Bedeutung des 
Widerstands gegen Beamte bei den Rechtsfriedens-
delikten — ζ. B. beim Aufruhr — eine andere. 
Es geht hier nicht darum, die ungestörte Tätigkeit 
der staatlichen Organe zu gewährleisten oder gar 
dem bloßen Ungehorsam bzw. mangelnden Re-
spekt der Obrigkeit gegenüber vorzubeugen, son-
dern es stehen hier mit dem Gemeinschaftsfrieden 
die Belange der Allgemeinheit im Vordergrund; 
das Vorgehen gegen Amtsträger hat insoweit nur 
symptomatische Bedeutung. Die Rechtsfriedens-
delikte gehören also nicht zu den Straftaten gegen 
den Staat, sondern zu den Straf taten gegen das 
Gemeinschaftsleben. 

Das geltende Gesetz allerdings hat — anders 
jedoch der Strafgesetzentwurf 1962 (1. Titel des 

4. Abschnitts) — den Begriff des Gemeinschafts-
friedens noch nicht systematisch verwendet; so 
finden wir die uns interessierenden Strafvor-
schriften vor allem im Zusammenhang des 6. Ab-
schnitts „Widerstand gegen die Staatsgewalt" und 
des 7. Abschnitts „Verbrechen und Vergehen 
wider die öffentliche Ordnung". Daneben ist noch 
auf die in § 360 I Ziff. 11 StGB geregelte Über-
tretung, den sogen, groben Unfug, und auf § 49 b 
StGB, die Beteiligung am Mordkomplott, hinzu-
weisen. Diese gegenwärtige Situation erklärt sich 
— wie wir noch sehen werden — wohl vor allem 
aus der historischen Entwicklung und aus der 
Schwierigkeit, die Grenzen strafwürdigen Ver-
haltens beim Gemeinschaftsfrieden hinreichend 
klar zu umschreiben. In der Sache selbst lassen 
sich u. E. zwei Gruppen von Rechtsfriedensdelik-
ten unterscheiden. Bei Landfriedensbruch, Auf-
ruhr und anderen Massendelikten, aber auch beim 
Landzwang und groben Unfug muß der Gemein-
schaftsfrieden bereits gestört worden sein. Da-
gegen handelt es sich bei anderen Tatbeständen 
um Fälle der Gefährdung des Gemeinschafts-
friedens. Einmal ist hier an Äußerungsdelikte wie 
die Aufforderung zum Ungehorsam gegen die 
Gesetze (§ 110 StGB) oder zu s trafbaren Hand-
lungen (§ 111 StGB) und zum anderen an Ver-
bindungsdelikte zu denken, ζ. B. an Vorschriften, 
die Geheimbündelei (§ 128 StGB) oder Beteiligung 
an kriminellen Vereinigungen (§ 129 StGB) ver-
bieten. Diese beiden Gruppen der Rechtsfriedens-
delikte wollen wir im folgenden getrennt be-
handeln, weil ungeachtet des gemeinsamen norm-
motivierenden Rechtsguts sowohl die juristische 
als auch die kriminologische Problematik unter-
schiedlich sind. 

II. STÖRUNGEN DES 
GEMEINSCHAFTSFRIEDENS 

Bei den Störungen des Gemeinschaftsfriedens den-
ken wir in erster Linie an Landfriedensbruch und 
an andere Massendelikte wie Aufruhr und Auflauf. 
Bei diesen Straf taten ist der eigentlich störende 
Faktor die Masse, die als solche notwendig die 
Allgemeinheit beunruhigen muß. Dabei spielt die 
strafrechtliche Problematik, wie diese gefährliche 
bzw. störende Tendenz der Masse zum Ausdruck 
gekommen sein muß und worin die s t rafbare 
Handlung selbst besteht, hier keine Rolle. Daneben 
gibt es aber auch Delikte gegen den Gemein-
schaftsfrieden, die von einem einzelnen Rechts-
brecher und ohne den Hintergrund einer Masse 
begangen werden können. Dennoch handelt es 
sich auch hier um Delikte gegen die Allgemeinheit, 
weil sie sich ihrer Art nach notwendig gegen die 
Masse richten. Obwohl ein gewisser Zusammenhang 
mit den gemeingefährlichen Delikten unverkenn-
bar ist, kommt es hier doch nicht auf die Gemein-
gefahr im klassischen Sinne des Entfesselns von 

1 HdK, 2. Aufl., Bd. III 
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Naturgewalten oder dergl. an. Vielmehr ist erfor-
derlich und ausreichend, daß der geschilderte 
Friedenszustand als solcher für eine unbestimmte 
Vielzahl von Menschen gestört und somit das 
Vertrauen der Allgemeinheit in ihn erschüttert 
wird. 

A. Landfricdensbruch und andere Massendelikte 

Wichtiger als die letztgenannten Störungen des 
Gemeinschaftsfriedens sind in der Praxis jedoch 
die Massendelikte, deren Prototyp der Land-
friedensbruch darstellt; neben diesem sollen im 
folgenden Überblick Aufruhr und Auflauf berück-
sichtigt werden. 

Als Grundtatbestand dieser Deliktsgruppe ist 
gewissermaßen der in § 125 StGB geregelte Land-
friedensbruch anzusehen. Strafbar ist nach dieser 
Vorschrift die Teilnahme an einer öffentlichen 
Zusammenrottung, bei der mit vereinten Kräften 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen 
verübt werden. Dem Begriff der Masse wird hier 
also durch die Zusammenrottung genügt, die eine 
räumliche Vereinigung mehrerer Menschen vor-
aussetzt; sie ist ohne Rücksicht auf den Ort öffent-
lich, wenn unbestimmt vielen Personen der Zu-
gang möglich ist. Eine Störung des Gemeinschafts-
friedens liegt vor, wenn mit vereinten Kräften 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen 
begangen werden; dafür genügt es, daß die Ge-
walttätigkeiten von der Menge — nicht notwendig 
von jedem Einzelnen — getragen-werden. Straf-
bar ist jeder, der sich an einer solchen Zusammen-
rottung beteiligt. Wer unmittelbar an den Ge-
walttätigkeiten teilnimmt oder als Rädelsführer 
auftritt , wird nach § 125 II StGB schwerer be-
straft ; Rädelsführer ist jeder, der körperlich oder 
geistig eine führende Rolle in der Masse spielt. 

Auch der Aufruhr i. S. von § 115 StGB setzt die 
Teilnahme an einer öffentlichen Zusammenrot-
tung voraus, bei der allerdings Widerstand gegen 
die Staatsgewalt oder Beamtennötigung, d. h. 
Straftaten im Sinne der §§ 113, 114 StGB, be-
gangen werden müssen. Dennoch handelt es sich 
nicht um einen qualifizierten Fall des Widerstands 
gegen die Staatsgewalt; vielmehr geht es auch 
hier in erster Linie um die Störung des Gemein-
schaftsfriedens. Aufrührer, die eine der genannten 
Straftaten begehen, und Rädelsführer werden 
nach § 115 II StGB schwerer bestraft. 

§ 116 StGB verkörpert im Verhältnis zu § 115 
StGB einen Auffangtatbestand. Der für den Auf-
lauf wesentliche Begriff der versammelten Men-
schenmenge entspricht im Grunde dem der Zu-
sammenrottung; allerdings muß die Masse sich 
auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen ver-
sammelt haben. Jedoch werden der friedensstö-
rende Charakter der Masse und folglich auch das 
Tatbestandsverhalten hier anders erfaßt. Strafbar 
sind nur diejenigen Teilnehmer, die sich auf eine 

dreimalige Aufforderung des zuständigen Be-
amten hin nicht entfernen; natürlich muß diese 
Aufforderung rechtmäßig sein. Die Tathandlung 
besteht also in einem auf die Masse bezogenen 
Unterlassen. Obwohl das Gesetz neben dem Be-
amten den Befehlshaber der bewaffneten Macht 
erwähnt, was an preußische Pickelhauben und die 
historischen Zusammenhänge erinnert, darf es 
heute auch beim Auflauf nicht entscheidend auf 
den bloßen Ungehorsam der Obrigkeit gegenüber 
ankommen, sondern sollte maßgebend sein, daß 
ein solcher Ungehorsam eine Störung des Gemein-
schaftsfriedens darstellt. In § 116 II StGB wird 
für schwerere Fälle auf die strengeren Strafvor-
schriften des § 115 StGB verwiesen. 

Diese Regelung der Massendelikte erscheint ge-
rade unter dem Gesichtspunkt des Gemeinschafts-
friedens recht unbefriedigend. Deshalb sei er-
wähnt, daß der Strafgesetzentwurf 1962 zutreffend 
Landfriedensbruch und Aufruhr zusammenfaßt, 
um daneben einen erschwerten Fall zu bilden. Der 
Auflauf soll — angesichts seiner Natur zu-
treffend — auch künftig gesondert geregelt wer-
den, wobei allerdings zweifelhaft erscheint, ob 
man mit dem Entwurf auch eine Menschenmenge 
erfassen soll, die sich an einem nicht-öffentlichen 
Ort versammelt hat. 

1. Entidcklung und praktische Bedeutung 

Kriminologisch verkörpern die Massendelikte 
eine noch wenig erforschte Materie, obwohl es 
weltgeschichtlich bedeutsame Beispiele gibt, die 
zugleich die Hintergründe dieser Kriminalität be-
leuchten. In diesen Kreis gehört ζ. B. der Sklaven-
aufstand im alten Rom, der als Folge einer zu 
schnell betriebenen Befreiungspolitik vor allem 
soziale Ursachen gehabt haben dürfte. Ähnlich 
war es in Deutschland im Jahre 1525 beim Bau-
ernaufstand, in welchem die Unzufriedenheit der 
Bauern mit ihrer wirtschaftlichen Lage sichtbaren 
Ausdruck fand. Obwohl eine gewisse Verwandt-
schaft unverkennbar ist, waren demgegenüber die 
Hintergründe der französischen Revolution vom 
Jahre 1789, in deren Verlauf es ebenfalls zu Mas-
sendelikten kam, doch vorwiegend politischer 
Natur. In engem Zusammenhang damit stehen 
die Ausschreitungen, zu denen es bereits früher 
bei religiösen oder konfessionellen Auseinander-
setzungen gekommen war. 

Diese Komponenten der Massenkriminalität 
haben auch die Entwicklung in den letzten 
80 Jahren geprägt, die wir jetzt an Hand der 
Kriminalstatistik ( S t a t i s t i k und Kriminalität) 
betrachten wollen. Die verhältnismäßig geringe 
Kriminalität der Zeit des Kaiserreiches — beim 
Landfriedensbruch und beim Auflauf betrugen 
die Kriminalitätsziffern durchschnittlich jeweils 
etwa 0,4, beim Auflauf 0,2—0,1 — dürfte auf eine 
im wesentlichen ruhige politische Situation und 



Rechtsfriedensdelikte 3 

eine insgesamt doch recht günstige wirtschaftliche 
Lage zurückzuführen sein. Wenn in den letzten 
Jahren vor dem ersten Weltkriege die Auflaufs-
kriminalität an der Spitze stand, so wird das ver-
mutlich mit einer besonderen Empfindlichkeit der 
Amtsträger zusammenhängen. Bemerkenswert 
erscheint jedoch, daß im Gegensatz zur Gesamt-
kriminalität Aufruhr und Landfriedensbruch 
schon während des Weltkrieges erheblich zuneh-
men; wenn es hier bereits im Jahre 1917 zu hohen 
Verurteilungsziffern kam, so handelte es sich u. E. 
nicht nur um die ersten Anzeichen der mit der 
einsetzenden Ernährungskrise verbundenen wirt-
schaftlichen Not, sondern es kam darin auch eine 
politische Unzufriedenheit zum Ausdruck, die 
überdies den Respekt der Obrigkeit gegenüber ge-
schmälert haben dürfte. Es kündigte sich hier in 
der Kriminalstatistik bereits die bevorstehende 
Revolution an. Die niedrigen Verurteilungsziffern 
für die Massendelikte im folgenden Revolutions-
jahr 1918 erklären sich wohl daraus, daß viele 
auf Aburteilung harrende Täter durch den poli-
tischen Sieg ihrer Gesinnungsgenossen befreit 
wurden und die Strafrechtspflege auch sonst nicht 
mehr einwandfrei funktionierte. Denn schon sehr 
bald erwies sich die Kriminalität der Massen-
delikte wieder als ein Spiegelbild der wechselvollen 
politischen Entwicklung. Lagen die Höhepunkte 
des Aufruhrs in den Jahren 1919, 1920 und 1924 
(Kriminalitätsziffern — 1919: 1,5; 1920: 2,3; 
1924: 2,2), so überschritt vor allem der Land-
friedensbruch weit den Stand der Vorkriegskrimi-
nalität (Kriminalitätsziffern —1919: 4; 1920: 4,2; 
1924: 18,8); etwas ausgeglichener war die Lage 
beim Auf lauf (Kriminalitätsziffern — 1919: 0,06; 
1920: 0,2; 1924: 1,9). Diese Massenkriminalität 
nahm in den folgenden ruhigen Jahren dann 
schnell wieder ab, um allerdings vom Jahre 1930 
an wiederum eine ähnliche, für Krisenzeiten typi-
sche Entwicklung zu zeigen. Auch die Machtergrei-
fung durch die Nationalsozialisten, die entschei-
dend durch die im Zuge der Weltwirtschaftskrise 
eintretende Massenarbeitslosigkeit erleichtert wur-
de, hat also in der Kriminalstatistik ihren Nieder-
schlag gefunden. Die Kriminalitätsziffer des Auf-
ruhrs kletterte von 0,2 im Jahre 1929 über 0,7 im 
Jahre 1930 auf 1,4 im Jahre 1932; die entsprechen-
den Ziffern für den Landfriedensbruch lauteten 
0,5, 0,9 und 6. Die hohen Verurteilungsziffern des 
Jahres 1934 dürften sich allerdings auch daraus 
erklären, daß die NS-Machthaber auf diese Weise 
politische Gegner auszuschalten und ihre Herr-
schaft zu befestigen suchten. Auch wenn die Zah-
len sich alsbald wieder normalisierten, so ist doch 
zu beachten, daß die Statistik hier ein recht ein-
seitiges Bild vermittelt, weil sie einen großen Teil 
der Massendelikte tatsächlich nicht mehr erfassen 
konnte; denn diese wurden jetzt im Auftrage oder 
mit Billigung des autoritären Staates begangen, 
der nicht selten in extremer Weise das Täter-

kollektiv sogar selbst organisierte. Hier sei nur auf 
die Ereignisse der sogen. Kristallnacht am 9. No-
vember 1938 und auf andere Maßnahmen gegen 
Juden oder politische Gegner hingewiesen, um 
darzutun, daß man in diesen Jahren nicht mehr 
vom statistischen Gesetz der konstanten Ver-
hältnisse ausgehen kann. 

In der jüngsten Vergangenheit, d. h. seit 1950, 
ist in der Bundesrepublik die Kriminalität der 
Massendelikte wieder verhältnismäßig gering. 
Aufruhr und Auflauf kommen zusammen nur auf 
eine Kriminalitätsziffer von etwa 0,4. Dagegen hat 
der Landfriedensbruch (in der Statistik mit dem 
wohl nicht in das Gewicht fallenden schweren 
Hausfriedensbruch zusammengefaßt) etwas zuge-
nommen; denn seit 1956 liegt die Kriminalitäts-
ziffer um 0,7 herum. Dieses dürfte vor allem auf 
die sogen. Halbstarkenkrawalle als eine neue Er-
scheinungsform der Massendelikte zurückzuführen 
sein; das zeigt sich vor allem an der beträchtlichen 
Zunahme des Anteils jugendlicher und heran-
wachsender Täter. Die insgesamt gesehen aber 
doch verhältnismäßig günstige Entwicklung dürfte 
einmal auf der besseren wirtschaftlichen Lage und 
zum anderen auf einer weithin zu bemerkenden 
politischen Interesselosigkeit beruhen. Erst die 
jüngste Entwicklung dürfte hier, wenn wir an die 
im Zusammenhang mit der Notstandsgesetzge-
bung entwickelten, 1968 praktizierten neuen For-
men außerparlamentarischer, insb. studentischer 
Opposition oder Rebellion denken, einen Wandel 
gebracht haben, der sich auf die Kriminalstatistik 
ungünstig auswirken wird. 

Aber auch abgesehen von den genannten Fehler-
quellen gibt die Statistik der Massendelikte ein 
etwas verzerrtes Bild. So dürfen die im Verhältnis, 
zu den Abgeurteilten hohe Zahl Verurteilter sowie 
die hohe Aufklärungsziffer nicht darüber hinweg-
täuschen, daß Strafverfahren in derartigen Fällen 
nur gegen diejenigen eingeleitet werden, die man 
ergreift und damit praktisch auf frischer Tat 
ertappt. Das ist bei Massendelikten erfahrungs-
gemäß immer nur bei einem Bruchteil der wirklich 
an der Zusammenrottung Beteiligten der Fall, 
weshalb die Dunkelziffer insoweit recht erheblich 
sein dürfte. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Allgemein ist zur Kriminalphänomenologie der 
Massendelikte zu sagen, daß sie nach den Angaben 
der Polizeilichen Kriminalstatistik ( S t a t i s t i k 
und Kriminalität) vor allem in der Großstadt und 
im Landgebiet begangen werden. Mag einmal bei 
der Zusammenballung von Menschen die Anonymi-
tät der Großstadt, die zudem politisch wichtige 
Zentren birgt, begünstigend wirken, so ist es zum 
anderen eine auf dem flachen Lande zu verzeich-
nende Schwäche der Staatsgewalt. Was die Tat-
zeit anlangt, so liegen eindeutig Frühjahr und 

r 



4 Rechtsfriedensdelikte 

Sommer an der Spitze. Das dürfte sich daraus 
erklären, daß diese Taten im Freien begangen zu 
werden pflegen, weshalb man die wärmere Jahres-
zeit schätzt. 

Wichtiger als diese allgemeinen Daten sind 
kriminologisch jedoch die besonderen Erschei-
nungsformen, die Tattypen darstellen, mit deren 
Hilfe man die Lebenswirklichkeit systematisch 
zu erfassen trachtet. Hier bietet sich nach dem zur 
Entwicklung Gesagten eine Klassifikation nach 
dem Anlaß an, womit sich drei Erscheinungs-
formen unterscheiden lassen. 

a) Soziale Massendel ik te . Zu den sozialen 
Massendelikten würden wir diejenigen Fälle des 
Landfriedensbruchs, Aufruhrs und Auflaufs rech-
nen, die wesentlich durch wirtschaftliche Not ver-
anlaßt sind. Diese Taten haben im allgemeinen 
das Gepräge von Protest- oder Notaktionen. Sie 
sind deshalb häufig mit Plünderungen von Läden, 
Magazinen oder landwirtschaftlich genutzten Fel-
dern verbunden, wodurch der Not unmittelbar ge-
steuert werden soll. Nur ausnahmsweise richten 
Gewalttätigkeiten sich gegen eventuell einschrei-
tende Polizeibeamte, weshalb es sich strafrechtlich 
gesehen überwiegend um Landfriedensbruch 
handeln dürfte. 

b) Pol i t i sche Massendel ik te . Auch poli-
tische Massendelikte können ihren Ursprung 
natürlich in einer Unzufriedenheit mit der wirt-
schaftlichen Lage haben. Doch erscheint das 
Massendelikt hier im politischen Gewände. Es soll 
nicht mehr unmittelbar der Not abhelfen, sondern 
man fordert politische Maßnahmen, durchweg den 
Rücktritt bestimmter Amtsträger oder der Re-
gierung überhaupt. Die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage ist hier nur noch ein Argument 
der politischen Agitatoren, um die Masse für eine 
Änderung der politischen Machtverhältnisse oder 
gar des politischen Systems zu gewinnen. Die 
materiellen Interessen werden zumindest äußer-
lich durch eine politische Zielsetzung überspielt. 
Diesen politischen Massendelikten sind historisch 
gesehen die Massendelikte aus religiösem Fanatis-
mus vergleichbar, die als solche in Deutschland 
heute aber keine Rolle mehr spielen dürften. Bei 
der Zielsetzung der politischen Massendelikte 
wird strafrechtlich der Aufruhr dominieren, neben 
dem natürlich auch Auflauf und Landfriedens-
bruch in Betracht kommen. 

c) Krawal l -Massende l ik te . Eine dritte Er-
scheinungsform stellen die vorwiegend emotional 
bedingten Krawall-Massendelikte dar, deren Pro-
totyp die im Jahre 1956 in fast allen westdeutschen 
Großstädten einsetzenden Halbstarkenkrawalle 
sind. Der Name rührt daher, daß es sich vor allem 
um Zusammenrottungen junger Menschen han-
delte, die auf Plätzen oder Straßen randalierten, 
Fensterscheiben einwarfen, Personenwagen um-
stürzten oder gegen Passanten bzw. einschrei-
tende Beamte tätlich vorgingen. Natürlich haben 

an diesen Krawallen auch Erwachsene teilgenom-
men. Und selbstverständlich gibt es auch Krawall-
Massendelikte, die wesentlich von Erwachsenen 
begangen werden. Zu solchen Krawallen kann es 
beispielsweise bei Sportveranstaltungen oder aus 
Anlaß von sensationellen Gerichtsverhandlungen 
kommen. Bei den Jugendkrawallen hat man, was 
sich demnach verallgemeinern läßt, nach der Art 
des Zustandekommens drei Fälle unterschieden. 
Der sogen, „reine Krawall" ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Zusammenrottung ohne ersicht-
lichen Anlaß erfolgt. Dagegen ist beim „Veran-
staltungs-Krawall" eine bestimmte Veranstaltung 
der Anlaß. Typisch sind hier Jazz-Veranstaltungen 
oder andere Musikdarbietungen, bei denen die 
Jugendlichen in Ekstase geraten; natürlich kann 
das auch bei Vorführung entsprechender Filme 
geschehen. Der „Folge-Krawall" ist ein Produkt 
der kriminellen Ansteckung, ein Anschlußver-
brechen, das durch einen vorangegangenen Kra-
wall in der betreffenden oder einer anderen Stadt 
ausgelöst worden ist (Jugendkriminali tät) . — 
Bei den Krawall-Massendelikten werden die Ge-
setzesverstöße überwiegend in Form der Teil-
nahme am Auflauf begangen; nicht gar so selten 
wird aber auch die Intensität von Landfriedens-
bruch oder — bei Einschreiten von Beamten — 
von Aufruhr erreicht. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Fragen wir nach den Ursachen dieser Massen-
kriminalität, so müssen wir uns von der auch 
heute noch vielfach praktizierten Anlage-Umwelt-
Formel frei machen. Denn sie simplifiziert, indem 
sie die für die Kriminalität ausschlaggebenden 
Faktoren einseitig erfaßt. Zudem bleibt unberück-
sichtigt, daß deT Mensch ungeachtet der durch 
Anlagen und Umwelt gesetzten Grenzen und er-
öffneten Möglichkeiten als Persönlichkeit Träger 
eines im Einzelfalle mehr oder weniger bedeut-
samen freien Willens ist. — Da das kriminelle 
Verhalten nie auf einem einzigen kriminogenen 
Faktor beruht, kann es nur Aufgabe der Krimi-
nalätiologie sein, typische Faktoren-Kombinatio-
nen herauszuarbeiten, die dem Gesetz der großen 
Zahl unterliegen und im Einzelfall lediglich als 
allerdings wertvolles Orientierungsmittel dienen 
können. 

Die Täter der Massendelikte gehören nahezu 
alle dem männlichen Geschlecht an. In den 
letzten 10 Jahren betrug der Anteil weiblicher 
Verurteilter bei Aufruhr und Auflauf durch-
schnittlich nur 6,5%; beim Landfriedensbruch 
waren es sogar nur 4%. Was das Alter anlangt, 
so ist bei den Massendelikten der Anteil Jugend-
licher und Heranwachsender größer als bei der 
Gesamtkriminalität. Ganz besonders gilt dies für 
die Jahre seit 1956. Nach der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik stellten die genannten Altersgruppen 
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insgesamt rund 50% der ermittelten Täter. Dürfte 
dieses auch im wesentlichen auf die Halbstarken-
krawalle zurückzuführen sein, so treten Minder-
jährige auch bei sozialen und politischen Massen-
delikten häufig als Mitläufer auf. Über I n t e l l i -
genz u n d E r z i e h u n g läßt sich für diese Rechts-
brecher zur Zeit nicht viel sagen. Man will ver-
einzelt zwar festgestellt haben, daß Erziehungs-
fähigkeit und -Willigkeit bei den Eltern der Rä-
delsführer von Jugendkrawallen bedeutend 
schlechter seien als bei anderen Teilnehmern; an-
dererseits jedoch sagt man, das Bild dieser jungen 
Menschen weiche insgesamt gesehen nicht sehr von 
der durchschnittlichen Familiensituation ab. 

Hinsichtlich der s o z i a l e n L a g e muß man grund-
sätzlich wohl annehmen, daß die Täter der Massen-
delikte allen Schichten der Bevölkerung ent-
stammen können. Natürlich gibt es bei den ein-
zelnen Erscheinungsformen und bei bestimmten 
politischen Verhältnissen Unterschiede. Im Kai-
serreich war angesichts der Sozialisten-Verfol-
gungen vermutlich die Arbeiterschaft stärker be-
teiligt, die nach 1918 zumindest bei der extremen 
Linken auftaucht. Daneben werden wir in der 
Weimarer Republik im Hinblick auf die Oppo-
sition von rechts mit einer stärkeren Beteiligung 
von Bürgern an Massendelikten zu rechnen haben. 
Die wirtschaftliche Lage dürfte vor allem bei den 
sozialen Massendelikten wichtig sein. Für das 
soziale V e r h a l t e n läßt sich nur sagen, daß der 
Anteil der Vorbestraften bei den Massendelikten 
eher niedriger als im allgemeinen ist, obwohl das 
Ergreifen dieser Täter sicherlich eine negative 
Auslese darstellt. 

Bei der M o t i v a t i o n dürfte für soziale Massen-
delikte die wirtschaftliche Not das typische 
und überwiegende Motiv verkörpern. Dieses 
kann natürlich auch bei politischen Massen-
delikten eine Rolle spielen, bei denen aber emo-
tionale Motive wie Rachsucht, Haß und dergl. 
sowie der Geltungsdrang größere Bedeutung haben 
dürften. Namentlich der Geltungsdrang wird das 
wichtigste Motiv bei den Krawall-Massendelikten 
sein. In diesem Zusammenhang muß auch auf die 
Problematik der kriminellen Ansteckung hinge-
wiesen werden, die bereits beim „Folge-Krawall" 
deutlich wurde. Aber nicht nur bei den Jugend-
lichen spielt das Gefühl der Verbundenheit eine 
Rolle; es wird ebenso bei sozialen und politischen 
Massendelikten im Hinblick auf die gemeinsame 
Not oder den Kampf für die gemeinsame Sache 
wichtig sein und entscheidend auf den Motiva-
tionsprozeß einwirken. Insoweit wird man auch 
die Bedeutung der Presse noch näher untersuchen 
müssen; denn die Halbstarkenkrawalle sind sicher 
nicht zuletzt auf reißerische Berichte der Sensa-
tionspresse zurückzuführen. Dagegen wird das 
ungeschickte Verhalten einschreitender Beamter 
im allgemeinen nur einen tatauslösenden, d. h. 
keinen kriminogenen Faktor darstellen. 

4. Tätertypologie 

Ist es Ziel der Tätertypologie (->· Typenlehre), 
kriminologisch aufschlußreiche Persönlichkeits-
typen herauszuarbeiten, so verbietet es sich, hier 
auf Typologien anderer Disziplinen — ζ. B. der 
Konstitutionsbiologie oder Psychologie — zu-
rückzugreifen. Aber auch die kriminalpolitischen 
Theorien vermögen u. E. im allgemeinen nicht zu 
überzeugen, weil sie sich in methodisch bedenk-
licher Weise an der Tat oder an Erkenntnissen der 
Kriminalätiologie orientieren. Deshalb wollen wir 
nach dem Lebenswandel und der kriminellen 
Karriere zwischen Rückfalls- und Durchschnitts-
tätern unterscheiden. 

Setzen wir bei R ü c k f a l l s t ä t e r n zumindest 
kriminologisch einschlägige frühere Taten voraus, 
so sieht man, daß bei den Massendelikten der 
Anteil dieser Tätergruppe sehr gering sein dürfte; 
denn der Anteil der Vorbestraften liegt sicher noch 
zu hoch. Vermutlich kann man nur ungefähr 10% 
aller Verurteilten als Rückfallstäter bezeichnen, 
die dann aber ganz überwiegend zum Typ des 
Antisozialen gehören, der durch aktive Gemein-
schaftsfeindlichkeit gekennzeichnet ist. Es ist 
auch ganz verständlich, daß gerade Antisoziale 
von den Massendelikten immer wieder angezogen 
werden, wenn man etwa an die Schlägertypen der 
politischen Kampfgruppen der Jahre um 1933 
denkt. 

Ganz überwiegend jedoch, wir schätzen auf 
durchschnittlich etwa 90%, haben wir es mit 
D u r c h s c h n i t t s t ä t e r n zu tun. Hier dürfte bei 
den Massendelikten jedoch der Typ des Entwick-
lungstäters, der sich nur durch seine mangelnde 
Reife vom Erwachsenen unterscheidet, mit ver-
mutlich 33—40% aller Verurteilten einen ver-
hältnismäßig großen Anteil stellen. Da der Kon-
fliktstäter relativ selten ist, werden die eigent-
lichen Durchschnittstäter die andere große 
Gruppe verkörpern. 

B. Landzwang, grober Unfug nnd andere 
Friedensstörungen 

Im Gegensatz zu den Massendelikten ist bei den 
nunmehr zu behandelnden Tatbeständen die 
Masse nur in dem Sinne notwendig, daß sie von 
dem kriminellen Verhalten betroffen wird. Eine 
typische Straftat dieser Art ist der in § 126 StGB 
geregelte Landzwang, der als solcher auch von 
einem Einzeltäter begangen werden kann. Denn 
vorausgesetzt wird nur, daß durch die Androhung 
eines gemeingefährlichen Verbrechens der öffent-
liche Frieden gestört wird. Doch zeigt das Merk-
mal Störung des öffentlichen Friedens, daß es 
sich nicht um eine Vorbereitung zum gemeinge-
fährlichen Delikt handelt. Überhaupt wirft § 126 
StGB insoweit mancherlei Zweifelsfragen auf. 
Kann man einmal fragen, ob nur Verbrechen im 
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Sinne von § 1 StGB gemeint sind, so wäre auch 
eine Beschränkung auf gemeingefährliche Delikte 
im technischen Sinne bedenklich. Denn zumindest 
ebenso gefährlich für den Gemeinschaftsfrieden 
wie die Drohung mit Brand oder Sprengstoff 
kann das Androhen eines Massenmordes oder eines 
Raubes in Form ausgedehnter Plünderung sein. 
Das zutreffend begrenzende Merkmal der Störung 
des öffentlichen Friedens hilft also jedenfalls nicht 
mehr, wenn man — was im einzelnen umstri t ten 
ist — ein Verbrechen bzw. ein gemeingefährliches 
Delikt im technischen Sinne ablehnen miißte. Na-
mentlich beim Landzwang taucht die Frage der 
Abgrenzung von der nach § 241 StGB strafbaren 
Bedrohung eines anderen mit einem Verbrechen 
auf (-»· Freiheitsdelikte). Diese Bedrohung richtet 
sich jedoch wesentlich gegen den Einzelnen, wes-
halb der Gemeinschaftsfriede nicht gestört zu 
werden braucht ; es geht also um den individuellen 
Frieden, d. h. wie beim Hausfriedensbruch um ein 
Delikt gegen den persönlichen Frieden. — Zu-
mindest kriminologisch fallen unter den Begriff 
des Landzwanges auch Praktiken der NS-Macht-
haber. 

Strafrechtlich ist in diesem Zusammenhang noch 
kurz auf die Übertretung des § 360 I Ziff. 11 StGB 
hinzuweisen. Denn der nach dieser Strafvorschrift 
zu ahndende grobe Unfug bzw. ruhestörende 
Lärm verkörpert nicht so sehr eine Straf tat gegen 
den Einzelnen als vielmehr eine Belästigung der 
Allgemeinheit, weil der Gemeinschaftsfrieden ge-
stört wird. So setzt ζ. B. ruhestörender Lärm vor-
aus, daß die Ruhe einer unbestimmten Mehrzahl 
von Personen gröblich gestört werden kann. 
Grober Unfug ist jedes Verhalten, das als Be-
lästigung, Beunruhigung oder Gefährdung ge-
eignet ist, in ungebührlicher Weise den Gemein-
schaftsfrieden gröblich zu stören. — Der Straf-
gesetzentwurf sieht für den Landzwang keine 
großen Änderungen vor. Der grobe Unfug wird 
als Vergehen den Rechtsfriedensdelikten zuge-
ordnet. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Über Entwicklung und praktische Bedeutung 
dieser Rechtsfriedensdelikte läßt sich bisher sehr 
wenig sagen. So wird ζ. B. der grobe Unfug als 
Übertretung von der Kriminalstatistik nicht ge-
sondert erfaßt. Auch für den Landzwang (§ 126 
StGB) finden sich gerade in jüngster Zeit nur 
zusammenfassende Zahlen. Immerhin läßt sich 
für die Zeit des Kaiserreiches feststellen, daß die 
Kriminalitätsziffern, verglichen mit denen der 
Massendelikte, durchweg sehr gering sind. Finden 
sich zu Anfang der achtziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts noch Zahlen um 0,3 bzw. 0,2, so 
sinkt die Kriminalitätsziffer alsbald auf 0,1, um 
sich nach der Jahrhundertwende um 0,04 herum 
flu bewegen. Auch nach dem ersten Weltkrieg 
erreichen die Kriminalitätsziffern ungeachtet einer 

leichten Zunahme nicht einmal 0,1. In der jüng-
sten Entwicklung dürften sie, wie die Zahlen der 
nach den §§ 126, 127, 134, 144, 145 StGB Verur-
teilten vermuten lassen, noch sehr viel geringer 
sein. 

Lassen sich demnach auch gewisse Zusammen-
hänge mit der Massenkriminalität erkennen, so ist 
die Entwicklung beim Landzwang doch augen-
scheinlich ausgeglichener. Vermutlich wäre das 
Bild noch anders, wenn man den groben Unfug 
und andere Friedensstörungen berücksichtigen 
könnte. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Angesichts der geschilderten Lage können und 
müssen wir uns auch im übrigen kurz fassen. 
So werden wir uns bei den Erscheinungsformen 
grundsätzlich wohl an das bei den Massendelikten 
Gesagte halten können. Sowohl Landzwang als 
auch grober Unfug werden ersichtlich überwiegend 
aus sozialen oder politischen Gründen begangen, 
bzw. sie sind — wie die Krawalle — vorwiegend 
emotional bedingt. Hinzu t r i t t hier allerdings eine 
Erscheinungsform krimineller Friedensstörungen, 
die man bei den Massendelikten zumindest heute 
als atypisch bezeichnen müßte ; denn es kommt 
nicht auf die Strafbarkeit des Verhaltens an, son-
dern darauf, daß beispielsweise beim Landzwang 
die Bedrohung im Zuge einer weitergehenden kri-
minellen Aktion geäußert wird. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Auch hinsichtlich der Ursachen dieser Formen 
kriminellen Verhaltens ist allgemein auf die Mas-
sendelikte zu verweisen. Es wird sich um Straf-
taten handeln, die eigentlich nur von Männern 
begangen werden, welche überdies häufig minder-
jährig sind. Der Anteil der Vorbestraften könnte 
im Hinblick auf die kriminellen Friedensstörungen 
etwas größer als bei den Massendelikten sein. 
Die Motivation dürfte beim Landzwang und 
groben Unfug vielschichtiger sein. 

4. Tätertypologie 

Nach allem dürfte vermutlich auch der Anteil 
der Rückfallstäter bei diesen Straftaten etwas 
größer sein. Eindeutig dominieren wird aber 
wiederum die Gruppe der Durchschnittstäter, 
wobei der Typ des Entwicklungstäters besonders 
bedeutsam sein dürfte. 

III. GEFÄHRDUNG DES 
GEMEINSCHAFTSFRIEDENS 

Wenden wir uns nunmehr denjenigen Rechts-
friedensdelikten zu, bei denen es lediglich zu einer 
Gefährdung des Gemeinschaftsfriedens kommt, 
so wollen wir — wie angedeutet — wiederum zwei 
Gruppen von Tatbeständen unterscheiden. Bei 
der strafrechtlich schwierigen Problematik, in 
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welcher Weise die Gefahr objektiviert sein muß, 
um Strafe zu rechtfertigen, stellt man bei den 
Äußerungsdelikten — ζ. B. der Aufforderung zum 
Ungehorsam gegen die Gesetze — auf bestimmte 
Äußerungen ab, die auf eine Störung des Gemein-
schaftsfriedens abzielen. Zum anderen erblickt 
das Gesetz die Gefahr für den Gemeinschafts-
frieden in einer Verbindung, deren Ziele der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuwider-
laufen; bestraft wird hier derjenige, der sich an 
bestimmten Verbindungen, deren Vorhandensein 
eine latente Gefahr für den Gemeinschaftsfrieden 
darstellt, beteiligt. 

A. Äußerungsdelikte 
Zu den Äußerungsdelikten, die wesentlich den 

Gemeinschaftsfrieden gefährden, gehören einmal 
die im 6. Abschnitt des Besonderen Teils (Wider-
stand gegen die Staatsgewalt) geregelten §§ 110, 
111 StGB, die das öffentliche Auffordern zum 
Ungehorsam gegen die Gesetze bzw. zu strafbaren 
Handlungen verbieten. Die Tathandlung ist im 
§ 110 StGB darauf berechnet, durch Auffordern 
zur Mißachtung der Gesetzesautorität die unbe-
rechenbare Kraft der Masse zu wecken. § 111 
StGB ist nur insoweit spezieller gestaltet, als hier 
zu strafbaren Handlungen aufgefordert werden 
muß; mögen dabei auch Erwägungen der Krimi-
nalprävention eine Rolle spielen, so steht dennoch 
der Schutz des Gemeinschaftsfriedens im Vorder-
grund. Im 7. Abschnitt (Verbrechen und Ver-
gehen wider die öffentliche Ordnung) ist einmal 
auf § 140 StGB hinzuweisen, der die moralische 
Unterstützung von Rechtsbrechern verbietet, die 
— im Gegensatz zu § 111 StGB — bereits ein 
Verbrechen begangen haben; dabei muß es sich 
um eines der im § 138 StGB genannten schweren 
Verbrechen oder ein Sprengstoffdelikt handeln. 
§ 130 StGB verbietet gewisse Verhaltensweisen, 
die einen Angriff auf die Menschenwürde dar-
stellen, indem der Täter gegen Teile der Bevölke-
rung hetzt. Erinnern wir uns hier an die Vor-
gänge nach 1933, so sollte klar sein, daß auch 
diese Gruppen bzw. Minderheiten Teile des Staats-
volkes sind und daher Anspruch auf den Gemein-
schaftsfrieden haben. Die Art des Angriffes ist 
also nur eine Spezialisierung des Handlungsun-
wertes. Schwieriger ist es, den Unrechtsgehalt des 
§ 131 StGB zu erfassen. Strafbar ist nach dieser 
Vorschrift, wer durch öffentliches Behaupten oder 
Verbreiten erdichteter oder entstellter Tatsachen 
Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrig-
keit verächtlich macht, weshalb man häufig von 
Staatsverleumdung spricht. Dennoch erscheint es 
uns nicht richtig, diesen Tatbestand in die Nähe 
des § 134 StGB (Beschädigen amtlicher Bekannt-
machungen) zu verweisen und so die Ehre des 
Staates in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr 
dürfte es richtig sein, dem Verunglimpfen der 
Staatseinrichtungen — wie bei den §§ 110, 111 

StGB — nur symptomatische Bedeutung beizu-
legen und entscheidend auf die dadurch hervor-
gerufene Gefahr für den Gemeinschaftsfrieden ab-
zustellen. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Vereinzelte Vorläufer der Äußerungsdelikte 
finden sich sehr früh unter den Staats- bzw. 
Majestätsverbrechen, obwohl hier damals be-
grenzend wirkte, daß man durchweg eine Ver-
letzung forderte. Erst im Zeitalter des Absolutis-
mus gewinnen Tatbestände dieser Deliktsgruppe 
konkretere Gestalt, nachdem zunächst der weid-
lich strapazierte Allerweltsbegriff des Majestäts-
verbrechens derartige Verhaltensweisen hat te 
erfassen können. Als dieser jedoch mehr und mehr 
in Mißkredit kam, war man bestrebt, die be-
stehende Herrschaftsform auf andere Weise gegen 
Umsturzversuche oder ähnliche Gefahren zu 
sichern. Wenn man deshalb derartige Äußerungs-
delikte schuf, war es u. a. deren Ziel, so einem von 
der Obrigkeit befürchteten Mißbrauch des dem 
Einzelnen nunmehr zugestandenen Rechts der 
freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
entgegenzuwirken. Besonders deutlich zeigt das 
§ 131 StGB, während die Neufassungen der §§ 140, 
130 StGB aus den Jahren 1953,1960 und 1964 der 
inzwischen veränderten Situation Rechnung 
tragen. 

In der Zeit des Kaiserreiches hält die Zahl der 
Verurteilungen nach diesen Strafvorschriften sich 
in sehr mäßigen Grenzen. Die Verstöße gegen die 
§§ 110, 111 StGB kommen vielfach nicht über 
Kriminalitätsziffern von 0,05 hinaus. Verurtei-
lungen nach § 131 StGB sind ausgesprochen selten. 
Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches je-
doch erreicht die Zahl der Verurteilungen nach 
den §§ 110,111 StGB eine bemerkenswerte Höhe; 
sie entspricht im Jahre 1924 mit 443 Verurteilun-
gen im Reichsgebiet einer Kriminalitätsziffer von 
nahezu 1. In den folgenden Jahren sinkt diese 
Ziffer jedoch sogleich wieder auf 0,1, um erst vom 
Jahre 1928 an wieder zu steigen; 1933 beträgt die 
Kriminalitätsziffer 0,6. Der Höhepunkt der Nach-
kriegszeit im Jahre 1952 liegt demgegenüber mit 
einer Kriminalitätsziffer von 0,15 für die §§ 110, 
111 StGB verhältnismäßig tief. Zudem ist eine 
ständige Abnahme zu verzeichnen; 1959 wurden 
im Bundesgebiet nur 4 Personen nach diesen Vor-
schriften verurteilt, was eine Kriminalitätsziffer 
von 0,01 bedeuten würde. 1960 beispielsweise 
wurden im Bundesgebiet verurteilt nach den 
§§ 110, 111 StGB 8 Personen, nach § 140 StGB 
15 Personen, nach § 130 StGB 8 Personen; für 
§ 131 StGB, der 1959 ein einziges Mal angewendet 
wurde, ist keine Verurteilung verzeichnet. 

Die Spitzen der Kriminalität liegen ersichtlich 
— wie bei den Massendelikten — in Krisenzeiten. 
Dabei dürfte aber hier noch mehr als dort die 
politische Krisensituation ausschlaggebend sein. 
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2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Bei den Äußerungsdelikten scheint es nach 
allem angebracht, nach dem Anlaß der friedens-
störenden Äußerung drei Formen kriminellen 
Verhaltens zu unterscheiden. 

a) P o l i t i s c h e Ä u ß e r u n g s d e l i k t e . Sehr häu-
fig haben Äußerungsdelikte im Sinne der §§ 110, 
111,140,130,131 StGB ausgesprochen politisches 
Gepräge. Die Äußerungen stellen also politische 
Kampfparolen dar, die den Sturz der Monarchie, 
die Beseitigung der legitimen Regierung oder die 
Vernichtung politischer Gegner von rechts bzw. 
links fordern. Natürlich kann auch die Verherr-
lichung der eigenen politischen Ziele im Vorder-
grund stehen. Zuweilen werden parteipolitische 
Äußerungen in ein rassenpolitisches Gewand ge-
kleidet, wie das die NS-Machthaber gegenüber den 
Juden taten oder wie es bei Rassenstreitigkeiten 
der Fall sein kann. 

b) Rel ig iöse Ä u ß e r u n g s d e l i k t e . Den poli-
tischen Äußerungsdelikten sind religiöse Äuße-
rungsdelikte eng verwandt. Antisemitische Kund-
gebungen können vorwiegend religiös bedingt 
sein. Auch wenn dieser Erscheinungsform in 
Deutschland gegenwärtig keine große Bedeutung 
mehr zukommt, ist es vielleicht im Hinblick auf 
andere Länder doch richtig, sie gesondert zu er-
fassen. 

c) Ä u ß e r u n g s d e l i k t e aus p e r s ö n l i c h e n 
G r ü n d e n . Geben die soeben behandelten Formen 
der Äußerungsdelikte zumindest vor, allgemeine 
Interessen im Auge zu haben, so gibt es auch 
Fälle, in denen unverkennbar persönliche Inter-
essen dominieren. Diese Äußerungsdelikte sind 
der Sache nach den kriminellen Friedensstörungen 
vergleichbar. In diese Gruppe kann u. U. natürlich 
auch die Aufforderung zum Streik gehören. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Hinsichtlich der Kriminalätiologie können und 
müssen wir uns hier auf wenige Hinweise be-
schränken. Täter der Äußerungsdelikte sind ganz 
überwiegend Männer. Der Anteil weiblicher Ver-
urteilter liegt bei den §§ 110, 111 StGB in den 
letzten 10 Jahren im allgemeinen unter 10%. An 
den Äußerungsdelikten sind — anders als bei den 
Massendelikten — jüngere Rechtsbrecher ver-
hältnismäßig selten beteiligt. Vor allem haben wir 
es mit Tätern zwischen 25 und 50 Jahren zu tun. 
Ebenso wie früher im Bereiche der Ursachen die 
Bedeutung des religiösen Bekenntnisses um-
stritten war, läßt sich auch für die heute wohl 
maßgebende weltanschauliche Einstellung nichts 
Genaues sagen. Der Anteil der Vorbestraften 
schwankt sehr. Sollten jedoch die in den letzten 
Jahren allerdings geringen Ziffern Verurteilter 
nicht trügen, so könnte er etwas größer als im 
Durchschnitt sein. Die Motivation ist auch hier 

vielschichtiger als bei den Massendelikten. Ver-
mutlich werden Motive der eirotionalen Gruppe 
und der Geltungsdrang häufig überwiegen. 

4. Tätertypologie 

Dennoch dürfte der Anteil der Rückfallstäter 
auch bei den Äußerungsdelikten verhältnismäßig 
klein sein und jedenfalls 20—25% nicht über-
schreiten. Vorwiegend handelt es sich dabei um 
Antisoziale, weil der Asoziale angesichts der Er-
scheinungsformen kaum eine Rolle spielen dürfte. 
Gewisse Mitläufer bei den politischen Delikten 
wird man dem Typ des sozial Hilflosen zuordnen 
können. Bei der Masse der Durchschnittstäter 
stoßen wir zwar wiederum auf Entwicklungstäter; 
doch wird dieser Tätertyp hier nicht so bedeutsam 
wie bei den Massendelikten sein. 

B. Verbindungsdelikte 

Die den Gemeinschaftsfrieden gefährdenden 
Verbindungsdelikte sind durchweg im 7. Abschnitt 
des Besonderen Teils geregelt. Zu diesen §§ 127, 
128,129 StGB könnte man im weiteren Sinne auch 
§ 49 b StGB zählen, der die Beteiligung an einem 
Mordkomplott unter Strafe stellt. Schließlich sei 
noch auf § 46 Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
hingewiesen, der das Fortführen einer für ver-
fassungswidrig erklärten politischen Partei ver-
bietet. Juristisch gesehen kommt es in allen diesen 
Fällen der Gefährdung des Gemeinschaftsfriedens 
auf Art bzw. Zweck der Verbindung an. Im Ge-
gensatz zu dem für die Massendelikte wesentlichen 
Begriff der Zusammenrottung ist die Verbindung 
auf längere Dauer berechnet. Tatbestandsmäßig 
handelt im übrigen, wer sich irgendwie an einer 
solchen Verbindung beteiligt oder sie fördert. Für 
Rädelsführer und dergl. sieht lediglich § 129 IV 
StGB schwerere Strafe vor. 

Die allgemeinste Norm dieser Gruppe ist die in 
§ 128 StGB enthaltene Vorschrift gegen Geheim-
bündelei. Löst man sich etwas von der historisch 
bedingten Form, so wird man hierin ganz allge-
mein das Verbot der Teilnahme an unkontrollier-
baren Verbindungen erblicken können, die ihrer 
Natur nach den Gemeinschaftsfrieden gefährden. 
Die Verbindung braucht also nicht, wie man es 
früher forderte, staatsgefährlich oder -feindlich zu 
sein. Spezieller ist die friedensstörende Verbindung 
in § 127 StGB beschrieben worden, der bewaffnete 
Haufen verbietet; dabei mag auch der Wille des 
Staates zur Neutralität eine Rolle spielen. In 
anderer Weise hat man bei der Neufassung des 
bereits 1964 wieder geänderten § 129 StGB die den 
Gemeinschaftsfrieden gefährdende Verbindung 
erfaßt, wenn es sich hier um kriminelle, d. h. 
rechtsfeindliche Vereinigungen handeln muß. Ge-
nau genommen verkörpert § 49 b StGB insoweit 
wiederum einen Spezialfall, weil eine Verbindung 
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vorausgesetzt wird, die Mordpläne verfolgt; 
praktisch hat das im Hinblick auf die Gesetzes-
konkurrenz aber nur als Vorbereitungstat zu den 
Tötungsdelikten Bedeutung. Dieser Überblick 
zeigt, daß der für den Gemeinschaftsfrieden ge-
fährliche Charakter dieser Verbindungen gegen-
wärtig kasuistisch erfaßt wird, was im wesentlichen 
auf die von aktuellen Bedürfnissen beeinflußte 
historische Entwicklung zurückzuführen sein 
wird. Diese Schwierigkeiten ha t offenbar auch der 
Strafgesetzentwurf, von dem man insoweit eine 
straffere Tatbestandssystematik erwartet hät te , 
nicht überwinden können. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Historisch haben Verbindungs- und Äußerungs-
delikte dieselbe Wurzel. Besonders die ältesten 
Tatbestände, die sich gegen Geheimbündelei und 
gegen bewaffnete Haufen richten, sind ersichtlich 
dazu bestimmt, Umsturzversuchen vorzubeugen. 
Jedoch zeigen die §§ 129, 49 b und der durch das 
Vereinsgesetz vom 1. 6.1964 wieder aufgehobene 
§ 129 a StGB, daß die Entwicklung nicht immer 
einheitlich verlaufen ist. Griff bei Erlaß des Straf-
gesetzbuches der § 129 a. F. bereits über diese 
beschränkte politische Zielsetzung hinaus, indem 
er von staatsfeindlichen Verbindungen ausging, 
so hat die Neufassung vom Jahre 1951 den § 129 
StGB zu einem allgemein gegen kriminelle Ge-
fahrenherde gerichteten Instrument umgestaltet. 
Dies liegt auf derselben Ebene wie § 49b StGB. 
Obwohl dieser Tatbestand im Hinblick auf die 
Ermordung der Reichsminister Erzberger und 
Rathenau im Jahre 1922 in das Republikschutz-
gesetz eingefügt wurde, war er doch allgemeiner 
gehalten und wurde so als § 49 b im Jahre 1943 
in das StGB übernommen. Bei dem ebenfalls im 
Jahre 1951 geschaffenen § 129 a StGB hat te man 
dagegen wiederum mehr auf eine politische Ziel-
setzung abgestellt. 

Die Verurteilungen nach den §§ 128,129 (a. F.) 
StGB halten sich in der Zeit des Kaiserreiches in 
mäßigen Grenzen; abgesehen von einer Spitze um 
1888 herum, wo die Kriminalitätsziffer 0,3 über-
schreitet, was noch auf die Sozialistengesetze von 
1878 zurückzuführen sein dürfte, liegt sie durch-
weg um 0,2. Bemerkenswert ist jedoch die Ent-
wicklung nach 1918. Zwar fehlen nunmehr Ver-
urteilungen wegen Geheimbündelei (§ 128 StGB); 
doch wird dafür § 127 StGB, der sich gegen be-
waffnete Haufen richtet, ungewöhnlich häufig an-
gewendet. Die Kriminalitätsziffer beträgt 1919 
sogar 1,9 und 1920 immer noch über 1, um nach 
1923 alsbald wieder auf 0 zu sinken. Vom Jahre 
1931 an müssen die Strafgerichte dann allerdings 
wieder gegen die Beteiligung an bewaffneten 
Haufen einschreiten; im Jahre 1932 wird immer-
hin eine Kriminalitätsziffer 0,24 erreicht. Ganz 
anders ist die jüngste Entwicklung der Verbin-

dungsdelikte verlaufen. Die §§ 127,128 StGB sind 
kaum angewendet worden. Dennoch ist hier im 
Gegensatz zu den Äußerungsdelikten eine ständige 
Zunahme zu verzeichnen. Dazu hat außer der 
Neufassung des § 129 StGB vor allem wohl der 
im Jahre 1951 geschaffene, inzwischen aber 
wieder aufgehobene § 129 a StGB beigetragen. 
Auf ihn sind vermutlich die meisten Verurtei-
lungen bei einer allerdings zusammenfassenden 
Kriminalitätsziffer entfallen, die im Jahre 1953 
sogar 3,5 betrug, sich in den folgenden Jahren dann 
um 0,5 bis 0,2 herum hielt. 1960 wurden nach den 
§§ 128, 129, 129 a StGB 66 Personen verurteilt . 
Dies zeigt deutlich, daß die Formen politischen 
Kampfes sich verändert haben. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie^ 

Haben wir bei den Äußerungsdelikten nach dem 
Anlaß typisiert, so erscheint es angesichts der 
engen Verwandtschaft auch bei den Verbindungs-
delikten sinnvoll, in dieser Weise nach den Zielen 
der Verbindung zu klassifizieren. Allerdings 
spielen religiöse Verbindungen nach Gewährung 
der Glaubensfreiheit in Deutschland keine Rolle 
mehr. 

a) P o l i t i s c h e V e r b i n d u n g e n . Die weitaus 
wichtigste Gruppe der Verbindungen, die durch 
die genannten Strafvorschriften erfaßt werden, 
sind politischer Natur . Dabei macht es nichts aus, 
ob im -engeren Sinne parteipolitische oder welt-
anschauliche Gründe eine Rolle spielen. Vorwiegend 
handelt es sich bei diesen Verbindungen um Unter-
grundorganisationen im Stile einer fünf ten Ko-
lonne. Dazu gehören natürlich auch verbotene 
Vereinigungen. Als Beispiele sind für das Kaiser-
reich linksextreme Organisationen, für die Wei-
marer Republik und die Bundesrepublik kom-
munistische Vereinigungen zu nennen. Ferner ist 
jedoch auch auf die Opposition von rechts hinzu-
weisen, ζ. B. gewisse Freikorps aus der Zeit nach 
dem ersten Weltkriege und die im Jahre 1952 
durch das Bundesverfassungsgericht verbotene 
Sozialistische Rcichspartei. Daß es insoweit auch 
eine mehr rassenpolitische Orientierung geben 
kann, zeigt das Beispiel des Ku Klux Klan in den 
Vereinigten Staaten. 

b) K r i m i n e l l e V e r b i n d u n g e n . Für krimi-
nelle Verbindungen bietet die Geschichte eine 
Reihe bekannter Beispiele. Außer an die Räuber-
banden aus der Zeit nach dem dreißigjährigen 
Kriege ist hier beispielsweise an die Rosenkreuzler 
und an andere Geheimbünde zu denken, in denen 
Hochstapler wie Cagliostro ein reiches Betäti-
gungsfeld fanden. Nicht hierher gehören die sogen. 
Ringvereine aus der ersten Hälfte dieses Jahr -
hunderts ; hier handelte es sich durchweg um Vor-
bestraften-Vereine, die nicht der Organisation des 
Verbrechens dienten, sondern die einen Ersatz 
für bürgerliches Ansehen bilden sollten. Anders 
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lag die Sache allerdings bei den Zuhälter-Vereinen, 
weil hier naturgemäß das kriminelle Treiben orga-
nisiert wurde (-> Organisiertes Verbrechertum). 
Doch auch die Formen der kriminellen Verbin-
dungen sind offenbar andere geworden, weshalb 
die Ringvereine sich nach dem letzten Kriege 
nicht beleben ließen. Die Verbindungen haben 
heute einen mehr zufälligen, individuelleren und 
anonymeren Charakter, sind etwa ad hoc gebildete 
Räuber-, Einbrecher- oder Schmugglerbanden; in 
begrenztem Umfange sind zu ihnen auch Banden 
Halbstarker und Kinder zu rechncn (-»• Jugend-
kriminalität). 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Bei den Verbindungsdelikten ist der Anteil 
weiblicher Verurteilter ebenfalls durchweg geringer 
als im Durchschnitt. Er lag in den letzten 10 Jah-
ren zwischen 10 und 20%. Dem Alter nach 
handelt es sich um typische Erwachsenendelikte. 
Von 2293 nach den §§ 128, 129, 129 a, 90 a StGB 
in den Jahren 1950—1959 Verurteilten waren nur 
14 Jugendliche. Über die soziale Lage dieser 
Rechtsbrecher läßt sich nach dem vorhandenen 
Material nichts sagen. Der Anteil der Vorbe-
straften hält sich — nach der Statistik zu urtei-
len — mit rund einem Drittel im Durchschnitt. 
Er dürfte bei politischen Verbindungen etwas 
geringer, bei den kriminellen Vereinigungen jedoch 
beträchtlich höher sein. In der Motivation wird 
die Lage sich vermutlich nicht sehr von den 
Äußerungsdelikten unterscheiden. 

4. Tätertypologie 

Auch für den Bereich der Tätertypologie läßt 
das vorhandene spärliche Material wenig erkennen. 
Dürfte die Lage im großen und ganzen auch dem 
bei den Äußerungsdelikten Angedeuteten ent-
sprechen, so ist hier doch noch besonders auf die 
schwierige Problematik der politischen Straftaten 
hinzuweisen, die zumindest bei denjenigen Tätern, 
die sich an politischen Verbindungen beteiligen, 
beachtet werden sollte. Man muß sich u. E. hier 
— wie auch sonst — vor Verallgemeinerungen 
hüten, die wesentlich an der Tat orientiert sind. 
Der so geprägte Begriff des Überzeugungstäters 
betrifft vermutlich eine kriminologische Rarität . 
Viel wichtiger wird es für die Praxis sein, Er-
scheinungen wie politische Mitläufer, Opfer poli-
tischen Druckes und politisierende Kriminelle mit 
der kriminologischen Tätertypologie einzufangen. 

IV. SCHLUSSBETRACHTUNG 

Die Kriminologie unterstreicht nach allem sehr 
deutlich die vielschichtige Problematik der Rechts-
friedensdelikte. Auch wenn wir den Staat hier nur 
als Garanten des Gemeinschaftsfriedens ansehen, 

so sind doch Störungen und Gefährdungen dieses 
Friedens vielfach politischer Natur. Eben deshalb 
grassieren Massendelikte ebenso wie Äußerungs-
und Verbindungsdelikte gerade in politischen 
Krisenzeiten. Zumindest insoweit teilen also die 
Rechtsfriedensdelikte in gewissem Sinne das 
Schicksal politischer Straftaten. Eben aus diesem 
Grunde aber können diese Tatbestände, wie insb. 
die historische Entwicklung zeigt, sehr leicht zu 
einer Gefahr für die freie Meinungsäußerung, 
Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und damit 
gegen die legale Opposition werden. Andererseits 
ist natürlich uneingeschränkt anzuerkennen, daß 
die Sicherung des Gemeinschaftsfriedens wichtiger 
ist als manche Strafvorschriften zum Schutze des 
Einzelnen. Kriminologisch wird man sich bei den 
Massendelikten und den sonst auf Massenwirkung 
berechneten Rechtsfriedensdelikten noch sehr viel 
eingehender mit den Problemen der Massen- und 
Sozialpsychologie zu befassen haben, die gerade 
für die moderne Gesellschaft lebenswichtig sind. 
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RECHTSPFLEGEDELIKTE 

I. EINLEITUNG 

Rechtspflegedelikte sind Straftaten, die sich 
gegen das ungestörte Funktionieren der recht-
sprechenden Gewalt richten. Zählen die Rechts-
pflegedelikte demnach zu den Straftaten gegen 
die Allgemeinheit, so sind sie in diesem Rahmen 
den Straftaten gegen den Staat ( S t a a t s d e l i k t e ) 
zuzuordnen, weil sie — ohne den Bestand des 
Staates als solchen zu beeinträchtigen — gegen 
Funktionen einer bestimmten Staatsgewalt ge-
richtet sind. Die Rechtspflegedelikte sind also 
einmal von den Straftaten gegen die Legislative 
— ζ. B. den Delikten gegen die ordnungsmäßige 
demokratische Willensbildung—und zum anderen 
von den Straftaten gegen die Staatsverwaltung, 
die Exekutive, zu unterscheiden, die beispiels-
weise im 6. Abschnitt des Strafgesetzbuches beim 
Widerstand gegen die Staatsgewalt, aber auch im 
28. Abschnitt bei den Amtsdelikten (-> Amtsde-
likte) geregelt sind. Am einfachsten läßt diese 
Abgrenzung sich am Beispiel der Korruption de-
monstrieren. Ordnet man die §§ 331—333 StGB 
den Delikten gegen die Staatsverwaltung zu, so 
verkörpert die in § 108 b StGB zumindest teilweise 
erfaßte Wahlbestechung eine Straf tat gegen die 
Legislative. Nur die nach § 334 StGB strafbaren 
Fälle der Bestechung und Bestechlichkeit von 
Richtern verkörpern Rechtspflegedelikte. 

Das geltende Strafgesetzbuch hat — wie schon 
daraus hervorgeht — den so zu verstehenden Be-
griff des Rechtspflegedelikts systematisch nicht 
berücksichtigt. Die einschlägigen Tatbestände 
finden sich vielmehr in den verschiedenartigsten 
Abschnitten und dabei oft in einem systematisch 
seltsam anmutenden Zusammenhang. Zum Teil 
ist das erklärlich, weil namentlich die Abgrenzung 
der Rechtspflegedelikte von den Delikten gegen 
die Staatsverwaltung, ζ. B. dem Widerstand gegen 
die Staatsgewalt (§§ 113ff. StGB) oder den in den 
§§ 133ff. StGB verbotenen Verletzungen staat-
licher Rechte, nicht einfach ist; denn zumindest 
phänomenologisch werden von diesen Tatbe-
ständen vielfach Verhaltensweisen erfaßt, die sich 
im Grunde gegen die Rechtspflege richten, wes-
halb wir sie auch in diesem Zusammenhange be-
rücksichtigen wollen. Den Prototyp der Rechts-
pflegedelikte stellen wohl die im 9. Abschnitt in 
den §§ 153ff. StGB geregelten Aussagedelikte dar, 
weil hier alle Sparten der Rechtspflege vor Ge-
fährdung durch falsche Aussagen geschützt werden 
sollen. Eine ganze Reihe von Tatbeständen be-
zweckt jedoch speziell einen Schutz der Straf-
rechtspflege vor Störung bzw. Gefährdung. Hier-
her gehören einmal die im 10. Abschnitt in den 
§§ 164,165 StGB geregelte falsche Anschuldigung 
oder Falschverdächtigung, die im 7. Abschnitt 

bei den Straftaten gegen die öffentliche Ordnung 
in § 145 d StGB geregelte Vortäuschung einer 
Straf ta t und die systematisch gegenwärtig unzu-
treffend bei den Vermögensdelikten zusammen mit 
sachlicher Begünstigung und Hehlerei im 21. Ab-
schnitt in den §§ 257, 258 StGB geregelte Strafver-
eitelung bzw. persönliche Begünstigung. Im weite-
ren Sinne gehören zur Strafvereitelung außer dem 
unechten Amtsverbrechen im Sinne von § 346 
StGB auch § 257 a StGB sowie die §§ 145 c, 330 b, 
die das Gesetz als Straf ta t gegen die öffentliche 
Ordnung bzw. gemeingefährliches Delikt klassi-
fiziert ha t ; diese Vorschriften sind nur durch den 
Dualismus von Strafe und Maßregel bedingt. Als 
Strafrechtspflegedelikte sind ferner die beim Wi-
derstand gegen die Staatsgewalt im 6. Abschnitt 
in den §§ 120—122 b StGB geregelten Fälle der 
Gefangenenbefreiung und -meuterei zu werten, zu 
denen der Sache nach auch § 347 StGB gehört. 
Zumindest im weiteren Sinne sind hierher auch 
die §§ 138, 139 StGB zu rechnen, die das Unter-
lassen einer Verbrechensanzeige betreffen. Schließ-
lich gibt es noch eine Reihe von Sonderverbrechen, 
die sich gegen die Strafrechtspflege richten. Dabei 
denken wir weniger an die ebenfalls im 28. Ab-
schnitt in den §§ 346, 347 StGB geregelten, bereits 
erwähnten unechten Amtsverbrechen als vielmehr 
an Aussageerpressung (§ 343 StGB), die Verfol-
gung Unschuldiger (§ 344 StGB) und die unzu-
lässige Vollstreckung einer Strafe oder Maßregel 
(§ 345 StGB), d. h. echte Amtsverbrechen. Neben 
diesen beiden großen Gruppen von Rechtspflege-
delikten sollen im folgenden Überblick noch einige 
Straftatbestände berücksichtigt werden, die ent-
weder als solche oder doch in ihrer praktischen 
Anwendung die Rechtspflege schützen. Echte 
Rechtspflegedelikte sind die heute ebenfalls bei 
den Amtsdelikten im 28. Abschnitt behandelten 
Fälle des Parteiverrats (§ 356 StGB), der Richter-
korruption (§ 334 StGB) und der Rechtsbeugung 
(§ 336 StGB). Im geschilderten weiteren Sinne 
sollen auch gewisse Verletzungen staatlicher 
Rechte (§§ 133, 137, 136 StGB) und der Wider-
stand gegen die Staatsgewalt (§§ 113 ff. StGB) 
berücksichtigt werden. 

Daß es sich bei den Rechtspflegedelikten um 
eine strafrechtlich schwierige Problematik han-
delt, folgt schon daraus, daß die zur Entscheidung 
berufene Rechtspflege hier gewissermaßen in 
eigener Sache betroffen ist. In einer ganzen Reihe 
von Tatbeständen spielen überdies schon im ma-
teriellen Recht Grundsätze des Verfahrensrechts 
eine erhebliche Rolle. Kriminologisch ist die 
Situation bei den einzelnen Rechtspflegedelikten 
recht unterschiedlich. Doch kann man wohl 
sagen, daß sie überwiegend kriminologisch noch 
nicht in etwa erforscht sind, weshalb auch wir 
uns ζ. T. auf Hinweise und Vermutungen be-
schränken müssen. 
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IL AUSSAGEDELIKTE 

Eine typische und praktisch besonders wichtige 
Gruppe von Straftaten gegen die Rechtspflege 
stellen die Aussagedelikte dar. 

A. Die gesetzliche Regelung 
Die im 9. Abschnitt des Besonderen Teils in den 

§§ 153ff. StGB enthaltene Regelung ist nicht ganz 
einfach zu überblicken. Obwohl Einzelfragen um-
stritten sind, darf man heute doch wohl falsche 
uneidliche Aussage, Falscheid und falsche Ver-
sicherung an Eides Statt als die Grundformen der 
Aussagedelikte betrachten. Auf sie beziehen sich 
eine Reihe von Tatbeständen, die nur besondere 
Formen der Beteiligung erfassen, und einige 
Vorschriften, die die Rechtsfolgen bzw. die Straf-
zumessung betreffen. 

Der Kern aller Aussagedelikte ist eine falsche 
Aussage, wobei die genannten Grundtypen nur 
jeweils abweichende Formen verkörpern. Aussage 
ist insoweit jeder Vorgang, der die Benutzung 
eines persönlichen Beweismittels zum Zwecke 
einer Beweisaufnahme darstellt. Der Begriff um-
faßt also außer dem Zeugen, der über eigene Wahr-
nehmungen berichtet, und dem Sachverständigen, 
der über Erfahrungswissen und die auf Grund 
desselben getätigten Schlüsse berichtet, auch an-
dere zum Beweis geeignete Erklärungen von Per-
sonen über Vorgänge, die außerhalb dieser Er-
klärung liegen. Üblicherweise werden derartige 
Aussagen im Rahmen einer Vernehmung gemacht, 
worunter demnach jedes Verhalten zu verstehen 
ist, das zur Ermittlung eines Lebenssachverhalts 
mit Hilfe von Aussagen dient. Allerdings wird 
häufig übersehen, daß die strafrechtlich relevante 
Aussage ihrem Umfange nach durch den vom 
Vernehmenden keineswegs frei zu bestimmenden 
prozessualen Aussagegegenstand begrenzt wird. 

Umstritten ist in diesem Zusammenhange vor 
allem, unter welchen Voraussetzungen eine Aus-
sage als falsch anzusehen ist. Bei diesem für die 
Aussagedelikte zentralen Falschheitsbegriff befür-
wortet die heute eindeutig herrschende Meinung 
einen objektiven Standpunkt. Falsch ist nach ihr 
jede Aussage, deren Erklärungsinhalt objektiv 
betrachtet nicht mit dem Gegenstand der Aussage 
übereinstimmt; auf die Vorstellung des Aussagen-
den käme es für die Tatbestandsmäßigkeit dem-
nach nicht an. Dagegen hält eine subjektive Theo-
rie einen Vergleich der Erklärung mit der Vor-
stellung des Aussagenden für maßgebend, wobei 
üblicherweise auf eine Divergenz zwischen Er-
klärung und Vorstellung im Zeitpunkt der Aus-
sage abgestellt wird. Falsch wäre eine Aussage 
immer und auch nur dann, wenn der Aussagende 
sich den Gegenstand seiner Aussage anders vor-
stellt, als er dies in der Aussage zum Ausdruck 
bringt. Würde diese Ansicht eine objektiv un-
richtige Aussage dann nicht als falsch werten, 

wenn der Täter von ihrer Richtigkeit überzeugt 
ist, so müßte sie andererseits Falschheit bejahen, 
wenn der Aussagende etwas Richtiges erklärt, das 
er jedoch irrig für falsch hält. Eine dritte Gruppe 
von Ansichten will beim Falschheitsbegriff — in 
allerdings unterschiedlicher Weise — darauf ab-
stellen, ob der Aussagende seine prozessualen 
Pflichten verletzt. Bei dieser sogen. Pflichttheorie 
der Aussage muß man also die unterschiedlichen 
prozessualen Pflichten beispielsweise für Zeugen 
und Sachverständige berücksichtigen. Die Ergeb-
nisse würden einmal in Richtung der subjektiven 
Theorie liegen, weil man nur insoweit von einer 
falschen Aussage sprechen könnte, als der Gegen-
stand der Aussage überhaupt richtig wahrgenom-
men worden ist; dabei sollte man allerdings nicht 
auf den Zeitpunkt der Aussage, sondern auf den 
der Wahrnehmung abstellen. Das hätte die Kon-
sequenz, daß Wahrnehmungsfehler nicht zu 
Lasten des Aussagenden gehen würden, sofern er 
nicht zu Unrecht gerade eine einwandfreie Wahr-
nehmung behauptet. Dagegen können Erinne-
rungs- und Wiedergabefehler je nach der prozes-
sualen Lage zur Annahme einer falschen Aussage 
berechtigen. Dieser im Grundsatz allerdings ein-
schränkende Standpunkt beruht auf der Erwä-
gung, daß man mit dem strafrechtlichen Gebot 
vom Menschen nichts Unmögliches verlangen 
kann. Andererseits ist diese Lehre — im Gegensatz 
zur subjektiven Theorie — aber auch in der Lage, 
gewichtigen Argumenten der objektiven Lehre 
Rechnung zu tragen. Denn ist den Aussagedelikten 
eine Gefährdung der Rechtspflege eigentümlich, 
so wird man eine solche verneinen müssen, wenn 
der Täter, obwohl er lügen will, tatsächlich eine 
objektiv richtige Aussage macht. Verneint man 
hier eine falsche Aussage, so ist es selbstverständ-
lich möglich, einen strafbaren untauglichen Ver-
such zu bejahen. — Diese unterschiedlichen An-
sichten sind ersichtlich nicht nur für die Anwen-
dung der §§ 153ff. StGB bedeutsam, sondern 
zeigen auch, wie wichtig gerade hier kriminolo-
gische und kriminalistische Erkenntnisse sind. 

Der Bereich des Strafwürdigen wird im übrigen 
durch die §§ 153, 154,163,156 StGB im Hinblick 
auf die Form abgesteckt. Beschränkt § 153 StGB 
sich bei der uneidlichen Aussage als Sonderver-
brechen auf Zeugen und Sachverständige, so ist 
das nach allem so zu verstehen, daß im übrigen 
falsche Aussagen nicht als strafwürdig angesehen 
werden sollen, was namentlich für den Angeklag-
ten im Strafprozeß und für die Partei bzw. den 
Vollstreckungsschuldner im Zivilprozeß gilt. Daß 
die uneidliche Aussage vor Gericht oder einer an-
deren zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder 
Sachverständigen zuständigen Stelle erfolgen muß, 
ist letztlich auf die prozessuale Form der Aussage 
zurückzuführen; die Aussage ist hier also enger 
im prozessualen Sinne der Zeugen- oder Sach-
verständigenaussage zu verstehen. Wer die un-
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eidliche Aussage so auffaßt, wird trotz des engeren 
Anwendungsbereiches den § 153 StGB mit der 
herrschenden Meinung als Grundtatbestand des 
in § 154 StGB geregelten Meineides ansehen kön-
nen. Dabei muß streng genommen § 154 StGB 
zunächst einmal mit § 163 StGB unter dem Be-
griff des Falscheides zusammengefaßt werden, 
weil beide Vorschriften sich nur hinsichtlich der 
Schuldform unterscheiden. Ist insoweit beim 
Meineid vorsätzliches Handeln erforderlich, ge-
nügt bei § 163 StGB Fahrlässigkeit; im übrigen 
aber ist die Tatbestandsbeschreibung dieselbe. Vor-
ausgesetzt wird, was § 154 StGB mit dem Begriff 
•des „falschen Schwörens" allerdings etwas un-
glücklich beschreibt, daß der Täter eine falsche 
Aussage mit dem Eide bekräftigt. Obwohl man 
in früheren Zeiten den sakralen Charakter des 
Eides betont hat, ist der Eid heute ungeachtet 
einiger prozessualer Unebenheiten nur noch als 
eine besonders feierliche Form der Aussage anzu-
sehen. Wird formal der Täterkreis im Gegensatz 
zu § 153 StGB bei den §§ 154,163 StGB nicht be-
schränkt, so wirkt materiell doch diese besonders 
feierliche Form begrenzend; denn Täter des 
Falscheides kann nur sein, wer prozessual in dieser 
feierlichen Form aussagen darf, wobei es jedoch 
nicht unbedingt darauf ankommt, ob die Ver-
eidigung prozessual ordnungsgemäß ist. Hier aber 
ergibt das Prozeßrecht, daß außer Zeugen und 
Sachverständigen im Zivilprozeß auch die Partei 
und der Vollstreckungsschuldner in Betracht kom-
men, nicht jedoch — im Gegensatz zum anglo-
amerikanischen Recht — der Angeklagte im Straf-
prozeß. Sowohl § 153 StGB als auch die §§ 154, 
163 StGB hängen also mit der Form vom Prozeß-
recht ab. Die in § 156 StGB unter Strafe gestellte 
falsche Versicherung an Eides Statt ist im Ver-
hältnis zur falschen Aussage und zum Falscheid 
nun allerdings weder ein majus noch ein minus, 
sondern ein aliud. Auch hier wird der Täterkreis 
sachlich durch die Form der falschen Aussage 
begrenzt, die hier aber in anderer Weise be-
schrieben ist, wenn von einer Versicherung an 
Eides Statt vor einer zuständigen Behörde ge-
sprochen wird. Denn das Prozeßrecht zeigt, daß 
die Versicherung an Eides Statt nicht als Beweis-
mittel im Sinne des Strengbeweises, sondern als 
Mittel der Glaubhaftmachung beim Freibeweis 
verwendet wird. Gerade deshalb wird es häufig 
im Zwangsvollstreckungsverfahren angewendet, 
und zwar gerade dort, wo eine Aussage im engeren 
Sinne oder ein Eid nicht in Betracht kommen. 
Ungeachtet der angesichts der Zuständigkeit zur 
Abnahme eidesstattlicher Versicherungen beste-
henden Unsicherheiten läßt sich also sagen, daß 
es sich auch hier nur um eine besondere Form 
einer Aussage i. w. S. handelt. 

Da die genannten Tatbestände eigenhändige 
Verwirklichung voraussetzen, d. h. eigenhändige 
Delikte beinhalten, erhebt sich die Frage, wie be-

stimmte, strafwürdig erscheinende Beteiligungs-
formen zu erfassen sind. Da bei eigenhändigen 
Delikten aus tatbestandlichen Gründen die Kon-
struktion der mittelbaren Täterschaft, der fremd-
händigen Begehung nicht möglich ist, bietet das 
Gesetz hier mit dem in § 160 StGB unter Strafe 
gestellten Verleiten zu einer falschen Aussage eine 
Handhabe. Kurz gesagt ist nach dieser Vorschrift 
strafbar, wer einen anderen dazu veranlaßt oder 
zu verleiten sucht, „gutgläubig" eine falsche un-
eidliche Aussage, eine falsche Versicherung an 
Eides Statt zu machen oder einen Falscheid zu 
leisten. Anders liegt die Problematik bei der erfolg-
losen Anstiftung eines „Bösgläubigen" zu einer 
falschen Aussage; während ein solches Verhalten 
im Hinblick auf einen Meineid bereits nach § 49 a 
StGB strafbar ist, dehnt hier § 159 StGB die 
Strafbarkeit auf die in den §§ 153, 156 StGB ge-
nannten Vergehen aus. 

§ 161 StGB sieht ergänzend zu den Strafdro-
hungen als besondere Rechtsfolge die Eidesunfä-
higkeit und den Verlust der bürgerlichen Ehren-
rechte vor; bei der Strafzumessung sind die §§ 157, 
158, 163 I I StGB zu beachten. Nach § 157 StGB 
kann das Gericht in Fällen des sogen. Eidesnot-
stands nach pflichtgemäßem Ermessen die Strafe 
mildern oder von Strafe absehen, während nach 
den §§ 158, 163 II StGB dieselben Folgen in 
Fällen tätiger Reue eintreten können, wenn die 
falsche Aussage rechtzeitig berichtigt wird. 

Nur am Rande sei erwähnt, daß diese Aussage-
delikte keineswegs die bei Aussagen möglichen 
kriminellen Verhaltensweisen abschließend regeln. 
Selbstverständlich können falsche oder als solche 
nicht strafbare Aussagen unter einem anderen Ge-
sichtspunkt zur Strafbarkeit führen. Hier sei nur 
beispielsweise auf eine falsche Anschuldigung, die 
Ehrverletzungsdelikte und den Betrug hinge-
wiesen, der in diesem Zusammenhange namentlich 
in Form des sogen. Prozeßbetruges bedeutsam ist 
( B e t r u g ) . Wir müssen uns also vor dem Kurz-
schluß hüten, daß eine Partei bei einer uneidlichen 
Aussage im Zivilprozeß oder der Angeklagte im 
Strafprozeß ungestraft lügen dürfen. Mögen diese 
Verfahrensbeteiligten auch die Freiheit zur Aus-
sage haben, so sind sie prozessual, sofern sie aus-
sagen, doch verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. 
Auch wenn das Strafgesetz dem widersprechende 
Verhaltensweisen nicht als Aussagedelikte erfaßt, 
bietet es doch ersichtlich Handhaben, um Lügen 
im Prozeß unter einem anderen Gesichtspunkt 
strafrechtlich zu ahnden. 

B. Kriminologie 

Beschränken wir uns hier auf die Kriminologie 
i. e. S., lassen wir also die Kriminalpädagogik 
außer acht, so erscheint es uns auch bei den Aus-
sagedelikten zweckmäßig, vier Fragenkreise zu 
unterscheiden. 
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1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Die Aussagedelikte verkörpern Verhaltenswei-
sen, die rechtlich erfaßt werden, sobald die Rechts-
pflege sich der Aussage eines Menschen als Be-
weismittel bedient. Im römischen Recht fielen sie 
unter den weiten Begriff des falsum und wurden 
u. a. nach der lex Cornelia de falsis geahndet. 
Diese Rechtsvorstellung übernahm das deutsche 
gemeine Recht in der Rezeption. Das falsum oder 
der Falsch umfaßte hierzulande außer den Aus-
sagedelikten auch Urkundenfälschung, Münz-
fälschung, Warenfälschung, Betrug und dergl. 
Erst bei der Zertrümmerung dieses Monstre-
Begriffes im 18. und 19. Jahrhundert erlangte die 
Deliktsgruppe ihre Selbständigkeit. 

Betrachten wir die Aussagedelikte an Hand der 
Statistik, so müssen wir vor allem die Gesetzes-
änderung vom Jahre 1943 bedenken, die auch die 
falsche uneidliche Aussage unter Strafe stellte. 
In der Zeit des Kaiserreiches nahm die Meineids-
kriminalität ständig ab; die Kriminalitätsziffer 
( S t a t i s t i k und Kriminalität) sank von 3,2 im 
Jahre 1882 auf 1,2 im Jahre 1913. Obwohl die 
eidesstattliche Versicherung sich angesichts zu-
sammenfassender Zahlen nicht ganz genau ver-
folgen läßt, ist hier wohl mit einer Zunahme zu 
rechnen; dennoch erreichte die Kriminalitäts-
ziffer im Jahre 1913 nicht einmal 0,2. Nach Ab-
nehmen der Aussagekriminalität während des 
ersten Weltkrieges nahm die Zahl der Verurteilun-
gen dann vom Jahre 1923 an (Kriminalitätsziffer 
0,8) sehr stark zu, um beim Meineid bereits 1924 
die Kriminalitätsziffer 2 und 1927 mit 2,6 einen 
Höchststand zu erreichen. Ähnlich war es bei der 
falschen Versicherung an Eides Statt, wo jedoch 
eine ständige Zunahme zu verzeichnen war, wäh-
rend die Meineidskriminalität in den Jahren 
1929—1931 zunächst etwas zurückging; die 
Kriminalitätsziffern betrugen für den Meineid im 
Jahre 1934 2,9 und für die falsche Versicherung 
an Eides Statt im Jahre 1933 0,7. 

Auch in der Bundesrepublik ist seit 1950 eine 
ständige Zunahme der Aussagedelikte zu ver-
zeichnen. Zwar ist dies beim Meineid nicht so 
deutlich, wo für das Jahr 1950 eine Kriminalitäts-
ziffer von 1,8 und für das Jahr 1958 eine solche 
von 2,1 zu verzeichnen ist. Sehr viel augenfälliger 
ist das jedoch bei dem neuen Straftatbestand der 
falschen uneidlichen Aussage. Betrug die Krimi-
nalitätsziffer im Jahre 1950 noch 1,2, so wird 1958 
bereits 2,9 erreicht. Der Tatbestand hat also nicht 
der „Meineidsseuche" entgegengewirkt, sondern 
die Aussagekriminalität um mehr als das Doppelte 
erhöht. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der 
falschen Versicherung an Eides Statt , wo zwar die 
Maximalwerte in den Jahren 1951—1953 liegen, 
die Kriminalitätsziffer sich aber auch in den fol-
genden Jahren um 1 bewegt, was verglichen mit 
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg das Zehn- bis 

Fünffache und mit den zwanziger Jahren mehr 
als das Doppelte bedeutet. 

Diese Zunahme der Aussagekriminalität ist 
wohl nicht so sehr auf die zuweilen zitierte ge-
ringere Achtung vor dem Eide zurückzuführen 
als vielmehr darauf, daß die deutschen Gerichte 
und Behörden sich dieser prozessualen Hilfsmittel 
sehr viel häufiger bedienen, als das in anderen 
Ländern der Fall ist. Was die Entwicklung selbst 
anlangt, so ist sie ersichtlich einmal von der je-
weiligen Fassung der Verfahrens Vorschriften und 
zum anderen von der Zahl der Verfahren ab-
hängig, die hinsichtlich der Kriminalitätsspitzen 
nur mit Verzögerung in der Statistik erscheinen; 
das zeigt sich sowohl nach dem ersten Weltkrieg 
als auch in der Weltwirtschaftskrise. Für die 
jüngste Entwicklung ist vor allem die durch die 
Änderung des Gesetzes bedingte Schwerpunkts-
verlagerung auf die falsche uneidliche Aussage 
bemerkenswert, die letztlich aber eine beträcht-
liche Ausweitung der Aussagekriminalität be-
wirkt hat. Diese Besorgnis erweckende Tendenz 
zur weiteren Ausdehnung hängt vermutlich mit 
dem Ausbau der Gerichtsbarkeit und der Erwei-
terung ihres Zuständigkeitsbereiches zusammen; 
zumindest bei § 156 StGB dürfte auch das für den 
Wohlfahrtsstaat typische Wachsen der Bürokratie 
bedeutsam sein. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Aufgabe der Kriminalphänomenologie ist es, 
die tatsächlichen Erscheinungsformen kriminellen 
Verhaltens nach phänomenologischen Gesichts-
punkten typisierend zu erfassen und so systema-
tisch in den Griff zu bekommen, um uns die unter-
schiedliche Funktion der Tattypen in kriminolo-
gisch aufschlußreicher Weise vor Augen zu 
führen. — Tatort und Tatzeit sind bei den Aus-
sagedelikten im wesentlichen von Gerichtsver-
fahren bzw. Dienststunden der Behörden ab-
hängig und deshalb wenig aufschlußreich. Eid, 
uneidliche Aussage und eidesstattliche Versiche-
rung sind — wie gesagt — prozessuale Formen. 
Kriminologisch aufschlußreich ist u. E. der Hin-
tergrund der falschen Aussage, weshalb wir an 
Hand dieser typisieren wollen. 

a) F a l s c h a u s s a g e n m i t s t r a f r e c h t l i c h e r 
K o n s e q u e n z . Ein beträchtlicher Teil von Falsch-
aussagen — nach einer Kieler Einzeluntersuchung 
16% (auf sie beziehen sich auch die folgenden An-
gaben in den Abschnitten 2 und 3) — wird in 
Strafprozessen begangen, und zwar insb. im Pri-
vatklageverfahren. Überwiegend handelt es sich 
hier um uneidliche Aussagen, die entweder von 
einem dem Angeklagten feindlichen oder aber 
ihm freundlichen Zeugen gemacht werden. 

b) F a l s c h a u s s a g e n m i t v e r m ö g e n s r e c h t -
l i che r K o n s e q u e n z . In der absoluten Mehrzahl 
der Fälle (71%) handelt es sich jedoch um Ver-
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fahren, die vermögensrechtliche Konsequenzen 
haben. Dabei ist außer an die allgemeinen For-
derungsprozesse (12%) vor allem an Unterhalts-
prozesse (29%) zu denken. Auch Vollstreckungs-
verfahren (etwa 23%) spielen eine große Rolle. 
Verhältnismäßig selten werden Falschaussagen 
im Armenrechtsverfahren, Versorgungsverfahren 
und Erbscheinerteilungsverfahren begangen. 

c) F a l s c h a u s s a g e n m i t p e r s o n e n r e c h t -
l i c h e r K o n s e q u e n z . Eine weitere, praktisch 
bedeutsame Erscheinungsform verkörpern die 
Falschaussagen mit personenrechtlicher Konse-
quenz (10%). An der Spitze stehen hier Ehe-
scheidungsverfahren (5,8%), neben denen die 
Anfechtung der Ehelichkeit eines Kindes (1,7%) 
und standesamtliche Verfahren (2,5%) schon sehr 
zurücktreten. 

d) F a l s c h a u s s a g e n m i t K o n s e q u e n z e n 
f ü r A u s b i l d u n g s - u n d b e r u f s s t ä n d i s c h e 
V e r f a h r e n . Zu dieser zahlenmäßig relativ selte-
nen Erscheinungsform (2—3%) gehören falsche 
Versicherungen bei Examensarbeiten, Dissertatio-
nen usw. Ferner ist hier an Falschaussagen in 
Ehrengerichts- und Disziplinarverfahren zu den-
ken. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Die Ursachen der Aussagekriminalität wollen 
wir unabhängig von der auch heute noch verbrei-
teten Anlage-Umwelt-Formel darstellen, die den 
einzelnen kriminogenen Faktor simplifizierend 
unter einem einzigen Gesichtspunkt erfaßt und 
nicht dem Umstände Rechnung zu tragen vermag, 
daß der Mensch Träger eines im Einzelfalle mehr 
oder weniger bedeutsamen freien Willens ist. 

Dem G e s c h l e c h t nach ist der Anteil weiblicher 
Täter bei den Aussagedelikten beträchtlich größer 
als im Durchschnitt. Von früher etwa 30% ist 
er seit 1950 auf etwa 35—55% gestiegen. Es 
handelt sich — namentlich bei der falschen un-
eidlichen Aussage und beim Falscheid — um 
Straftaten, die man bereits als typische Frauen-
delikte ansprechen kann, was angesichts der be-
sonderen Erscheinungsformen, wenn wir an Un-
terhalts- und Ehescheidungsprozesse denken, 
nicht verwundern sollte. Aber auch sonst ist die 
Situation der Frau vielfach der für die Männer 
vergleichbar. 

Auch hinsichtlich des A l t e r s weicht die Aus-
sagekriminalität etwas vom gewohnten Bild ab. 
Werden bei § 153 StGB noch etwa 55—60% aller 
Vergehen von Tätern unter 80 Jahren verübt, so 
zeigt sich beim Meineid das umgekehrte Verhält-
nis. Ist das eine auf den großen Anteil junger 
Zeugen bei Strafverfahren, Vaterschaftsprozessen 
und dergl. zurückzuführen, so ist die andere Lage 
beim Meineid verständlich, wenn wir an die Pro-
zeßpartei sowie vor allem an Vollstreckungs- und 
Offenbarungseidsschuldner denken. Das dürfte 

auch erklären, warum bei § 156 StGB sogar 
60—70% aller falschen Versicherungen von Tä-
tern über 30 Jahren begangen werden. Hier be-
wirken u. a. auch die Versorgungsverfahren, daß 
wir von einem typischen Erwachsenendelikt 
sprechen können. 

Für I n t e l l i g e n z u n d E r z i e h u n g der Täter 
ist aufschlußreich, daß die nach diesen Vor-
schriften in den Jahren nach 1950 verurteilten 
jugendlichen und heranwachsenden Rechtsbrecher 
fast ausnahmslos Volksschüler waren. Selbstver-
ständlich aber wird die Dunkelziffer bei intelli-
genteren Tätern größer sein. — Die Zusammen-
hänge der Aussagekriminalität mit der Religion, 
die man früher zu klären suchte, lassen sich nicht 
eindeutig beurteilen, obwohl man festgestellt hat, 
daß die katholische Bevölkerung etwas stärker 
als die protestantische belastet ist. 

Daß bezüglich der s o z i a l e n L a g e der Schwer-
punkt der Aussagekriminalität bei den Verheira-
teten liegt, entspricht der Altersschichtung. Über-
wiegen dagegen bei weiblichen, im allgemeinen 
jüngeren Tätern die Ledigen, so ergibt sich das 
wohl aus den Unterhaltsprozessen unehelicher 
Mütter. Über Beruf und wirtschaftliche Lage läßt 
sich bisher nichts Besonderes sagen. Einzelunter-
suchungen haben ergeben, daß die Vermögenslage 
in aller Regel nicht sehr günstig ist. 

Derfürdas soz ia le V e r h a l t e n aufschlußreiche 
Anteil der Vorbestraften, der in den letzten Jahren 
zugenommen hat, liegt etwas über dem Durch-
schnitt. Doch zeigt die Entwicklung, daß dieses 
für normale Zeiten typisch ist, während der Anteil 
in Krisenzeiten etwas tiefer zu liegen pflegt. Der 
Art nach sind die früheren Straftaten überwiegend 
einfache oder schwere Diebstähle (43,5%), die ja 
auch die höchste Verurteilungsquote nach den 
Körperverletzungen aufweisen. Bezeichnender ist 
u. E. die starke Belastung mit Betrug (25,5%). 

In der M o t i v a t i o n überwiegen wohl — na-
mentlich im Strafprozeß — Motive der emotio-
nalen Gruppe, wobei einmal aus Verbundenheit 
oder Freundschaft und zum anderen aus Haß, 
Rachsucht usw. gehandelt wird. Bei einer Vielzahl 
von Fällen — vor allem bei Falschaussagen mit 
vermögensrechtlicher Konsequenz — aber handelt 
es sich vorwiegend um wirtschaftliche Motive. 
Einmal finden wir hier die Gewinnsucht in ihren 
vielfältigen Formen, zum anderen echte wirt-
schaftliche Not. Bei personenrechtlichen Ver-
fahren jedoch dürfte die subjektive Not über-
wiegen; bei Zeugen wird — wie im Strafprozeß — 
philanthropischen Motiven, ζ. B. Handeln aus 
Mitleid oder Freundschaft, große Bedeutung zu-
kommen. 

4. Tätertypologie 

Ist es Ziel der Tätertypologie, kriminologisch 
aufschlußreiche Persönlichkeitstypen zu erarbei-
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ten, so können Typologien anderer Disziplinen 
hier als solche nicht Anerkennung beanspruchen. 
Aber auch die üblichen kriminologischen Ansich-
ten, die sich methodologisch bedenklich an der 
Tat bzw. an den Erkenntnissen der Kriminal-
ätiologie orientieren, vermögen u. E. nicht zu 
überzeugen. Vielmehr wollen wir nach dem Le-
benswandel und insb. dem kriminellen Verhalten 
zwischen Ilückfalls- und Durchschnittstätern 
unterscheiden. 

Zur Gruppe der R ü c k f a l l s t ä t e r , die sich 
wiederholt gemeinschaftswidrig verhalten haben, 
gehören bei den Aussagedelikten vermutlich nur 
20% aller Rechtsbrecher. Vor allem werden wir 
es dabei mit dem Typ des Antisozialen und des 
sozial Hilflosen zu tun haben. Bei dem aktiv 
gemeinschaftsfeindlichen Antisozialen ist an die 
typischen Ganoven in Straf- und Unterhalts-
prozessen zu denken. Der sozial hilflose Rück-
fallstäter, der durch ein schweres Schicksal aus 
der Lebensbahn geworfen ist, kommt u. a. in 
Versorgungsverfahren vor. Der mehr lästige als 
gefährliche, passive Asoziale hat nur verhältnis-
mäßig selten Gelegenheit, falsch auszusagen. 

Die D u r c h s c h n i t t s t ä t e r , die sich außer 
durch den konkreten Gesetzesverstoß in nichts 
vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden, 
stellen mit schätzungsweise rund 80% die Mehr-
zahl der Täter. Das ist verständlich, wenn wir 
bedenken, daß häufig Verwandte, Bekannte, 
Nachbarn, Arbeitskollegen so oder so in Gerichts-
verfahren hereingezogen werden, wo es dann aus 
diesem oder jenem Grunde zu Falschaussagen 
kommt. Der Typ des Entwicklungstäters, dessen 
Tat durch die in der Entwicklung begriffene Per-
sönlichkeit geprägt ist, kommt bei den Aussage-
delikten — wie schon die Altersschichtung zeigt — 
verhältnismäßig selten vor. Wichtiger ist der Typ 
des Konfliktstäters, der nur unter dem Zwang 
einer Konfliktssituation zum kriminellen Mittel 
greift; derartige Gewissenskonflikte sind natur-
gemäß bei Verwandten, Geliebten oder Freunden 
häufig. Dennoch werden wir es in der Mehrzahl 
aller Fälle auch bei den Aussagedelikten mit 
eigentlichen Durchschnittstätern zu tun haben, 
deren Persönlichkeit an sich nichts Besonderes 
zeigt. 

C. Kriminalistik 

Sowohl die Ausführungen zur gesetzlichen Re-
gelung als auch die zur Kriminologie dürften ge-
zeigt haben, daß gerade im Bereiche der Aussage-
delikte der Kriminalistik besondere Bedeutung 
zukommt, wenn wir darunter die Lehre von der 
unmittelbaren Bekämpfung der Kriminalität in 
der Lebenswirklichkeit durch die Strafverfol-
gungsorgane verstehen. Insb. die Kriminal-
taktik, deren Aufgabe als Zweig der Kriminalistik 
es ist, die taktisch richtige, d. h. technisch, psycho-

logisch und ökonomisch zweckmäßige Anwendung 
der vorhandenen Hilfsmittel zur Aufdeckung und 
Verhinderung von Straftaten zu erforschen, be-
faßt sich u. a. im Rahmen des persönlichen Be-
weises mit der Aussage, die im Mittelpunkt der 
Vernehmung als einer kriminalistischen Leistung 
steht. Denn über Vernehmungstechnik und -taktik 
läßt sich kaum etwas sagen, wenn man nicht mit 
der Psychologie der Aussage (-*• Forensische Psy-
chologie) vertraut ist, die demnach auch krimino-
logisch und strafrechtlich bedeutsam ist. Deshalb 
muß auch in diesem Zusammenhange zumindest 
in aller Kürze auf die diesbezüglichen Erkennt-
nisse der Kriminalistik eingegangen werden. 

Besonders wichtig erscheint es uns bei der 
Psycho log ie der Aussage , was schon beim 
Streit um den Falschheitsbegriff offenbar wurde, 
die Beziehungen der Aussageperson zur Lebens-
wirklichkeit zu klären. Hierbei unterscheidet man 
drei Stadien, die zugleich drei Arten von Fehler-
quellen der Aussage deutlich werden lassen. 
Schon bei der W a h r n e h m u n g , d. h. der Auf-
nahme der Erlebnisinhalte durch die Aussage-
person, sind mancherlei Unsicherheitsfaktoren zu 
beachten, die zu Wahrnehmungsfehlern und da-
mit zu einer objektiv unrichtigen Aussage führen 
können. Neben den einzelnen Sinnesorganen, 
deren Aufnahmekapazität beschränkt ist, spielt 
hier vor allem die unterschiedliche Reaktion des 
Bewußtseins eine Rolle, das mit Hilfe geeigneter 
Erfahrungsinhalte das Wahrgenommene registrie-
ren muß. Ferner hängt die Güte der Wahrneh-
mung wesentlich von der Bereitschaft ab, die 
wiederum eng mit der Stimmung, den Interessen 
und der jeweiligen Beschäftigung zusammenhängt. 
Auch der Vergleich der Empfindung mit einer 
unzutreffenden Erfahrung kann zur Fehlapper-
zeption führen. — Das zweite Stadium der Aus-
sage stellt die R e p r o d u k t i o n der Objekte des 
Seelenlebens dar, bei der uns namentlich die sogen. 
Erinnerungsfehler interessieren. Hier ist einmal zu 
beachten, inwieweit die Vorstellung überhaupt 
eine tragfähige Basis verkörpert. Ferner können 
die Verbindung zweier Erlebnisse zu einer ein-
heitlichen Erfahrung, die sogen. Kontamination 
und die Konfabulation, störend wirken, bei der das 
Wahrgenommene mit Phantasie ergänzt wird. 
Doch auch der für die Wiedergabe erforderliche 
Reproduktionsakt weist — wie man ermittelt 
hat — Gefahrenquellen auf. Die hier bedeutsame 
Assoziationstärke ist von Mensch zu Mensch und 
von Fall zu Fall verschieden. — Das dritte Stadium 
schließlich ist die W i e d e r g a b e der Bewußtseins-
inhalte, wo es uns insb. auf die Wiedergabefehler 
ankommen muß. Der Denkprozeß kann trotz 
guter geistiger Begabung zu intellektuellen Fehl-
leistungen führen. Überdies sind die für eine ein-
wandfreie Wiedergabe wichtigen Begleitumstände 
der Aussage, d. h. des Wiedergabe Vorgangs, zu 
beachten. 
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Führt man sich diese Fehlerquellen vor Augen, 
so ist klar, daß auch andere Faktoren für die 
Richtigkeit und den Wert der Aussage bedeutsam 
sind. Einmal gilt dies für das Alter, bei dem 
namentlich die Problematik der Kinderaussage 
viel diskutiert worden ist und immer noch rege 
erörtert wird. Das früher ablehnende Urteil ist 
jetzt aber dahin korrigiert worden, daß man bei 
Kenntnis der Besonderheiten des jungen Menschen 
in vielen Fällen doch von ihm brauchbare Aus-
sagen erwarten kann. Ähnlich ist es beim Ge-
schlecht, wo sich das früher für die Frauen sehr 
ungünstige Urteil zumindest in dieser Allgemein-
heit als unhaltbar erwiesen hat. Weniger beachtet 
hat man bisher die soziale Stellung des Aussagen-
den und vor allem seine Rolle im Prozeß; dabei 
ist es sicherlich bedeutsam, ob der Betreffende 
als Beschuldigter bzw. Partei aussagt oder ob er 
als Zeuge oder Sachverständiger gehört wird. Alle 
diese Dinge aber müssen genauer erforscht und 
mehr als bisher beachtet werden, wenn man die 
genannten Fehlerquellen auf ein Mindestmaß 
reduzieren will, das immer noch hoch genug sein 
wird. Die wesentliche Aufgabe der Vernehmung 
ist insoweit gerade die, einerseits Wiedergabefeh-
ler zu vermeiden und andererseits Wahrnehmungs-
bzw. Erinnerungsfehler zu entdecken. Dies gilt 
insb. auch für Zweit- und Drittvernehmungen, 
ζ. B. durch den Richter in der Hauptverhandlung, 
die im übrigen wesentlich bestätigenden Charakter 
haben, weshalb wir sie als Bestätigungsverneh-
mungen den Ermittlungsvernehmungen gegen-
überstellen würden. 

Diese wenigen Hinweise müssen genügen, um 
die Bedeutung der Kriminalistik für die Aussage-
delikte aufzuzeigen. Da man diese vielfach nicht 
genügend beachtet, ist es jedenfalls nicht völlig 
aus der Luft gegriffen, wenn heute ein böses Wort 
sagt: „Die meisten Meineide schwört der Richter". 

III. GEFÄHRDUNG UND STÖRUNG DER 
STRAFRECHTSPFLEGE 

Anders als bei den Aussagedelikten richtet eine 
Reihe von Rechtspflegedelikten sich speziell gegen 
die Strafrechtspflege. Wir müssen uns hier aller-
dings auf einige kriminologisch besonders bedeut-
same Tatbestände beschränken, obwohl ζ. B. auch 
die oben erwähnten Sonderverbrechen der Ver-
folgung Unschuldiger (§ 344 StGB), der Aussage-
erpressung (§ 343 StGB) und der unzulässigen 
Vollstreckung einer Strafe oder Maßregel (§ 345 
StGB) sowie das Unterlassen der Anzeige bei 
bestimmten schweren Verbrechen (§§ 138, 139 
StGB) hierher gehören. 

A. Falsche Anschuldigung 

Der Unrechtsgehalt der in den §§ 164,165 StGB 
unter Strafe gestellten falschen Anschuldigung 

2 HdK, 2. Aufl., Ed. III 

(-> Beleidigung und falsche Anschuldigung) is^ 
umstritten. Hielt man sie früher wesentlich für 
eine Ehrverletzung, so ordnet man diese Straf tat 
heute entweder den Rechtspflegedelikten zu, oder 
man verbindet beide Gesichtspunkte so, daß man 
von einer doppelten Angriffsrichtung spricht. 
Aber auch die verbindende Ansicht vermag u. E. 
nicht zu überzeugen; viele Straftaten gegen die 
Allgemeinheit verletzen Rechte des einzelnen, 
ohne daß man dieses als konstitutiv für den Un-
rechtsgehalt ansehen könnte. Vielmehr verkör-
pern die Tatbestände des § 164 StGB Rechtspflege-
delikte, wobei man einschränkend sogar von einem 
Delikt gegen die Strafrechtspflege sprechen muß, 
wenn man darunter auch die den eigentlichen 
Straftaten verwandten Disziplinarsachen versteht. 
Dies ergibt sich sowohl daraus, daß die Anschuldi-
gung eine Straftat oder Amtspflichtverletzung be-
t r i f f t und bei einer Behörde bzw. einem zu-
ständigen Beamten oder öffentlich erfolgen muß. 
Dem Handlungsunwert nach ist die falsche An-
schuldigung ein Täuschungsverbrechen bestimm-
ter Art. Die falsche Anschuldigung muß sich auf 
eine bestimmte, existente Person beziehen und 
geeignet sein, ein behördliches Verfahren der ge-
schilderten Art, d. h. strafprozessuale oder diszi-
plinäre Maßnahmen, auszulösen, was das geltende 
Gesetz in Form einer Erfolgsabsicht zum Ausdruck 
bringt. Falsch ist eine derartige Anschuldigung, 
wenn die in ihr enthaltene Verdächtigung objektiv 
unrichtig ist. Insoweit enthalten die Abs. I und I I 
des § 164 StGB nur verschiedene unselbständige 
Begehungsweisen, wobei im Abs. I namentlich an 
die Strafanzeige im eigentlichen Sinne bzw. eine 
entsprechende öffentliche Erklärung gedacht ist, 
während Abs. I I auf tatsächliche Behauptungen 
anderer Art abstellt, die dieselbe Wirkung haben 
können. Im Grunde besteht insoweit kein Unter-
schied zu dem in § 164 V StGB geregelten Fall 
der falschen Anschuldigung, der allerdings einen 
selbständigen Tatbestand verkörpert, weil er eine 
andere Schuldform voraussetzt. Unzutreffend 
erscheint uns allerdings, daß man üblicherweise 
das Vorliegen einer Straftat als Kern der Ver-
dächtigung ansieht, die Falschheit derselben also 
nach strafrechtlichen Grundsätzen beurteilt. Aus-
schlaggebend ist u. E., ob die für den prozessualen 
Tatverdacht wesentlichen Umstände richtig oder 
falsch dargestellt werden. Ist es in den Abs. I 
und I I erforderlich, daß der Täter etwas wider 
besseres Wissen äußert, d. h. mit Dolus directus 
gehandelt hat, so genügen für § 164 V StGB Dolus 
eventualis bzw. Leichtfertigkeit, die etwa im 
Sinne von grober Fahrlässigkeit zu verstehen ist. 
Einmal muß der Täter also sicher wissen, daß die 
Verdächtigung unrichtig ist, während zum anderen 
ausreicht, daß er diese Möglichkeit billigend in 
Kauf nimmt oder grob fahrlässig nicht bedenkt. 
Sieht man von der schwierigen kriminalpolitischen 
Frage ab, ob in § 164 V StGB der Bereich des 
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Strafwürdigen nicht zu weit geraten ist, so ist im 
Gegensatz zur herrschenden Ansicht, die die Abs. I 
und I I als Grundtatbestand und § 164 V StGB als 
Auffangtatbestand wertet, wohl anzunehmen, daß 
Abs. V den Grundtatbestand der falschen An-
schuldigung und die Abs. I und II einen durch 
Dolus directus qualifizierten Fall enthalten. Eine 
weitere Qualifikation findet sich in § 164 I I I StGB, 
der voraussetzt, daß der Täter in Vorteilsabsicht 
handelt. — Für alle Fälle der falschen Anschuldi-
gung sei noch auf die Problematik hingewiesen, 
die bei der Konstruktion der Erfolgsabsicht sehr 
kompliziert werden kann, daß § 164 StGB sicher 
nicht prozessual ordnungsmäßige — wenn auch 
unrichtige — Strafanzeigen oder die Weitergabe 
derselben verhindern soll. Könnte man in der-
artigen Fällen zuweilen auch die Erfolgsabsicht 
ablehnen, so scheint uns, daß wesentliche Fragen 
der Tatbestandsmäßigkeit bzw. Rechtswidrigkeit 
übergangen werden. Zumindest müßte man bei der 
Rechtswidrigkeit berücksichtigen, daß eine pro-
zessual ordnungsmäßige Anzeige strafrechtlich 
gesehen nicht rechtswidrig sein darf; doch kann 
man diese Fragen bereits bei der Tatbestands-
mäßigkeit beachten. Wer verlangt, daß die falsche 
Anschuldigung objektiv geeignet sein muß, straf-
prozessuale Maßnahmen herbeizuführen, könnte 
auch das einschränkende normative Tatbestands-
merkmal fordern, daß dies in prozessual ordnungs-
widriger Weise geschehen müßte. — § 165 StGB 
regelt als besondere Rechtsfolge die Befugnis zur 
Veröffentlichung des Urteils, während § 164 IV 
StGB in den erschwerten Fällen der Falschen An-
schuldigung den Verlust der bürgerlichen Ehren-
rechte zuläßt. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Die falsche Anschuldigung ist eines der ältesten 
Delikte, auf das wir bereits in den antiken Rechten 
stoßen, sobald es eine geordnete „Strafrechts-
pflege" gibt. Der typische Fall ist der einer falschen 
Anklage. Auch das alte deutsche Recht erfaßte 
derartige Verhaltensweisen, stellte dabei aber die 
Gefährdung des Beschuldigten bzw. seines Ver-
mögens in den Vordergrund. Die Rechtsfolgen 
entsprachen vielfach dem, was die falsche Be-
schuldigung als solche zur Folge gehabt hätte. 
Wer einen anderen fälschlich des Diebstahls be-
schuldigte, hat te also an diesen die Diebstahlsbuße 
zu entrichten. Mit dem Durchbruch zum pein-
lichen Strafrecht kam es dann zu Leibes- oder 
Lebensstrafen, wobei man zuweilen auch auf den 
Bruch des Prozeßeides abstellte. Aber noch nach 
Art. 110 der Constitutio Criminalis Carolina vom 
Jahre 1532 traf denjenigen, der in einer anonymen 
Schmähschrift einen anderen fälschlich eines pein-
lich zu strafenden Delikts bezichtigte, die für die-
ses vorgesehene Strafe. Mit der Ausbreitung des 
Inquisitionsprozesses t r a t an die Stelle der falschen 

Anklage die falsche Anzeige als Hauptfall der 
falschen Anschuldigung. Wirklich verselbständigt 
wurde die falsche Anschuldigung erst im § 133 
des preußischen Strafgesetzbuches, der dann als 
§ 164 in das geltende Strafgesetzbuch übernommen 
wurde. Diese Vorschrift wurde im Jahre 1933 
durch die sogen. Denunzianten-Novelle neu ge-
faßt und beträchtlich erweitert. 

In den Jahren vor der Jahrhundertwende lag die 
Kriminalitätsziffer für die falsche Anschuldigung 
um 1,5; sie nahm dann etwas ab und lag vor dem 
ersten Weltkrieg um 0,9. Nach dem Weltkriege, 
der auch hier eine Abnahme zeigte, stieg die Zahl 
der Verurteilungen vom Jahre 1920 an ständig. 
Bereits in den Jahren 1922, 1923 wurde der ver-
hältnismäßig niedrige Vorkriegsstand erreicht; im 
Jahre 1925 betrug die Kriminalitätsziffer schon 
1,4, um bis 1932 etwa konstant zu bleiben. Erst 
das Jah r 1933, in welchem die Denunzianten-
Novelle den Anwendungsbereich des § 164 StGB 
ausdehnte, brachte mit 946 Verurteilungen (Kri-
minalitätsziffer 1,9) eine beträchtliche Zunahme. 
1934 ha t die Zahl der Verurteilungen sich mit 
2247 gegenüber 1932 schon nahezu vervierfacht 
(Kriminalitätsziffer 4,4), um in den Jahren 1935 
und 1936 noch weiter zuzunehmen. — Die etwas 
niedrigeren Zahlen nach dem zweiten Weltkriege 
(1950: 935 Verurteilungen; 1951: 1341 Verurtei-
lungen) liegen mit Kriminalitätsziffern von 2,6 
und 3,6 jedoch immer noch erheblich über dem 
vor 1933 üblichen Niveau. Zudem ist bis zum 
Jahre 1959, wo 1705 Verurteilungen verzeichnet 
worden sind (Kriminalitätsziffer 4,1), eine stän-
dige Zunahme und erst 1960 (Kriminalitätsziffer 
3,4) eine Abnahme zu verzeichnen. Sicherlich ist 
ein großer Teil dieser strukturell beträchtlich 
erhöhten Kriminalität der falschen Anschuldigung 
auf den seit 1933 erweiterten Anwendungsbereich 
des § 164 StGB zurückzuführen; doch erscheint 
es nicht ausgeschlossen, daß gerade in ruhigeren 
Zeiten auch die zunehmende Bedeutung des mit 
einem Strafverfahren verbundenen sozialen Ma-
kels eine Rolle spielt. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Allgemein läßt sich in der Kriminalphänomeno-
logie sehr wenig über falsche Anschuldigungen 
sagen, weil sie weder örtlich noch zeitlich nennens-
wert gebunden sind. Eine gewisse Zunahme der 
anonymen bzw. Pseudonymen Anzeigen von etwa 
10 auf 15% bis zu 40% in den Jahren nach dem 
zweiten Weltkriege dürfte sich aus den besonderen 
Verhältnissen erklären. Öffentliche oder anläßlich 
einer Vernehmung geäußerte Verdächtigungen 
bewegen sich nach Einzeluntersuchungen zwischen 
6 und 10%, weshalb in der Mehrzahl der Fälle 
(75—85%) eine Anzeige erfolgen dürfte. Was die 
Schuldform anlangt, überwog in einer neueren 
Untersuchung Handeln wider besseres Wissen 
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(59, 6%; vorsätzliches Handeln 3,2%); immerhin 
wurde den Tätern in 37,2% der untersuchten 
Fälle Leichtfertigkeit zum Vorwurf gemacht. 

Was die besonderen Erscheinungsformen an-
langt, so erscheint es u. E. zweckmäßig, nach dem 
Inhalt der Beschuldigung zu klassifizieren, weil da-
mit zugleich der Hintergrund aufgezeigt wird, auf 
dem die Tat sich auswirken soll. Gehen wir zunächst 
einmal von den vom Täter behaupteten Delikten 
aus, überwiegen mit Anteilen von 25—50% die 
Vermögensdelikte, wobei es sich vor allem um 
Diebstahl und Betrug handelt. Angebliche Ver-
stöße gegen das Gemeinschaftsleben sind dagegen 
nur auf einen Anteil von 37,0%, einem Drittel 
etwa, gekommen, wobei es sich überwiegend um 
Sexualdelikte und um Verkehrsdelikte handelt. 
Straftaten gegen die Person (13,5%) und gegen 
den Staat und seine Organe (2,4%), zu denen 
allerdings die Disziplinarwidrigkeiten hinzuge-
zählt werden müßten, spielen im allgemeinen bei 
der Falschverdächtigung nur eine untergeordnete 
Rolle. Schon dieser Überblick zeigt, daß wichtiger 
als das Delikt der mit der Verdächtigung ver-
folgte Zweck ist. Hier lassen sich die Formen der 
falschen Anschuldigung zu drei Gruppen zusam-
menfassen, wenn wir uns an bestimmten Lebens-
bereichen orientieren. 

a) D e n u n z i a t i o n e n in b e z u g auf den Be-
r u f , die den Verdächtigten in seiner beruflichen 
Stellung treffen, machten in einer neueren Unter-
suchung mehr als ein Drittel aller Fälle aus. Eine 
prägnante Erscheinungsform ist die B e a m t e n -
D e n u n z i a t i o n , die durchschnittlich 10—15% 
aller Fälle ausmacht. Zu Zeiten einer Bewirt-
schaftung kann der Anteil dieser Erscheinungs-
form noch größer sein. Im übrigen richten der-
artige Taten sich in der Mehrzahl gegen Polizei-
beamte. Die D e n u n z i a t i o n von f r e i b e r u f l i c h 
T ä t i g e n richtet sich vor allem gegen Rechts-
anwälte und Ärzte, denen ähnlich wie Beamten 
besondere Berufspflichten obliegen. Soll der An-
walt Prozeßbetrug oder Parteiverrat begangen, 
anvertraute Gelder unterschlagen haben, be-
zichtigt man Ärzte vorzugsweise einer Abtreibung 
oder eines Sexualdelikts. D e n u n z i a t i o n e n im 
W i r t s c h a f t s l e b e n richten sich gegen Unter-
nehmer und Kaufleute als Wirtschaftssubjekte; 
dazu zählen auch Prokuristen und andere leitende 
Angestellte. Diese Personen verdächtigt man viel-
fach des Betruges, der Wechselreiterei, des un-
erlaubten Wettbewerbs oder unsauberer, u. U. 
gesundheitsgefährlicher Produktionsmethoden. 

b) Eine p o l i t i s c h e D e n u n z i a t i o n , bei der 
wir hier nicht weiter untergliedern wollen, liegt 
vor, wenn die Verdächtigung politische Gegner 
treffen soll. Die Möglichkeiten sind entsprechend 
groß. Von der angeblichen Teilnahme an Juden-
vernichtungen reichen sie über Korruption, Unter-
schlagung von Parteigeldern bis zu gewissen 
Sexualdelikten, bei denen die Homosexualität wie-

derum eine unglückliche Rolle spielt. Die Bedeu-
tung dieser Formen kriminellen Verhaltens ist na-
turgemäß unterschiedlich, die Entwicklung infol-
gedessen uneinheitlich verlaufen. Diese Erschei-
nungsform machte z.B. in den Jahren von 1933 
bis 1936 ein Fünftel bis ein Viertel aller Fälle aus. 
Dagegen erreichte sie in den Jahren nach 1945 
nicht einmal 10%; vielleicht wirkte sich hier die 
Furcht hemmend aus, selbst überprüft zu werden. 

c) Von D e n u n z i a t i o n e n in b e z u g auf das 
P r i v a t l e b e n spricht man, wenn es dem Täter vor 
allem darum geht, das Opfer in seiner privaten 
Sphäre zu treffen. Aber natürlich sind auch im 
Verhältnis zu den anderen Gruppen Mischformen 
möglich. Bei den D e n u n z i a t i o n e n in b e z u g 
auf die F a m i l i e kann der Täter selbst der 
Familie angehören. Neben dem vergleichsweise 
simplen Vorwurf des Diebstahls finden sich nieder-
trächtige Taten, bei denen Abtreibung, Blut-
schande, Kuppelei und dergl. behauptet wird. Die 
Verdächtigung kann individuell gezielt, aber auch 
kollektiv — gegen die Familie als solche — ge-
richtet sein. Bei den D e n u n z i a t i o n e n in b e z u g 
auf die s o z i a l e S t e l l u n g ist insb. auf nachbar-
liche Verhältnisse hinzuweisen, die aus nichtigen 
Anlässen mitunter zu Bespitzelung und zu nieder-
trächtigen Vorwürfen führen, die den Verdäch-
tigten vor allem gesellschaftlich treffen sollen. 
Neben Vermögensdelikten werden hier ebenfalls 
häufig Sexualdelikte behauptet. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

In das Auge fällt hinsichtlich des G e s c h l e c h t s 
bei der falschen Anschuldigung die im Vergleich 
zur Gesamtkriminalität erheblich stärkere Be-
lastung der Frauen, die durchweg 25—30% (in 
Notzeiten sogar 40 oder 50%) der Verurteilten 
stellen. Dieses Delikt ist ersichtlich nicht nur ein 
für körperlich Schwache geeignetes Instrument, 
sondern es bietet auch besonderen Anreiz für 
Frauen, wenn wir etwa an eine Bewirtschaftung 
denken. Auch das A l t e r der Rechtsbrecher weicht 
bei der falschen Anschuldigung erheblich vom 
gewohnten Bild ab. Liegt im allgemeinen der 
Schwerpunkt bei Tätern zwischen 18 und 30 Jah-
ren, so entfallen bei der falschen Anschuldigung 
rund 50% der Rechtsbrecher auf die Altersgruppen 
von 40 und mehr Jahren; am stärksten belastet 
ist durchweg allerdings die Altersgruppe von 
30—40 Jahren mit etwa 25% aller Verurteilten. 
Dagegen erreicht die sonst am meisten belastete 
Altersgruppe von 21—30 Jahren eigentlich nie 
20% und sind jugendliche bzw. heranwachsende 
Täter ausgesprochen selten. Über I n t e l l i g e n z 
u n d E r z i e h u n g läßt sich bisher wenig sagen, 
was nicht mit dem Alter zu erklären wäre. Auch 
wenn eine gewisse Intelligenz bei der falschen 
Anschuldigung erforderlich sein dürfte, sollte man 
diese doch nicht überschätzen. Eine Einzel-
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Untersuchung hat ζ. B. nur bei 20% dieser Täter 
überdurchschnittliche Intelligenz angenommen. 
Hinsichtlich der Erziehung wird der Zusammen-
hang mit der Lüge näher zu erforschen sein. 

Die s o z i a l e L a g e bietet durchweg nichts Be-
sonderes. Daß die Täter überwiegend verheiratet 
sind, erklärt sich vor allem aus ihrem Alter, obwohl 
zuweilen die Familie—etwa bei Bewirtschaftung— 
fördernd wirken mag. Sonst aber ha t die wirt-
schaftliche Lage wohl wenig zu bedeuten. Ge-
nauer müßten dagegen die Zusammenhänge von 
Beruf und Kriminalität bei der falschen An-
schuldigung untersucht werden. Es könnte ζ. B. 
die Berufsgruppe Handel und Verkehr besonders 
belastet sein. Der beruflichen Stellung nach sind 
Selbständige gewiß erheblich mehr gefährdet. Für 
das s o z i a l e V e r h a l t e n ist die Zahl der Vorbe-
straften aufschlußreich, die in Einzelunter-
suchungen sehr schwankt, wenngleich sie immer 
über dem Durchschnitt liegt. Doch ist wohl mit 
den Angaben der Kriminalstatistik anzunehmen, 
daß durchschnittlich mindestens 50% der wegen 
falscher Anschuldigung Verurteilten vorbestraft 
sind, womit dieses Delikt an 2. Stelle hinter dem 
Betrüge liegen würde, was für gewisse Zusammen-
hänge zwischen diesen Deliktstypen spricht. Die 
Vortaten dürften der Art nach vermutlich vielfach 
Betrug oder andere Vermögensdelikte sein; die 
Beleidigungsdelikte sind anscheinend nicht be-
sonders stark vertreten. 

Bei der M o t i v a t i o n werden in der Regel wohl 
Motive der emotionalen Gruppe wie Rachsucht, 
Ilaß, Eifersucht und dergl. überwiegen (40—45%). 
Natürlich wird verbunden damit oder allein (3%) 
auch Geltungsdrang eine Rolle spielen. Häufiger 
wird insoweit allerdings eine subjektive Not sein 
(etwa 15%), die den Rechtsbrecher veranlaßt, auf 
diese Weise einen Verdacht von sich abzulenken; 
handelt er so im Hinblick auf einen ihm ver-
bundenen Menschen, wäre ein philanthropisches 
Motiv ausschlaggebend (3—4%). Nur verhältnis-
mäßig selten (etwa 10%) wird die falsche An-
schuldigung aus Gewinnsucht begangen werden. 
Eine überraschend große Bedeutung hat nach 
geltendem Recht die Leichtfertigkeit (rund 25%). 
Manchmal ist auch hier das Verhalten des Täters 
motivisch absolut unverständlich. 

4. Täteriypologie 

Schon der große Anteil der Vorbestraften deutet 
darauf hin, daß die falsche Anschuldigung häufig 
von R ü c k f a l l s t ä t e r n begangen wird. Stellt man 
jedoch auf kriminologisch einschlägigen Rückfall 
ab, so wird man insoweit vermutlich nicht über 
25—40% aller Rechtsbrecher kommen, die dann 
allerdings vorwiegend dem Typ des Antisozialen 
zuzuordnen sein werden. Daneben werden bei der 
Falschverdächtigung sozial hilflose Rückfa l l t ä te r 
bedeutsam sein. Auch bei der falschen Anschuldi-

gung wird demnach zumindest die Mehrzahl der 
Rechtsbrecher zur Gruppe der D u r c h s c h n i t t s -
t ä t e r gehören. Da der Entwicklungstäter mit 
Anteilen um 10% aller Täter kaum in das Gewicht 
fällt und auf Konfliktstäter zumindest etwa ein 
Viertel dieser Taten entfallen dürfte, wird es sich 
überwiegend um eigentliche Durchschnittstäter 
handeln (33—45%). 

B. Vortäuschung einer Straftat 

Der falschen Anschuldigung eng verwandt ist 
das in § 145 d StGB unter Strafe gestellte Vor-
täuschen einer Straftat . Handelt es sich auch hier 
um eine Straftat gegen die Strafrechtspflege, so 
unterscheidet der Verstoß gegen § 145 d StGB sich 
doch als Täuschungsverbrechen im Handlungs-
unwert von der falschen Anschuldigung. Die 
unrichtige Tatsachenbehauptung im Hinblick auf 
strafbares Verhalten, die das Vorgehen der Straf-
verfolgungsbehörden beeinflussen soll, lenkt nicht 
— wie bei § 164 StGB — den Verdacht auf einen 
bestimmten Menschen, sondern löst entweder ohne 
jeden Grund Maßnahmen der Strafverfolgungs-
organe aus oder lenkt doch vom wahren Schuldigen 
ab. Es kommt also nicht entscheidend darauf an, 
ob überhaupt eine strafbare Handlung begangen 
wurde oder nicht; vielmehr ist in beiden Fällen 
ausschlaggebend, daß die Strafverfolgungsbe-
hörden in die Irre geführt werden, ohne daß eine 
bestimmte Person verdächtigt wird. So ist es 
natürlich auch, wenn der Täter sich auf den 
„großen Unbekannten" bezieht, der niemals exi-
stiert hat . Da das Gesetz davon spricht, daß der 
Täter die Strafverfolgungsbehörden zu täuschen 
sucht, ist klar, daß eine Gefährdung genügt, die 
Behörden also nicht auf das Täuschungsmanöver 
hereinzufallen brauchen. Der Täter muß wider 
besseres Wissen, d. h. mit Dolus directus, handeln, 
der namentlich sichere Kenntnis der Unwahrheit 
der täuschenden Behauptung voraussetzt. Nicht 
berücksichtigt wird — im Gegensatz zur Straf-
vereitelung — die Tatsache, daß ein Täter handelt, 
um sich oder einen Angehörigen vor Strafe zu 
schützen, was mithin nur im Strafmaß beachtet 
werden kann. Hinsichtlich der Konkurrenz ist 
auf die Subsidiaritätsklausel hinzuweisen, die 
§ 145 d StGB gegenüber gleichzeitig zutreffenden 
Gesetzen mit schwerer Strafdrohung als unan-
wendbar erscheinen läßt, was jedenfalls in dieser 
Ausdehnung nicht ganz unbedenklich sein dürfte. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Obwohl § 145 d erst im Jahre 1943 in das Straf-
gesetzbuch eingefügt worden ist, finden wir ent-
sprechende Strafvorschriften doch schon in den 
Partikulargesetzbüchern des 19. Jahrhunderts und 
auch in ausländischen Strafgesetzen. Über die 
Entwicklung läßt sich aber natürlich noch nicht 
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viel sagen. Immerhin ha t die Vorschrift eine ge-
wisse praktische Bedeutung erlangt. Die Statistik 
verzeichnet im Jahre 1950 insgesamt 761 und im 
Jahre 1960 nach einer leichten Zunahme 1235 
Verurteilungen, was Kriminalitätsziffern von 2,1 
bzw. 2,9 entspricht. Überdies ist hierbei zu be-
achten, daß § 145 d StGB in der Mehrzahl der Fälle 
auf Grund der Subsidiaritätsklausel statistisch 
nicht erfaßt werden kann. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Tatort und Tatzeit sind für die Vortäuschung 
einer Straf ta t ebenfalls nicht sonderlich auf-
schlußreich. Überwiegend werden die Verstöße 
gegen § 145 d StGB durch unwahre Erklärungen 
begangen; das Schaffen irreführender Spuren ist 
recht selten. So erscheint es uns zweckmäßig, die 
besonderen Erscheinungsformen an Hand der 
Täuschung zu unterscheiden. Denn einmal haben 
wir es bei § 145 d StGB mit fingierten Verbrechen 
zu tun, zum anderen mit ablenkendenTäuschungs-
manövern. 

Bei den f i n g i e r t e n V e r b r e c h e n stehen wahr-
scheinlich Notzuchtsverbrechen mit mehr als 
einem Drittel dieser Fälle an der Spitze. Mit 
vermutlich 20—25% dürften vorgetäuschte Raub-
überfälle folgen. Bei einem weiteren Drittel werden 
andere Vermögensdelikte vorgetäuscht, ζ. B. an-
gebliche Diebstähle, die zu Versicherungsleistun-
gen berechtigen sollen. 

A b l e n k e n d e T ä u s c h u n g s m a n ö v e r werden 
vor allem wohl dann begangen, wenn der Täter 
selbst eine Straf tat — ζ. B. eine Brandstiftung — 
verübt hat, wobei es ihm vielfach auf Versiche-
rungsleistungen ankommen wird. Vermutlich 
spielen hier fahrlässige Handlungen eine nicht 
unerhebliche Rolle. Natürlich kann es auch das 
Ziel des Täters sein, mit der Täuschung die Straf-
verfolgungsbehörden von einem Rechtsbrecher 
abzulenken, dem er besonders verbunden ist. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Die Verstöße gegen § 145 d StGB weichen be-
züglich des G e s c h l e c h t s ebenfalls vom üblichen 
Bild ab. Auch wenn Einzeluntersuchungen hier 
bei weiblichen Tätern auf einen Anteil von nahezu 
66% gekommen sind, dürfte angesichts der Sta-
tistik, die einen Anteil von etwa 18—25% an den 
Verurteilten ausweist, anzunehmen sein, daß die 
Frauen ungefähr 25—33% aller Täter stellen. 
Hinsichtlich des A l t e r s sind jüngere Rechts-
brecher, was gerade im Hinblick auf Notzucht 
und Raub nicht verwundern sollte, etwas stärker 
als bei der falschen Anschuldigung beteiligt. In 
den Jahren 1959 und 1956 waren 23,9% bzw. 
24,3% der Verurteilten Jugendliche oder Heran-
wachsende. Doch wird auch diese Art von Krimi-
nalität vorwiegend auf Erwachsene zurückzu-
führen sein, die in den genannten Jahren 76,1% 
bzw. 75,3% der Verurteilten stellten. Allerdings 

sind sie jünger als bei Verstößen gegen § 164 
StGB. Die Masse der Täter steht im Alter von 
18—30 Jahren ; in den Jahren 1959 und 1960 
entfielen 64,9 bzw. 65,2% der Verurteilten auf 
diese Altersgruppen. Die s o z i a l e L a g e dieser 
Rechtsbrecher ist bisher noch nicht hinreichend 
geklärt worden. Für das s o z i a l e V e r h a l t e n ist 
zu erwähnen, daß der Anteil der Vorbestraften, 
der früher mit 28—30% etwas geringer als im 
Durchschnitt war, in den letzten Jahren mit 
43% (1959) bzw. 42% (1960) etwas größer ge-
worden ist. Im Rahmen der M o t i v a t i o n dürfte 
an der Spitze die subjektive Not stehen; gerade bei 
fingierten Verbrechen will der Täter häufig ein 
Verhalten verdecken, das ihm zur Unehre oder zu 
sonstigen Nachteilen gereichen kann. Daneben 
sind aber auch wirtschaftliche Motive, und zwar 
sowohl Gewinnsucht als auch wirtschaftliche Not, 
zu beachten; insb. im Zusammenhang mit Ver-
sicherungsleistungen dürfte das wichtig sein. Zu-
weilen wird, gerade bei jüngeren Tätern, der 
Geltungsdrang das überwiegende Motiv ver-
körpern. 

4. Täteriypologie 

Der Anteil der R ü c k f a l l s t ä t e r dürfte nach 
allem verhältnismäßig gering sein; er wird ver-
mutlich nicht über 25—30% hinauskommen. Nicht 
gar so selten werden sich neben Antisozialen sozial 
Hilflose finden, die, in wirtschaftliche oder subjek-
tive Not geraten, auf den Weg des Verbrechens ge-
kommen sind. Asozialen Rückfallstätern werden 
wir nur sehr selten begegnen. Ganz überwiegend 
— in wahrscheinlich 70—75% der Fälle — haben 
wir es mit D u r c h s c h n i t t s t ä t e r n zu tun. Neben 
Entwicklungstätern sind hier vor allem Kon-
fliktstäter bedeutsam. Natürlich werden auch 
Personen nach § 145 d StGB verurteilt, die man 
nur als eigentliche Durchschnittstäter bezeichnen 
kann. 

C. Strafvereitelung 

Die Strafvereitelung — im allgemeinen noch 
persönliche Begünstigung genannt — ist im 
21. Abschnitt (Begünstigung und Hehlerei) in den 
§§ 257, 258 StGB zusammenfassend mit der sach-
lichen Begünstigung geregelt, die ungeachtet aller 
Meinungsverschiedenheiten jedenfalls kein Delikt 
gegen die Strafrechtspflege verkörpert. Die ver-
unglückte Systematik des geltenden Gesetzes, die 
überdies die Strafvereitelung in den Zusammen-
hang der Vermögensdelikte verweist, erklärt sich 
aus der bei seinem Erlaß noch stark nachwirken-
den gemeinrechtlichen Auffassung von einer Teil-
nahme nach der Tat . Nach heute einhelliger An-
sicht stellt die Strafvereitelung jedoch ein selb-
ständiges Rechtspflegedelikt dar, und zwar genau 
genommen ein Delikt gegen die Strafrechtspflege. 
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Die Strafvereitelung muß sich auf eine bereits 
begangene Straftat beziehen, wobei es von unter-
geordneter Bedeutung ist, daß § 257 I StGB in-
soweit nur Verbrechen und Vergehen (§ 1 StGB) 
erfaßt. Anders als bei der sachlichen Begünstigung, 
wo man ungeachtet der Frage, ob die Vortat nicht 
ein Vermögensdelikt sein muß, tatbestandsmäßig-
rechtswidriges Handeln ausreichen lassen kann, 
wird man bei der Strafvereitelung fordern müssen, 
daß die Vortat eine strafbare Handlung ver-
körpert, die schuldhaft begangen und strafwürdig 
sein muß. Es wäre sogar denkbar, nicht auf die 
materiellrechtlich zu verstehende Strafbarkeit, 
sondern auf die prozessuale Verfolgbarkeit abzu-
stellen, was aber doch wohl über den Verbots-
inhalt dieser Vorschrift hinausgehen würde; denn 
sie soll nicht jeglicher Störung eines Strafverfah-
rens vorbeugen bzw. die Strafverfolgungsbehörden 
— wie die §§ 164, 145 d StGB — vor Irreführung 
und überflüssiger Arbeit schützen. Vielmehr zeigt 
u. E. der für den Handlungsunwert wesentliche 
Beistand, der einem Täter oder Teilnehmer der 
Vortat geleistet werden muß, daß hier nur an 
Verhaltensweisen gedacht ist, die eine tatsächlich 
berechtigte Durchsetzung des Strafrechts im 
Einzelfalle gefährden könnten. Obwohl demnach 
die materielle Strafberechtigung ausschlaggebend 
sein muß, ist es für den Beistand nicht erforderlich, 
daß dem Vortäter wirklich ein Vorteil erwächst 
oder seine Bestrafung wenigstens hinausgezögert 
wird; vielmehr genügen alle Handlungen, die 
— wie Versuchshandlungen — auf einen solchen 
Erfolg abzielen. In welcher Weise diese für die 
Strafvereitelung wesentliche Tendenz festgestellt 
werden muß, ist allerdings umstritten. Denn das 
geltende Recht verwendet auch insoweit die sub-
jektive Konstruktion einer Erfolgsabsicht. Wie 
bei der falschen Anschuldigung müßte jedoch zu-
mindest beachtet werden, daß der Beistand u. U. 
als prozeßordnungsmäßiges oder sonst sozial-
typisches Verhalten — ζ. B. bei Antrag eines Ver-
teidigers auf Freispruch mangels Beweises — 
rechtmäßig sein kann. Ebenso wie dort könnte 
man aber auch bei der Strafvereitelung den Tat-
bestand restriktiv dahin interpretieren, daß der 
Beistand als normatives Tatbestandsmerkmal 
eine illegale Einflußnahme auf die Tätigkeit der 
Strafverfolgungsorgane voraussetzt. Subjektiv 
muß der Täter vorsätzlich handeln, wobei — von 
dem umstrittenen Inhalt der Absicht abgesehen — 
Dolus eventualis genügt. — § 257 II StGB läßt 
Straflosigkeit eintreten, wenn die Strafvereitelung 
begangen wird, um einen Angehörigen der Strafe 
zu entziehen. Dasselbe Ergebnis greift, worüber 
Einigkeit besteht, auch dann Platz, wenn der 
Täter handelt, um sich selbst der Strafe zu ent-
ziehen, wobei unerheblich ist, ob dadurch auch 
andere an der Vortat Beteiligte begünstigt werden. 
Umstritten ist allerdings die rechtliche Konstruk-
tion, wo man mit einer Beschränkung des Tatbe-

stands oder einer notstandsähnlichen Situation 
zu operieren pflegt. Hilft die Beschränkung, daß 
der Beistand einem anderen geleistet werden muß, 
jedenfalls nicht bei einer Teilnahme an der von 
einem anderen begangenen „Fremdbegünstigung", 
so versagt die andere Ansicht, weil sie der für ein 
Verneinen der Schuld erforderlichen gesetzlichen 
Grundlage entbehrt. Zutreffend erscheint daher 
u. E. — per argumentum a fortiori aus § 257 II 
StGB — die Konstruktion eines allerdings unge-
schriebenen Strafausschließungsgrundes, der sich 
unschwer aus dem Sinn des Gesetzes entnehmen 
läßt; denn es soll ja nur denen, die nicht in straf-
barer Weise an der Vortat beteiligt sind, verboten 
werden, jemand der Strafe zu entziehen. Straf-
freiheit sollte, was allerdings im einzelnen um-
stritten ist, daher sowohl dem Täter als dem Teil-
nehmer der Vortat gewährt werden, und zwar 
sowohl für täterschaftliche als auch in Form der 
Teilnahme begangene Strafvereitelung. 

Ebenfalls in § 257 I StGB ist als qualifizierter 
Fall die sogen, eigennützige Straf Vereitelung ent-
halten, die wiederum mit der sachlichen Be-
günstigung zusammengefaßt ist. Sie unterscheidet 
sich vom Grundtatbestand nur dadurch, daß 
Handeln in Vorteilsabsicht vorausgesetzt wird. 
Auch hier ist die Konstruktion der Erfolgsabsicht 
fragwürdig, jedoch in anderer Weise, weil man de 
lege ferenda wohl mit der Gewinnsucht von einem 
Fall einer intensivierten Innentendenz ausgehen 
sollte. Völlig mißglückt ist der ebenfalls zusammen-
fassende Tatbestand der sogen. Personenhehlerei 
(§ 258 StGB), wo u. a. die eigennützige Strafver-
eitelung im Hinblick auf bestimmte Arten von 
Vortaten differenzierend qualifiziert wird. Schließ-
lich qualifiziert das Gesetz auch im Hinblick auf 
den Täter. Wird die Strafvereitelung von einem 
für die Strafverfolgung im konkreten Falle zu-
ständigen Beamten begangen, so ist § 346 StGB 
anzuwenden, der die „Begünstigung im Amt" 
als unechtes Amtsverbrechen dem 28. Abschnitt 
zugeordnet hat. Wenn das Gesetz eine Über-
tretung (§ 1 StGB) ausreichen läßt und überdies 
verlangt, daß der Vortäter der Strafe bzw. Maß-
regel entzogen werden muß, wofür eine Ver-
zögerung allerdings ausreicht, so berechtigen diese 
Divergenzen u. E. nicht, hier ein echtes Amtsdelikt 
anzunehmen; vielmehr ist aus den bei den §§ 153, 
154 StGB dargelegten Gründen auch § 346 StGB 
als ein unechtes Amtsverbrechen und damit als 
ein qualifizierter Fall der Strafvereitelung anzu-
sehen. Völlig überflüssig erscheint die historisch 
bedingte Sonderregelung des § 257 III StGB, weil 
hier in allen strafwürdigen Fällen Beihilfe an der 
Vortat vorliegt. 

Schließlich ist noch kurz auf eine Reihe ergän-
zender Tatbestände hinzuweisen, die sich daraus 
erklären, daß unser Gesetz im allgemeinen ·— an-
ders als bei § 346 StGB — zwischen Strafen i. e. S. 
und Maßregeln der Sicherung und Besserung un-
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terscheidet. Diese Vorschriften wären überflüssig, 
würde man in § 257 I StGB den Begriff Strafe 
nicht zu eng, sondern im Sinne von kriminalrecht-
licher Sanktion verstehen. § 257 a StGB verbietet 
es, die Vollstreckung einer rechtskräftig ange-
ordneten Maßregel ganz oder zum Teil zu ver-
eiteln. Der einzige nennenswerte Unterschied zum 
§ 257 I StGB ist also der, daß hier eine rechts-
kräftige Entscheidung vorausgesetzt wird. Im 
früheren Stadium aber wird im allgemeinen, so-
fern es sich nicht ausnahmsweise einmal um eine 
isoliert anwendbare Maßregel wie die Unter-
bringung in einer Heilanstalt handelt, § 257 I 
StGB anwendbar sein. Die Gefährdung des Zwek-
kes der Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt 
oder dergl. wird in § 330b StGB bei den gemein-
gefährlichen Delikten geregelt. In diesen Zu-
sammenhang gehört schließlich noch § 145 c 
StGB, der sich auf das Verbot der Berufsaus-
übung bezieht und insoweit sogar einen Fall der 
„Selbstbegünstigung" für strafbar erklärt. Im 
weiteren Sinne könnten hierher übrigens auch — 
wie die Subsidiaritätsklausel des § 257 a StGB 
zeigt — die in den §§ 120—122b StGB geregelten 
Fälle der Gefangenenbefreiung und -meuterei 
gerechnet werden, die wir aber alsbald gesondert 
behandeln wollen. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Die Strafvereitelung ist —• wie angedeutet — 
ein verhältnismäßig junger Straftatbestand, auch 
wenn in der Tatbestandskasuistik zuweilen schon 
in alten Rechten derartige Verhaltensweisen er-
faßt wurden, indem man sie der Vortat gleich-
stellte. Erst mit dem im Mittelalter von den 
italienischen Juristen entwickelten Rechtsinstitut 
des auxilium post factum wurden Fälle der Straf-
vereitelung und der sachlichen Begünstigung 
bzw. Hehlerei allgemeiner erfaßt. Diese Konstruk-
tion der nachfolgenden Beihilfe hat auch Art. 177 
Constitutio Criminalis Carolina übernommen. Sie 
wirkte — wie dargelegt — noch bei Erlaß des 
geltenden Strafgesetzbuches fort. 

Die unglückliche Systematik des geltenden Ge-
setzes macht es unmöglich, Allgemeineres über 
die praktische Bedeutung der Strafvereitelung 
auszusagen; denn die Statistik enthält nur zu-
sammenfassende Zahlen, weshalb wir mangels 
entsprechender Einzeluntersuchungen darauf an-
gewiesen sind zu vermuten, wie sich das Verhältnis 
der beiden Deliktstypen im Laufe der Zeiten ge-
staltet hat. Im Kaiserreich schwankte die gemein-
same Kriminalitätsziffer zwischen 2 und 3, um 
nach dem Kriege im Jahre 1920 mit einer Krimi-
nalitätsziffer 10 auf das Vierfache anzusteigen. 
Für 1923 sind 5737 Verurteilungen im Reichsge-
biet verzeichnet, was einer Kriminalitätsziffer 12 
entspricht. Dann nahm diese Kriminalität schnell 
ab, um sich 1925 mit einer Kriminalitätsziffer 

von 4,3 dem Vorkriegsstand schon wieder anzu-
nähern. Dieser wurde dann bei weiterem Sinken 
der Verurteilungsziffern im Jahre 1930 mit 2,1 
erreicht. Alsdann allerdings stieg die Kriminali-
tätsziffer wieder um rund 50% auf 3,3 im Jahre 
1933; danach war wieder eine abnehmende Ten-
denz zu verzeichnen. — Im Jahre 1950 erfolgten 
in der Bundesrepublik 1303 Verurteilungen; die 
Kriminalitätsziffer 3,6 steigt allerdings im Jahre 
1952 wieder auf 4,4, um dann 1955 auf 2,6 zu 
sinken. Dieser Stand wird bis zum Jahre 1960 in 
etwa gehalten. 

Bei diesem Blick in die Statistik ist zu beachten, 
daß schon die Quote für Freisprüche und dergl. 
relativ hoch ist. Die hohe Aufklärungsziffer darf 
also nicht über eine sehr erhebliche Dunkelziffer 
hinwegtäuschen. Aus der Statistik aber läßt sich 
immerhin entnehmen, daß wirtschaftliche und 
politische Krisen einen starken und ungünstigen 
Einfluß auf die Gesetzesverstöße gegen § 257 
StGB ausüben. Doch sowohl in den Jahren nach 
dem ersten Weltkriege als auch während der Welt-
wirtschaftskrise wird die Zunahme vor allem auf 
sachliche Begünstigungen zurückzuführen sein. 
Mag sich in diesen Zeiten auch die Basis für 
persönliche Begünstigungen verbreitert haben, so 
wirkt sicherlich eine verworrene politische Lage 
doch insoweit hemmend. Wird man nach allem 
auch in Notzeiten mit einer gewissen Zunahme der 
Strafvereitelung zu rechnen haben, so ist doch 
wohl anzunehmen, daß sie hier gegenüber der 
sachlichen Begünstigung weit in das Hintertreffen 
gerät. Wenn nicht alles trügt, so wird gerade bei 
geordneten Verhältnissen der Anteil der Strafver-
eitelung im Verhältnis zur sachlichen Begünsti-
gung beträchtlich wachsen. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Die Tatzeit ist bei der Strafvereitelung nicht 
besonders aufschlußreich. Ebenso kann nicht über-
raschen, wenn hinsichtlich des Tatortes nach der 
Polizeilichen Kriminalstatistik Großstadt und 
Mittelstadt eine stärkere Belastung als Kleinstadt 
und Landgebiet aufweisen, weil dies der üblichen 
Situation entspricht. Wichtiger sind wiederum die 
besonderen Erscheinungsformen, bei denen sich 
verschiedene Klassifikationspunkte anbieten. Aber 
weder die Art der Vortat noch die Beziehung 
zwischen Täter und Vortäter sind für die Straf-
vereitelung als solche besonders instruktiv. Viel-
mehr scheint uns, daß man auf die Art und Weise 
der Gefährdung der Strafrechtspflege abstellen 
sollte, d. h. auf die verschiedenen Formen des 
Beistands. 

Das Ve rbe rgen e ine r Pe r son stellt eine 
prägnante, zahlenmäßig aber wohl relativ kleine 
Erscheinungsform der Strafvereitelung dar. Ziel 
des Täters kann es sein, entweder — ζ. B. vor 
einer Festnahme — die Durchführung des Er-
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kenntnisverfahrens oder—etwa nach dem Urteil— 
ein Vollstreckungsverfahren zu verhindern. 

Das E r m ö g l i c h e n d e r F l u c h t ist dem Ver-
bergen des Straftäters insoweit verwandt, als der 
Rechtsbrecher denselben durch Warnung, Trans-
port, Vermitteln von Kraftfahrzeugen oder Be-
reitstellen bzw. Verschaffen von Barmitteln die 
Gelegenheit verschafft, sich selbst dem Zugriff 
der Strafverfolgungsorgane zu entziehen. 

Die Mehrzahl der Fälle der Strafvereitelung aber 
wird wohl durch f a l s c h e A n g a b e n gegenüber den 
Strafverfolgungsbehörden begangen werden. So 
kann der Täter beispielsweise versuchen, die Poli-
zei oder die Staatsanwaltschaft durch falsche An-
gaben irrezuführen. Derartige falsche Angaben 
können sich sowohl auf die Person des Vortäters 
als auch auf Sachen — Beute oder Sachspuren — 
beziehen. Natürlich kann Strafvereitelung auch 
durch falsche Aussagen vor einem Untersuchungs-
richter oder vor dem erkennenden Gericht began-
gen werden. 

Als weitere Erscheinungsform der Straf-
vereitelung würden wir die illegale E i n f l u ß -
n a h m e auf p e r s ö n l i c h e B e w e i s m i t t e l auf-
fassen, ζ. B. das Zahlen eines Schweigegeldes an 
einen Zeugen oder das Veranlassen von Falsch-
aussagen. Es kann aber auch versucht werden, 
durch Zahlung einer Geldsumme eine Anzeige 
bzw. einen Strafantrag zu verhindern, was — wie 
angedeutet ·— schwierige Rechtsfragen aufwirft . 

Auf derselben Ebene liegt das V e r n i c h t e n 
o d e r B e i s e i t e s c h a f f e n s a c h l i c h e r B e w e i s -
m i t t e l . Dazu gehören das Aufbewahren und das 
Absetzen der Beute. Dies kann der Täter eigen-
händig oder auch fremdhändig bewirken, indem 
er eine andere Person zu derartigen Manipula-
tionen veranlaßt. 

Die S a b o t a g e d e r S t r a f v e r f o l g u n g d u r c h 
i h r e O r g a n e kann nur durch Beamte oderdergl. 
begangen werden, die zur Verfolgung der Rechts-
brecher verpflichtet sind; strafrechtlich handelt 
es sich also vorwiegend um Verstöße gegen § 346 
StGB. Denn zuständige Beamte können die Straf-
vereitelung bereits dadurch begehen, daß sie es 
unterlassen, ihrer Pflicht nachzukommen oder 
völlig ungeeignete Maßnahmen ergreifen. Natür-
lich kommt auch eine Warnung des Vortäters in 
Betracht. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Bei den nach § 257 StGB Verurteilten und ganz 
sicher auch bei der Strafvereitelung ist im Hin-
blick auf das G e s c h l e c h t der Anteil weiblicher 
Täter größer als üblich. Auch wenn die Statistik 
fü r § 257 StGB etwas niedrigere Werte ausweist, 
wird er bei der Straf Vereitelung größer sein als 
bei der sachlichen Begünstigung; vermutlich wird 
er über 33% liegen. Dafür spricht insbes., daß der 
Anteil weiblicher Täter in Notzeiten kleiner als 

in normalen Zeiten zu sein pflegt. Was das A l t e r 
anlangt, weisen die Altersgruppen der 21—40 jäh-
rigen die größte Belastung auf, wobei jedoch Täter 
im Alter von 21—30 Jahren dominieren, was der 
besonderen kriminellen Belastung entspricht; 
denn die Strafvereitelung wird sich überwiegend 
auf Altersgenossen beziehen. Über I n t e l l i g e n z 
u n d E r z i e h u n g läßt sich im vorstehenden Be-
reich kaum etwas sagen. Vermutlich wird die Lage 
etwa dem Durchschnitt der Rechtsbrecher ent-
sprechen. 

Die s o z i a l e L a g e entspricht im Hinblick auf 
den Familienstand der Straftäter in etwa der 
Altersschichtung, obwohl klar ist, daß die Ehe 
gerade Strafvereitelungen zugunsten des Ehe-
gatten fördern wird, die allerdings straflos bleiben. 
Ähnlich undurchsichtig ist die berufliche Situa-
tion der Täter und deren wirtschaftliche Lage; 
immerhin wird eine allgemeine wirtschaftliche Not 
die persönliche Not im Gefolge haben und somit 
die Kriminalität anschwellen lassen, was sich dann 
auch auf die Zahl der Strafvereitelungen aus-
wirken dürft?.Beim s o z i a l e n V e r h a l t e n können 
wir uns einstweilen nur an den Vorstrafen orien-
tieren, bei denen jedenfalls der Anteil für die nach 
§ 257 StGB Verurteilten etwas unter dem Durch-
schnitt zu liegen pflegt. Ganz besonders gilt dies 
natürlich für Krisenzeiten, während die Lage in 
normalen Zeiten praktisch ausgeglichen sein kann. 
Über die Art der Vortaten läßt sich bisher leider 
nichts aussagen. In der M o t i v a t i o n wird bei 
der Strafvereitelung — und zwar nicht nur bei der 
eigennützigen — die Gewinnsucht eine gewisse 
Rolle spielen; daneben kommt naturgemäß wirt-
schaftliche Not in Betracht. Dem Geltungsdrang 
dürfte nur ganz untergeordnete Bedeutung zu-
kommen; Motive der emotionalen Gruppe schei-
den angesichts der Struktur dieses Delikts nahezu 
völlig aus. Nach allem dürften eindeutig philan-
thropische Motive dominieren, die auf Verwandt-
schaft, Freundschaft, Liebe oder Mitleid zurück-
zuführen sind. 

4. Tätertypologie 

Die Gruppe der R ü c k f a l l s t ä t e r wird bei der 
Strafvereitelung verhältnismäßig klein sein. Sie 
wird selbst in normalen Zeiten kaum über 20% 
hinauskommen. Überwiegend wird es sich dabei 
allerdings um antisoziale Rückfallstäter handeln, 
die bedenkenlos oder aus Haß auf die Strafver-
folgungsbehörden Kriminellen Beistand leisten. 
Aber auch bei den Asozialen wird man das finden, 
während sozial Hilflose nur sehr selten auftauchen 
werden. 

Mit rund 80% wird die Gruppe der D u r c h -
s c h n i t t s t ä t e r bei der Straf Vereitelung eindeutig 
überwiegen. Dabei ist es natürlich, daß Ent-
wicklungstäter, die aus falscher Kameradschaft 
handeln, hier verhältnismäßig häufig sind. Auf 
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Konfliktstäter wird man seltener treffen. Über-
wiegend werden wir eigentliche Durchschnitts-
täter vor uns haben, die durch Straftaten ihnen 
nahestehender Menschen veranlaßt werden, diesen 
in einer an sich verständlichen, aber strafbaren 
Weise zu helfen. Es zeigt sich hier also eine nicht 
unbedenkliche Weite des Straftatbestands, der 
andererseits ein wichtiges kriminalpolitisches In-
strument gegen diejenigen darstellt, die als Anti-
soziale dem Kriminellen skrupellos das Rückgrat 
stärken und ihn dadurch zu Gesetzesverstößen 
ermuntern. 

D. Gefangenenbefreiung und -meuterei 

Die Strafvorschriften, die der Gefangenenbe-
freiung und -meuterei vorbeugen sollen, sind 
streng genommen Sonderfälle der Strafvereite-
lung, die sich auf den Vollzug einer Freiheitsstrafe 
oder eines anderen Freiheitsentzuges beschränken; 
überdies handelt es sich um ausnahmsweise straf-
bare Fälle einer Selbstbegünstigung oder des Bei-
stands dazu. Gerade im Hinblick auf die §§ 257a, 
330b, 145c S t G B ist dieser Zusammenhang un-
verkennbar; dort werden andere Fälle als die hier 
interessierenden erfaßt, die auf Befreiung eines 
Inhaftierten oder Störung des Vollzugs der Frei-
heitsstrafe bzw. bestimmter mit Freiheitsentzug 
verbundener Maßregeln hinauslaufen. Insoweit 
aber liegt die spezielle Problematik doch etwas 
anders, weshalb wir diese Vorschriften gesondert 
behandeln wollen, die der Gesetzgeber in den 
§§ 120—122 b S tGB dem Widerstand gegen die 
Staatsgewalt zugeordnet hat. Das kann schon 
deshalb nicht überzeugen, weil die Gefangenen-
befreiung an sich keinen Widerstand gegen Beamte 
voraussetzt; aber auch sonst, ζ. B . bei der Ge-
fangenenmeuterei, ist es u. E . nicht richtig, die 
Verletzung des Beamten oder den Ungehorsam in 
den Vordergrund zu stellen, weil dieser nur sympto-
matisch für die Störung bzw. Gefährdung der 
Strafrechtspflege ist. Ein qualifizierter Fall der 
Gefangenenbefreiung durch Beamte, der ebenfalls 
hierher gehört, ist heute als unechtes Amtsver-
brechen in § 347 S t G B geregelt. 

Löst man sich etwas von dem gegenwärtig unser 
Sanktionensystem beherrschenden Dualismus von 
Strafe und Maßregel, so ist die Systematik des 
Gesetzes einfach zu überblicken. Bei der Befreiung 
des Gefangenen, d. h. einem Verhalten, das den 
Inhaftierten dem Freiheitsentzug entziehen soll, 
unterscheidet das Gesetz zwischen der Befreiung 
durch einen Dritten und der Beihilfe zur Selbst-
befreiung. Die hier maßgebenden §§ 120,121 StGB, 
die außer Strafgefangenen auch Untersuchungs-
häftlinge und vorläufig Festgenommene betreffen, 
werden durch § 122 a S tGB nur dahin ergänzt, 
daß sie ebenso für Sicherungsverwahrte und 
Arbeitshäusler gelten, weshalb insoweit kein Un-
terschied zwischen Strafe und Maßregel besteht. 

Lediglich für andere Fälle behördlichen Freiheits-
entzuges sieht § 122 b S tGB eine ergänzende Son-
derregelung vor. Erfaßt § 120 S tGB als allgemeine 
Vorschrift sowohl die Gefangenenbefreiung i. e. 
S. als auch den Beistand zur Selbstbefreiung, so 
enthält § 121 S t G B für den letztgenannten Fall 
eine Sonderregelung für Täter, die mit der Beauf-
sichtigung oder Begleitung Inhaftierter beauftragt 
sind. Einen praktischen Sinn hat diese Vorschrift 
überhaupt nur im Hinblick auf ihren Abs. I I , 
der bei diesen Tätern Fahrlässigkeit ausreichen 
läßt. Da in aller Regel jedoch nur Beamte mit der 
Bewachung, Beaufsichtigung oder Begleitung In-
haftierter betraut werden, kommt insoweit durch-
weg § 347 S t G B in Betracht, nach dessen Abs. I I 
ebenfalls Fahrlässigkeit ausreicht. § 347 I I I S t G B 
entspricht in der Sache § 122 a StGB. Im übrigen 
umfaßt § 347 I S tGB — wie § 120 S t G B — außer 
der Beihilfe zur Selbstbefrciung auch die Gefan-
genenbefreiung i. e. S. — Negativ zeigt die ge-
schilderte Regelung, daß der Gefangene für die 
Selbstbefreiung als solche grundsätzlich nicht 
strafbar sein soll. Obwohl die herrschende Mei-
nung unter dem Gesichtspunkt der „notwendigen 
Teilnahme" gewisse Grenzen eingehalten wissen 
will, sind u. E . die Teilnahmevorschriften über-
haupt unanwendbar, weil es sich um einen aus der 
Regelung zu entnehmenden ungeschriebenen Straf-
ausschließungsgrund handelt, der wie für die 
Täterschaft des Gefangenen so auch für seine 
Teilnahme gelten muß. Natürlich kann der Ge-
fangene bei der Selbstbefreiung gegen andere 
Strafvorschriften verstoßen. 

Die Gefangenenmeuterei ist an sich ein eigen-
ständiges Delikt, auch wenn in § 122 I S t G B neben 
einem Angriff auf Beamte der Widerstand und das 
Unternehmen der Beamtennötigung erwähnt 
werden. Die Zusammenrottung, bei der die Täter 
mit vereinten Kräften vorgehen müssen, zeigt, 
daß es entscheidend auf die Gefährdung der Straf-
rechtspflege ankommt. Wie bei den insoweit ver-
gleichbaren §§ 115, 125 S tGB ( R e c h t s f r i e d e n s -
delikte) werden diejenigen, die selbst eine Ge-
walttätigkeit verüben, nach § 122 I I I S t G B er-
schwert bestraft. Ein Sonderfall der Gefangenen-
meuterei und zugleich ein ausnahmsweise straf-
barer, erschwerter Fall der Selbstbefreiung ist der 
in § 122 I I S t G B geregelte gewaltsame Ausbruch 
mit vereinten Kräften. 

1. Entwicklung und praktische Bedeutung 

Fassen wir Gefangenenbefreiung (i. w. S.) und 
Gefangenenmeuterei unter dem Begriff der Ge-
fangenenkriminalität zusammen, weil es sich um 
durch Freiheitsentzug bedingte Formen krimi-
nellen Verhaltens handelt, so müssen wir historisch 
beachten, daß die praktische Bedeutung derartiger 
Gesetzesverstöße wesentlich vom strafrechtlichen 
Sanktionensystem abhängt. Einschlägige Vor-
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schriften alter Rechte bezogen sich auf Personen, 
die aus politischen Gründen oder für die Zwecke 
eines Strafverfahrens — gewissermaßen als Un-
tersuchungshäftlinge — verwahrt wurden. Erst 
im 18. Jahrhundert, als die Freiheitsstrafe im 
modernen Sinne, von der man erst seit dem Ende 
des 16. Jahrhunderts sprechen kann, auch in 
Deutschland gegenüber Lebens- und Leibesstrafen 
sehr an praktischer Bedeutung gewonnen hatte, 
bemühte man sich, die Problematik klarer in den 
Griff zu bekommen. Dabei beschränkte die Lehre 
sich auf die Gefangenenbefreiung i. w. S., bei der 
man Selbstbefreiung, Befreiung durch einen Be-
amten und Befreiung durch sonstige Dritte unter-
schied. In den Vordergrund stellte man dabei den 
Ungehorsam gegenüber dem Staat. Noch im 
Preußischen Allgemeinen Landrecht vom Jahre 
1794 wurde so die Gefangenenmeuterei dem Auf-
ruhr gleichgestellt. Erst das preußische Strafge-
setzbuch gelangte zur heutigen Konzeption, die 
aber — wie gesagt — insoweit irreführend er-
scheint, als sie auf den Widerstand gegen die 
Staatsgewalt abstellt. 

Für die Entwicklung und die praktische Be-
deutung dieser Tatbestände läßt sich an Hand der 
Kriminalstatistik nur wenig sagen, weil die sta-
tistische Methode uneinheitlich ist; vor allem aber 
werden die kriminologisch besonders interessanten 
Fälle der Selbstbefreiung mangels Strafbarkeit 
als solche nicht erfaßt. — Für die G e f a n g e n e n -
b e f r e i u n g (i. w. S.) liegen die Kriminalitäts-
ziffern, wenn man von § 347 StGB absieht, in der 
Zeit des Kaiserreiches durchweg zwischen 3 und 4. 
Täuschend wirken wohl die niedrigen Zahlen 
der Nachkriegszeit, ζ. B. 0,6 im Jahre 1919. 
Nachdem 1923 etwa der Vorkriegsstand erreicht 
wird, sinkt die Zahl der Verurteilungen, um 
sich etwa zwischen 2 und 3 zu halten. In der 
jüngsten Entwicklung seit 1950 liegt die 
Kriminalitätsziffer mit 0,35 sogar erstaunlich 
tief. 

Aus den etwas unvollständigen Zahlen für die 
G e f a n g e n e n m e u t e r e i , die — wie gesagt — 
erschwerte Fälle der Selbstbefreiung umfassen, 
läßt sich entnehmen, daß die Kriminalitätsziffer 
vor dem ersten Weltkrieg mit etwa 0,15 recht 
tief liegt. Sie steigt in den unmittelbaren Nach-
kriegsjahren beträchtlich auf 1,4 im Jahre 1920 
und 1,6 im Jahre 1921, um dann wieder allmählich 
auf den Vorkriegsstand zu sinken. Im Gegensatz 
zur Gefangenenbefreiung zeigt die Entwicklung 
nach dem zweiten Weltkriege hier eine nicht un-
erhebliche Zunahme; die Kriminalitätsziffer liegt 
um 0,5 herum. 

Trotz aller Vorbehalte dürfte die günstige Ent-
wicklung auf dem Gebiete der Gefangenenbefrei-
ung vor allem auf das Zurückgehen der Freiheits-
strafen und auf die Vollzugserleichterungen zu-
rückzuführen sein, die einen Beistand erübrigen. 
Denn sicherlich ist die Zahl der Selbstbefreiungen, 

obwohl sie üblicherweise überschätzt wird, größer, 
wenn man hier Anstaltsstatistiken zum Vergleich 
heranzieht. Die deutliche Zunahme von Gefange-
nenmeuterei dürfte darauf beruhen, daß der Re-
spekt vor dem Anstaltspersonal abgenommen hat 
und die Gefangenen es im Vertrauen auf ihre 
Rechte eher wagen zu opponieren. 

2. Erscheinungsformen (Kriminalphänomenologie) 

Allgemein läßt sich zur Phänomenologie der 
Gefangenenkriminalität nur sagen, daß nach Ein-
zeluntersuchungen Fluchtversuche in etwa 75% 
aller Fälle dann unternommen werden, wenn der 
Gefangene sich zur Arbeit außerhalb der Mauer 
aufhält. Nur 15% der Gefangenen entfliehen aus 
der geschlossenen Anstalt. Die restlichen 10% 
ergreifen die Gelegenheit zur Flucht anläßlich 
eines Transports, einer Vorführung, eines Kranken-
hausaufenthalts oder dergl. -

Die G e f a n g e n e n b e f r e i u n g i. w. S. umfaßt 
die Selbstbefreiung ohne fremde Hilfe und die 
Befreiung mit Hilfe Dritter. In beiden Fällen kann 
die Tat einmal mit Gewalt gegen Personen oder 
Sachen begangen werden. Zum anderen, und das 
ist wohl überwiegend der Fall, handelt der Ge-
fangene bzw. der ihm Beistand leistende Dritte, 
ohne Gewalt anzuwenden. Die G e f a n g e n e n -
m e u t e r e i , zu der nach dem Gesagten nicht der 
gewaltsame Ausbruch zu rechnen ist, umfaßt ein-
mal den in der Anstalt geleisteten Widerstand und 
zum anderen Zusammenrottungen, die mit Ge-
walttätigkeiten verbunden sind, wobei es nicht 
um eine Befreiung geht. Handelt es sich einmal um 
relativ harmlose Fälle des Ungehorsams, so müssen 
wir andererseits an blutige Gefängnisrevolten 
denken, die glücklicherweise in Deutschland ver-
hältnismäßig selten sind. 

3. Ursachen (Kriminalätiologie) 

Hinsichtlich des G e s c h l e c h t s entspricht der 
Anteil weiblicher Täter bei der Gefangenenbe-
freiung in etwa dem Durchschnitt, während er bei 
der Gefangenenmeuterei verständlicherweise sehr 
viel tiefer liegt. In der Altersgruppierung über-
wiegt der Anteil junger Rechtsbrecher sogar noch 
deren Anteil an den Gefangenen. So hat man ζ. B. 
bei der Gefangenenbefreiung ermittelt, daß nahezu 
66% der Flüchtigen noch nicht 25 Jahre alt 
waren. Über I n t e l l i g e n z u n d E r z i e h u n g läßt 
sich ebenso wie über die soz ia le Lage nichts 
sagen, weil die Situation vor allem durch das An-
staltsleben geprägt wird. Für das soz i a l e Ver -
h a l t e n ist bemerkenswert, daß bei der Gefange-
nenbefreiung der Anteil Vorbestrafter besonders 
groß ist. Einzeluntersuchungen haben bei den 
Flüchtigen einen Anteil von 98% Vorbestraften 
ergeben, während durchschnittlich nur 66% der 
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Gefangenen vorbestraft sind. Vor allem aber han-
delt es sich überwiegend um einschlägig Vorbe-
strafte; man hat hier bei den Entfliehenden Sätze 
von 86% festgestellt. Auch bei der Gefangenen-
meuterei sind Anteile von 75—66°/0 Vorbestraften 
ermittelt worden. In der M o t i v a t i o n dürfte bei 
der Gefangenenbefreiung — aber wohl auch bei 
der Gefangenenmeuterei — an erster Stelle die 
subjektive Not stehen, die vor allem durch den 
Freiheitsdrang bewirkt wird. Auch Sorge um An-
gehörige oder dergl. können für den Täter aus-
schlaggebend sein. Hinsichtlich der Dritten 
werden philanthropische Motive — Verbunden-
heit, Mitleid usw. — überwiegen. Natürlich können 
bei den beiden Tätergruppen auch emotionale 
Motive wie Haß, Rachsucht usw. vorherrschend 
sein, die namentlich bei der Gefangenenmeuterei 
wichtig sein dürften. Schließlich aber gibt es auch 
abnorme Haftreaktionen, die sich nur als solche 
erfassen lassen. 

4. Tätertypologie 

Bei der Gefangenenkriminalität werden wir es 
in besonders großem Umfange mit R ü c k f a l l s -
t ä t e r n zu tun haben. Vermutlich wird ihr Anteil 
etwa 66% ausmachen. Noch größer wird der 
Anteil bei der Selbstbefreiung sein (80—90%). 
Doch wird die Gruppe der antisozialen Rückfalls-
täter nicht so groß sein, wie man auf den ersten 
Blick hin annehmen könnte, weil wir es vermutlich 
ebensooft mit sozial Hilflosen zu tun haben wer-
den. 

Bei den D u r c h s c h n i t t s t ä t e r n wird die 
Mehrzahl der Rechtsbrecher — vielleicht 20—25% 
aller Täter — dem Typ des Entwicklungstäters 
zuzuordnen sein. Konfliktstäter und eigentliche 
Durchschnittstäter werden demgegenüber ver-
hältnismäßig selten sein. 

IV. ANDERE RECHTSPFLEGEDELIKTE UND 
VERWANDTE TATBESTÄNDE 

Abschließend sollen nun, um das Bild abzu-
runden, noch einige Tatbestände behandelt wer-
den, die entweder allgemeine Rechtspflegedelikte 
verkörpern oder die doch in praxi wesentlich die 
Rechtspflege schützen. Beschränkung ist hier je-
doch einmal geboten, weil die praktische Bedeu-
tung der erstgenannten Delikte gering ist und 
sich schon deshalb kriminologisch nicht viel sagen 
läßt; zum anderen müssen wir bedenken, daß wir 
mit den anderen Delikten streng genommen den 
uns gesetzten Rahmen überschreiten. Dennoch 
erscheinen einige Hinweise unerläßlich, weil 
u. E. gerade die Kriminologie den engen Zu-
sammenhang dieser Straftaten mit den Rechts-
pflegedelikten deutlich werden läßt. 

A. Richterkorruption, Rechtsbeugung und Partei-
verrat 

Rechtspflegedelikte sind — wie angedeutet — 
die nach § 334 StGB als Korruption von Richtern 
strafbaren Verhaltensweisen. Abs. I stellt die Be-
stechlichkeit von Richtern und Abs. I I ent-
spechend die Bestechung dieser Personen als all-
gemeines Verbrechen unter Strafe. Die Tathand-
lung bezieht sich in verschiedenen Formen auf 
Geschenke oder andere Vorteile. Dieses eigen-
nützige Verhalten muß ferner im Zusammenhang 
mit der richterlichen Tätigkeit stehen. — Ent-
sprechende Strafvorschriften finden wir bereits im 
Zwölftafelrecht der Römer aus dem Jahre 451 
v. Chr. Das alte deutsche Recht ist sehr unüber-
sichtlich. Erst in der gemeinrechtlichen Doktrin 
taucht zunächst der Tatbestand der Bestechlich-
keit und später der Bestechung von Richtern auf, 
wobei man sich zuweilen auf Strafrichter be-
schränkte. Die praktische Bedeutung der Straf-
vorschriften ist gering. Die Statistik weist in zahl-
reichen Jahren nicht eine einzige Verurteilung im 
Reichs- oder Bundesgebiet aus. Sind einmal Ver-
urteilungen verzeichnet, so beziehen sie sich 
durchweg auf die Bestechung, deren Problematik 
im wesentlichen der Bestechung von Exekutiv-
beamten entsprechen dürfte. 

Auch die Rechtsbeugung ist ein Sonderver-
brechen, das — wie die Bestechlichkeit — nur 
von Richtern begangen werden kann, die aller-
dings beamtet sein müssen. Rechtsbeugung begeht, 
wer sich bei der richterlichen Tätigkeit zugunsten 
oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des 
Rechts schuldig macht. Kriminologisch ist die 
Situation der Richterbestechlichkeit vergleichbar. 

Der in § 356 StGB geregelte Parteiverrat ist 
ein Son der verbrechen, das allerdings kein echtes 
Amtsdelikt verkörpert. Denn Täter dieser Delikte 
können nur Anwälte oder andere Rechtsbeistände 
sein. Tatbestandsmäßig handelt, wer hinsichtlich 
seiner Obliegenheiten in derselben Rechtssache 
beiden Parteien durch Rat oder Beistand pflicht-
widrig dient. Kriminologisch ist diese interessante 
Materie bisher noch zu wenig erforscht. 

B. Verletzung staatlicher Rechte 

Nicht im technischen Sinne, wohl aber der 
Sache nach gehören zu den Rechtspflegedelikten 
eine Reihe von Strafvorschriften, die staatliche 
Rechte schützen, weil diese sich zumindest in 
praxi vorwiegend auf Rechtspflege Organe be-
ziehen. Vor allem gilt das für die §§ 133, 137, 
136 StGB, die das Gesetz den Straftaten gegen die 
öffentliche Ordnung zugewiesen hat, obwohl es 
sich um Delikte gegen die Staatsverwaltung 
handeln dürfte. Historisch gesehen haben diese 
Tatbestände allerdings eine andere Wurzel. Die 
Entwicklung nahm ihren Ausgang vom Beschä-
digen amtlicher Bekanntmachungen, das letztlich 



28 Rechtspflegedelikte 

cine Verletzung der Ehre des Staates darstellt. 
Finden wir schon im römischen Recht einschlägige 
Vorschriften, so waren diese doch recht maßvoll. 
Ähnlich war es im mittelalterlichen deutschen 
Recht. Im Zeitalter des Absolutismus jedoch ge-
wann dieses Delikt als Majestätsverbrechen große 
Bedeutung; wie insb. das Preußische Allgemeine 
Landrecht zeigt. Alsbald nun erklärte der preu-
ßische König durch Reskript vom Jahre 1798 
diese Vorschrift für analog anwendbar auf Täter, 
die ein gerichtliches Siegel abrissen, ohne etwas 
wegzunehmen. Das war die Geburtsstunde des 
heute in § 136 StGB geregelten Siegelbruches, bei 
dem es aber nicht so sehr auf die Form als viel-
mehr auf die Funktion des Siegels im Rahmen der 
Vollstreckung ankommt. Auch der in § 137 StGB 
bei Strafe verbotene Verstrickungsbruch hängt 
eng mit der Entwicklung des Vollstreckungs-
rechts zusammen. Das bei Pfändung oder Be-
schlagnahme entstehende Verstrickungsverhältnis 
ist das, was beim Siegelbruch durch das Siegel 
symbolisiert wird. Diese Konsequenzen zog aber 
erst der Entwurf des Strafgesetzbuches für den 
Norddeutschen Bund; zuvor hatte man sich hier 
mit Vorschriften zum Schutze des privaten Pfand-
rechts geholfen. Am allgemeinsten kommt die 
Funktion eines öffentlich-rechtlichen Gewaltver-
hältnisses im § 133 StGB zum Ausdruck, der 
Sachen vor Beschädigung bzw. dem Beiseite-
schaffen schützt, welche sich zu einem besonderen 
Aufbewahrungszweck im amtlichen Gewahrsam 
befinden. Dieser Verwahrungsbruch wurde im 
19. Jahrhundert aus Vorschriften entwickelt, die 
das Entwenden von Urkunden aus öffentlichen 
Archiven und dergl. verboten. 

Die E n t w i c k l u n g ist etwas schwierig zu be-
urteilen, weil man in der Kriminalstatistik nicht 
immer einheitlich verfahren ist. Die vor dem 
ersten Weltkriege niedrige Kriminalitätsziffer des 
V e r w a h r u n g s b r u c h e s von etwa 0,07 stieg 
während des Krieges sehr schnell auf 7,7, um 1925 
wieder etwa den Vorkriegsstand zu erreichen. Von 
einer Kriminalitätsziffer 2,3 im Jahre 1951 sind 
wir im Jahre 1960 wieder bei 0,2 angelangt. Der 
S i e g e l b r u c h tr i t t im allgemeinen zahlenmäßig 
sehr zurück, obwohl wir vor dem ersten Weltkriege 
die Kriminalitätsziffer 0,4 finden. Beträchtlich 
höher liegen durchweg die Kriminalitätsziffern 
für den V e r s t r i c k u n g s b r u c h . Schon im Kaiser-
reich finden \vir Werte um 4 und 5 herum, die 
dann allerdings in den Nachkriegsjahren abneh-
men (1923: 2,8). Nach einer rapiden Zunahme 
vom Jahre 1925 ab wird 1932 die Kriminalitäts-
ziffer 15,7 erreicht. Die zusammenfassende Krimi-
nalitätsziffer für die §§ 137, 136 StGB steigt von 
2,5 im Jahre 1950 auf 5,1 im Jahre 1952, um sich 
dann nach Rückgang der Verurteilungen in den 
Jahren 1956—1960 um 2 herum zu bewegen, was 
immerhin im Verhältnis zu § 133 StGB das Zehn-
fache bedeutet. 

Die unterschiedliche Struktur dieser Delikte 
bestätigt sich auch in der K r i m i n a l p h ä n o m e -
no l o g i e , wo man beim Verwahrungsbruch 
zwischen dauernd in amtlicher Verwahrung be-
findlichen öffentlichen Sachen und treuhänderisch 
aufbewahrten Sachen unterscheiden sollte. Beim 
Verstrickungsbruch wird man sich nach der Art 
der Verstrickung richten, wobei eindeutig Zwangs-
vollstreckung und Zwangsversteigerung im Vor-
dergrund stehen. Beim Siegelbruch würden wir 
nach der Art des Amtssiegels klassifizieren. In der 
Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Pfändungs-
zeichen des Gerichtsvollziehers; daneben tauchen 
der Stempel auf den polizeilichen Kennzeichen der 
Kraftfahrzeuge und Verschlußplomben an Zäh-
lern und Feuermeldern auf. 

Hinsichtlich der U r s a c h e n weisen diese De-
likte wiederum einige Unterschiede auf. Insgesamt 
aber liegt der Anteil weiblicher Täter wohl höher 
als im Durchschnitt. Während Verstrickungs- und 
Siegelbruch im allgemeinen nur von erwachsenen 
Tätern begangen werden, nähert die Alters-
schichtung sich beim Verwahrungsbruch dem 
üblichen Bild an. Die Belastung mit Vorstrafen 
entspricht in etwa dem Durchschnitt. 

T ä t e r t y p o l o g i s c h haben wir es bei den gen. 
Verletzungen staatlicher Rechte im wesentlichen 
mit Durchschnittstätern zu tun, die nicht gar so 
selten dem Typ des Konfliktstäters zuzuordnen 
sein werden. 

Diese wenigen Hinweise müssen genügen, um 
darzutun, daß diese Straftaten interessante krimi-
nologische Probleme bieten, die zumindest eine 
enge Verwandtschaft mit denen der Rechts-
pflegedelikte zeigen. 

C. Beamtennötigung und Widerstand gegen 
die Staatsgewalt 

Ebenso sind die Beamtennötigung und die eben-
falls im 6. Abschnitt des Strafgesetzbuchs gere-
gelten Fälle des Widerstands gegen die Staatsge-
walt, obwohl Straftaten gegen die Staatsver-
waltung, im weiteren Sinne den Rechtspflege-
delikten zuzuordnen, weil derartige Gesetzesver-
stöße sich vor allem gegen Rechtspflegeorgane 
richten. Strafrechtlich ist hier von der Beamten-
nötigung (§ 114 StGB) auszugehen, bei der es 
darauf ankommt, daß die nur durch den Amts-
träger mögliche Bildung und Betätigung des 
staatlichen Willens nicht beeinträchtigt werden 
soll. Der Widerstand gegen die Staatsgewalt im 
Sinne von § 113 StGB ist insoweit nur ein Spezial-
fall, bei dem die Tat sich gegen einen in recht-
mäßiger Ausübung seines Amtes begriffenen Voll-
streckungsbeamten richten muß. Allerdings greift 
die Begehungsweisc des tätlichen Angriffs u. U. 
darüber hinaus, weil derartige Beamte ohne Rück-
sicht auf Willensbildung bzw. -betätigung ge-
schützt werden, was an einen besonderen Schutz 
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der Staatsdiener vor tätlicher Beleidigung er-
innert. Die §§ 117—119 StGB enthalten wohl vor 
allem historisch bedingte Fälle des Forstwider-
stands, die gegenüber § 113 StGB ergänzende bzw. 
qualifizierende Funktion haben. 

Die antiken Rechte zeigten in diesem Bereich 
ebenso wie das alte deutsche Recht eine bemer-
kenswerte Zurückhaltung. Wenn entsprechende 
Tatbestände dann auch in den Stadtrechten des 
ausgehenden Mittelalters auftauchten, so schuf 
doch erst die absolute Monarchie hier strenge 
Strafvorschriften, deren Zusammenhang mit der 
Majestätsbeleidigung unverkennbar ist. Obwohl 
man sich nach der französischen Revolution mit 
dem Erfordernis einer rechtmäßigen Amtsaus-
übung um Begrenzung bemühte, haben derartige 
Gedanken sich in dem für die Entwicklung hier-
zulande maßgebenden preußischen Recht nur 
schwer durchsetzen können. Dies zeigen noch das 
geltende Gesetz und der Entwurf. 

Die p r a k t i s c h e B e d e u t u n g dieser Delikte 
ist erheblich. Dabei überwiegen die Fälle des 
Widerstandes (§ 113 StGB), die etwa im Verhält-
nis 6 :1 zur Beamtennötigung stehen. Besonders 
in Krisenzeiten nehmen die Verurteilungen sehr 
zu; so lautete ζ. B. im Jahre 1932 die zusammen-
fassende Kriminalitätsziffer 35. Im Jahre 1950 
ist für erwachsene Verurteilte beim Widerstand 
die Kriminalitätsziffer 13 und bei der Beamten-
nötigung 1,6 zu verzeichnen. Sie blieben in den 
folgenden Jahren einigermaßen konstant. So 
wurden im Jahre 1960 insgesamt 4117 Personen 
wegen Widerstandes und 514 Rechtsbrecher wegen 
Beamtennötigung bestraft , was Kriminalitäts-
ziffern von 9,9 und 1,2 entsprechen würde. 

K r i m i n a l p h ä n o m e n o l o g i s c h ist hinsicht-
lich des Tatorts festzustellen, daß Widerstand 
gegen die Staatsgewalt überwiegend im Freien und 
Beamtennötigung in der Mehrzahl in Räumen be-
gangen wird. Was die Jahreszeit anlangt, so zeigen 
beim Widerstand die Sommermonate eine Zu-
nahme ; Entsprechendes gilt für das Wochenende, 
das besonders belastet ist. — Der W i d e r s t a n d 
richtet sich in der Mehrzahl der Fälle — vermutlich 
sind es 75% — gegen Polizeibeamte, die bekannt-
lich häufig strafprozessuale Funktionen wahr-
nehmen. Im übrigen wird vor allem der Gerichts-
vollzieher betroffen. — Bei den Erscheinungs-
formen der B e a m t e n n ö t i g u n g , die sich schwe-
rer überblicken lassen, wird man wohl von der 
Tätigkeit des Beamten ausgehen müssen. 

Für die K r i m i n a l ä t i o l o g i e sei erwähnt, daß 
der Anteil weiblicher Täter mit heute um 7% der 
Vnrurteilten recht gering ist. Hinsichtlich der 
Altersschichtung dürfte beim Widerstand be-
merkenswert sein, daß junge Rechtsbrecher jeden-
falls nicht besonders belastet sind. Vielmehr 
handelt es sich überwiegend um Täter zwischen 21 
und 40 Jahren. Die Täter der Beamtennötigung 
pflegen noch älter zu sein. Die Belastung mit Vor-

strafen ist beim Widerstand größer als üblich. 
Sätze um 50% sind keine Seltenheit; im Jahre 
1960 waren ζ. B. 58% der nach den §§ 113, 114 
StGB Verurteilten vorbestraft . Einzeluntersu-
chungen haben ergeben, daß ein Drittel der Rechts-
brecher mehr als viermal vorbestraft ist. Der Art 
nach überwiegen Gewaltdelikte wie Körper-
verletzung, Sachbeschädigung, tätliche Beleidi-
gung und dergl. In der Motivation spielen in 
erster Linie wohl Motive der emotionalen Gruppe 
— Haß, Rachsucht usw. — eine Rolle. Daneben 
kommen wirtschaftliche Motive ·— Gewinnsucht 
oder Not — in Betracht. Wichtiger dürfte aber 
subjektive Not sein, wenn ein Täter sich bei-
spielsweise einer Festnahme widersetzt. In allen 
Fällen kommt dem Alkohol als tatauslösendem 
Faktor eine erhebliche Bedeutung zu; einzelne 
Untersuchungen sind auf Sätze von 75% gekom-
men und haben den Widerstand als typisches 
Alkoholdelikt bezeichnet. 

T ä t e r t y p o l o g i s c h werden dennoch die Durch-
schnittstäter überwiegen. Allerdings spielen auch 
Rückfallstäter hier eine nicht unerhebliche Rolle, 
wobei es sich vielfach um antisoziale Rückfalls-
verbrecher handeln wird. 

V. SCHLUSSBETRACHTUNG 

Dieser in Teilen notwendig gedrängte Überblick 
über die Rechtspflegedelikte sollte nach allem 
zumindest gezeigt haben, daß wir es auch krimi-
nologisch mit einer überaus wichtigen und reiz-
vollen Materie zu tun haben. Und ganz sicher 
würden die hier weithin noch fehlenden genaueren 
kriminologischen Untersuchungen sich vermutlich 
auch klärend und anregend auf die strafrechtliche 
Diskussion auswirken. 
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F R I E D R I C H G E E R D S 

RELIGION 

A . E i n l e i t u n g 

W e n n wir das Verhä l tn i s v o n K r i m i n a l i t ä t u n d 
Re l ig ion b e h a n d e l n wo l l en , so ersehe int es u n s 
r icht ig , d a ß wir die R e l i g i o n i n e i n e m m ö g l i c h s t 
u m f a s s e n d e n K o n t e x t begre i fen . 

K r i m i n o l o g e n h a b e n es, wie s i ch i m m e r w ieder 
zeigt , b i s w e i l e n schwer m i t der B e s t i m m u n g v o n 
dem, w a s K r i m i n a l i t ä t i s t , das h e i ß t m i t d e m 
Zweck ihrer W i s s e n s c h a f t . W e n n sie es w a g e n , 
über das V e r h ä l t n i s v o n K r i m i n a l i t ä t u n d Rel i -
g ion zu sprechen , m ü s s e n sie a u ß e r d e m n o c h die 
he ik le Frage b e a n t w o r t e n , w a s Re l ig ion i s t . 

Sch lußfo lgerungen , die u n s d ie E t y m o l o g i e z u 
b i e t e n s che in t , w e n n wir u n s m i t der Schwier ig-
ke i t v o n B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n b e f a s s e n m ü s s e n , 
s ind m e i s t e n s z u e infach . A b e r i n d i e sem Fa l l e 
w o l l e n wir den A n s a t z bei d e m suchen , w a s — aller 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h — die W u r z e l des W o r t e s 
i s t . K o m m t R e l i g i o n v o n r e l i g a r e oder v o n 
r e l e g e r e ? W o h l z i e m l i c h s icher v o n r e l e g e r e 
(vgl . die D a r l e g u n g i n : L a t e i n i s c h e s e t y m o -
log isches W ö r t e r b u c h v o n A . W a l d e , 3. n e u b e -
arb. A u f l a g e v o n J . B . H o f m a n n , u n t e r d e m W o r t e 
d i l i g o , B d . I, He ide lberg 1938 , S. 3 5 2 / 3 5 3 ) . Re -
legere b e d e u t e t Observanz b e a c h t e n . D i e A b -
l e i t u n g f i n d e t m a n bei Cicero, D e n a t u r a deo-
r u m 2, 72 . ( H o f m a n n b e m e r k t h ierzu: „ r e -
n a c h Cicero wie i n retractare , a l so , ν ο η n e u e m 
in G e d a n k e n d u r c h g e h e n ' " . Vgl . a u c h Cassel's 
L a t i n D i c t i o n a r y , 1956 , S. 478) . Re l ig ion i s t d a n n 
e in S y s t e m der A n e r k e n n u n g einer e n t d e c k t e n 
W a h r h e i t u n d das E r l e b e n oder I n - S t a n d - h a l t e n 
d a v o n i m t ä g l i c h e n U m g a n g m i t ihr, w a s z u m 
A u s b a u e n der e n t d e c k t e n W a h r h e i t u n d der A n -
n a h m e der K o n s e q u e n z e n f ü h r t . D a n e b e n h a t 
m a n i m s p ä t e n A l t e r t u m das W o r t Re l ig ion a u c h 
v o n rel igare abge le i t e t . O b w o h l diese A b l e i t u n g 
z ieml ich s icher n i c h t die ursprüngl iche ist , k a n n 
sie d o c h für s i ch se lbs t b e t r a c h t e t i n t e r e s s a n t 
sein. D e n n sie z e u g t v o n einer a n d e r e n A u f f a s s u n g 
des W o r t e s Rel ig ion , n ä m l i c h : b i n d e n . D u r c h 
Re l ig ion b e k o m m t der M e n s c h e ine V e r b i n d u n g 
m i t oder e i n e n A n t e i l a n dem, w a s m a n liier vor -
läuf ig die „ k o s m i s c h e A l l m a c h t " n e n n e n k ö n n t e . 
Die A l l m a c h t b r a u c h t n i c h t personi f iz ierbar z u 
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sein. Der Mensch, der diese kosmische Allmacht 
für subjektiv und für eine Person hält, verwendet 
das Wort Gott. Wenn man die erforderliche „Ge-
mütsbewegung" hinzufügt, kommt man mit 
beiden Ableitungen zu ein und demselben Kom-
plex: eine gefühlsmäßig erlebte Auffassung des 
menschlichen Lebens als Teil des kosmischen Ge-
schehens. Dieses Erleben durch Aktivität des 
Menschen selbst kann durch aktive Observanz 
aufrechterhalten werden. 

Religion ist sicher möglich ohne Gott. Der 
Buddhist etwa glaubt an eine zugleich kosmische 
und moralische strukturelle Einheit des Lebens, 
aber nicht an Gott. (Dies betrifft den orthodoxen 
Buddhisten; es gibt auch Buddhisten, die nicht 
Atheisten sind. Es gibt solche, die einen Teil des 
Parthenon des Hinduismus in Ehre halten. Es 
gibt Animisten, und bei den meisten kann man 
verschiedene der genannten Schichten von Reli-
giosität übereinander gelagert vorfinden.) Den 
Buddhismus deswegen keine Religion nennen zu 
wollen, wäre ebenso hochmütig wie kurzsichtig. 
Religion ist unsere Bezeichnung für das System, in 
dem man gefühlsmäßig eine Relation mit der 
kosmischen wie auch mit der ethischen Basis des 
Lebens meint unterhalten zu können. Die existen-
tielle Aktualität dieser Relation kann man „Glau-
ben" nennen. Glauben ist mehr als die Annahme 
einer Wahrheit oder einer Theorie. Es ist das ge-
fühlsmäßige Erleben der Relation mit der kos-
mischen und zugleich moralischen Allmacht. So 
ist etwa der christliche Glaube nicht identisch mit 
der Zugehörigkeit zu einer der vielen christlichen 
Glaubensgemeinschaften, aber auch nicht mit der 
verstandesmäßigen Zustimmung zu einem be-
stimmten Glaubensbekenntnis, sondern das Leben 
aus dem Erlebnis der christlichen Relation mit 
Gott, das ist die Beziehung, die über Christus hin 
zu Gott verläuft. 

Es wird ein sehr weit umfassendes Gebiet ge-
meint, wenn wir von Religion sprechen. Für 
manche scheint der Mensch selbst Anfang und 
Ende seiner religiösen Philosophie zu sein; für 
andere gibt es etwas außerhalb des Menschen, das 
ihm seine Möglichkeiten zuweist und seine 
Grenzen stellt: der persönliche Gott, die Mensch-
heit, die Volksgemeinschaft, der Staat, die Rasse, 
die Geschichte. Und die Sache ist noch kompli-
zierter, weil es sicher nicht ungebräuchlich ist, daß 
die hier gemeinten Buddhisten, Marxisten, Fa-
schisten, Christen, Mohammedaner, National-
sozialisten und dergleichen mehr ihre Auffassun-
gen entweder verstärken oder praktikabler 
machen mit Hilfe von Elementen aus anderen 
Religionen. 

Wenn wir sehen wollen, wie die Religion prak-
tisch wirkt, stellen wir uns vor, daß die kosmische 
Allmacht durch Gott personifiziert wird. Gott 
kann von seiner Allmacht etwas abgeben. Er 
kann dafür sorgen, daß der Mensch Anteil daran 

bekommt, etwa durch seine Anstrengungen 
(Opfer, Liturgien, Verhaltensweisen: „do ut des", 
oder besser: „facio ut des") oder auf rein spiri-
tuellem Wege (sola fide). Um zur Partizipation 
mit dem Übermenschlichen zu gelangen, ist die 
eigene Anstrengung oder Gnade und oft die 
erfinderische Kombination beider Formen nötig. 
Die nicht durch Gott personifizierten umfassen-
deren Kräfte, die nach dem Glauben anderer den 
Menschen im Zwange halten und regieren, kennen 
ebenfalls die Leistung oder die „Gnade" (zum 
Beispiel: zu einer bestimmten Rasse oder einer 
bestimmten Klasse zu gehören). 

Ein schwaches Reduktum der Religion ist der 
Aberglaube. Er erkennt die Möglichkeit an, der 
kosmischen Allmacht mit dem Instrument „facio 
ut des" ein Tun oder Unterlassen zu entlocken, 
aber es besteht kein Bedürfnis nach einem Anteil 
an dieser Allmacht, geschweige denn ein gefühls-
mäßiges Bedürfnis. 

B. Religion und Strafrecht 

Erwähnt werden muß, ohne daß darauf jedoch 
tiefer eingegangen werden kann, die Möglichkeit, 
daß religiöse Gruppierungen sich in einem so 
hohen Grade mit der Rechtsordnung identifi-
zieren, daß die Verletzung der letzteren zu einer 
antireligiösen Tat wird. Man kann weiter — das 
scheint mir thomistisch — bestimmte strafrecht-
liche Funktionen als Abschattierungen von gött-
lichen sehen. 

Diese Identifikation kann sich auch in umge-
kehrter Richtung vollziehen. Middendorff (1964, 
S. 127) schreibt: „Nach offizieller katholischer 
Auffassung, die Papst Pius XII . in drei An-
sprachen an Juristen in den Jahren 1953—1955 
dargelegt hat, ist die Funktion des Strafrechts 
immer unter dem Aspekt des Letzten Gerichtes zu 
sehen. Da dieses nur Vergeltung ist, dient auch 
das weltliche Strafen der Verwirklichung des Ver-
geltungsgedankens. Auf der anderen Seite findet 
sich im modernen katholischen Schrifttum eine 
Einwendung zu den Grundsätzen des ganz frühen 
Christentums, nämlich eine Mahnung zur Liebe, 
Güte und Milde". Ich glaube, daß der Anspruch, 
das Menschenbild müsse im Strafrecht von „einem 
christlichen Menschenbild" (Jescheck) ausgehen, 
die Gefahr von Intoleranz einschließt, und In-
toleranz findet immer Ausdrucksformen, die kaum 
weniger als kriminell sind. Im nächsten Para-
graphen gehe ich noch näher darauf ein. 

C. Objektive Religionsdelikte 

Kann Gott das Objekt strafrechtlichen Schutzes 
sein? Der Gedanke scheint im Widerspruch mit 
dem Begriff der Göttlichkeit selbst zu stehen. Im 
niederländischen Recht ist zum Beispiel — und 
zwar mit Recht — Blasphemie an sich nicht straf-
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bar. Gott kann seine Ehre selbst verteidigen. 
Aber strafbar sind die blaspliemischen Äußerun-
gen, die einen Gläubigen in seinen religiösen Ge-
fühlen verletzen. Hierbei zeigt sich ein Unter-
schied, wenn er auch nicht groß ist. Menschliche 
Einmischung ist hierbei nötig: ein Mensch, der 
sich verletzt fühlt durch die Beleidigung, die 
Gott angetan worden ist. Aber könnte das Maß 
seines subjektiven Verletztseins nicht im Ver-
hältnis stehen zu dem, was er als den objektiven 
Angriff auf Gottes Ehre auffaßt? Könnte er sich 
nicht bei einer geringeren objektiv blaspliemischen 
Äußerung subjektiv weniger stark in seinem reli-
giösen Gefühl als verletzt erachten ? 

Es ist meistens nicht mehr als ein profaner 
Ehrgeiz der Rechtsordnung, wenn sie meint ver-
pflichtet zu sein, die Ehre Gottes verteidigen zu 
müssen. In der Geschichte hat dieser unheilige 
Geist zu der Inquisitionspraxis und zu ver-
brecherischen Kreuzzügen geführt. Meiner Mei-
nung nach müßte für den Papst Gregor I X in der 
Geschichte der Kriminologie ein Platz eingeräumt 
werden, vielleicht sogar als Autor. Es ist übrigens 
nicht richtig, den so unheiligen „heiligen" Krieg 
als eine Erscheinung zu betrachten, die nur bei 
Christen vorkäme. Die Auffassung etwa, daß die 
Mohammedaner alle Nicht-Moslems als „Feinde 
der großen Monarchie Allahs" betrachten, „deren 
Widerstand gegen seine Alleinherrschaft" von den 
Mohammedanern gebrochen werden muß, ist im 
Prinzip nicht ungerechtfertigt (Snouck Hur-
gronje). Im Augenblick scheint jedoch eine Mehr-
heit für die Idee zu sein, daß ,,le mal est venu de 
cette id6e, qu'il faut venger la Divinitö" (de 
Montesquieu). 

Dennoch kennt die Geschichte aber viel zu 
viele Beispiele dieser „religiösen" Kriminalität. 
Man kann sagen, daß der Verfall der christlichen 
Kirche nicht allein mit der Entfaltung ihrer 
weltlichen Macht, sondern zugleich mit der Ent-
wicklung ihrer kriminellen Bekämpfung der 
abweichenden oder der Nichtreligiosität ver-
bunden war. Nicht alle Reformatoren brachten 
in dieser Hinsicht eine prinzipielle Moderation. 
In Zürich war seit 1529 der Kirchenbesuch Pflicht, 
das Nicht-Erscheinen strafbar; Königin Elisabeth 
von England verbot 1558 jede Kritik an dem 
„Prayerbook"; in den Niederlanden wurde 1628 
Torrentius wegen Ketzerei und Blasphemie ver-
urteilt; in Österreich war es 1868 noch strafbar, 
jemanden zum „Abfall" zu überreden. Die christ-
lichen religiösen Richtungen haben sich scheinbar 
im Augenblick zur Toleranz hindurchgerungen, 
aber die an ihre Stelle getretenen „Religionen" 
politischer Tendenz haben diese Intoleranz be-
gierig übernommen. Die Wurzel allen Übels ist 
in den genannten Fällen überall die gleiche: der 
verkehrte Mensch. Wenn man demgegenüber be-
hauptenwill, daß man dann doch noch zwischen den 
nichtguten Menschen mit einer objektiv-guten 

Ideologie (wie das Christentum) und dem nicht-
guten Menschen mit einer objektiv dämonischen 
Ideologie (dem Faschismus) unterscheiden muß, 
dann muß hiergegen eingewendet werden, daß 
— wenigstens in unserer Welt — im Namen des 
Christentums die meisten Verbrechen gegen die 
Menschen und die Menschheit begangen worden 
sind. 

Wenn wir nach Religionsdelikten im engeren 
Sinne unserer Zeit suchen, scheint der Meineid 
ein solches zu sein. Im Wesen ist das jedoch nicht 
der Fall. Eine religiös indifferente Rechtsordnung 
bedient sich dadurch, daß sie den Meineid als 
strafbar ansieht, nur (oft fruchtlos, oft banal) 
religiöser Gefühle, wenn sie diese bei einem Teil 
der Rechtsgenossen voraussetzen kann, um da-
durch die Zuverlässigkeit ihrer Aussagen zu ver-
größern. 

Wieweit die kriminologischen und die religiösen 
Bedeutungen des gleichen Verhaltens sich von-
einander entfernt haben können, ergibt sich aus 
dem folgenden Beispiel: Das Strafgesetzbuch von 
Surinam kennt die Übertretung der Abgötterei 
(§ 540). Ursprünglich ist dies ohne Zweifel ein 
religiöses Delikt gewesen, und manche werden es 
vielleicht auch heute noch so auffassen wollen. 
Aber tatsächlich wird im Augenblick die An-
wendung dieses Paragraphen als notwendig ver-
teidigt, weil die Verhaltensweisen, die gemeint 
werden, mit anderen Teilen von Kriminalität im 
Zusammenhang stehen, ζ. B. mit der unerlaubten 
Ausübung der Medizin, mit Betrug und Sittlich-
keitsverbrechen. 

„De internis non curat praetor". Selbst ein 
Diktator wird behaupten, daß er sich an diesen 
Lehrsatz hält. Er kann ja auch nicht „de internis" 
urteilen, selbst wenn er es wollte. Er verfügt je-
doch über andere Mittel, um seine religiösen 
Gegner zu treffen: Er kann sie daran hindern, 
ihren religiösen Gebräuchen nachzukommen oder 
ihre Gottesdienste abzuhalten. Er kann sie zu 
Gebräuchen und Gottesdiensten zwingen, die 
gegen ihre eigenen religiösen Überzeugungen ver-
stoßen. Das abscheulichste Beispiel von Hetero-
gonie der Zwecke ist wohl: Religion als Mittel 
zur Diskrimination. Die Beispiele von Überzeu-
gungsdelikten sind Legion, um nur einige zu 
nennen: das Verbieten von Prozessionen in pro-
testantischen Ländern und in katholischen Län-
dern das Bestrafen von denjenigen, die sich 
während einer Prozession „respektlos" verhalten; 
ein spanischer Soldat, der Baptist Redreso, wurde 
1961 zu zweieinhalb Jahren Gefängnisstrafe ver-
urteilt, weil er, nachdem er gezwungen worden war, 
einer Messe beizuwohnen, sich weigerte zu knien. 
das Verbieten jüdisch rituellen Schlachtens in 
Europa unter Hitler; das Bestrafen mit der Todes-
strafe von religiösen Wehrdienstverweigerern in 
Griechenland (1966 wurde dort die Todesstrafe 
eines wegen Wehrdienstverweigerung verurteilten 



Religion 33 

Zeugen Jehovas noch auf dem Wege der Begnadi-
gung auf sieben Jahre ermäßigt.); das Schlachten 
von Kühen als Verbrechen in Teilen Indiens; die 
Verurteilung (in Holland) von Viehzüchtern, die 
aus religiösen Gründen sich weigern, ihr Vieh 
vakzinieren zu lassen. Nach einem Bericht in 
der New York Times vom 17. Dezember 1962 
wurden drei Marokkaner zum Tode und sechs zu 
lebenslänglicher Gefängnisstrafe verurteilt, weil 
sie sich zum Bahaismus bekehrt hatten. Die 
Beschuldigung lautete: Rebellion, Störung der 
öffentlichen Ordnung, das Gründen einer ver-
brecherischen Genossenschaft und das In-Gefahr-
bringen des Glaubens. König Hassan II. erklärte 
in einer Pressekonferenz, daß er in Marokko, wo 
der Mohammedanismus Staatsreligion ist, die 
jüdische und die christliche Religion dulden wolle, 
aber keine ketzerische Sekte wie den Bahaismus 
tolerieren würde. Er sagte zu, die strengen Strafen 
durch Begnadigung aufheben zu wollen. Er fand 
die Verurteilung an sich aber völlig in Ordnung. 
Der höchste Gerichtshof von Marokko kassierte 
jedoch das Urteil. 

D. Beziehungen zwischen Religion und 
kommunen Delikten 

1. Irreligiosität als Faktor für Kriminalität 

Die Frage von Religion und Kriminalität läuft 
meistens darauf hinaus, ob Religiosität oder ihr 
Fehlen Kriminalität fördert. Eine hiermit zu-
sammenhängende Frage ist, ob es religiöse An-
griffspunkte gibt für die Bekämpfung von Krimi-
nalität und für die Behandlung von Rechts-
brechern. Daß die Zunahme der Abwendung von 
der Kirche für die Zunahme der Kriminalität 
verantwortlich ist, ist die älteste Behauptung. 

In „Die Marquise de la Pivardiere" von Ε. T. 
A. Hoffmann liest man schon ein Salongespräch, 
in dem die Tatsache, daß „das Volk" zu größerer 
Kriminalität gekommen sei, der verhängnisvollen 
Vernachlässigung der Religion zugeschrieben 
wird. Hoffmann läßt diese „Korrelation" jedoch 
von einem Gesprächspartner kritisch unter die 
Lupe nehmen. Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß diese Lupe im weniger großen Maße 
manchen der Neo-Spiritualisten am Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts zur Verfügung ge-
standen hat. 

Der Anstaltsgeistliche Krauss sagt noch etwas 
weniger differenziert: Die immer mehr auch in 
die breiten Volksschichten dringende Gottes-
entfremdung und die darauf basierende, aller 
sittlichen Motive bare Welt- und Lebensanschau-
ung sind der dunkle Untergrund, auf dem Laster 
und Verbrechen sich üppig entwickeln. Wahre 
Sittlichkeit ist nicht möglich ohne Religion. 

3 HdE, 2. Aufl., Bd. I I I 

Joly will die kriminell-soziologische Auffassung 
dieser Zeit, daß die „misere" ein wichtiger Faktor 
der Kriminalität ist, zwar übernehmen, aber dann 
mit dem Zusatz, daß der Mensch oft schuldig an 
seiner „misere" ist. Der belgische Abb£ Maurice 
de Baets sagt 1895: „Der moralische Widerstand 
nimmt in dem Maße ab, wie der Glauben ab-
nimmt". 

Von Oettingen gibt jedoch zu, daß der Ein-
fluß der Konfession auf das Verhalten des Men-
schen nicht genau festzustellen ist, weil der Faktor 
Religion nur schwer von den Faktoren Natio-
nalität, Kultur, Bildungsniveau und wirtschaft-
liche Verhältnisse abgelöst werden kann. Auch 
dann noch ist das Maß der Lebendigkeit und der 
Tiefe der Religiosität nur schwer zu ermessen 
(S. 646). Es könnte übrigens sein, daß die Kirche 
zu „entnervt und veräußerlicht ist", um noch als 
Sauerteig dem Volksleben dienen zu können 
(S. 647). „Immerhin", sagt er, ist es von großer 
Bedeutung, daß in Gefängnissen und Bordellen 
„allgemeine Verwahrlosung" in „kirchlich reli-
giöser Hinsicht" festzustellen ist. Er stellt weiter-
hin beim Vergleich der Verhältnisse in den 
deutschen Staaten fest, daß religiöse Minder-
heiten sowohl besser gebildet wie auch weniger 
kriminell sind. 

Man kann noch darauf hinweisen, daß am Ur-
sprung der Kriminologie die zunehmende Sorge 
gleichzeitig für den geisteskranken und für den 
verbrecherischen Menschen liegt. Nun, der Arzt 
Heinroth behauptete 1801, daß Geisteskrank-
heit die Konsequenz sei des Verlassens des Weges 
der Tugend und des Verlustes der Gottesfurcht. 

In Übereinstimmung mit dieser Auffassung, daß 
das Verhalten auf dem „freien Willen" beruht 
und daß die Religion den Zugang zur persönlichen 
Moralität und zu ethischen Verhaltensregeln 
bildet, hat man im Gefängniswesen schon früh 
damit begonnen, die Religion als einen der wich-
tigsten Punkte bei der Resozialisierung von Straf-
fälligen zu betrachten (Cavan). 

In der Resolution des Internationalen Straf-
rechtskongresses in London 1872 wird dann auch 
zum Ausdruck gebracht, daß von allen Kräften, 
die zur Verbesserung dienen könnten, die Religion 
die wichtigste ist, „because it is the most powerful 
in its notions upon the human heart and soul". 
Man kann sagen, daß die gegenwärtigen Krimino-
logen sich von den Behauptungen der Spiritua-
listen abwenden, wenn auch nicht „with a smile 
of incredulity" (Schlapp und Smith). Manchmal 
schlägt die Auffassung um ins Gegenteil. 

2. Religiosität und Konfession als Faktoren 
und Ursachen der Kriminalität 

Es werden auch in diesem Jahrhundert noch 
religiöse Morde begangen — Nagel hat drei Fälle 
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in Holland beschrieben (1960) —, aber der religiöse 
Charakter dieser Morde beruht sichtlich auf einem 
psychotischen Wahn. 

Der kriminelle Stamm der Barwar in Uttar 
Pradesh, in Indien, wird von Shrivastav, der unter 
ihnen gelebt hat, als entschieden religiös bezeich-
net. Er führt aus, daß die Barwar mit religiösen 
Argumenten ihren Glauben ihren verbrecherischen 
Praktiken dienstbar machen, und insoweit bilden 
sie keine Ausnahme. 

Taft (S. 215—217) sagt: „Die meisten Ver-
brecher haben einige religiöse Erfahrung und Er-
ziehung gehabt, nur wenige können zur Gruppe 
ohne Religion gerechnet werden." Die Gluecks 
stellten fest, daß 39% ihrer Delinquentengruppe 
aus regelmäßigen Kirchgängern bestanden, 54% 
gingen unregelmäßig in die Kirche und 7% 
niemals. In der Kontrollgruppe von Nicht-
delinquenten war das Verhältnis: 67,29 und 4. 

Kvaraceus' Studie zeigt, daß 92% der de-
linquenten Kinder, die vor das „Passaic Chil-
dren's Bureau" kamen, auf die eine oder andere 
Weise etwas mit der Kirche zu tun hatten und 
daß 58% von ihnen regelmäßig den Gottesdienst 
besuchten. Barnes und Teeters sagen: „Es ist 
deutlich, daß eine Mehrheit unserer Delinquenten 
— sicher von unseren Häftlingen — in einer 
orthodox-religiösen Umgebung erzogen worden 
sind"; in einer Studie über 27 Gefängnisse und 
19 Erziehungsheime wird festgestellt, daß 71,8% 
der Bewohner zu der einen oder anderen Reli-
gionsgemeinschaft gehörten, während zur gleichen 
Zeit von der Bevölkerung der Vereinigten Staaten 
nur 46,6% Mitglieder einer Religionsgemeinschaft 
waren. Sie fügen dann hinzu, daß die Gefängnis-
populationen eine überwältigende Mehrheit von 
Menschen aufweisen, die behaupten, in der einen 
oder anderen Weise religiös engagiert zu sein. 
Kaufmann sagt: „Der Prozentsatz von Men-
schen, die an die Hölle glauben, ist viel höher 
innerhalb als außerhalb des Gefängnisses". 
Putney und Middleton verglichen „ethische 
Absolutisten", wie man Gläubige auch nennen 
könnte, mit ethischen Relativisten in den Punkten 
der Annahme und des Beachtens bestimmter so-
zialer Formen. Bei ihren Versuchspersonen (Stu-
denten) zeigte sich, daß beim Erfüllen sozialer 
Normen der „ethische Absolutismus" keine Rolle 
spielte. 

Es ist nicht der Glaube des individuellen Ge-
setzesübertreters, der in einer Wechselbeziehung 
mit der Übertretung oder einem Vergehen steht, 
sondern das kirchliche Kredo im allgemeinen, 
das die strafrechtlichen Konflikte fördert (Taft, 
S. 222). Es ist die Kirche, sagt Taft, die den 
Staat zu zu vielen juristischen Regelungen auf 
dem Gebiet der Sitten nötigt. Aber wenn der 
Staat darauf eingeht und zu viele Gesetze auf dem 
Gebiet des Trinkens, Spielens, Hurens usw. erläßt, 

dann kann das die moralische Spannkraft des 
Bürgers zu sehr belasten und Kriminalität ver-
ursachen. 

Die katholischen Priester Kalmer und Weir, 
die sehr weitreichende Forschungen unternahmen, 
stellen fest, daß von 87% der Häftlinge in 45 Ge-
fängnissen ein gewisses Maß von religiöser Be-
teiligung registriert wurde, während dies 1926 nur 
bei 40% der gesamten Bevölkerung der Ver-
einigten Staaten der Fall war. Aber, so fügen sie 
hinzu, die Insassen unserer Gefängnisse sind 
Menschen, die beinahe immer ihre Religion ver-
nachlässigt haben oder nicht die Möglichkeit 
hatten, ihre Chancen zu nützen. Diese Forscher 
richteten später ihre Untersuchungen auf die 
katholischen Häftlinge eines Gefängnisses (Joliot-
Stateville), wobei sie zu dem Resultat kamen, 
daß noch keine 4% der als katholisch registrierten 
Häftlinge in normaler Weise ihren religiösen 
Pflichten nachgekommen waren und 80% auch 
noch nicht einmal das „indispensable minimum" 
erfüllt hatten. Häftlinge, die, ehe sie ihr Vergehen 
begingen, regelmäßig den Gottesdienst besucht 
hatten, zeigten öfter bei der bedingten Entlassung 
(parole) bessere Erfolge als andere. Kalmer und 
Weir verlagern auf diese Weise die Aufmerksam-
keit von der Quantität auf die Qualität. Sie sagen, 
daß die Gefängnisstatistiken in dieser Frage völlig 
irrelevant sind. Diese Schlußfolgerungen stimmen 
mit denen von Healy und Bronner überein, zu 
denen sie zehn Jahre früher kamen. Der Effekt 
der Aktivität der Kirchen hinsichtlich der Ver-
hütung von Verbrechen oder der pönitentiären 
Behandlung kann nicht aus den Zahlen über die 
Religionszugehörigkeit der Delinquenten abge-
leitet werden. Es gibt andere Tatsachen, die bei 
der Interpretation mit einbezogen werden müssen, 
vor allem diejenigen, die mit kulturellen Normen, 
ökonomischem Niveau, mit Gewohnheiten und 
Maßstäben in nationalen Gruppen und Gruppen 
innerhalb dieser Gruppen zusammenhängen. Alles 
dies beeinflußt das Erheben von Anklagen, die 
Urteile, die Justiz- und Gefängnisstatistiken. 
Selbst wenn wir die Qualitäten des „Glaubens" 
von unseren Häftlingen kennen würden, dann 
würden doch noch genügend Faktoren übrig 
bleiben, mit denen man rechnen muß. Ein kirch-
liches Band bedeutet für viele das Band mit einem 
Kultursegment; durch eine Kirche gehört ein 
Mensch oft zu seiner Kulturgruppe. Die Studie von 
Sutherland zum Beispiel weist nach, daß Bap-
tisten und Katholiken verhältnismäßig viel die 
Gefängnisse in Amerika bevölkern; aber viele 
Neger sind Baptisten und arm und unterent-
wickelt zugleich, und viele Immigrantenfamilien 
in den großen Städten sind katholisch, während 
weiterhin die Mitgliedschaft zur katholischen oder 
baptistischen Kirche verhältnismäßig oft mit der 
Zugehörigkeit zu einer niederen ökonomischen und 
kulturellen Schicht zusammenfällt. 
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3. Der Seitenweg: Welche Religion? 

Gleich am Anfang der Diskussionen sind die 
Kriminologen auf einen Seitenweg geraten. 
Bonger, der die Spiritualisten erfolgreich be-
kämpfte, entdeckte, daß die Katholiken weitaus 
die stärkste kriminelle Gruppe seines Landes bil-
deten und daß die Ungläubigen zusammen mit 
den Israeliten am günstigsten abschnitten. Seit-
dem ist der Versuch, den Unterschied hinsichtlich 
der Kriminalität der verschiedenen religiösen 
Gruppierungen zu erklären, zu einem Haupt-
thema in der niederländischen Kriminologie ge-
worden. Auch „im Deutschen Kaiserreich kon-
statierte man eine stärkere Kriminalität unter den 
Katholiken und führte diese zurück auf die we-
niger günstigen wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebensbedingungen" (Middendorff 
1964, 124). 

Der Selbstmord kommt häufiger bei Pro-
testanten als bei Katholiken vor. Wallner hat 
sich mit dieser Tatsache beschäftigt: In protestan-
tischen Gebieten mit dem schwächsten Abend-
mahlbesuch ist der Selbstmord am häufigsten. 
Laulicht fand, daß die Religion der Mütter 
seiner jugendlichen Delinquenten in Beziehung 
stand zu ihrem Erfolg oder Fehlschlag: Jungen 
mit protestantischen Müttern zeigten eine Nei-
gung zum Erfolg, Jungen mit katholischen Müt-
tern eine Tendenz zum Scheitern. Miner hat für 
Amerika festgestellt, daß in Staaten mit starker 
katholischer Mehrheit der Totschlag wenig vor-
kommt und daß in Staaten, wo Methodisten und 
Baptisten überwiegen, die Zahl der Totschläge 
höher ist. Barnes und Teeters meinen: „Die 
Ursache dieses Unterschiedes wird jedoch wohl 
eher in den allgemeinen sozialen Umständen ge-
sucht werden müssen als in der religiösen Zu-
sammensetzung der Bevölkerung. Eine Übersicht 
des „Federal Council of Churches" zeigt, daß 2/3 
der Mitglieder der katholischen Kirche und der 
Baptistengemeinden aus niederen Klassen der Be-
völkerung stammen. Diese beiden Religionsge-
meinschaften stellen den größten Anteil der Ge-
fängnisinsassen. 

Sowohl in den Vereinigten Staaten wie in 
Europa ist der Prozentsatz der sich im Gefängnis 
befindenden Juden gering, und diese Tatsache 
hat man den engen Familien- und Gemeinschafts-
banden unter den Mitgliedern dieser Gruppe 
zugeschrieben (Sutherland und Cressey). Bei 
einer Untersuchung, die man vor dem Krieg in 
Polen unternommen hat, stellte sich heraus, daß 
die Kriminalität bei den Juden die Hälfte beträgt 
von der Kriminalität bei der nichtjüdischen Be-
völkerung Polens. Zugleich hat man in Ungarn 
die Unterschiede in den Verbrechens-Prozent-
sätzen unter den verschiedenen Sekten untersucht, 
und diese Untersuchung hat die Schlußfolgerung 
zum Resultat gehabt, daß die vorhandenen Unter-

schiede nicht den Unterschieden in der Glaubens-
auffassung, sondern den Unterschieden im ökono-
mischen, Entwicklungs- und Familienstatus der 
Mitglieder dieser Sekten und dem Unterschied im 
Wohnort, Alter und Geschlecht zugeschrieben 
werden müssen (Hacker). 

Um die Kirche von vielem Tadel freizusprechen, 
sagt Mabel Elliot: Viele Häftlinge von süd- oder 
osteuropäischer Herkunft sind — dem Namen 
nach — Mitglied der katholischen Kirche. Sie 
haben oft einen nationalen Gruppennamen, ζ. B. 
polnisch-katholisch oder italienisch-katholisch. 
Aber in Wirklichkeit wollen sie sich von diesen 
fremden Kirchen lösen, weil sie vor allem als 
Amerikaner anerkannt werden wollen. Die „Ab-
trünnigkeit" von der alten Solidarität bedeutet 
auch oft Abtrünnigkeit von den alten Normen. 

Der Gefängnispfarrer Marcus weist darauf hin, 
daß in Afrika behauptet wird, daß die Kriminali-
tät unter den Katholiken am größten ist, weil es 
beinahe nur Katholiken sind, die zum Tode ver-
urteilt werden. Die Erklärung dieser Erscheinung 
wurde jedoch im Gefängnis von Kampala in 
Uganda gefunden. Die ungefähr 2500 Mann, die 
sich da durchschnittlich pro Tag aufhalten, waren 
ziemlich alle angekommen, ohne zu einer Glau-
bensgemeinschaft zu gehören. Diejenigen, die zum 
Tode verurteilt wurden, ließen sich aber in großer 
Zahl taufen. Der Gefängnispfarrer von Kampala 
drückte es dem Verfasser gegenüber folgender-
maßen aus: „Der Afrikaner ist von Natur schon 
fatalistisch eingestellt, und es kostet nicht viel 
Mühe, diesen Fatalismus zu einer völligen An-
erkennung der Strafe zu sublimieren, weil ein 
barmherziger Gott sie im himmlischen Paradies 
erwartet". Dieser Gefängnispfarrer von Kampala 
erklärte, daß er in einem Jahr 20 Männer, die 
ursprünglich nicht katholisch waren, zur Hin-
richtung begleitet hat, von denen sich nur einer 
weigerte, getauft zu werden. 

E. Religare und Relegere 

In der Einleitung wurde über das Wesen der 
Religion gesprochen und im folgenden vor allem 
die Korrelation zwischen Religion und Kriminali-
tä t behandelt. Auf das Wesen der Religion müssen 
wir jedoch am Ende dieses Beitrages noch einmal 
zurückkommen. Das, mit dem der Mensch durch 
Religion in Verbindung kommt, haben wir in der 
Einleitung vorläufig „kosmische Allmacht" ge-
nannt. Hier können wir darauf zurückkommen. 
Wir finden diesen Ausdruck zu metaphysisch und 
dadurch zu nichtssagend. Die bedeutenderen Be-
ziehungen, die durch die Religion geschaffen und 
unterhalten werden, sind Beziehungen zwischen 
Menschen. Der Mensch sucht aus der existentiellen 
Angst seines Alleinseins und seiner zeitlichen wie 
räumlichen Endlichkeit herauszukommen und sich 
auszuweiten. Er will mit und bei den anderen sein, 

3 * 
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und er will, daß die anderen mit und bei ihm sind. 
Die Verlängerung des Lebens vor dem konkreten 
Leben, über dieses Leben hinaus bis nach diesem 
Leben ist immer die vornehmste Voreingenom-
menheit des Christentums gewesen. Aber ebenso 
wichtig ist die Ausdehnung des individuellen 
Lebens auf die anderen, die Gemeinde. Im 
Christentum ist die Funktion der Religion sehr 
deutlich: die Rettung des Menschen aus seiner 
tödlichen Isolation und die Ausweitung seines 
Lebens im vertikalen und horizontalen Sinne. 
Beide Linien formen visuell ein Kreuz. 

I Ρ Η 

G 

111 Ρ - Paradies 
<g) Η - Himmel 
G G = Gegenwart 

Das Charakteristische des religiösen Menschen 
ist es, daß er sich in einer Zeitperspektive sieht, 
und zwar sowohl in einer auf die Vergangenheit 
wie auch in einer auf die Zukunft gerichteten 
Zeitperspektive. Manchmal ist diese zweiseitige 
Perspektive unendlich, wie im Buddhismus. Beim 
Christentum wird sie vom Paradies einerseits und 
vom Himmel andererseits markiert. Aber auch in 
den niclitgottbezogenen Religionen ist sie wichtig. 
Manchmal besteht ein Glaube an eine Wiederauf-
erstehung: Von einer glänzenden Vergangenheit 
führt ein Weg durch den Tiefpunkt der Gegenwart 
wieder zurück in die Höhe. Es ist eine Bewegung, 
die, in Abbildung I mit den Punkten Ρ ( = Para-
dies) und Η ( = Himmel) dargestellt, sowohl für 
das Christentum wie auch für viele religiöse und 
politische Bewegungen gilt. Die Darstellung da-
gegen, mit der die einseitige Zeitperspektive der 
sozialistischen politischen Religion angegeben 
werden kann, findet man in Abbildung II (P' ist 
derjenige Punkt, aus dem sich der Mensch — wie 
auch immer — entwickelt, und H' ist sein End-
zustand). Eine Merkwürdigkeit unserer Zeit ist 
eine Generation, die ohne Zeitperspektive lebt. 
Die Darstellung wird dann verkürzt (Abbildung 
III). Natürlich haben praktisch immer viele 
Menschen gelebt, als ob allein das Hier und Jetzt 
gelten würde, und die Psychopathen —· das 
könnte als ihre Definition gelten — haben es 
niemals anders gekonnt. Aber Generationen wie 
die „Beat"-Generation begründen diese Aktuali-
tätshaltung mit einem philosophischen Zurück-
weisen der Vergangenheit und der Zukunft. Ihre 
Weise, um sich gegenüber uns, denen sie die Ver-
antwortlichkeit zuschreiben, abzugrenzen, und 
zugleich ihre Weise, um sich von der neurotischen 

Angst zu befreien, die dieser Bruch mit sich 
bringt, ist, zu leben, als ob sie das Zentrum der 
Welt bildeten. Die heutige straffällige Jugend ist 
ohne dieses Leitbild nicht zu verstehen (vgl. 
Rokeach). 

Es steht fest, daß die Kirche für die meisten 
Kirchgänger mehr bedeutet als ein religiöses In-
stitut; sie bedeutet auch eine kulturelle und mora-
lische Gruppenbildung. Taft sagt: Die Religion 
„heiligt" die Moral, aber nur dann, wenn der 
religiöse Glaube stark genug ist. Wenn Menschen 
nur die Kirche besuchen, um dem Willen einer 
kulturellen „peer group" zu genügen, dann ist auf 
diese Weise ihre Moralität nur schwach ver-
ankert. Das ist für sie nicht günstig. Aber wie 
steht es mit den Jugendlichen, die sehr deutlich 
bemerken, daß die religiöse Verankerung der Ver-
haltensnormen ihrer Eltern schwächer ist, als 
diese wahrhaben wollen ? Morris Rosenberg 
stellte fest, daß Kinder, die in disharmonischen 
religiösen Verhältnissen aufgewachsen sind, einen 
geringeren Selbstrespekt zeigen und psychosoma-
tische Angstsymptome haben. Es ist nach ihm 
möglich, daß das Leben als eine religiöse Minder-
heit die sich aus diesem Zusammenhang ergebende 
Uneinigkeit verstärkt. Könnte es nicht sein, daß 
der moralische Mißklang im Leben der Eltern, 
nämlich nicht in Übereinstimmung mit ihrem 
Glauben zu handeln, viel ernstere Folgen ha t? 

Der junge Mann weiß, daß seine Glaubensge-
meinschaft von ihm die Unterdrückung seiner 
sexuellen Impulse fordert, aber er beobachtet 
auch, daß sich nur wenige um diese Forderung 
kümmern. Er hört in der Kirche, daß Gott Liebe 
ist, aber könnte mit Rabbi Israel denken, daß 
die Kirche zu passionierten Verbrechen dadurch 
aufgemuntert hat , daß sie das Feuer des Fana-
tismus geschürt hat „and often by failing to 
rebute pogroms and ku kluxiasm". Barnes und 
Teeters äußern hierüber: „Mitglieder von Kir-
chen sind oft Lynchmassen." Wenn nun kirch-
liche Konformität von einem Jugendlichen er-
zwungen wird, der schon Zweifel hegt am Wert 
und an der Echtheit der Religion, kann er ein 
Rebell mit Grund werden, der einen Richtpunkt 
für seine Aggressivität bekommt. Dieser Mangel 
an religiöser Substanz kann nicht durch autoritäre 
Mandate ausgeglichen werden. Dadurch wird er 
nur noch vergrößert. Von Wichtigkeit ist, was 
Ernst feststellt, daß pflichtschuldiger Besuch 
des Gottesdienstes in der Regel negative Reak-
tionen hervorruft. 

Durch seinen Unglauben verneint der Mensch 
die bestehende Gemeinschaft. Der Bruch mit dem 
religiösen Verband besteht oft in einer verschlei-
erten Mitteilung. Eine solche Mitteilung kann auch 
in dem abweichenden Betragen des einzelnen 
bestehen. 

Manchmal kann die Religion direkt Kriminali-
tä t auf dem Gebiet der (übrigens) die kommune 
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Kriminalität betreffenden Handlungen hervor-
rufen, der kein objektiver Charakter zugeschrieben 
werden kann. Das Verletzen der Person des an-
deren bis zum Mord, kann durch eine subjektive 
religiöse Überzeugung legitimiert werden. Wir 
brauchen hierbei nicht allein an die mehr oder 
weniger sakrifiziellen religiösen Morde zu denken 
(Nagel 1960). Nicht immer befinden wir uns hier 
auf dem Gebiet der forensischen Psychiatrie. Re-
ligion kann tatsächlich eine kriminogene Wirkung 
haben. Das Kriminogene von manchen Religionen 
liegt in der Möglichkeit der Hybris. Das Paradoxon 
liegt offen zutage: Sobald der Mensch zu denken 
beginnt, daß er den Aufstieg nach oben (zu „dem 
Menschen") erreichen, verschnellern, vollenden 
kann, wird er leicht unmenschlich. Und am ge-
fährlichsten werden diese Religionen — im wei-
teren Sinne —, wenn sie sich mit dem Glauben ver-
binden. Religionen lassen sich zum Beispiel im 
allgemeinen leicht als Symbole für die Abwehr 
sozialer Reformbewegungen verwenden, stellt 
Wertheim fest. Das ist vielleicht nur auf die 
Dauer der Fall. Denn neue Religionen haben 
selbst oft Elemente einer sozialen Reform-
bewegung. Hier muß aber sofort hinzugefügt 
werden, daß jede faschistische Bewegung, das 
ist jede gewalttätige und die Gewalt verherr-
lichende Bewegung gegen soziale Reformen, 
immer religiöse Unterstützung gefunden hat. Bei 
oberflächlicher Betrachtung wird man meinen, 
daß die Religion also zwei Gesichter hat. Aber 
es ist weniger unsympathisch und viel tragischer: 
Jede Religion schwebt in der Gefahr der Entropie. 
Sie wird historistisch und überschreitet dadurch 
ihre ursprüngliche Zielsetzung. Politisch nicht 
ambitiöse christliche Gruppen zeigen weniger 
Kriminalität unter ihren Mitgliedern, was vor 
allem in Amerika festgestellt worden ist. In einer 
Religion ist ein ethisches Programm enthalten; 
je mehr die Kirche sich institutionalisiert, umso 
weniger stark wirkt sich die Ethik aus. Eine 
Religion, die sich in 200 Jahren nicht reformiert 
hat, ist wahrscheinlich kriminogen. Das liegt nicht 
an der Religion selbst, sondern an den Menschen. 
Für die Menschen ist die Religion oft nichts 
weiter als ein Instrument zur Gruppenbildung und 
zur Aufrechterhaltung der Konformität. Inner-
halb der Gruppe ist das Heil, außerhalb der Tod. 
Der Nichtgläubige (der Außenstehende) und der 
Nichtmehr-Gläubige (der Nonkonformist) bilden 
eine Gefahr für die Gruppe, und sie müssen die 
Möglichkeit fürchten, damit in Übereinstimmung 
behandelt zu werden: innerhalb der Gruppe durch 
eine Ketzerverfolgung und außerhalb durch einen 
Kreuzzug. Das Zurückweisen der Gnade, zum 
Kollektiv zu gehören oder darin eintreten zu 
dürfen, kann das Kollektiv zur Aggression be-
wegen. 

In einer Anzahl Studien in den Vereinigten 
Staaten wurden signifikante positive Korrelatio-

nen zwischen Indizien von Religionen und Rassen-
diskrimination untersucht (Adorno, Allport 
und Kramer, Levinson). Der religiöse Mensch 
hat sich als autoritärer, rassistisch eingestellt und 
(intellektuell) rigider erwiesen als der nichtreli-
giöse Mensch (Gregory). Es ist bewiesen worden, 
daß Religiosität korreliert mit einigen MMPI-
Skalen, mit der „California F-scale" für Autori-
tarismus (-»- Persönlichkeitsforschung). Der reli-
giöse Mensch ist, wie sich aus dem Test ergibt, 
rigide, weniger intelligent, zugleich pessimistischer 
und maskuliner als nichtreligiöse Personen 
(Martin und Nichols). Und weiterhin ist nach-
gewiesen worden, daß Rassendiskrimination ein 
Teil eines viel größeren Attitude-Syndroms ist, 
nämlich der autoritären Ideologie, die ihrerseits 
zu persönlichen Bedürfnissen und Verteidigungs-
mechanismen des gleichen Menschen relativiert 
wird, der — in der gleichen Not ·— auch seine 
Zuflucht in der Religion sucht. 

F . Schlußthese und Schlu&iolgerung 

Der viktimologische Begriff (Nagel, 1963) in 
der Kriminologie verlangt, daß wir unterscheiden, 
ob der religiöse Schwerpunkt im Konflikt beim 
Opfer oder beim Täter liegt. 

Es muß auf Zeegers Versuch hingewiesen 
werden, den Diebstahl ζ. B. anthropologisch als 
eine profane Erfüllung der Heilserwartung zu 
interpretieren. Man hat noch nicht richtig be-
gonnen, das Phänomen der Bekehrung zu unter-
suchen. Dies ist kein christliches Vorrecht. 
Takeda und Takayasu berichteten auf dem 
Strafvollzugskongreß in Washington (1910) von 
einer wunderbaren Bekehrung in der Geschichte 
des Buddhismus, wodurch der Grausame barm-
herzig und der Böse rein werde. Der Pönologe tut 
gut daran, Jaspers zu lesen (S. 663): „Die Reli-
gion oder ihr Mangel ist eine Bedingung für die 
Zielsetzungen im therapeutischen Umgang. Wo 
Arzt und Patient in gemeinsamem Glauben ver-
bunden sind, kennen sie eine Instanz, aus der 
letzte Entscheidungen, Beurteilungen, Wegrich-
tungen gegeben werden, unter deren Bedingungen 
die besonderen psychotherapeutischen Maßnah-
men möglich werden. Fehlt diese Bindung, so 
tritt an die Stelle der Religion eine säkularisierte 
Weltanschauung, übernimmt der Arzt Funktionen 
des Priesters, entsteht etwa der Gedanke einer 
weltlichen Beichte, einer öffentlichen Sprech-
stunde in Seelenangelegenheiten. Die Psychothe-
rapie ist, wo die objektive Instanz fortgefallen ist, 
in Gefahr, nicht mehr Mittel zu sein, sondern 
Auswirkung einer mehr oder weniger unklaren 
Weltanschauung zu werden, einer unbedingten 
oder chamäleonartig spielenden, einer ernsten 
oder schauspielerischen, aber immer nur einer 
persönlichen und privaten." 
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Als Schlußfolgerung ist zu empfehlen, in der 
klinischen kriminologischen Forschung die fol-
genden Fragen zu stellen: 
a) Können wir die Religiosität und die religiösen 

Attitüden für die verschiedenen Kulturen all-
mählich messen ? 

b) Stimmt die formale kirchliche Zugehörigkeit 
des Probanden mit seiner wahren religiösen 
Überzeugung überein ? 

c) Inwieweit verfälscht ein Proband seine reli-
giöse Überzeugung zur Begründung seines 
verbrecherischen Handelns? 

d) Wenn der Proband wirklich gläubig geworden 
ist, in welchem Umfang und in welcher Art 
ist das dann der Fall? Wie steht es mit der 
Zeitperspektive des Probanden ? 

e) Wieviel Aggressivität hat der ungläubige Pro-
band gegenüber seinem früheren „Glauben"? 

f) Wenn er seine religiöse Gesinnung verworfen 
hat, hat er dann auch in einem bestimmten 
Maße seine Eltern und seine „group" ver-
worfen ? 

g) Haben sich seine „peer group" und seine 
Eltern von ihm distanziert ? 

h) Hat er sich durch das Lösen seiner religiösen 
Bande auch von seiner moralischen Basis 
gelöst ? 

i) Lebt er, nachdem er sich von seinen religiösen 
Banden gelöst hat, in einem sozialen und mo-
ralischen Vakuum ? 

j) Hat etwas anderes in seiner intra-psychischen 
Welt seine religiösen und moralischen Werte 
ersetzt ? 
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WILLEM H E N D R I K NAGEL 

RÜCKFALL UND PROGNOSE 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Das Problem des Rückfalls ist seit langem als 
eines der Zentralprobleme des Strafrechts, der 
Kriminologie und der Pönologie anerkannt. Die 
unbestrittene Tatsache, daß es bisher von keiner 
dieser Disziplinen gelöst oder auch nur der Lösung 
erheblich näher gebracht worden ist, hat mehr als 
alles andere zu der Vertrauenskrise der Strafjustiz 
geführt, der man sich in vielen Ländern seit Jahren 
auf diesen Gebieten gegenübersieht. Eine straf-
bare Handlung und sogar ein schweres Verbrechen 
kann wohl jeder einmal begehen. Ihre wiederholte 
Begehung aber wird nicht nur dem Täter, sondern 
auch dem System, das sie nicht verhindert hat, 
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zum ernsten Vorwurf gemacht; und wenn solche 
Wiederholungen nicht nur von einigen wenigen 
Unverbesserlichen begangen werden, sondern sich 
zu einer Massenerscheinung entwickeln, so be-
ginnen Volksmeinung und Sachverständige sich 
sehr eindringlich zu fragen, ob Gesetzgebung, Ge-
richtspraxis und Strafvollzug sich etwa trotz aller 
seit mehreren Jahrzehnten unternommenen Ex-
perimente auf einem völlig verkehrten Wege be-
finden oder ob wir es hier vielleicht mit einem 
Phänomen zu tun haben, das einer praktischen 
Lösung überhaupt nicht zugänglich ist. 

Die Experimente, die wir hier im Sinne haben, 
betreffen erstens die gesetzliche Begriffsbestim-
mung des Rückfalls und die sich an sie knüpfen-
den Rechtsfolgen; zweitens die Entwicklung neuer, 
aus der allgemeinen Idee des Rückfalls herausge-
wachsener Spezialbegriffe, wie die des berufs- und 
gewerbsmäßigen Verbrechers, des gefährlichen 
Gewohnheitsverbrechers, und die ähnlichen Be-
griffe der ausländischen Rechte, alle wiederum ver-
bunden mit den entsprechenden Rechtsfolgen und 
Rechtsinstituten, wie insbesondere der Sicherungs-
verwahrung und anderen sichernden und vor-
beugenden Maßnahmen. An dritter Stelle hat man 
mit Anweisungen an die Gerichte experimentiert, 
in welcher Weise sie von diesen gesetzlichen Ein-
richtungen Gebrauch zu machen hätten; und 
viertens — was in praktischer Sicht mindestens 
ebenso wichtig ist — hat man versucht, die von 
Gesetzgebung und Gerichten verfügbar gemachten 
Strafvollzugseinrichtungen möglichst wirksam zu 
machen. 

Hierzu kommen dann vor allem, fünftens, sta-
tistische Untersuchungen, die uns die unentbehr-
liche Übersicht über den tatsächlichen Umfang 
des Problems in seinen zeitlichen und nationalen 
Abwandlungen zu geben haben; weiterhin, 
sechstens, im wesentlichen nur beschreibende Dar-
stellungen von mehr oder weniger typischen Ein-
zelfällen, die ein Bild von der äußeren Entwick-
lung verschiedener Verbrecher-Laufbahnen bieten 
sollen; siebentens, ein Überblick über die mannig-
fachen Versuche innerhalb der verschiedenen 
beteiligten Wissenschaftsgebiete, die Ursachen des 
Rückfalls aufzuklären; und, letztlich, eine Analyse 
der hauptsächlichsten Systeme der Rückfalls-
prognose. Diese Übersicht über die wesentlichsten 
hier in Frage kommenden Gesichtspunkte deckt 
sich ungefähr mit der von dem III. Internatio-
nalen Kriminologischen Kongreß (London 1955) 
vorgenommenen Einteilung: I. Begriffsbestim-
mungen und Statistik; II. Beschreibende Studien 
von Rückfälligen und ihrer Entwicklung; III . Die 
Ursachen des Rückfalls; IV. Rückfallsprognose; 
V. Die pönologische Sonderbehandlung des Rück-
falls. 

Der vorliegende Artikel hat all diese Probleme 
im Auge zu behalten; er kann sich aber nicht mit 
allen in gleicher Ausführlichkeit befassen, und er 

hat gewissen wesentlichen gegenüber der ersten 
Auflage erfolgten Änderungen Rechnung zu tra-
gen. Die erste Auflage enthielt keinen gesonderten 
Artikel „Rückfall", sondern nur zwei Artikel 
„Vorbestrafte" und „Vorbestraftenstatistik", und 
obwohl sie die wesentlichen Probleme des Rück-
falls behandelten, wurde dort doch mit Recht 
betont, daß das Thema „Vorbestrafte" nicht not-
wendigerweise das des Rückfalls mit einschließe. 
Es hängt in der Tat — wie wir sehen werden — 
von der jeweiligen Gesetzgebung ab, ob sie eine 
Vorbestrafung zu den wesentlichen Begriffsmerk-
malen des Rückfalls macht; da das aber in den 
meisten gesetzlichen Regelungen geschehen ist, 
ist in der Praxis der Rückfällige gewöhnlich auch 
ein „Vorbestrafter". Da die zweite Auflage von 
besonderen Artikeln „Vorbestrafte" und „Vor-
bestraftenstatistik" absieht, werden die hierunter 
fallenden Gegenstände an dieser Stelle behandelt. 
Dagegen bleiben solche Spezialgebiete wie die des 
Berufsverbrechers und der Sicherungsverwahrung 
in ihren Einzelheiten im wesentlichen den auch 
jetzt wieder vorgesehenen Artikeln überlassen 
(-> Sichernde Maßnahmen, Sicherungsverwah-
rung). Es versteht sich ferner von selbst, daß 
solche Gegenstände wie Strafvollzug, Ent-
lassenenfürsorge, Kriminologische Typenlehre, 
-*• Psychopathologie des Verbrechens und ähn-
liche, obgleich nahe mit der Rückfallsfrage ver-
wandt, auch in der Neuauflage selbständig be-
handelt werden und hier nur kurz zu berühren 
sind. 

Wie für den Meteorologen der Begriff der Pro-
gnose unlöslich mit der Wettervoraussage ver-
knüpft ist, so bedeutet dieses Wort für den Krimi-
nologen mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
die Voraussage des strafrechtlichen Rückfalls, ob-
gleich in den letzten Jahrzehnten auch Versuche 
einer Voraussage der Wahrscheinlichkeit des Straf-
fälligwerdens von noch nicht Straffälligen gemacht 
worden sind. Prognose und Rückfall sind daher 
in der kriminologischen Forschung auf das engste 
verbunden. Zur Zeit der Veröffentlichung der 
ersten Auflage waren zwar in den Vereinigten 
Staaten einige „Prediction Studies" unternommen 
worden, aber Exner begann erst damals (1935), 
in Deutschland die Aufmerksamkeit der Krimino-
logen hierauf zu lenken, und im ganzen genommen 
war das Gebiet der Verbrechensprognose damals 
noch so wenig erforscht, daß ein Bedürfnis für 
eine Behandlung des Gegenstandes nicht vorlag. 
Das hat sich in den letzten 30 Jahren grund-
legend geändert, und die Neuauflage enthält daher 
in dem vorliegenden Artikel eine kurze Darstel-
lung der Entwicklung und des jetzigen Standes der 
Prognose-Forschung, ihrer theoretischen Schwie-
rigkeiten und praktischen Bedeutung. 

Aus dem Gesagten und aus der Natur der Sache 
ergibt sich die folgende Gliederung unseres Bei-
trags : 
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Einleitende Bemerkungen 

I. Rückfall 

A. Begriffsbestimmungen und ihre Rechts-
folgen. Gesetzgebungsfragen im deutschen 
und ausländischen Strafrecht. Der Rück-
fall als Problem der gesetzlichen Strafände-
rung und Strafschärfung und als richter-
liches Strafzumessungsproblem. 

B. Statistisches. 
C. Empirisch-beschreibende Darstellungen der 

Lebensläufe einzelner Rückfälliger. 
D. Die Ursachen des Rückfalls: Ätiologische 

Untersuchungen psychologisch-psychiatri-
scher und soziologischer Orientierung. 

E . Typologie. 
F . Die pönologische Sonderbehandlung der 

Rückfälligen. 
G. Zusammenfassung: Was haben wir in den 

letzten 30 Jahren gelernt ? 

I I . Prognose 

A. Einleitendes. 
B. Geschichtliche Entwicklung. 
C. Kritische Einwände gegen die statistische 

Methode. 
D. Die intuitive Methode und die Notwendig-

keit der Zusammenarbeit beider Methoden. 
E . Die Prognose erstmaliger Kriminalität. 

I . RÜCKFALL 
A. Begriffsbestimmungen und ihre Rechtsfolgen; 

Gesetzgebungsfragen im deutschen und 
ausländischen Straf recht; der Rückfall als Problem 

der gesetzlichen Straf änderung und 
Strafschärfung und als richterliches Straf-

zumessungsproblem. 

Es ist das Verdienst des australischen, jetzt in 
Chikago wirkenden Strafrechtslehrers und Krimi-
nologen Norval Morris, in seinem Generalbericht 
für den I I I . Internationalen Kriminologischen 
Kongreß in London (1955) klargestellt zu haben, 
daß es keinen einheitlichen Rückfallsbegriff geben 
kann, daß dieser Begriff vielmehr je nach den mit 
seinem Gebrauch verfolgten Zwecken und der ge-
samten Einstellung der ihn benutzenden Personen 
und Behörden anders zu bestimmen ist (Summary 
of Proceedings, S .50ff . ) . Morris unterscheidet dem-
gemäß einen pönologischen, einen strafrechtlichen 
und einen kriminologischen Rückfallsbegriff. 

1. Der pönologische Begriff 

Der pönologische Begriff ist der engste; er 
wird von den Strafvollzugsbehörden und -beam-
ten verwendet: Sie legen nach Morris nur darauf 
Gewicht, ob ein Strafgefangener bereits vorher 
eine Freiheitsstrafe verbüßt hatte, die ihn nicht 

von der Begehung einer neuen Straftat abgehalten 
hat, und ob er bereits mit dem Wesen der Freiheits-
entziehung und den in der Anstalt geltenden Vor-
schriften vertraut oder ob er hierin noch ein Neu-
ling ist. Daher die ζ. B. in England übliche pöno-
logische Einteilung der Insassen in „Stars" (Erst-
malige, d. h. wenigstens noch nicht mit Freiheits-
strafe vorbestraft), und „Ordinaries" (mit Frei-
heitsstrafe vorbestrafte Gefangene). Nun wäre es 
wohl durchaus ungerecht, von den Strafvollzugs-
beamten — wenigstens in den auf diesem Gebiete 
etwas fortgeschrittenen Ländern — ganz allge-
mein anzunehmen, daß ihre Klassifizierungs- und 
Behandlungsmethoden sich lediglich nach dem 
Gesichtspunkt der vorherigen Verbüßung einer 
Freiheitsstrafe richten; die flüchtigste Durchsicht 
des einschlägigen Schrifttums zeigt, daß dieser 
Gesichtspunkt theoretisch wenigstens nur einer 
von vielen ist und daß er in der Praxis des Straf-
vollzuges immer mehr von dem viel umfassenderen 
Gesichtspunkt der Klassifizierung verdrängt wird 
(ζ. B . Karl Peters, Kriminalpädagogik, 1960; 
S. 2 3 b ; Frank Loveland, Kap. V I I in Contempo-
rary Correction, herausgegeben von Paul W. Tap-
pan, 1951; für Frankreich Charles Germain, Ele-
ments de Science pdnitentiaire, 1959, S. 53—69). 
Auch in England ist die Strafvollzugsbehörde be-
rechtigt, in besonderen Fällen „Ordinaries" als 
„Stars" zu behandeln und umgekehrt. Anderer-
seits läßt es sich aber nicht bestreiten, daß die 
Tatsache der früheren Verbüßung einer Freiheits-
strafe praktisch gewissermaßen eine Vermutung 
gegen den Gefangenen begründet, daß er in der 
Anstalt einen ungünstigen Einfluß auf Mitge-
fangene ausüben wird, und daher vielfach von 
vornherein die Wahl der Anstalt, in die der Ge-
fangene eingewiesen wird, bestimmt und infolge-
dessen eine ähnlich entscheidende Rolle spielt wie 
Geschlecht und jugendliches Alter. So sind ζ. B . 
zwei der größten Strafanstalten Londons, Penton-
ville und Wandsworth, ausschließlich für „recidi-
vists" der verschiedensten Spielarten bestimmt. 
Derartig radikale Absonderungen sind begreif-
licherweise aus technischen Gründen gewöhnlich 
nur in sehr großen Städten anzutreffen; im übrigen 
werden die Rückfälligen meistens in den gleichen 
Anstalten wie die Ersttäter — wenn auch nach 
Möglichkeit getrennt von ihnen — untergebracht, 
soweit sie nicht, was neuerdings häufig versucht 
wird, in aussichtsvoll erscheinenden Fällen offe-
nen, mehr ländlichen Spezialanstalten für Rück-
fällige zugewiesen werden können oder in schwere-
ren Fällen der Sicherungsverwahrung überwiesen 
werden müssen. 

Man wird aber den pönologischen Begriff des 
Rückfalls nicht auf Täter beschränken dürfen, die 
bereits früher eine Anstaltsstrafe verbüßt haben; 
diejenigen, bei denen die Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt worden war und die dann entweder 
während oder nach Ablauf der Bewährungsfrist 
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eine weitere Straftat begangen haben, dürften auch 
im pönologischen Sinne oft ebenfalls Rückfällige 
sein, besonders dann, wenn sie einem Bewährungs-
helfer unterstellt oder wenn ihnen vom Gericht 
Auflagen gemacht worden waren. 

2. Der strafrechtliche Rückfallsbegriff 

Der strafrechtliche Rückfallsbegriff ist erheb-
lich weiter als der pönologische und auch viel-
gestaltiger. Im Schrifttum werden Fragen der 
strafrechtlichen Begriffsbestimmung vielfach mit 
solchen der sich an die Begriffsbestimmungen 
knüpfenden Rechtsfolgen vermengt; obwohl diese 
beiden Fragenkomplexe praktisch eng zueinander 
gehören, sollten sie theoretisch-begrifflich doch 
scharf getrennt werden. 

Für die Begriffsbestimmung ist hier an sich nur 
die Tatsache einer vorhergehenden Verurteilung 
zu einer wie auch immer gearteten Strafe wesent-
lich, ohne daß es auf deren völlige oder auch nur 
teilweise Verbüßung ankäme. (Durch dieses Merk-
mal der vorherigen Verurteilung unterscheidet 
sich der Rückfall insbesondere von der Realkon-
kurrenz, bei der mehrere Straftaten ohne vorherige 
Verurteilung gleichzeitig zur Aburteilung kom-
men.) In der Strafgesetzgebungspraxis wird in-
dessen dieser allzu weite Begriff gewöhnlich da-
durch erheblich eingeschränkt, daß erstens mehr 
als eine einzige Verurteilung vorangegangen sein 
muß, und zweitens, daß die vorhergehenden Ver-
urteilungen zu nicht ganz geringfügigen Strafen 
geführt haben müssen, deren Verbüßung auch 
mitunter erfordert wird. Abgesehen hiervon sind 
noch mehrere Unterfragen von wesentlicher Be-
deutung für die strafrechtliche Begriffsbestim-
mung. Eine vollständige rechtsvergleichende Be-
trachtung auch nur der wichtigsten dieser Einzel-
punkte würde einen unangemessenen Teil des hier 
zur Verfügung stehenden Raumes in Anspruch 
nehmen; außerdem ist sie für die Zeit bis 1954 
bereits von Geerds vorgenommen worden (Geerds 
1954), in kürzerer Form auch von Morris und 
Grassberger (Summary of Proceedings 1957). Auf 
die ebenfalls vorzüglichen älteren Darstellungen 
von Radbruch (1908) und W. Mittermaier (1927) 
sei hier auch kurz verwiesen. 

Wohl eine jede brauchbare gesetzgeberische Re-
gelung wird zu den folgenden Punkten Stellung 
nehmen müssen: 

a) Soll der Rückfall bei allen (oder fast allen) 
oder nur bei bestimmten, praktisch besonders 
wichtigen Deliktsarten berücksichtigt werden? 
Das deutsche StGB von 1871 hat bekanntlich den 
zweiten Weg eingeschlagen; es berücksichtigt den 
Rückfall nur bei Diebstahl (§§ 244, 245), Raub 
(§ 250 Nr. 5), Hehlerei (§ 261) und Betrug (§ 264). 
Außerdem enthält die durch das Gesetz vom 
24.11. 33 eingefügte Vorschrift des § 20a l eine 
allgemeine Strafschärfungsvorschrift für gefähr-

liche Gewohnheitsverbrecher, ohne daß es hierbei 
auf die Art der begangenen Straftaten ankäme. 
Im Ausland herrscht wohl das System des allge-
meinen Rückfallsbegriffs ohne Beschränkung auf 
bestimmte Deliktstypen vor, ζ. B. in Frankreich, 
Sowjet-Rußland, Italien, Dänemark, Belgien, der 
Schweiz, Kuba, Äthiopien, Jugoslawien,der Türkei, 
und wohl in den meisten der Vereinigten Staaten von 
Amerika (über diese siehe Brown, der S. 18—9 
besonders betont, wie schwierig es oft ist, den In-
halt der amerikanischen Einzelstaaten-Gesetz-
gebung zu ergründen). Als Länder, die nur einen 
besonderen Rückfall bei bestimmten Deliktstypen 
kennen, werden gewöhnlich die folgenden genannt: 
Holland, die skandinavischen Staaten, die Tsche-
choslowakei und eine Anzahl der Einzelstaaten 
der Vereinigten Staaten. 

Die deutschen Entwürfe haben zutreffender-
weise eine allgemeine Rückfallsvorschrift aufge-
stellt. Es ist auch in der Tat nicht einzusehen, 
weshalb derartige Vorschriften grundsätzlich nur 
als für bestimmte Deliktstypen zweckdienlich 
anzusehen sein sollten. Es ist wohl richtig, daß bei 
gewissen Deliktsarten die Gefahr des Rückfalls 
besonders groß zu sein scheint; zum Teil liegt die 
besondere Häufigkeit aber nur daran, daß die in 
Frage kommenden Deliktsarten überhaupt zu den 
am häufigsten begangenen gehören. Auch bei 
einer allgemeinen Rückfallsvorschrift ist es gleich-
wohl denkbar, daß gewisse, gewöhnlich leichtere 
Deliktsarten, wie Übertretungen oder auch fahr-
lässige Taten, von der Geltung der allgemeinen 
Rückfallsvorschriften ausgeschlossen werden. Das 
ist im Entwurf 1962 für fahrlässige Taten und im 
türkischen StGB außerdem für Übertretungen und 
militärische Vergehen geschehen (Art. 87). Vor 
allem aber muß es sich nach dem Entwurf bei den 
Vortaten um solche handeln, die mit Zuchthaus 
oder Gefängnis bedroht sind. 

b) Verschieden von der soeben behandelten 
Frage ist die weitere des g l e i c h a r t i g e n („mono-
trop") oder u n g l e i c h a r t i g e n („polytrop") Rück-
falls, d. h. ob nur eine wiederholte Begehung des 
im Rechtssinne gleichen (monotrop) oder wenig-
stens eines dem früheren ähnlichen Delikts (homo-
trop) rückfallbegründend wirkt oder ob die Be-
gehung irgendeines neuen Delikts (hetero- oder 
polytrop) genügen soll (rdcidive sp6cifique oder 
g^nMque). Auch diese Frage ist in den nationalen 
Gesetzgebungen sehr verschieden entschieden 
worden; die Gesamttendenz geht aber unverkenn-
bar in die Richtung der zweiten Lösung. Das 
deutsche StGB von 1871 verlangt noch Gleichheit 
oder wenigstens sehr nahe Verwandtschaft beider 
Deliktsarten; der Entwurf 1962 sieht von einem 
solchen Erfordernis mit Recht völlig ab. Hinsicht-
lich der ausländischen Gesetzgebungen hat W. Mit-
termaier für die Zeit vor 1927 eine gute Übersicht 
gegeben, die zeigt, daß ζ. B. Belgien, die Schweiz, 
Argentinien und Sowjetrußland Gleichartigkeit 
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nicht erfordern. Das gleiche gilt für Jugoslawien 
und Äthiopien, nicht dagegen für die Tschecho-
slowakei. Mehrere Staaten verbinden beide Sy-
steme, ζ. B. Frankreich (siehe Germain S. VII), 
die Türkei, Spanien und Kuba. Nach französi-
schem Recht genügt ungleichartiger Rückfall zur 
Strafschärfung bei schweren Verbrechen, bei 
leichteren ist gewöhnlich Gleichartigkeit erforder-
lich. Das italienische StGB bestraft den gleich-
artigen Rückfall schwerer. Auch das japanische 
Recht unterscheidet zwischen dem gewöhnlichen 
Rückfall, der für alle Verbrechen gilt, für die der 
Täter mit Zuchthaus bestraft worden ist, und 
dem Rückfall des Gewohnheitsverbrechers, der 
wegen Raubes oder schweren Diebstahls bereits 
dreimal vorbestraft war und dann wieder ein 
gleichartiges Verbrechen begeht (Gesetz von 1930, 
siehe Baba und Nakano). Die Gesetze der Ver-
einigten Staaten sind auch in dieser Frage unein-
heitlich und verwirrend (Brown S. 11 ff. und sein 
Appendix III). Welches der verschiedenen Sy-
steme vorzuziehen ist, kann nur auf Grund ein-
gehender kriminologischer, insbesondere typolo-
gischer Untersuchungen entschieden werden, über 
die weiter unten (C) zu berichten ist. Es ist nicht 
immer zutreffend, daß, wie W. Mittermaier an-
nahm, „die immer erneut Rückfälligen meist 
Spezialisten einer Tatart sind". Auch ist es zweifel-
haft, ob, wie oft ohne weiteres behauptet wird, 
die Gleichartigkeit des Rückfalls stets auf eine 
größere Gefährlichkeit des Täters schließen läßt. 
All diese Fragen lassen sich befriedigend nur auf 
Grund kriminologischer Untersuchungen beant-
worten (siehe unten C und D). Jedenfalls aber be-
steht heute wohl Einstimmigkeit darüber, daß 
eine bloße Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit der 
verletzten Strafgesetze und des Rechtsguts im 
juristischen Sinne oder des polizeitechnischen 
m o d u s o p e r a n d i von geringerer Bedeutung ist 
als die des Motivs und der charakterologischen 
Hintergründe der beiden Straftaten. Das italieni-
sche StGB stellt der Gleichheit der verletzten 
Strafgesetze die Gleichartigkeit der „Natur der die 
Straftaten begründenden Tatsachen oder der sie 
bestimmenden Motive" gleich (Art. 101). Man 
kann hier auch sehr wohl von einem Erfordernis 
des „inneren Zusammenhanges" sprechen, wie es 
die Begründung des Entwurfs 1962 tu t (S. 182). 
Dort wird darauf hingewiesen, daß die Wendung 
im § 61, es müsse dem Täter „im Hinblick auf Art 
und Umstände der Straftaten" vorzuwerfen sein, 
daß „er sich die früheren Verurteilungen nicht hat 
zur Warnung dienen lassen", auf das Erfordernis 
eines solchen Zusammenhanges deuten solle. Man 
kann das wohl so auslegen, daß dort, wo die 
Straftaten keinen inneren Zusammenhang zei-
gen — sei es hinsichtlich des Motives oder der 
gesamten charakterologischen Hintergründe, die 
gelegentlich vielleicht auch durch die rechtliche 
Eigenart der Taten aufgehellt werden können —, 

von dem durchschnittlich gearteten Täter nicht 
zu erwarten ist, daß die Vorstrafe ihm zur War-
nung dienen würde. Der Entwurf glaubt hiermit 
noch innerhalb des Rahmens der Tatschuld zu 
bleiben und zu zeigen, daß er den Begriff der 
Lebensführungsschuld ablehnt, der mit dem Ge-
danken des Schuldstrafrechts unvereinbar wäre 
und auch den Richter vor unlösbare Aufgaben 
stellen würde. Diese Ablehnung ist zu begrüßen, 
obwohl der Begriff der Lebensführungsschuld oder 
Charakterschuld in mancher Hinsicht natürlich 
kriminologisch wertvoll ist und auch von bekann-
ten Strafrechtslehrern noch jetzt vielfach ver-
treten wird (ζ. Β. E. Schmidt, S. 372, 386). Es ist 
freilich nicht zu übersehen, daß die Beantwortung 
der Frage eines inneren Zusammenhanges in dem 
oben erörterten Sinne für den Richter ebenfalls 
sehr schwierig sein kann. Es ist auch nicht ganz 
von der Hand zu weisen, daß — wie Bindokat 
(S. 286) befürchtet — der Schluß von einem in-
neren Zusammenhange auf das Vorliegen einer 
hinreichenden Warnung und umgekehrt von dem 
Gegebensein einer solchen auf das Vorliegen eines 
Zusammenhanges gezogen werden könnte, d. h. 
also, daß die Gefahr eines Zirkelschlusses hier 
bestehe. Von großer praktischer Bedeutung wird 
daher die Auffassung der Begründung zu § 61 
sein, daß Zweifel hinsichtlich des Bestehens eines 
inneren Zusammenhanges nicht zu Lasten des 
Täters gehen sollen; das müßte aber wohl im 
Gesetz selbst klar zum Ausdruck gebracht werden. 

c) Ob Rückfall gesetzlich schon beim Vor-
handensein einer einzigen Vorstrafe vorliegen 
kann oder ob er mindestens zwei solche Strafen 
erfordert, ist in den einzelnen Ländern verschieden 
beantwortet worden. Das StGB 1871 ist hierin 
in sich selbst nicht einheitlich; bei Raub genügt 
schon eine einzige gleichartige Vorstrafe, was 
wohl mit der besonderen Schwere dieses Ver-
brechens zusammenhängt; im übrigen werden 
mindestens zwei Vorstrafen verlangt. Der Entwurf 
1962 erhebt die letztere Regelung zum allgemeinen 
System. Im Ausland ist die Regelung wiederum 
durchaus verschieden, aber meistens genügt be-
reits eine Vorstrafe (ζ. B. Sowjet-Rußland). Mit-
unter werden die Strafdrohungen bei wiederholten 
Rückfällen noch weiter verschärft. Die Regelung 
des Entwurfs ist m. E. auch hier vorzuziehen. 

d) Eng verknüpft mit den vorher Besprochenen 
ist die Frage der Rückfallsverjährung. Wenn man 
einen inneren Zusammenhang, eine warnende 
Funktion der Vorstrafe (oder Vorstrafen) zur Be-
dingung macht, so muß man zur Vermeidung 
übergroßer Schwierigkeiten für die Rechtspre-
chung und gekünstelt erscheinender Rückfall-
strafen solche Vorbestrafungen, die zu weit zu-
rückliegen, unberücksichtigt lassen. Die Gesetzes-
technik, die ja vielfach genötigt ist, sich verein-
fachter Lösungen zu bedienen, setzt an die Stelle 
der psychologischen Untersuchungen der Frage 
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des inneren Zusammenhanges eine chronologische 
Lösung: Die Anwendung der Rückfallsvor-
schriften bleibt ausgeschlossen, wenn seit der Ver-
büßung oder dem Erlasse der letzten Strafe bis 
zur Begehung der neuen Straftat zehn Jahre ver-
flossen sind (StGB § 245). Der Entwurf 1962 kürzt 
die Frist auf fünf Jahre ab. Wie unentbehrlich 
derartige schematische Lösungen sind, mag an 
folgendem Beispiel gezeigt werden: Im Mai 1965 
wurde ein 52 jähriger englischer höherer Beamter 
in London zu einer Gefängnisstrafe von 21 Jahren 
unter der „Official Secrets Act" von 1911 ver-
urteilt. Er hatte gestanden, wichtige Luftwaffen-
Geheimnisse, die ihm in seiner Stellung in der 
„Guided Weapons Research and Development 
Division" des Luftkriegsministeriums zugänglich 
waren, an Sowjetrußland für etwa 5000 englische 
Pfund verkauft zu haben. Im Jahre 1934 war 
er, im Alter von 21 Jahren, wegen mehrerer Be-
trügereien zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt 
worden. Das war seine einzige Vorstrafe, und als 
er im Jahre 1946 eine Beamtenstellung erhielt, 
verschwieg er sie, da er, wie er bei einer späteren 
Befragung angab, aufrichtig glaubte, diese jugend-
liche Verfehlung völlig überwunden zu haben. 
Diese Erklärung wurde von seiner Behörde nicht 
weiter beanstandet, und er wurde sogar bald 
darauf in eine höhere Stellung befördert. Zur 
Begründung seiner verbrecherischen Tätigkeit gab 
er an, daß er trotz seines recht guten Gehalts aus 
Familiengründen in immer größere Geldverlegen-
heiten gekommen sei, die ihn seit 1961 dazu ge-
zwungen hätten, den Russen Staatsgeheimnisse 
zu verkaufen. Er sei nie Kommunist gewesen und 
habe nicht aus politischen Beweggründen ge-
handelt (vgl. den Bericht in der Londoner Times 
vom 11. 5. 65). Falls in diesem Falle etwa die 
Frage der Rückfälligkeit rechtlich von Bedeutung 
gewesen wäre (ζ. B. wenn die Betrugsfälle nicht 
gleichzeitig, sondern nacheinander zur Aburtei-
lung gekommen wären), so hätte die Feststellung 
eines inneren Zusammenhanges dem Gericht wohl 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet. In allen Fällen 
waren anscheinend wirtschaftliche Motive ent-
scheidend. Aber war der junge Mensch von 21 Jah-
ren mit dem 52 jährigen Beamten mit seiner langen 
Erfahrung als Charakterologie che Persönlichkeit 
noch vergleichbar ? Mit der bloßen Feststellung, 
daß der Täter in beiden Fällen anscheinend dem 
Ansturm wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht 
gewachsen gewesen war, ist hier doch wohl nicht 
viel geholfen, da ja die psychologischen Hinter-
gründe ganz verschieden sein konnten: in dem 
ersten Falle vielleicht jugendlicher Leichtsinn, im 
zweiten die Ratlosigkeit des über seine Verhält-
nisse hinauswollenden Familienvaters, der schließ-
lich keinen anderen Ausweg aus seinen Geldsorgen 
sah als das Verbrechen. Aber all das sind bloße 
Vermutungen, und nur die genaueste Kenntnis 
aller Tatsachen zusammen mit einer tiefenpsycho-

logischen Untersuchung könnte möglicherweise zu 
einer wirklichen Beantwortung der Frage des 
„inneren Zusammenhanges" führen. Auch eine 
solche Antwort hätte aber den Ausgang des Ver-
fahrens wohl kaum beeinflußt, da die sehr lange 
Gefängnisstrafe vom Gericht ausdrücklich mit 
generalpräventiven Erwägungen begründet wurde, 
die von individuell-persönlichen Gesichtspunkten 
unabhängig waren. Die Tatsache der dreißigjähri-
gen einwandfreien Führung wurde in jedem Falle 
berücksichtigt wie auch das Alter des Angeklag-
ten, den das Gericht offenbar nach Möglichkeit 
davor bewahren wollte, seine Tage im Gefängnis 
beschließen zu müssen. 

e) Mehrere andere technische Gesichtspunkte, 
die für den gesetzlichen Rückfallsbegriff Bedeu-
tung haben, sind noch kurz zu erörtern: 

aa) Art und Länge und Verbüßung der Vor-
strafen : Das geltende deutsche Recht enthält keine 
besonderen Vorschriften hinsichtlich der Art und 
Dauer der Vorstrafen; das ist auch nicht erforder-
lich, da die Vordelikte ihrer Schwere wegen nicht 
zu leichten Bestrafungen geführt haben konnten. 
Nach dem Entwurf 1962 soll das anders werden. 
Da nunmehr Vordelikte jeder Art rückfallbe-
gründend wirken können, wird es nötig, für ganz 
leichte Vorstrafen diese Wirkung auszuschalten. 
Daher verlangt § 61 I des Entwurfs Freiheits-
strafen von mindestens drei Monaten, die außer-
dem für vorsätzliche Straftaten verhängt sein 
müssen. In Sowjet-Rußland, wo ja eine einzige 
Vorstrafe genügt, muß sie länger als sechs Monate 
sein. In Argentinien genügt ebenfalls eine einzige 
Vorstrafe ohne Rücksicht auf ihre Dauer, aber 
bei zum zweiten Male Rückfälligen, die zu Ein-
schließung verurteilt werden müssen, genügt die 
zweite Vorstrafe nur dann, wenn sie zwei Jahre 
überstieg. 

bb) Müssen die Vorstrafen verbüßt worden 
sein? Auch diese Frage ist, wie die rechtsverglei-
chende Betrachtung zeigt (ζ. B. Mittermaier 
S. 82—3), sehr umstritten. Nach StGB § 245 ist 
eine wenigstens teilweise Verbüßung oder wenig-
stens teilweiser Erlaß erforderlich, nach dem Ent-
wurf dagegen nicht mehr, so daß also die bloße 
rechtskräftige Verurteilung genügt, wenn nur aus 
der Tatsache der erneuten Straffälligkeit im Zu-
sammenhange mit anderen Tatsachen geschlossen 
werden muß, daß der Täter sich die früheren Ver-
urteilungen nicht hat zur Warnung dienen lassen. 

cc) Ausländische Verurteilungen können nach 
dem geltenden deutschen Strafrecht nicht, nach 
dem Entwurf 1962 dagegen wohl rückfallbegrün-
dend sein. Schon W. Mittermaier berichtete (S. 82), 
daß die Tendenz im Auslande immer mehr dahin 
gehe, ausländische Verurteilungen zu berück-
sichtigen. Natürlich muß die Verurteilung sich 
auf eine Tat beziehen, die nach deutschem Straf-
recht ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen 
darstellt. 
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dd) Können Jugendstrafen Riickfall begrün-
den? Nach geltendem deutschen Recht ist das 
wohl für Jugendstrafen, nicht aber für Jugend-
arrest zu bejahen (Schwarz-Dreher, 2 Α zu § 244), 
und der Entwurf 1962 scheint hieran nichts än-
dern zu wollen. Nach dem englischen Criminal 
Justice Act 1948, Sect. 21, bleiben vor dem Alter 
von 17 Jahren erlittene Vorstrafen für die Ver-
hängung von Preventive Detention und Corrective 
Training ganz außer Betracht; in Argentinien sind 
sogar vor dem Alter von 21 erlittene Vorstrafen 
nicht rückfallbegründend. Nach der Regelung der 
vorbeugenden Verwahrung im Entwurf 1962 (§ 86) 
sollen nur nach Vollendung des sechzehnten Le-
bensjahres erlittene Vorstrafen berücksichtigt 
werden dürfen. Gleichwohl betont die Begrün-
dung, wohl mit Recht, daß durch diese Bestim-
mung das kriminalpolitisch wünschenswerte Bin-
deglied zwischen Jugend- und Erwachsenen-
Strafrecht hergestellt werde. Die kriminologische 
Beantwortung dieser Frage hängt wohl davon ab, 
ob man jugendlichen Verfehlungen gegenüber 
ganz allgemein ein Auge zudrücken will oder ob 
man, wie Mittermaier die gegenteilige Meinung 
(ohne sich mit ihr zu identifizieren) ausdrückte, 
„nicht früh genug den Rückfall bekämpfen könne". 
Wesentlich ist hierbei, ob man sich den typischen 
Werdegang des Rückfallverbrechers als in der 
Jugend beginnend und dann zu immer schwereren 
Verbrechen aufsteigend denkt und daher eine 
enge Verbindung zwischen Jugend- und Er-
wachsenen-Strafrecht verlangt oder obmanirgend-
wo, etwa mit der Erreichung der vollen Straf-
mündigkeit, eine Zäsur machen will. Der Schwei-
zer Strafrechtler und Kriminologe Erwin Frey hat 
in seinen bedeutsamen und einflußreichen 
Schriften mit Entschiedenheit den Gedanken der 
Einheit von Frühkriminalität und Rückfall-
kriminalität vertreten. „Das geltende (d. h. 
schweizerische) Strafrecht geht von der unhalt-
baren Fiktion aus, mit Erreichung der oberen 
jugendstrafrechtlichen Altersgrenze sei die früh-
kriminelle Laufbahn abgeschlossen, und es be-
ginne — sozusagen von vorne — die Laufbahn des 
erwachsenen Verbrechers" (Frey, 1951a, S. 8). 
Demgegenüber betont Frey die Kontinuität zwi-
schen Jugend- und Erwachsenenkriminalität, wo-
bei er sich dessen durchaus bewußt ist, daß in den 
meisten Fällen die erstere frühzeitig abklingt, 
ohne zu einer gewohnheitsmäßigen Verbrecher-
laufbahn zu führen. Daß die letztere Annahme 
tatsächlich zutrifft, ergibt sich ja schon aus den 
Zahlen der Kriminalstatistik, die in allen Ländern 
ein starkes Absinken der Kriminalität nach Er-
reichung der Volljährigkeit oder oft schon erheb-
lich früher aufweist. Für die von Frey besonders 
untersuchte Gruppe von Kindern des Kantons 
Basel-Stadt aus der Zeit des letzten Weltkrieges 
fand er, daß nur etwa 20% der jugendlichen 
Rechtsbrecher nach Erreichung der Volljährigkeit 

wieder rückfällig geworden waren, daß dieser Pro-
zentsatz aber bei denjenigen, die bereits im 
Kindes- oder Jugendalter nicht nur straffällig ge-
worden waren, sondern daneben auch Verwahr-
losungserscheinungen zeigten, auf über 43% an-
stieg (Frey 1951b, S. 62—3). Als rückfällig wurden 
hierbei nur Personen bezeichnet, die wegen Ver-
gehen oder Verbrechen verurteilt worden waren 
(S. 69); weiterhin ergab sich, daß die Rückfall-
zahlen für das männliche Geschlecht viel höher 
waren als für das weibliche (S. 70), so daß Frey 
für seine weiteren Untersuchungen die weiblichen 
Rückfälligen ganz außer Betracht ließ. Unter Zu-
grundelegung eines recht engen Begriffs des Rück-
fälligen als einer Person, die seit Erreichung der 
Volljährigkeit mindestens fünf Freiheitsstrafen 
wegen Vergehen oder Verbrechen verurteilt wor-
den war, fand er weiterhin, daß der Prozentsatz 
von Rückfälligen in der Gruppe der ehemaligen 
frühkriminellen Jugendlichen rund siebenmal 
größer war als in der der nicht frühkriminellen 
(S. 72). Ohne an dieser Stelle auf die allgemeine 
Bedeutung der Ergebnisse Freys eingehen zu 
wollen, haben wir uns zu fragen, welche Folge-
rungen aus ihnen für unsere Sonderfrage zu ziehen 
sind, ob Jugendstrafen als rückfallbegründend an-
zusehen sind. Obgleich es Frey natürlich viel mehr 
um die Ausarbeitung eines praktisch brauchbaren 
Systems der Frühprognose (hierüber siehe unten 
unter I I : Prognose), verbunden mit einer lücken-
losen Kette von Erziehungs- und Sicherungs-
Maßnahmen, als um die Anwendung formeller 
Rückfallsvorschriften der hier besprochenen Art 
zu tun ist, dürfte ein grundsätzlicher Ausschluß 
von Jugendstrafen bei der Feststellung der gesetz-
lichen Rückfallvoraussetzungen wohl nicht in 
seinem Sinne liegen. 

Diese Erwägungen führen uns bereits zu einer 
Erörterung der sich an die Begriffsbestimmung 
anschließenden Rechtsfolgen. 

3. Die Rechtsfolgen 
der gesetzlichen Begriffsbestimmung des Räckfalls 

Morris (S. 55) unterscheidet dreierlei Arten von 
Rechtsfolgen: Das Gericht kann (oder muß) die 
ordentliche Strafe verschärfen oder die Strafart 
ändern oder den Rückfälligen von gewissen mil-
deren Strafen oder Behandlungsarten aus-
schließen oder ihn für sonst straflose Akte be-
strafen (siehe auch die internationalen Über-
sichten bei Mittermaier S. 84—5 und Geerds 
S. 178—9). Die erste ist die häufigste Rechtsfolge 
und hat der Gesetzgebung Anlaß zu einer außer-
ordentlichen Vielfalt verschiedenartigster Lö-
sungen gegeben. Zunächst handelt es sich darum, 
ob die Strafschärfung oder -änderung zwangs-
läufig eintreten muß oder dem Ermessen des 
Gerichts überlassen wird. Im geltenden deutschen 
StGB ist ein erschwerter Strafrahmen mit schär-
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ferer Strafart (Zuchthaus) und höherem Straf-
maximum zwangsläufig vorgesehen, der bei mil-
dernden Umständen aber abgemildert werden 
kann. § 20 a enthält eine Mischung von zwangs-
läufig vorgeschriebenen (Abs. I) und dem gericht-
lichen Ermessen überlassenen (Abs. II) Straf-
schärfungen. Die zur Rückfallstrafe hinzutretende 
Anordnung der Sicherungsverwahrung ist zwangs-
läufig, „wenn die öffentliche Sicherheit es erfor-
dert" (§ 42 e), was dem Ermessen des Gerichts 
natürlich einen weiten Spielraum läßt. Der Ent-
wurf 1962 hat ein recht kompliziertes System ge-
schaffen; einerseits schlägt er im allgemeinen nie-
drigere Mindeststrafen vor als das geltende Recht 
(§§ 61 I, 63, 64), was sich — wie bereits betont — 
daraus erklärt, daß die zu Rückfallstrafen füh-
renden Vordelikte leichter sein können als die des 
geltenden Rechts; andererseits aber enthält er für 
einzelne Deliktsgruppen besondere Strafschär-
fungen für den Fall, daß der Täter diese Delikte 
„derart wie einen Beruf betreibt, daß er daraus 
ganz oder zu einem erheblichen Teil seinen Lebens-
unterhalt bezieht" (so §§ 238, 246 I 4, 254 I, 287 II 
für Diebstahl, Raub, Betrug und Hehlerei). Hier-
durch wird der Zusammenhang zwischen Rück-
fall und berufsmäßiger Begehung hergestellt, und 
eine kurze Erörterung des letzteren Begriffs und 
verwandter Erscheinungen läßt sich nicht um-
gehen. Während die erste Auflage einen ausführ-
lichen Artikel über „Berufsverbrecher" von Hage-
mann enthielt, werden dieser Begriff ebenso wie 
die gewerbs- und gewohnheitsmäßige Begehung 
nunmehr unter dem Stichwort -»-„Typologie" be-
handelt, auf das daher verwiesen werden kann. 
Es seien hier nur die folgenden Punkte, die unter 
dem besonderen Gesichtspunkte des Riickfall-
problems wichtig sind, hervorgehoben: Es ist vor 
allem klar, daß Rückfall der weitere Begriff ist, 
(1. h. es gibt Rückfällige, die weder Berufs- noch 
Gewerbs- oder Gewohnheitsverbrecher sind. Den 
ersten zwei Spielarten haftet ein wirtschaftlicher 
Beigeschmack an, der etwa dem rückfälligen Sitt-
lichkeits- oder Roheitsverbrecher fehlt. Anderer-
seits kann aber Gewerbsmäßigkeit schon bei der 
ersten Tat vorliegen, wenn nur der Täter gewerbs-
mäßige Wiederholungen beabsichtigt. Dem Begriff 
Gewohnheitsmäßigkeit fehlt theoretisch der wirt-
schaftliche Beigeschmack, und dieser Umstand hat 
wohl zu der gesetzgeberischen Beliebtheit des 
Begriffs geführt. In der Praxis des geltenden 
StGBs, das die Begriffe Gewerbs- und Gewohn-
heitsmäßigkeit, nicht aber den Begriff des Berufs-
verbrechers verwendet, hat sich aber gezeigt, daß 
die wirtschaftliche Seite auch bei der Anwendung 
des § 20 a weitaus überwiegt. Hagemann zog den 
Begriff Berufsverbrecher vor, aber nur als krimino-
logischen, nicht als Legaldefinition. Ullrich hält 
im Anschluß an Heindls berühmtes Werk eben-
falls den Ausdruck Berufsverbrecher für praktisch 
brauchbarer als den des Gewohnheitsverbrechers 

(S. 8—12), und Sieverts (ZStW 68, S. 418) zieht 
den Ausdruck,, beharrlich rückfälliger Verbrecher" 
dem „dramatisierenden" Begriff des gefährlichen 
Gewohnheitsverbrechers vor. Der Entwurf 1962 
will den § 20 a abschaffen, aber den Begriff der 
berufsmäßigen Begehung einführen. Die Ab-
schaffung des § 20 a wäre zu begrüßen, zumal da 
die vorliegenden Untersuchungen über seine 
praktische Anwendung (insbesondere Hellmer) 
unter anderem gezeigt haben, daß er die wirklich 
gefährlichen Gewohnheitsverbrecher nur zum 
kleinsten Teile erfaßt und daß die Gewohnheits-
verbrechereigenschaft von den Gerichten in Wirk-
lichkeit nicht als ein zusätzlich erfordertes Merk-
mal des Täters behandelt, sondern „in der Mehr-
zahl der Fälle einfach aus der Tatsache der Vorbe-
strafungen geschlossen" worden ist (Hellmer, 
S. 306—7). Falls das wirklich der letzte Schluß 
unserer Weisheit sein sollte, so könnte das Gesetz 
sich mit den schwereren Rückfallstrafen be-
gnügen. Andernfalls muß die Suche nach einem 
über den bloßen, wenn auch durch das Erfordernis 
des „inneren Zusammenhanges" und der erfolg-
losen Warnung qualifizierten Rückfall hinaus-
gehenden Merkmal fortgesetzt werden. Das 
Reichsgericht (RGSt. 68, 149) hatte s. Zt. das 
Merkmal des „auf Grund charakterlicher Veran-
lagung bestehenden oder durch Übung erworbenen 
inneren Hanges" zu wiederholten Rechtsbrüchen 
verwendet, und auch der Entwurf 1962 benutzt es 
als Erfordernis der die Rückfallstrafe ergänzen-
den Sicherungsverwahrung (§ 85). Die Begründung 
führt — wohl im Einklang mit dem zitierten RG-
Urteil — aus, der Begriff des Hangtäters habe den 
Vorzug, daß er es dahingestellt sein lasse, ob der 
Hang auf Veranlagung oder erworbener Gewöh-
nung beruhe, während der jetzige Begriff des Ge-
wohnheitsverbrechers dahin mißverstanden wer-
den könne, daß er nur den letzteren Fall berück-
sichtige. Hiergegen ist im Schrifttum wiederum 
eingewendet worden, daß das Merkmal des inneren 
Hanges praktisch ebenfalls nur aus der häufigen 
Wiederholung geschlossen werden könne (Hellmer, 
S. 322). Das wird im wesentlichen wohl zutreffen. 
Wenn aber dem Merkmal des Hanges das des 
Willens zur ständigen Wiederholung von Ver-
brechen vorgezogen wird (S. 323), so ist dem-
gegenüber zu bedenken, daß auch ein solcher 
Wille gewöhnlich nur aus äußeren Merkmalen ent-
nommen werden kann. Wir sind also im ganzen 
genommen bisher nicht viel über den gewöhnlichen 
Rückfallsbegriff hinausgekommen. 

Bedenken sind im Schrifttum auch gegen das 
neu vorgesehene Institut der vorbeugenden Ver-
wahrung (Entwurf 1962 § 86) geäußert worden. 
Sie stützen sich im wesentlichen darauf, daß die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlprognosen zu groß 
sei, um eine sichere Voraussage der Gefahr zu 
ermöglichen, daß der Täter sich zum Hangtäter 
entwickeln und in der Zukunft schwere Straftaten 
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begehen werde (Grünwald, S. 654, Brauneck, S. 14 
u. 27 und die sorgfältig abwägende Untersuchung 
von Spieler; in der letzteren werden englische Er-
fahrungen verwertet, die sich inzwischen noch 
weiter verschlechtert haben, siehe unter B). Eine 
Stellungnahme zu solchen Bedenken ist offensicht-
lich aufs engste mit unserer Auffassung von der 
Möglichkeit zuverlässiger Prognosen verknüpft 
und hat daher weiter unten (II) zu erfolgen. 

Dagegen ist schon jetzt zu betonen, daß die mit 
Bezug auf die rechtliche Behandlung der Gewohn-
heits- und Berufsverbrecher im Verlaufe der 
deutschen Strafrechtsreform entstandenen Schwie-
rigkeiten in keiner Weise national begrenzt sind, 
sondern eine durchaus internationale Erscheinung 
darstellen. Man kann geradezu behaupten, daß 
nationale Besonderheiten hier überhaupt keine 
Rolle zu spielen scheinen, abgesehen von dem 
selbstverständlichen Vorbehalt, daß das Problem 
in industriell hochentwickelten und engbevölker-
ten Ländern erheblich intensiver und ernster ist 
als in den anderen. Aus dem letzteren Grunde sind 
ζ. B. günstige Erfahrungen, die etwa in den skan-
dinavischen Staaten mit gewissen pönologischen 
Experimenten gemacht worden sein sollen, nur 
von begrenztem Wert für große Industrieländer 
mit Weltstädten, deren Einwohnerzahl die Ge-
samtbevölkerung jedes einzelnen skandinavischen 
Staats übersteigt. Das bedeutet natürlich nicht, 
daß man die Entwicklung in diesen Ländern un-
beachtet lassen dürfe. Viele wertvolle Anregun-
gen — besonders auf dem Gebiete des Strafvoll-
zugs — sind bekanntlich von ihnen ausgegangen. 
Man muß sich nur davor hüten, daraus, daß ge-
wisse Maßnahmen unter weniger schwierigen Ver-
hältnissen erfolgreich zu sein scheinen, ohne wei-
teres zu schließen, daß das allgemein zutreffen 
müsse. Im Zweifel darf man nur Gleiches mit 
Gleichem oder wenigstens Ähnliches mit Ähnlichem 
vergleichen. Das Rückfallproblem Deutschlands 
ist daher sinnvoll wohl hauptsächlich im Lichte 
des entsprechenden Problems etwa in den Ver-
einigten Staaten und Großbritannien rechtsver-
gleichend und kriminalpolitisch zu erörtern, und 
hier ergibt auch die flüchtigste Betrachtung das 
Versagen der bisherigen gesetzgeberischen Ver-
suche, durch neue Rechtsformen des Rückfall-
problems Herr zu werden (wie weit kleinere 
Länder wie Belgien Ausnahmen hiervon dar-
stellen, wird weiter unten noch kurz zu erörtern 
sein). Einen bemerkenswerten Beweis hierfür 
bieten zunächst die Vereinigten Staaten mit ihren 
mißglückten „Habitual Criminal Acts", deren 
bekanntestes Beispiel der Baumes Act von 1926 
des Staates New York ist. Es war nicht das erste 
Gesetz dieser Art, vielmehr begann die gesetz-
geberische Tätigkeit in New York wie in mehreren 
anderen Einzelstaaten der Union bereits im Jahre 
1907 (ζ. B. Indiana), in Massachusetts schon im 
Jahre 1817. Mitunter ist diese Art Gesetzgebung 

als gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten 
verstoßend angegriffen worden mit der Begrün-
dung, daß nach dieser Verfassung (Sect. 1 des 
Thirteenth Amendment) „neither slavery nor 
involuntary servitude, except as punishment for 
crime" auferlegt werden dürfe, daß aber eine 
lebenslängliche Einsperrung als „habitual crimi-
nal" nach Verbüßung der ordentlichen Strafe 
keine Strafe für wiederholte Verbrechensbegehung, 
sondern für einen „status or condition", d. h. also 
für den Zustand des Gewohnheitsverbrechers, sei, 
mit anderen Worten, daß das zweispurige System 
dieser Art der Gesetzgebung verfassungswidrig sei. 
Dieser Einwand ist von den höchsten Gerichten 
der Einzelstaaten zwar zurückgewiesen worden 
(vgl. ζ. B. das bei Donnelly et al. S. 483 abge-
druckte Urteil), und ebenso erfolglos war der Ein-
wand des „cruel and unusual punishment". Aber 
ganz unabhängig von der Frage der Verfassungs-
widrigkeit wurden im Schrifttum schwerwiegende 
Bedenken geäußert. Soweit diese Gesetzgebung 
die Verhängung der nachfolgenden schweren Maß-
nahme zwangsläufig vorschrieb, wurde sie von 
den Gerichten meistens unter den verschieden-
artigsten Vorwänden fast völlig umgangen; die 
Ungleichmäßigkeit in ihrer Anwendung wurde un-
erträglich, und es war auch klar, daß sie die wirk-
lich gefährlichen Berufsverbrecher großen Stiles 
überhaupt nicht erfaßte (so ζ. B. Brown, S. 32, 
Tappan bei Donnelly S. 486, der geradezu be-
hauptet, daß diese Kategorie von den „Habitual 
Criminals Acts" sogar profitiert habe). Die ledig-
lich eine bestimmte Anzahl von Vorstrafen er-
fordernden Voraussetzungen lieferten kein wirk-
liches Kriterium der Gefährlichkeit; die Strafver-
folgungsbehörden benutzten diese Art der Gesetz-
gebung hauptsächlich für einen Kuhhandel mit 
der Verteidigung, um möglichst viele mildere Ver-
urteilungen anstelle einer kleineren Anzahl schwe-
rer Bestrafungen herauszuschlagen (Einzelheiten 
bei Tappan in Ploscowe). Hierbei werden sie von 
der dieser Gesetzgebung abgeneigten öffentlichen 
Meinung unterstützt. Die neueren amerikanischen 
Gesetzgebungsarbeiten wie auch das vorbereitende 
Schrifttum haben sich bemüht, aus diesen Miß-
griffen und vor allem auch aus den noch zu er-
wähnenden Veränderungen in dem Charakter des 
amerikanischen Berufsverbrechertums die ent-
sprechenden praktischen Folgerungen zu ziehen. 
Ob diese Bemühungen durchweg erfolgreich ge-
wesen sind, mag fraglich erscheinen und kann 
jedenfalls nicht in Kürze entschieden werden. 
Sicherlich aber steht man dort der Erscheinung 
des modernen Berufsverbrechertums jetzt realisti-
scher gegenüber als zu Beginn des Jahrhunderts. 
Vom kriminologischen Standpunkt aus muß be-
tont werden, daß wohl in keinem anderen Lande 
die verschiedenartigen Formen dieses krankhaften 
Gewächses so umfassend und rücksichtslos unter-
sucht worden sind wie in den Vereinigten Staaten— 
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freilich zeigen sie wohl auch in keinem anderen 
Lande eine derartig riesenhafte und bedrohliche 
Ausdehnung und Intensivität. Zum mindesten 
seit den monumentalen Veröffentlichungen der 
„National Commission on Law Observance and 
Enforcement" (Wickersham Commission) von 
1931, denen 20 Jahre später der Bericht der 
„Senate Investigation of Organized Crime" 
(Kefauver Report) von 1951 und darauf die pri-
vaten Arbeiten „Organized Crime and Law En-
forcement" (herausgegeben von Morris Ploscowe) 
von 1952 und schließlich das Sammelwerk „Com-
bating Organized Crime" der „Annais der Ameri-
can Academy of Political and Social Science" 
(Mai 1963) folgten, haben amerikanische Politiker 
und Kriminologen rücksichtslos bis in die letzten 
Schlupfwinkel dos Gangsterwesens hineingeleuch-
tet. Es hat sich hierbei ergeben, daß die größten 
Gefahren der Gesellschaft jetzt nicht mehr von den 
mit verhältnismäßig primitiven Mitteln arbei-
tenden örtlichen „stick-up gangs" des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts drohen, sondern von den 
erheblich verfeinerten Methoden der sich über die 
Gesamtfläche der Vereinigten Staaten erstrecken-
den und besonders auf den Gebieten des Glücks-
spiels, des Rauschgifthandels, der Prostitution, 
der politischen Bestechung, des „protection mo-
ney" rackets und in ähnlichen Formen arbeiten-
den Organisationen. Ob die pönologischen Ab-
wehrmaßnahmen mit diesen kriminologischen Er-
kenntnissen Schritt gehalten haben, ist — wie 
bereits angedeutet — fraglich. Jedenfalls aber 
haben sie auf gesetzgeberischem Gebiete dazu ge-
führt, daß die primitiven „Habitual Criminals 
Acts" mehr und mehr durch den Ausbau der 
unbestimmten Verurteilung, des Parole Systems 
und des Gefängniswesens ersetzt worden sind, die 
alle außerhalb des Rahmens dieses Beitrages 
liegen. Der Erwähnung bedürfen jedoch die Ar-
beiten des „American Law Institutes", das in 
seinem „Model Penal Code" eingehende Straf-
zumessungsgrundsätze enthält. Die hier vorge-
sehenen „extended terms" sind den für Rück-
fällige aller Arten in den einzelstaatlichen Gesetz-
gebungen geltenden Strafschärfungsbestimmun-
gen ähnlich, versuchen aber, eine Vereinheit-
lichung dieser Gesetzgebungen herbeizuführen. 
Kritiker haben bereits bemängelt, daß der „Model 
Penal Code" keine ausreichende Begriffsbestim-
mung des „dangerous persistent offenders" ent-
halte und auch keine Mittel vorsehe, ihn mit 
Sicherheit zu erkennen (so ζ. B. der Direktor der 
National Probation und Parole Association, Will 
C. Turnbladh, in „Sentencing", einem von der 
Zeitschrift Law and Contemporary Problems der 
Duke University, North Carolina, veröffentlichten 
Sammelwerk, Sommer 1958, S. 546—7; siehe dort 
auch Paul W. Tappan, S. 539—40, und ausführ-
licher in Crime, Justice and Correction, 1960, 
S. 468ff. Tappan stand aber als Berichterstatter 

des „American Law Institutes" diesen Vor-
schriften wohl nicht kritisch genug gegenüber). 
Auch hier ist wieder die Befürchtung geäußert 
worden, daß die Gerichte von den sehr langen 
unter den „extended terms" vorgesehenen Frei-
heitsstrafen einen unrichtigen Gebrauch machen 
könnten. Die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 
und sich aus ihnen ergebenden Schwierigkeiten 
sind neuerdings von Harold Dubroff, Recidivist 
Procedures, New York University Law Review 
Bd. 40 Nr. 2, April 1965, S. 332—50, eingehend 
untersucht worden. 

Die englischen Erfahrungen sind wohl beson-
ders lehrreich, unter anderem weil England be-
kanntlich nach einer 40jährigen Anwendung — 
oder wohl richtiger einer der Nichtanwendung 
fast gleichkommenden äußerst zaghaften An-
wendung — des zweispurigen Systems des „Pre-
vention of Crime Acts" von 1908 mit dem „Cri-
minal Justice Act" von 1948 zum einspurigen 
System überging, das außerdem noch einige an-
dere gesetzgeberische Verbesserungen aufwies. Es 
liegt also nunmehr eine etwa 19 jährige Erfahrung 
mit dem einspurigen System vor. Der Verfasser 
dieses Artikels betonte bereits im Jahre 1959, aus 
den gegen das zweispurige System mit Recht 
geltend gemachten Einwendungen sei durchaus 
noch nicht zu folgern, daß „ein einspuriges System 
das Ende aller Schwierigkeiten bedeutet" (ZStW 
71, 1959, wieder abgedruckt in Deutsche Straf-
rechtsreform in englischer Sicht, S. 26 und 53). 
In der Tat läßt sich nunmehr wohl feststellen, daß 
der Wechsel des Spurensystems im wesentlichen 
nur den Erfolg gehabt hat, die Abneigung der Ge-
richte gegenüber der „Preventive Detention" zu 
verringern. Während diese Maßregel unter dem 
alten Gesetz schließlich nur in durchschnittlich 
etwa 10 Fällen jährlich angeordnet worden war 
(Morris 1950, S. 61), ist die durchschnittliche Jah-
reszahl unter dem Gesetz von 1948 auf etwa 
200 Fälle gestiegen — eine Zahl, die eine bemer-
kenswerte Ähnlichkeit mit der Anzahl der in 
Deutschland zu Sicherungsverwahrung verur-
teilten Gewohnheitsverbrecher aufweist. Im übri-
gen hat sich nicht vieles gebessert. Das Gefühl 
einer ungerechten Behandlung, das die unter dem 
alten Gesetz Verurteilten gegen die ihnen als 
Doppelbestrafung und bloßer „Etikettenschwin-
del" erscheinende Verkoppelung von Zuchthaus 
mit darauffolgender Verwahrung hatten, ist ihnen 
geblieben, mit dem einzigen Unterschiede, daß sie 
jetzt die lange Dauer der Preventive Detention 
bei verhältnismäßig nicht allzu schweren Straf-
taten als ungerecht empfinden. Die psychologische 
Wirkung ist natürlich nicht wesentlich verschie-
den; sie beeinträchtigt den Erfolg etwaiger Bes-
serungsmaßnahmen auf das schwerste und dient, 
wenn auch nicht immer als wirklicher Grund, so 
doch zum mindesten als willkommener Vorwand 
für erneute Straftaten. Die früheren Versuche, im 



48 Rückfall und Prognose 

kontinentalen Sinne zu argumentieren, daß die 
„Preventive Detention" keine Strafe, sondern 
eine Sicherungsmaßnahme sei, sind als völlig 
erfolglos endgültig aufgehoben worden; „im 
englischen Recht gibt es eine solche Unterschei-
dung nicht, und im Hinblick auf die heutige Auf-
fassung von einer Gefängnisstrafe ist sie auch 
praktisch gegenstandslos geworden" (Sir Lionel 
Fox, S. 301). Alle diese Schwierigkeiten sind noch 
wesentlich dadurch verschlimmert worden, daß — 
nicht anders als vor 1948 und als in den amerika-
nischen „Habitual Criminal Acts"—die englischen 
Gerichte im allgemeinen einen ganz ungeeigneten 
Tätertyp für diese Behandlungsart ausgesucht 
haben. Aus der wertvollen und eingehenden 
Untersuchung, die ein Mitglied der „Home Office 
Research Unit", der Psychologe Hammond (und 
seine Mitarbeiterin Edna Chayen) im Auftrage des 
englischen Innenministeriums vor einigen Jahren 
ausführten (Hammond-Chayen 1963), seien nur 
die folgenden Hauptpunkte hier kurz wiederge-
geben : a) Trotz des Ansteigens der Verurteilungen 
zu Preventive Detention stellen die tatsächlich 
hierzu Verurteilten nur etwa den achten Teil derer 
dar, die im gleichen Zeitraum die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für diese Strafart erfüllten (S. 2). 
Die Zahl der über 30 jährigen, zu Gefängnis Ver-
urteilten mit 6 oder mehr Vorstrafen wurde auf 
30—35000 geschätzt, b) Auf Berufung hin wurde 
eine immer mehr ansteigende Zahl der Verurtei-
lungen zu „Preventive Detention" aufgehoben 
(i. J . 1961 waren es 16% geworden) und größten-
teils durch Gefängnisstrafen ersetzt, was auf eine 
erhebliche Unsicherheit oder sogar auf einen Zwie-
spalt der Auffassungen innerhalb der Gerichte 
hinsichtlich der Anwendung von „Preventive 
Detention" deute (S. 5). c) Die für die Gerichte 
für eine solche Anwendung maßgeblichen Fak-
toren seien vor allem die Zahl der Vorstrafen mehr 
als ihre Art — es sei denn, daß es eine „Preventive 
Detention" Vorstrafe war —, besondere Bevor-
zugung der Einbrecher und die Kürze des seit der 
letzten Strafe verflossenen Zeitraums. Besonders 
ungünstig wirkte eine Verbindung mehrerer dieser 
Faktoren (S. 184). d) Alles in allem seien die zu 
„Preventive Detention" Verurteilten meistens 
Täter, die in ihrer gesamten Art der Lebensfüh-
rung versagt hätten, viel mehr als wirklich ge-
fährliche Verbrecher. Die letzteren erhielten in der 
Regel nicht „Preventive Detention", sondern 
lange Gefängnisstrafen. In ihren Schlußfolge-
rungen betonen die Verfasser, daß die zu allge-
meine Fassung der gesetzlichen Vorschriften und 
insbesondere das unzureichende Erfordernis von 
nur 2 Vorstrafen für mit mindestens 2 Jahren Ge-
fängnis bedrohte Delikte zum Teil die Schuld an 
der verkehrten Auswahl treffe. Wenn man ver-
meiden wolle, daß die Gerichte — was natürlich 
einfacher ist — anstatt der wirklich gefährlichen 
Gewohnheitsverbrecher die verhältnismäßig harm-

losen passiv-asozialen kleinen Rückfall-Diebe und 
-Betrüger in die Sicherungsverwahrung schicken, 
so müsse man die Voraussetzungen für die letztere 
erheblich verschärfen. Es sei nicht angängig, 
diese Maßnahme unterschiedslos für allzu ver-
schiedene Tätertypen zu verwenden. Für die letzt-
genannte, zahlenmäßig weitaus größere Gruppe 
sei eine ganz andere Behandlung geboten als für 
die viel kleinere, aber unverhältnismäßig schwie-
rigere erste Gruppe. Auch könne die Existenz 
der „Preventive Detention" keine wirkliche 
Abschreckungswirkung haben, da sie nur auf 
einen sehr kleinen Prozentsatz der für diese Straf-
art qualifizierten Täter wirklich zur Anwendung 
komme. Einstweilen seien die Erfolgsaussichten 
für die zu „Preventive Detention" Verurteilten 
wie auch für die hierfür qualifizierten, tatsäch-
lich aber zu anderen Strafen verurteilten Täter 
sehr gering. Nach Hammonds Berechnung waren 
von der ersten Kategorie innerhalb von zwei 
Jahren nach ihrer Entlassung 63% und von der 
zweiten Kategorie innerhalb des gleichen Zeit-
raums 68% wieder bestraft worden (S. 101). Ganz 
allgemein könne man der „Preventive Detention" 
keine nennenswerte Abschreckungswirkung bei-
legen, auch insoweit es sich nicht um nachfolgende 
dauernde Straffreiheit, sondern nur um eine Ver-
längerung der straffreien Zwischenräume und eine 
Bevorzugung leichterer Straftaten handele (S. 188). 
Eine Verschärfung der gesetzlichen Voraus-
setzungen, die wahrscheinlich zu einer prozentual, 
wenn auch nicht notwendigerweise absolut ge-
nommen, häufigeren Anwendung führen würde, 
werde die Abschreckungswirkung wahrscheinlich 
verstärken. Man wird diesen Erwägungen wohl 
beistimmen müssen. Wenn wir uns in dem vor-
liegenden ersten Abschnitt dieses Artikels auch 
nicht mit Behandlungsfragen befassen können, so 
scheinen uns doch Hammonds Ausführungen hin-
sichtlich der sich aus einer zu laxen Begriffsbe-
stimmung für die Rechtsprechung ergebenden Ge-
fahren an dieser Stelle besonders bedeutsam zu 
sein. Andererseits gibt aber seine der Auffassung 
Hellmers und der meisten anderen Sachkenner 
entsprechende Feststellung zu denken, daß wirk-
lich gefährliche Gewohnheitsverbrecher —· wenn 
es überhaupt einmal gelingt, sie vor Gericht zu 
bringen — auch dann gewöhnlich nicht zu 
„Preventive Detention" oder Sicherungsverwah-
rung verurteilt werden, wenn die gesetzlichen Vor-
aussetzungen dafür vorliegen. Das deutet doch 
darauf hin, daß den Gerichten Maßregeln dieser 
Art für den wirklich gefährlichen Verbrechertyp 
ungeeignet erscheinen. Es ist hierfür höchst be-
zeichnend, daß in dem großen „Mail Train 
Robbery" Fall vom August 1963, bei dem es sich 
bekanntlich um einen Raubüberfall größten Stils 
und eine Beute von fast 2300000 englischen 
Pfunden handelte, keiner der Täter zu „Preven-
tive Detention" verurteilt wurde, obgleich bei 
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einigen von ihnen die gesetzlichen Voraussetzun-
gen vorlagen und es sich zum Teil um gefährliche 
Berufsverbrecher handelte. Stat t dessen wurden 
Gefängnisstrafen bis zu 30 Jahren verhängt. Es 
mag das in England eben wenigstens teilweise 
auf die den Gerichten als zu niedrig erscheinende 
Höchstgrenze von 14 Jahren für „Preventive 
Detention" zurückzuführen sein, aber für die nach 
StGB § 42f an keine Höchstdauer gebundene 
deutsche Sicherungsverwahrung kann diese Er-
wägung doch eben nicht maßgebend sein. Hierbei 
ist ja auch zu bedenken, daß die englische „Pre-
ventive Detention" an die Stelle der Zuchthaus-
oder Gefängnisstrafe tritt , während die deutsche 
Sicherungsverwahrung neben eine Zuchthaus-
strafe von bis zu 5 oder gar 15 Jahren tritt . 
Deshalb sind die deutschen Zahlen von jährlich 
etwa 200 Anordnungen (225 i. J . 1962, siehe Be-
völkerung und Kultur, Reihe 9: Rechtspflege 
S. 40, Tabelle A 2) mit den englischen nicht gut 
vergleichbar. 

Der amtliche von dem englischen Home Office 
veranlaßte „Report of the Advisory Council on 
the Treatment of Offenders" (A C Τ Ο) über das 
Problem der „Preventive Detention" (1963) stützt 
sich teilweise auf die Vorarbeit Hammonds, ohne 
aber die richtigen Schlußfolgerungen aus ihr zu 
ziehen. Ohne im geringsten auf die internationale 
Literatur zu diesem weltweiten Problem einzu-
gehen, begnügt diese amtliche Veröffentlichung 
sich damit, die allbekannten Tatsachen zu wieder-
holen, daß „Preventive Detention" ihren Zweck 
verfehlt habe, weil sie nicht richtig und nicht 
häufig genug angewendet werde und weil sie sich 
im praktischen Strafvollzug nicht hinreichend von 
der Gefängnisstrafe unterscheiden lasse. Hieraus 
folgert der Bericht, ohne die Verbesserungsvor-
schläge Hammonds und anderer zu berücksichti-
gen, daß „Preventive Detention" abgeschafft und 
durch Gefängnisstrafen bis zu 10 Jahren oder eine 
noch längere Strafe ersetzt werden solle, falls die 
letztere bereits vom Gesetz für den betreffenden 
Deliktstyp vorgesehen sein sollte. Es solle den 
Gerichten vom Gesetzgeber eingeschärft werden, 
daß es nicht unangemessen sei, auch für die 
wiederholte Begehung leichterer Straftaten sehr 
lange Gefängnisstrafen zu verhängen (S. 24ff.). 
Andererseits aber werden die Strafvollzugsbe-
hörden ermahnt, neue Methoden zu ersinnen, die 
den Bedürfnissen der verschiedenen Spielarten der 
Rückfalltäter besser gerecht werden würden als 
bisher. Das ist natürlich nichts als eine Geste der 
Ratlosigkeit, die einer nahezu 60jährigen Periode 
des Experimentierens ein Ende bereiten würde, 
ohne etwas Brauchbares an ihre Stelle zu setzen. 
Wenn dieser rein negative Lösungsversuch vom 
englischen Parlament angenommen werden sollte, 
so würde der Gesetzgeber die ihm obliegenden 
Verpflichtungen noch mehr als bisher auf die Ge-
richte und den Strafvollzug abzuschieben suchen, 

ohne ihnen hinreichende Richtlinien zur Ver-
fügung zu stellen. Die Gerichte zu ermahnen, den 
für die Allgemeinheit nicht wirklich gefährlichen 
Typ des kleinen Gewohnheitsdiebes mit lang-
jährigen Gefängnisstrafen zu bekämpfen, wird in 
Zukunft ebenso wirkungslos bleiben wie bisher, 
weil die meisten Richter eine solche Strafpolitik 
nicht mit ihrem Gerechtigkeitssinn vereinbaren 
können. Und dem gefährlichen Gewohnheitsver-
brecher kann man wohl — wenn überhaupt — 
nur auf zweierlei Weise beikommen: einerseits 
durch sehr früh einsetzende und umfassende 
soziale Maßnahmen vorbeugender Art und an-
dererseits für diejenigen, die ihnen gegenüber un-
empfänglich bleiben, wirksamere polizeiliche Be-
kämpfung durch eine technisch bis aufs kleinste 
modernisierte und schlagkräftige Kriminalpolizei. 
Weiter unten (C und D) geben wir Einzelfälle, 
die die verschiedenen in Betracht kommenden 
Typen illustrieren sollen. 

Neuerlich wurde in England, wie in dem 
„ACTO Report" vorgeschlagen, die „Preventive 
Detention" tatsächlich abgeschafft und durch ein 
System von „extended terms of imprisonment" 
ersetzt (Crim. Justice Act, 1967, sect. 37). Unsere 
obige Kritik ist hierdurch in keiner Weise gegen-
standslos geworden, da die alten Probleme be-
stehen geblieben sind. Ein sachverständiger Beur-
teiler schreibt (J. E. Hall Williams, 84 SchwZStr. 
1968, S. 18), daß diese Neuerungen „sich nicht als 
Verbesserungen erweisen und ebenso unwirksam 
bleiben" dürften „wie die früheren Versuche, mit 
diesen Schwierigkeiten fertig zu werden.. .". 

An die oben skizzierte amerikanische Situation 
erinnert übrigens auch eine Bemerkung in dem 
japanischen Bericht von Baba und Nakano 
(S. 14—5). Die diesen Autoren sehr niedrig er-
scheinenden Zahlen der als Gewohnheitsverbrecher 
Verurteilten (von 6285 i. J . 1949 allmählich auf 
2589 i. J.1954 absinkend) werden hier damit erklärt, 
daß Gewohnheitsverbrecher nicht immer als solche 
behandelt würden, weil sonst die Strafen äußerst 
schwer wären und man daher damit rechnen müsse, 
daß die Angeklagten sich gegen eine solche Ver-
urteilung wehren würden („there will be a high 
rate of contention by the accused"). Man könne 
hinreichend lange Strafen auch verhängen, ohne 
sich der Gesetzgebung gegen Gewohnheitsver-
brecher zu bedienen. 

Abschließend sei noch auf die Erfahrungen hin-
gewiesen, die in Belgien seit dem Inkrafttreten des 
international viel beachteten Gesetzes vom 
9. April 1930 (Loi de defense sociale) über anormale 
und gewohnheitsmäßige Verbrecher gemacht 
worden sind. Dieses Gesetz folgt bekanntlich dem 
zweispurigen System und sieht in seinem sich auf 
„Rückfällige und Gewohnheitsverbrecher" be-
ziehenden Abschnitt (Art. 24—28) vor, daß diese 
beiden Gruppen je nach der Schwere der erkannten 
Strafe für die Dauer von 10 oder 20 Jahren vom 

4 HdX, 2. Aufl., Bd. III 
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Gericht nach Verbüßung ihrer Strafe „zur Ver-
fügung der Regierung" gestellt werden können 
oder in den schwersten Fällen sogar gestellt werden 
müssen. Der Begriff des Gewohnheitsverbrechers 
wird im Art. 25 (2) dahin umschrieben, daß er 
während der letzten 15 Jahre mindestens 3 mit 
Gefängnis von mindestens 6 Monaten bestrafte 
Delikte begangen hat und eine beharrliche ver-
brecherische Tendenz besitzt. Wie Paul Cornil, 
wohl der beste Kenner dieser Gesetzgebung und 
ihrer praktischen Durchführung, betont, ist das 
eine in ihrem letzten Teil dem italienischen StGB 
(Art. 108) sehr ähnliche Begriffsbestimmung, die 
mehr kriminologischer als strafrechtlicher Natur 
sei und dem Richter erhebliche Schwierigkeiten 
bereite. Nur eine sorgfältige medizinisch-psycho-
logische und soziologische Untersuchung des 
Täters könne dem Gericht die erforderlichen Un-
terlagen verschaffen (Cornil, 1958, S. 184). Für 
die Zeit von 1931 bis 1954 einschl. gibt Cornil die 
folgenden Zahlen an: Insgesamt 1338 Personen 
wurden der Regierung von den Gerichten als 
Rückfällige und Gewohnheitsverbrecher „zur Ver-
fügung gestellt", und zwar 427 davon während der 
letzten 10 Jahre. Nach einer Mitteilung des Ge-
neral-Inspektors des belgischen Gefängniswesens, 
Marcel van Helmont, war von der durch das Ge-
setz geschaffenen Möglichkeit der Unterbringung 
auf relativ unbestimmte Zeit bis zum 1. 1. 49 in 
5 8 % der möglichen Fälle Gebrauch gemacht 
worden (van Helmont, 1950, S. 315); dagegen 
waren die Zahlen in späteren Jahren erheblich 
niedriger, ζ. B. 3 6 % und 3 2 % in den Jahren 1955 
und 1956 (Cornil, S. 194), was wohl auf eine 
wachsende Enttäuschung der zuständigen Stellen 
gegenüber den Ergebnissen der Einrichtung 
schließen lassen dürfte. Die zur Unterbringung 
führenden Delikte waren auch hier wieder haupt-
sächlich Diebstähle (Cornil, S. 194). An statisti-
schen Erfolgszahlen stehen anscheinend nur die 
Angaben Cornils zu Verfügung, nach denen bis 
1958 ungefähr 8 0 % als Versager und 2 0 % als 
erfolgreich anzusehen waren (Cornil 1958, S. 185). 
Cornil führt aber aus, daß die Mißerfolge zum 
großen Teil mehr in allgemein schlechter Lebens-
führung und Nichtbefolgung der auferlegten Be-
dingungen als in wirklichen Straftaten zu er-
blicken waren. Van Helmont spricht sich auf 
Grund seiner Erfahrungen durchaus gegen das 
zweispurige System des Gesetzes aus (van Helmont 
1960, S. 123) und betont seine Mängel, die haupt-
sächlich auf psychologischem Gebiete zu finden 
seien (1950, S. 316—7). Auch hat sich nach seiner 
Auffassung eine praktisch brauchbare Unter-
scheidung zwischen Rückfälligen und Gewohn-
heitsverbrechern als nicht durchführbar erwiesen 
(1959, S. 314). 

Ganz kurz seien nur noch die nicht in einer 
Strafschärfung oder Strafänderung bestehenden 
gesetzlichen Rechtsfolgen des Rückfallsbegriffs ge-

streift. Sie können zunächst in der Schaffung 
besonderer Delikte bestehen, die nur von Rück-
fälligen begangen werden können. Hier wird also 
eine Betätigung unter Strafe gestellt, die straflos 
wäre, wenn sie von einer im Gesetzessinne nicht 
rückfälligen Person vorgenommen werden würde 
(ζ. B. §§ 245 a und 296 StGB). Die berüchtigte 
Vorschrift dos englischen „Vagrancy Acts" von 
1824, Sect. 4, mag hier erwähnt werden, nach der 
eine „suspected person" oder ein „reputed thief" 
wegen „loitering with intent" bestraft werden 
können, wenn sie sich an gewissen Stellen in der 
Absicht, ein Verbrechen zu begehen, aufhalten. 
Allerdings ist eine frühere Verurteilung hier nicht 
unbedingt erforderlich, aber der „known character 
as proved" kann als Beweis für eine solche Absicht 
benutzt werden, was dem sonst im englischen 
Strafverfahrensrecht bekanntlich vorherrschenden 
Verbot einer Bekanntmachung der Vorstrafen vor 
der Verurteilung widerspricht (Glanville Williams, 
Criminal Law. The General Part, § 154) und auch 
eine außerordentliche Erweiterung der Bestrafung 
bloßer Vorbereitungshandlungen darstellt. N. Mor-
ris (Proceedings, S. 64) berichtet ferner über ge-
wisse Bestimmungen des australischen Rechts, 
wonach ein Rückfälliger mit einer bestimmten 
Anzahl von Vorstrafen sich strafbar macht, wenn 
er in der Gesellschaft anderer Vorbestrafter ange-
troffen wird (man hat mit Bezug auf derartige 
Vorschriften gelegentlich gefragt, ob von Rück-
fälligen erwartet werde, daß sie sich hauptsächlich 
in der Gesellschaft von Ministerpräsidenten be-
wegten). 

Weiterhin sind hier die Vorschriften zu nennen, 
die die Anwendung der -> Strafaussetzung zur 
Bewährung für Täter verbieten, die bereits vorher 
in den letzten 5 Jahren zu Freiheitsstrafen von 
insgesamt mehr als 6 Monaten verurteilt worden 
waren oder die innerhalb dieses Zeitraums bereits 
einmal Strafaussetzung zur Bewährung oder im 
Gnadenwege erhalten hatten (§ 23 I I I 2 und 3). 
Diese Vorschrift ist im Entwurf 1962 § 72 sogar 
noch etwas verschärft worden, obgleich die Be-
gründung anerkennt, daß kriminalpolitische Be-
denken gegen derartig enge Ausschlußbestim-
mungen bestehen. Auch der Verfasser des vor-
liegenden Beitrages hat solche Bedenken geltend 
gemacht (Deutsche Strafrechtsreform, S. 22). In 
der Praxis der englischen Gerichte macht sich eine 
immer wachsende — wenn auch zahlenmäßig noch 
nicht sehr bedeutsame — Neigung bemerkbar, 
Tätern, die an sich sehr wohl „Preventive De-
tention" hätten erhalten können, statt dessen 
„Probation" aufzuerlegen. In einer von Hammond 
untersuchten Gruppe von 380 solchen Tätern 
hatten 53 „Probation" oder Geldstrafe erhalten 
(die Zahl für „Probation" wird leider nicht ge-
sondert angegeben) und weitere 40 Gefängnis von 
unter einem Jahr (S. 78). Die für die Gerichte be-
stimmenden Erwägungen sind klar: Es handelt 
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sich hier um kleine, meistens ältere Gewohnheits-
diebe oder -betriiger, die in ihrer Jugend niemals 
die Vorteile von „Probation" erhalten hatten, 
sondern von einer Gefängnisstrafe zur anderen 
gewandert waren, hierbei immer mehr verbittert 
worden sind und die nunmehr einmal zeigen soll-
ten, ob sie für eine andere Behandlungsart emp-
fänglich sein würden. Der Gesetzgeber sollte den 
Gerichten die Möglichkeit eines solchen Experi-
ments möglichst weit offen lassen. Um Mißbräuche 
zu verhüten, könnte sie auf einen einmaligen Ver-
such beschränkt werden. 

4. Der kriminologische Rückfallsiegriff 

Der kriminologische Rückfallsbegriff ist der 
weitaus umfassendste. Er ist weder von vor-
herigen Verurteilungen und Strafverbüßungen 
noch überhaupt von irgendwelchen amtlichen 
Feststellungen der Begehung früherer Straftaten 
abhängig, sondern verlangt nur ihre tatsächliche 
Begehung. Insofern weicht diese Definition von 
derjenigen ab, die von Morris (Proceedings S. 66) 
und von der 1. Sektion des Londoner Kongresses 
(1955) vorgeschlagen wurde. Die letztere wollte 
als einen Rückfalltäter nur den Täter anerkennen, 
der bereits eine Straftat begangen hatte, die 
gesetzlich als solche festgestellt und in irgend-
welcher Weise von den Organen der Gesellschaft 
offiziell behandelt worden war; hiergegen meine 
Einleitung S. 40/41). Vom Standpunkte des Krimi-
nologen sind derartige vorhergegangene amtlich-
gesellschaftliche Feststellungen und Maßnahmen, 
ihr Vorhandensein oder ihr Fehlen im Hinblick 
auf die von ihnen ausgelösten psychologischen und 
soziologischen Wirkungen selbstverständlich eben-
falls von größter Bedeutung. Hieraus darf aber 
nicht die Folgerung gezogen v/erden, daß das 
kriminologische Studium des Rückfalls sich auf 
diese sozusagen amtlich oder wenigstens gesell-
schaftlich abgestempelten Tätergruppen be-
schränken müsse. Unser statistisches Material 
— wie unvollkommen es auch sein mag — zeigt 
zur Genüge, daß eine solche Abstempelung in 
Wirklichkeit nicht der Gesamtheit der rückfälli-
gen Täter zuteil wird. Die von dieser Abstempe-
lung nicht Erfaßten dürfen kriminologisch nicht 
ignoriert werden, wenn es etwa Sozialarbeitern 
oder Psychiatern gelingt, mit ihnen außeramtlich 
Fühlung zu gewinnen und sie zu studieren. Wie 
die Kriminologie von den nach Zeit und Ort be-
grenzten strafrechtlichen Begriffsbestimmungen 
der einzelnen Delikte unabhängig ist, so muß sie 
auch von dem strafrechtlichen Rückfallsbegriff 
unabhängig sein, um ihre Aufgaben ungehindert 
erfüllen zu können. 

B. Statistisches 
1. Allgemeine Bemerkungen 

Kriminologen sind sich heute im allgemeinen 
der Bedeutung und Unentbehrlichkeit wie auch 
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der Beschränkungen und Gefahren statistischen 
Materials und statistischer Beweisführungen so 
klar bewußt, daß es ihnen nicht mehr allzu schwer 
fällt, den letzteren gegenüber eine wissenschaftlich 
einwandfreie Haltung einzunehmen. Das gilt auch 
für die Rückfallstatistik. In der ersten Auflage 
hatte Roesner eine sehr ausführliche und wissen-
schaftlich vorbildliche Darstellung der Entwick-
lung und hauptsächlichsten Schwierigkeiten einer 
solchen nationalen und internationalen Statistik 
gegeben, die auch heute noch wertvoll ist. Der 
jetzige, von einem Nicht-Statistiker verfaßte Bei-
trag kann nur auf der von ihm gelegten Grundlage 
weiterbauen und die Entwicklung der letzten 
30 Jahre skizzieren. Obgleich die Probleme im 
wesentlichen die gleichen geblieben sind, ist das 
allgemeine statistische Bild doch durch die in-
zwischen veröffentlichten Forschungen von Grass-
berger, Frey, Sellin, Sellin-Wolfgang, den Gluecks 
und anderer ganz erheblich bereichert und ver-
feinert worden, und diese Bereicherung ist auch 
der Rückfallstatistik zu gute gekommen. 

Nur einige der wichtigsten Erwägungen Roes-
ners seien hier einleitungsweise kurz zusammen-
gefaßt. Sie beruhen, wie er hervorhebt, zu einem 
erheblichen Teile ihrerseits wiederum auf der 
40 Jahre vorher veröffentlichten grundlegenden 
Arbeit 0 . Köbners „Die Methode einer wissen-
schaftlichen Rückfallstatistik als Grundlage einer 
Reform der Kriminalstatistik" (1893). Nach Roes-
ner liefern die meisten einzelstaatlichen Kriminal-
statistiken Informationen über „die Zahl der Vor-
bestraften . . . , die Häufigkeit des Vorkommens 
der Vorbestrafungen. . . , die Art der Vorbestra-
fungen . . „über gleichartigen oder ungleichartigen 
Rückfall sowie über die Zeitspanne zwischen der 
jedesmal letztvorhergegangenen Strafe und der 
neuen Straf tat" (Bd. 2 S. 1001). Hinsichtlich der 
Einzelheiten konnte Roesner damals auf die Sta-
tistik des Deutschen Reichs Bd. 370, S. 69ff. ver-
weisen. Seither hat sich auf internationalem Ge-
biete natürlich sehr vieles geändert. Von den in 
seiner Liste S. 1024 genannten Ländern bestehen 
einige nicht mehr als selbständige Staaten. An-
dererseits sind neue Staaten entstanden, die be-
reits Rückfallstatistiken besitzen, und schließlich 
fehlen in der Liste auch einige Staaten, die damals 
bereits derartige Angaben veröffentlicht hatten. 
Hierüber wird weiter unten noch einiges mitzu-
teilen sein. 

Mit Recht beanstandete Roesner, daß die 
meisten dieser Statistiken nur absolute, nicht 
relative, d. h. auf die „rückfallsfähige" Bevölke-
rung bezogene Zahlen verwerteten. „Rückfalls-
fähig" sind nur diejenigen, die bereits vorbestraft 
und noch in der Lage waren, eine neue Straftat zu 
begehen. Eine solche Statistik könne nach den 
Darlegungen Koebners nur mit Hilfe der Straf-
register aufgebaut werden, die alle auf den ein-
zelnen Täter bezüglichen Nachrichten sammeln. 
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Auf die eingehenden Bemühungen Roesners, eine 
mathematisch richtige Rückfallsformel zu finden 
(S. 1002—4), kann hier nicht eingegangen werden; 
es ist aber noch heute von Interesse, daß nach 
seiner Feststellung das Deutsche Reich das einzige 
Land war, das vor dem 1. Weltkriege eine in 
diesem Sinne wissenschaftlich einwandfreie, auf 
dem Strafregister aufgebaute Rückfallstatistik 
besaß. Diese Arbeit mußte bei Beginn des Krieges 
eingestellt werden und konnte seitdem nicht wieder 
aufgenommen werden. Wenn man berücksichtigt, 
daß ζ. B. im Jahre 1962 in der Bundesrepublik 
Deutschland von insgesamt 597198 nach allge-
meinem Strafrecht verurteilten Personen 232420 
vorbestraft waren, so kann daraus das ungeheure 
Ausmaß der für eine ideale Rückfallstatistik im 
Sinne Roesners und Koebners erforderlichen 
Arbeiten entnommen Averden, und die Frage wäre 
nicht zu umgehen, ob die gewonnenen Ergebnisse 
einen solchen Aufwand wirklich rechtfertigen 
würden. Die von Roesner erwähnte, von einer 
Kommission der „Internationalen Kriminalisti-
schen Vereinigung" im Jahre 1894 ausgearbeitete 
Denkschrift hatte daher bereits eine „Kom-
bination periodischer Bestandsaufnahmen und 
fortlaufender Bewegungsaufnahmen" empfohlen 
(Roesner S. 1004). Außerdem sind statistische 
Reihenuntersuchungen im Sinne Exners (S. l l f f . ) 
und Freys (S. 3 und 95ff.) — die englischen 
„sample enquiries" — geboten. Man muß sich 
hier aber von der für den Nichtstatistiker so 
überaus naheliegenden Auffassung freimachen, 
daß solche Untersuchungen — wenn sie schon 
nicht das gesamte überhaupt vorhandene Material 
verwerten können — doch wenigstens den größten 
praktisch erreichbaren Teil der Fälle erfassen 
müßten. Der englische Statistiker Wilkins hat 
erst kürzlich wieder betont, es sei für den auf 
diesem Gebiete Nicht-Sachverständigen sehr 
schwer zu begreifen, daß „a very small proportion 
of the population can yield figures which are more 
reliable than a total count" (Social Deviance, 
S. 155). Wichtigere kriminologische „sample en-
quiries" sollten aber jedenfalls niemals ohne sach-
verständige statistische Beratung unternommen 
werden, besonders da sich allgemeingültige Regeln 
für die Größe des im Einzelfalle benötigten Ma-
terials nicht aufstellen lassen. Grassberger, der 
sich bei Beginn seiner bekannten Untersuchungen 
einem Gesamtbestande von 1600000 männlichen 
und 400000 weiblichen Straflisten gegenüberfand, 
schied sogleich die letzteren aus und eliminierte 
dann noch eine Anzahl weniger wichtiger Delikt-
arten. Schließlich wählte er von den 2863 auf die 
1600000 männlichen Verurteilten bezüglichen 
Kästchen des Strafregisteramtes 128 Kästchen 
aus, die eine Gesamtzahl von 80000 Straffällen 
enthielten und als die richtige Mitte haltend an-
gesehen werden konnten (S. 9—12). Neben solchen 
rein statistischen Rückfallsberechnungen wird 

man aber in jedem Falle als notwendige Ergän-
zung eine Anzahl eingehender Untersuchungen 
von Einzelfällen, etwa nach dem Muster der 
Glueckschen „follow-up studies" und der beson-
ders von Reckless empfohlenen beschreibenden 
Darstellungen von typischen Verbrecherlauf-
bahnen, verlangen müssen, auf die unten (C) 
näher einzugehen ist. Wenn wir uns nunmehr 
fragen, welche Teile des Rückfallproblems ins-
besondere einer statistischen Behandlung be-
dürfen und auch zugänglich sind, so wird die 
Antwort wohl folgendermaßen zu lauten haben: 

1. Das zahlenmäßige Verhältnis der Rück-
fälligen zu den Ersttätern bedarf der Aufklärung 
sowohl in seiner zeitlichen und örtlichen Ent-
wicklung wie auch für die wesentlichen Delikts-
gruppen gesondert. Es ist für unsere gesamte 
Kriminalpolitik wesentlich, zunächst in großen 
Zügen festzustellen, inwieweit die fortwährend 
steigende Kriminalität auf die immer intensiver 
werdende Tätigkeit einer verhältnismäßig kleinen 
Anzahl von rückfälligen Verbrechern oder auf 
die einer mehr und mehr anwachsenden „krimi-
nellen Reservearmee von Ersttätern" (um diesen 
Ausdruck Grassbergers zu brauchen) zurückzu-
führen ist. Dieses Problem zerfällt in mehrere 
Teilfragen: 

a) Nimmt der Anteil der Vorbestraften zu oder 
ab, und ist eine solche Bewegung besonders zu 
gewissen Krisen-Zeiten zu beobachten? Ist es 
ζ. B. zutreffend, daß der Anteil der Ersttäter in 
Kriegszeiten steigt, und worin ist die Erklärung 
(die natürlich nicht mehr rein statistisch sein kann) 
zu suchen ? 

b) Welche Eigenschaften sind bei Rückfälligen 
häufiger als bei Ersttätern ? Welche Rolle spielen 
hier insbesondere das Alter, Geschlecht, die In-
telligenz und gewisse soziale und demographische 
Faktoren ? 

c) Ist bei gewissen Deliktsarten die Rückfällig-
keit häufiger als bei anderen ? 

d) Welche Wirkung auf die statistische Erfaß-
barkeit des Rückfalls haben gesetzliche Straf-
löschungsmaßnahmen und die Gerichtspraxis bei 
der gleichzeitigen Aburteilung mehrerer zu ver-
schiedenen Zeiten begangener Straftaten ? 

2. Derartige im wesentlichen kriminologische 
Fragen sind weiterhin durch eine Anzahl pönolo-
gischer zu ergänzen: 

Welche Wirkung haben die verschiedenen Straf-
und Behandlungsarten auf den Rückfall ? 
Im einzelnen: 

Wie entwickelt sich die Laufbahn des Rückfall-
täters im allgemeinen nach den ersten und den 
weiteren Bestrafungen? 

Welche Rückfallsintervalle sind festzustellen, 
und mit welchen Faktoren (ζ. B. Alter, Strafart) 
sind sie besonders eng verbunden? Ist eine Ab-
kehr von gewissen Delikten und eine Zuwendung 
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zu anders gearteten festzustellen? Wächst die 
Rückfallshäufigkeit, und verringern sich die straf-
freien Intervalle mit der Zahl und Art der Vor-
strafen ? 

International gesehen sind die amtlichen Ver-
öffentlichungen der einzelnen Staaten von sehr 
verschiedenem Wert für die Beantwortung der 
hier aufgeworfenen Fragen, und in den meisten 
Fällen bedürfen sie in sehr erheblichem Maße der 
Ergänzung durch die nichtamtliche oder halb-
amtliche Forschung. Sowohl die amtlichen wie 
auch die durch die Wissenschaft erarbeiteten 
Zahlen sind aber unvermeidlicherweise unvoll-
kommen, da die Dunkelziffer auch bei der Rück-
fallstatistik eine sehr bedeutsame Rolle spielt. 
Man kann zwar mit einem gewissen Recht darauf 
hinweisen, daß bereits Vorbestrafte von der 

Polizei scharf beobachtet werden und daß ins-
besondere schwere Berufsverbrecher unter ständi-
ger Kontrolle sind. Einer der Haupttäter in dem 
englischen „Train Robbery Trial" von 1963, der 
von vielen als der „master mind" hinter dem Ver-
brechensplan angesehen wurde und mehrfach vor-
bestraft war, erwähnte im Laufe der Hauptver-
handlung, teils anerkennend und prahlend und 
teils voller Bitterkeit, daß die Polizei jedesmal 
hinter ihm her gewesen sei, wenn ein wirklich 
großes und lohnendes Verbrechen untersucht 
wurde. Andererseits aber sind Berufsverbrecher 
meistens viel gewitzter als Amateure, und es 
gelingt ihnen, gewöhnlich lange Zeit unentdeckt zu 
bleiben; auch wenn die Polizei von ihrer Täter-
schaft überzeugt ist, fehlen doch sehr oft die 
nötigen Beweise. Eine Untersuchung, die kürzlich 
für das Londoner „Institute for the Study and 
Treatment of Delinquency" und eine Gesellschaft 
für Entlassenenfürsorge, die „Royal London 
Prisoners' Aid Society", in einigen englischen Ge-
fängnissen durchgeführt wurde, ergab, daß 5 % 
von den offiziell als „first offenders" geführten 
Gefangenen in Wirklichkeit Berufsverbrecher 
waren, von denen es manche verstanden hatten, 
10 Jahre hindurch eine Verhaftung zu vermeiden 
(die London Times vom 15. 4. 64). Das ist keine 
sehr hohe Prozentzahl, aber sie gibt doch zu 
denken. Die Schätzungen Wehners in seiner be-
kannten Schrift „Die Latenz der Straftaten" 
(1957) sind viel pessimistischer, und das gleiche 
gilt für die Ausführungen Roesners in der 1. Auf-
lage (Bd. I I S. 32). Auf Einzelheiten braucht an 
dieser Stelle nicht eingegangen zu werden, be-
sonders da wir nicht an dem Problem der Dunkel-
ziffer im allgemeinen, sondern nur an der Frage 
interessiert sind, ob die Dunkelziffer für bereits 
Vorbestrafte besonders hoch oder niedrig ist. Wie 
schon angedeutet, lassen sich für beide Möglich-
keiten gute Gründe geltend machen. Von Inter-
esse sind aber in diesem Zusammenhang gewisse 
Tabellen der englischen Kriminalstatistik, die sich 
auf die sogenannten „offences taken into conside-

ration" (auch „taken into account" genannt) be-
ziehen. Das theoretisch auf diesem Gebiete nur 
sehr unvollkommen ausgebildete englische Straf-
recht (siehe auch Stoecker in Materialien zur 
Strafrechtsreform Bd. 2, 1954, S. 452) behandelt 
in dieser recht primitiven Weise gewisse Fälle 
der Realkonkurrenz und fortgesetzten Handlung, 
d. h. der Angeklagte darf in der Hauptverhand-
lung das Gericht bitten, bei der Strafzumessung 
auch bestimmte andere von ihm begangene Straf-
taten zu berücksichtigen, die bisher nicht abge-
urteilt worden waren, und zwar gewöhnlich des-
halb nicht, weil sie der Polizei unbekannt geblie-
ben waren. Es handelt sich hier also um Fälle des 
kriminologischen, nicht aber gesetzlichen Rück-
falles (oben A 3). Die Möglichkeit einer solchen 
Berücksichtigung wurde im Jahre 1908 von dem 
„Court of Criminal Appeal" bestätigt und ist auf 
Straftaten beschränkt, die gewisse ähnliche Züge 
aufweisen; das Gericht darf also bei einer Ver-
urteilung wegen Raubes nicht auch eine von dem 
Täter eingegangene Doppelehe in Betracht ziehen, 
was dem Erfordernis eines „inneren Zusammen-
hangs" zu entsprechen scheint. Es wird sich bei 
solchen Straftaten wohl im wesentlichen um kurz 
vor dem zur Anklage stehenden Delikt begangene 
Delikte handeln, da der Täter im allgemeinen 
damit rechnen wird, daß nur bei ihnen noch eine 
Entdeckung zu befürchten sei. In der Praxis 
kommen aber auch Fälle vor, in denen mehrere 
Jahre zurückliegende Straftaten noch mit abge-
golten worden sind (siehe Mannheim, Social As-
pects of Crime, S. 46). Die statistische Bedeutung 
dieser Erscheinung ergibt sich aus einigen Tabellen 
der „Supplementary Statistics relating to Crime 
and criminal Proceedings", die nicht mit der 
englischen Kriminalstatistik veröffentlicht, aber 
einer Anzahl von Bibliotheken und interessierten 
Personen übersandt werden. Seit 1951 enthalten 
sie auch Angaben über die Anzahl der Delikte 
„taken into consideration" (Tabelle 6). Für das 
Jahr 1963 ergibt sich folgendes: Von einer Gesamt-
zahl von 22267 Personen, die von den höheren Ge-
richten (Assizes und Quarter Sessions) abgeurteilt 
worden waren, hatten 16517 keine „offences taken 
into consideration", 1240 hatten eine solche wei-
tere Straftat, 3059 hatten 4 und mehr solcher 
Straftaten, 594 sogar mehr als 20. Insgesamt 
hatten 5750, also ungefähr ein Viertel, derartige 
weitere Straftaten begangen, die bis zur Haupt-
verhandlung unbekannt geblieben waren. In 
wievielen Fällen die Täter es vorzogen, weitere 
Straftaten zu verschweigen, wissen wir nicht. Bei 
den 118977 von den Magistratsgerichten im 
gleichen Jahre Abgeurteilten im Alter von 21 Jah-
ren und darüber gaben 12702 andere Straftaten 
an, davon 4242 sogar 4 und mehr. Hier war also 
der Anteil der um Berücksichtigung weiterer Straf-
taten bittenden Täter erheblich geringer als bei 
den höheren Gerichton, weniger als 10%. Bei den 
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unter 14jährigen dagegen waren es wiederum etwa 
ein Viertel. Es fragt sich, ob diese jüngsten Alters-
gruppen mehr rückfällig waren als die Erwachse-
nen oder ob sie — was wohl wahrscheinlicher ist — 
mehr geneigt waren, mit ihren unentdeckt ge-
bliebenen Unternehmungen zu prahlen. 

Wir wenden uns nun den amtlichen, d. h. nicht 
nur auf den Angaben der Täter selbst, sondern auf 
amtlichen Unterlagen beruhenden Rückfallsta-
tistiken einiger ausgewählter Länder zu. Es wird 
sich hierbei zeigen, daß — wie auch auf allen 
anderen Gebieten der Kriminalstatistik — die 
fortlaufenden amtlichen Jahresveröffentlichungen 
sich auf einige grundlegende Daten beschränken 
müssen. Für die weiteren Einzelheiten, die oft für 
die Forschung und Rechtsprechung ebenso un-
entbehrlich sind, ist eine Ergänzung durch halb-
amtliche oder private, in selteneren Fällen aber 
auch amtliche Untersuchungen an kleineren und 
daher handlicheren Ausschnitten des Gesamtbildes 
erforderlich, und im folgenden wird daher wieder-
holt auf Untersuchungen dieser Art hingewiesen. 

2. Rückfallstatistiken einiger ausgewählter Staaten 

a) B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . Wir ha-
ben bereits die Zahlen für 1962 genannt: Von 
insgesamt 597198 wegen Verbrechen und Ver-
gehen Verurteilten waren 232420 vorbestraft, also 
nahezu 40%. Im Jahre 1960 waren die entspre-
chenden Zahlen 548954 und 214667, also ebenfalls 
ungefähr 40% Vorbestrafte (Tabelle A 1 Spalten 5 
und 6). Hiervon waren im Jahre 1962 Erwachsene, 
d. h. 21 und mehr: insgesamt 468443 Verurteilte, 
von denen 200738, d. h. etwa 42,8%, vorbestraft 
waren; und zwar 68277 einmal, 54540 mehr als 
4mal; 6447 hatten Jugendstrafen, 5337 Zucht-
hausstrafen gehabt (Tabelle Β 1). Bei den nach 
allgemeinem Strafrecht abgeurteilten Heranwach-
senden (18 bis unter 21) waren die entsprechenden 
Zahlen 57500 Verurteilte, von denen 13302 frühere 
Verurteilungen hatten (Tabelle C 1). Bei den nach 
Jugendstrafrecht abgeurteilten Heranwachsenden 
waren von 28355 Verurteilten 9977 vorbestraft 
(Tabelle C 4). Bei den letzteren war also der Anteil 
der Vorbestraften erheblich höher als bei den nach 
allgemeinem Strafrecht abgeurteilten Heran-
wachsenden. Schließlich waren von 42900 ver-
urteilten Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahren) 
8403 vorbestraft (Tabelle D 2). Es würde zu weit 
gehen, die Zahlen für mehr als einige Delikte ge-
sondert hier zu erwähnen; wir beschränken uns 
daher auf die Zahlen für Mord: 145, davon 78 
vorbestraft; einfacher Diebstahl: 58668 (20524); 
Raub: 1692 (1003). 

Wenn wir, mit allen Vorbehalten, die oben für 
die Jahre 1960 und 1962 errechnete Zahl von 
etwa 40% Vorbestrafter mit den entsprechenden 
Angaben Roesners (S. 1010—1) für die etwa 
30 Jahre zurückliegende Zeit vergleichen, so finden 
wir eine auffallende Übereinstimmung: für 1930: 

38,2; 1931: 41,1; 1932: 42,9; 1933: 43,8. In 
Friedenszeiten hat sich hier jedenfalls nicht vieles 
geändert. Dagegen sank nach Roesner das Ver-
hältnis der Rückfälligen im 1. Weltkriege und un-
mittelbar darauf sehr erheblich: 1914: 46,0; 1915: 
39,6; 1916: 34,1; 1917: 28,7; 1918: 25,2; 1919: 
23,5; 1920: 20,5; 1921: 18,6. Dann erreichten die 
Verhältniszahlen allmählich wieder ihren Vor-
kriegsstand. 

Der Anteil des weiblichen Geschlechts an den 
bereits Verurteilten ist in den letzten 30 Jahren 
erheblich gefallen. In den Jahren 1932 und 1933 
waren die weiblichen Rückfallzahlen 6,8 und 6,7 
gegenüber den gesamten Rückfallszahlen von 42,9 
und 43,8, also ungefähr 1/7 der Gesamtzahlen. 
Für das Jahr 1962 war der weibliche Anteil an der 
Gesamtkriminalität 1:7,7, während der Anteil an 
der Rückfallkriminalität 1:14,9, also nur etwa 
die Hälfte des früheren Anteils darstellte. 

Von privaten deutschen Untersuchungen sei 
hier insbesondere die sehr sorgfältige Arbeit von 
Anne-Eva Brauneck hervorgehoben. Von 300 i. J . 
1949 vom Jugendgericht Hamburg für Vermögens-
delikte abgeurteilten Jugendlichen (256 Jungen und 
44 Mädchen) waren bis zum 31. 3. 55 insgesamt 
56% (58% der Jungen und 45% der Mädchen) auf 
dem Gebiete der Vermögensdelikte rückfällig 
geworden; für Nicht-Vermögensdelikte weitere 
30% und 14% (S. 18ff.). Weitere Ergebnisse 
dieser Arbeit werden unten (Sonderfragen) er-
wähnt werden. 

b) E n g l a n d u n d Wales . Vor dem 1. Welt-
kriege gaben die jährlichen Bände der Kriminal-
statistik „England und Wales" Auskunft über die 
Vorstrafen der von den „Assizes und Quarter 
Sessions" Verurteilten für die einzelnen Delikt-
arten gesondert; für die Magistratsgerichte wurden 
diese Auskünfte nicht gegeben, aber die Gefange-
nenstatistik enthielt Material über Vorbestrafun-
gen, allerdings nicht nach Delikten getrennt. Bei 
Ausbruch des 1. Weltkrieges wurden diese Ta-
bellen aufgegeben; 1918 wurden sie wieder ein-
geführt, um dann 1922 endgültig abgeschafft zu 
werden. Die Gefangenenstatistik wurde allerdings 
in die Jahresberichte der Gefängnisverwaltung 
übernommen (siehe mein Buch „Social Aspects 
of Crime in England between the Wars" S. 99). 
Die allgemeine Rückfallstatistik erschien erst 
wieder einige Zeit nach dem Ende des 2. Welt-
krieges in den nicht allgemein zugänglichen „Sup-
plementary Statistics", gegliedert nach 5 Delikts-
kategorien, nach Gleichartigkeit oder Ungleich-
artijkeit der Deliktskategorien, nach der Anzahl 
der Vorstrafen, nach Alter und Geschlecht 
(Tabellen 5 A—D). So waren ζ. B. im Jahre 1963 
von 105504 männlichen Personen von 21 Jahren 
und mehr, die in allen 5 Deliktskategorien der 
„Standard List of Offenders" für schuldig befun-
den wurden, 40696 in der gleichen Deliktskatego-
rie vorbestraft, also 38%. Wegen gleichartigen und 
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ungleichartigen Rückfalls zusammen waren 5 0 % 
vorbestraft. Es ergab sich also ein Überwiegen der 
ersteren Rückfallsart, wobei aber zu berücksichti-
gen ist, daß einige der 5 Deliktskategorien eine 
sehr große Anzahl verschiedenartiger Delikte um-
fassen. „Class I " umfaßt ζ. B. alle Straftaten 
gegen die Person mit Einschluß der Sittlichkeits-
delikte, „Class I I I " alle nicht gewaltsamen Eigen-
tums- und Vermögensdelikte, d. h. Betrügereien 
ebenso wie Diebstahl, Unterschlagung und Heh-
lerei. Die allgemeine Rückfallsziffer von nahezu 
5 0 % ist erheblich höher als die entsprechende 
deutsche Zahl von 42 ,8% für 1962; es ist aber zu 
berücksichtigen, daß sie sich nur auf männliche 
Erwachsene bezieht. Für weibliche Erwachsene 
waren die Zahlen wie folgt: von 17743 Personen, 
die für schuldig befunden wurden, waren 3517, 
d. h. etwa 20%, wegen gleichartigen Rückfalls 
vorbestraft und 4302 wegen gleich- und ungleich-
artigen Rückfalls, d. h. etwa 24%. Die Zahl für 
beide Geschlechter zusammen wegen beider Rück-
fallsarten ist daher nur etwa 46%, d. h. immer 
noch etwas höher als die entsprechende deutsche 
Zahl. 

Abgesehen von diesen nunmehr regelmäßig in 
den „Supplementary Statistics" enthaltenen, sich 
auf die gesamte straffällige Bevölkerung bezie-
henden und nach Alter, Geschlecht und Delikts-
gruppen geordneten Angaben sind in England im 
Laufe der letzten 35 Jahre noch mehrere Spezial-
untersuchungen amtlich vorgenommen worden. 
Sie verfolgten insbesondere den Zweck, den Ein-
fluß der verschiedenen Arten von Strafen und 
anderen gerichtlichen Behandlungsmethoden, wie 
„Probation", auf die Rückfallsraten zu studieren. 
Hier sind zunächst 2 vom „Home Office" ver-
anstaltete Untersuchungen zu nennen, die in den 
„Criminal Statistics England and Wales" von 1932 
und 1938 veröffentlicht wurden. Die erstgenannte 
betraf 15417 männliche und 2540 weibliche im 
Jahre 1927 über 16 Jahre alte, vorher unbestrafte 
Personen, die damals einer Straftat schuldig be-
funden worden waren, die die Polizei zur Ent-
nahme eines Fingerabdrucks berechtigte, also 
nicht ganz unerheblich war. Die Verfolgung der 
weiteren Schicksale dieser Gruppe von Erstver-
urteilten bis zum Jahre 1932 ergab, daß 21,5% 
der Männer und 2 0 % der Frauen innerhalb dieser 
5 Jahre wieder verurteilt worden waren, daß aber 
zwischen den einzelnen Altersgruppen wesentliche 
Unterschiede bestanden: Während ζ. B. von den 
weniger als 21 Jahre alten männlichen Personen 
30,3% und von den weiblichen dieser Altersklasse 
2 3 % wieder verurteilt worden waren, ergaben sich 
für die über 40jährigen nur 12 bzw. 12,6%. Außer-
dem zeigte es sich, daß von den Männern, die zu 
Gefängnis verurteilt waren, nur 19,1% wieder 
rückfällig geworden waren und von den zu Geld-
strafen verurteilten 20%, dagegen von denen, die 
„bound over or dismissed" waren, 25,2%. Die 

zweite Untersuchung betraf 17918 männliche und 
2749 weibliche Personen der gleichen Altersklasse, 
die im Jahre 1932 zuerst einer „fingerprintable 
offence" für schuldig befunden und dann über 
5 Jahre bis 1937 weiter beobachtet worden waren. 
Die Ergebnisse waren denen der ersten Unter-
suchung sehr ähnlich, und in beiden Fällen erregte 
das verhältnismäßig ungünstige Ergebnis für die 
Gruppe der „bound over or dismissed" Fälle Auf-
sehen. Da die unter Aufsicht eines „Probation 
Officers" (Bewährungshelfers) gestellten Fälle 
unter diese Kategorie fielen, lag es für oberfläch-
liche Beurteiler nahe, aus den Zahlen den Schluß 
zu ziehen, daß Gefängnis- und Geldstrafen erfolg-
reicher gewesen waren als „Probation". Tat-
sächlich lieferten diese Zahlen hierfür keinen Be-
weis, da man die Fälle, in denen „Probation" 
angewendet worden war, unterschiedslos mit 
solchen zusammengeworfen hatte, in denen nur 
ein Strafaufschub mit Bewährungsfrist ohne Mit-
wirkung eines „Probation Officers" angeordnet 
worden war oder in denen wegen der anscheinen-
den Geringfügigkeit des Falles überhaupt keine 
Maßnahmen getroffen worden waren; die un-
günstigen Gesamtergebnisse waren also möglicher-
weise nur den letzteren Fällen zuzuschreiben. 
Außerdem hatte man bei den zu Gefängnis ver-
urteilten Ersttätern die Länge ihrer Strafen nicht 
ermittelt; das scheinbar günstige Ergebnis der 
Gefängnisstrafen konnte daher möglicherweise 
darauf zurückzuführen sein, daß viele dieser Täter 
einen erheblichen Teil oder sogar die ganze 5jäh-
rige Beobachtungszeit im Gefängnis verbracht 
hatten. Der Wert dieser beiden Vorkriegs-Unter-
suchungen besteht daher hauptsächlich darin, daß 
sie als Warnung dienen, derartig elementare me-
thodologische Fehler zu vermeiden und Studien 
dieser Art nicht ohne sachverständige, pönologi-
sche und statistische Beratung zu unternehmen. 
In einer vor einigen Jahren von der „Home Office 
Research Unit" vorgenommenen Untersuchung, 
deren vorläufige Ergebnisse im Jahre 1964 ver-
öffentlicht wurden (The Sentence of the Court, 
S. 40 ff.), ist diese Lehre beachtet worden. Die hier 
studierte Gruppe unterscheidet sich von den frü-
heren dadurch, daß sie sich nur auf die im „Metro-
politan Police District" (d. h. also Groß-London) 
im März und April 1957 verurteilten Personen be-
zieht, andererseits aber auch Vorbestrafte und 
unter 16jährige umfaßt. Das ermöglichte eine 
Unterscheidung der weiteren Bestrafungen zwi-
schen bereits Vorbestraften und Ersttätern über 
einen Zeitraum von 5 Jahren. Außerdem wurde 
Probation nunmehr von anderen Maßnahmen 
unterschieden. Aber auch in dieser Studie wurde 
weder die Länge der Gefängnisstrafen noch auch 
die Tatsache berücksichtigt, daß die Ergebnisse 
der einzelnen Arten von Strafen und anderen 
Maßnahmen wesentlich der von den Gerichten 
vorgenommenen Auswahl zuzuschreiben sind. Mit 
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anderen Worten, wenn ζ. Β. von den 21 bis unter 
30jährigen Erst tätern für diejenigen, die „Proba-
t ion" erhalten hatten, innerhalb der 5 Jahre die 
Rückfallsrate 31%, dagegen für die mit Gefängnis 
bestraften 43% betrug, so besagt das noch nichts 
für die Überlegenheit von „Probat ion", da diese 
Gruppe wahrscheinlich auch ohne Rücksicht auf 
die Behandlungsart bessere Erfolgsaussichten be-
saß. Um wirklich sinnvolle Vergleiche anstellen 
zu können, muß man sich schon technisch feinerer 
Methoden bedienen. Leslie Τ. Wilkins, damals ein 
Mitglied der „Home Office Research Unit", ver-
öffentlichte im Jahre 1958 eine kleinere, aber me-
thodologisch einwandfreiere Studie, in der er 
2 Gruppen von je 50 Männern verglich, die im 
Jahre 1952 von verschiedenen höheren Gerichten 
verurteilt worden waren und deren nachfolgendes 
Verhalten bis Juni 1957 mit Hilfe des verfügbaren 
amtlichen Materials verfolgt wurde (BritJournDel. 
Bd. 8 S. 201—209). Die eine dieser Gruppen war 
von einem Gericht abgeurteilt worden, das „Pro-
bat ion" in etwa 50% seiner (männlichen) Fälle 
anwendete, während die Durchschnittszahl für 
alle höheren Gerichte in England und Wales nur 
etwa 15—20% für männliche Täter betrug. Die 
Kontrollgruppe kam demgemäß von einem Ge-
richt, das „Probat ion" in 18% anwendete. Die 
beiden Gruppen waren so ausgewählt (bevor ihre 
nachfolgende Laufbahn ermittelt worden war), 
daß sie in einer Anzahl wesentlicher Faktoren 
gleich waren, nämlich hinsichtlich des Alters, der 
Deliktsart und der Anzahl der gleichzeitig abge-
urteilten Straftaten, der Anzahl der Straftaten 
„taken into consideration" und der Zahl der früher 
abgeurteilten, nicht ganz unerheblichen Straf-
taten. Der einzige Unterschied zwischen den 
Gruppen bestand darin, daß in der einen Gruppe 
alle, in der anderen nur ein Teil „Probation", die 
übrigen aber Gefängnis, Borstal, Geldstrafen etc. 
erhalten hatten. Das Ergebnis zeigte, daß von der 
ersten Gruppe 20, von der zweiten 22 wieder 
rückfällig geworden waren (vgl. die Einzelheiten 
in der Tabelle S. 208—9). Wilkins weist darauf hin, 
daß die zu Freiheitsstrafen verurteilten Mitglieder 
der zweiten Gruppe mindestens zeitweise außer 
Gefecht gesetzt worden waren und daß dieser 
Umstand ihre Rückfallzahl noch ungünstiger er-
scheinen lasse. Man kann gegenüber dieser Unter-
suchung freilich einwenden, daß trotz der Gleich-
artigkeit der beiden Gruppen in den genannten 
Faktoren immerhin noch manche andere von 
Wilkins nicht berücksichtigte Umstände von Ge-
wicht sein konnten, die die Rückfallsaussichten 
der zweiten Gruppe verstärkten, wie ζ. B. un-
günstige Familienverhältnisse. Es ist aber doch 
zu erwägen, daß zwei der von Wilkins konstant 
gehaltenen Faktoren, nämlich Alter und Zahl der 
Vor Verurteilungen, allgemein als die wichtigsten 
Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallsaus-
sichten angesehen werden. Wilkins selbst zieht 

aus seinen statistischen Vergleichen mit aller Vor-
sicht den Schluß, daß eine Anwendung von „Pro-
bat ion" auf eine Anzahl der zu Gefängnis oder 
Borstal Verurteilten ihre Rückfallsaussichten nicht 
vermehrt hät te . Er erkennt aber an, daß seine 
Untersuchung in dieser Hinsicht keine Beweise 
für diejenigen Täter geliefert habe, die so schwere 
Straf taten begangen hatten, daß sie wahrschein-
lich von jedem Gericht zu Gefängnis oder sogar zu 
„Preventive Detention" verurteilt worden wären. 
Für die mittlere Gruppe aber scheinen seine Ergeb-
nisse — obwohl sie sich auf recht kleine Zahlen 
stützen — darauf zu deuten, daß Probation min-
destens ebenso rückfallverhütend wirken kann wie 
eine Freiheitsstrafe. 

Weitere statistische Angaben über die Rück-
fallshäufigkeit verschiedener Gruppen von Ge-
fangenen sind in den Jahresberichten der eng-
lischen „Prison Commission" (jetzt das „Prison 
Department" im „Home Office") und des „Council 
of the Central After-Care Association" enthalten. 
Auch sie zeigen, daß die Rückfallsraten wesentlich 
verschieden sind je nach dem Alter der Täter, ihrer 
Vorbestraftheit und der Art der Verurteilung. 
Von „Star prisoners", die im Jahre 1957 entlassen 
worden waren, hat ten bis Ende 1963 79,5% noch 
keine weiteren Gefängnisstrafen erhalten (Frauen 
86,1%), aber für die 21—29 jährigen mit bis zu 
2 Jahren Gefängnis Bestraften waren es nur 73,5%, 
für die im Alter von 40 und darüber stehenden 
dagegen 88,4%. Bei den zu „Corrective Training" 
Verurteilten war die Zahl der nicht mehr Rück-
fälligen in der gleichen Periode nur 32,7% und bei 
den zu „Preventive Detention" Verurteilten 
33,3%, für Borstal Jungen sogar nur 29,1% 
(Prison and Borstal 1963, Statistical Tables, Recon-
victions). Diese Zahlen beweisen natürlich in der 
Hauptsache wieder nur, daß die Gerichte bei der 
Auswahl der Strafart die Rückfallswahrscheinlich-
keiten der verschiedenen Tätergruppen im allge-
meinen richtig berurteilt ha t ten; zum Teil aber 
zeigen sie wohl auch, daß die verschiedenen an-
staltlichen Behandlungsarten an dem Endergebnis 
nicht viel zu ändern vermochten. 

c) F r a n k r e i c h . Pinatel (Criminologie, 1963, 
S. 121—30) zitiert eine Anzahl meistens älterer 
Zahlen, die hauptsächlich den bekannten Unter-
suchungen von Gabriel Tarde und Enrico Ferri 
entlehnt sind. Er betont den Einfluß der Kriege 
und der Nachkriegs-Amnestien, die die amtlichen 
Rückfallstatistiken stark beeinflußt hätten. Die 
von ihm zitierten Zahlen zeigen einen Rückgang 
der Rückfälligkeit während des letzten Krieges 
und in der unmittelbaren Nachkriegszeit von 26% 
im Jahre 1937 auf 13% im Jahre 1945—6 für Ver-
brechen und von 20% auf 12,1% für Vergehen. 
Pinatel führ t das aber weniger auf eine wirkliche 
Abnahme der kriminellen Betätigung der Rück-
fälligen als auf die einer Strafverfolgung hinder-
lichen Kriegsverhältnisse zurück. 
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Wichtiger als die amtlichen Zahlen ist wohl 
eine dem III . Internationalen Kriminologen-
Kongreß vorgelegte statistische Privatarbeit von 
Sanni0 und Vernet (RIDP 26. Bd., 1955), die 
auf dem Studium der Akten von 2 Tätergrup-
pen beruht: Erstens 10000 Verurteilte, von denen 
2180 (22%) rückfällig, d. h. mindestens zweimal 
verurteilt worden waren, und zweitens 2300 zu 
langen Strafen Verurteilte, von denen 1230 (52%) 
rückfällig waren. Die Fälle der ersten Gruppe 
erstreckten sich über die 70 Jahre von 1870—1939, 
aber in der Untersuchung werden die Ergebnisse 
vielfach nach Jahrzehnten getrennt wiederge-
geben. Die 2. Gruppe besteht dagegen aus Ver-
urteilten, die sich in den Jahren 1950—54 in der 
Klassifizierungsanstalt Fresnes befanden. Den 
Gegenstand der statistischen Untersuchung bil-
deten u. a. die Art und örtliche Verteilung der 
Straftaten, das Alter bei der Erstverurteilung, die 
Motive und Familienverhältnisse, die Gleich- oder 
Ungleichartigkeit des Rückfalls, die erlittenen 
Strafen, Beruf, Schulbildung, der Einfluß des 
Alkohols. Nur die folgenden Ergebnisse können 
hier erwähnt werden: 67% waren gleichartige und 
33% ungleichartige Rückfälle; 76% hatten weni-
ger als 5 Bestrafungen, 19% zwischen 5 und 10 
und 5% mehr als 10. 

d) I t a l i e n . Die vom „Istituto Centrale di 
Statistica" herausgegebenen Bände des „Annuario 
di Statistiche Giudiziarie" enthalten in den Ta-
bellen 141 und 161 eingehendes Material über 
Rückfalltäter nach Geschlecht, Alter, Zahl und 
Art der Vorstrafen, Familienstand und Schul-
bildung. Bereits Roesner hatte auf die Sorgfalt 
dieser Erhebungen hingewiesen (S. 1001). Für das 
Jahr 1958 (veröffentlicht 1960) finden wir in den 
Tabellen 141 und 161 unter den 76772 Verurteilten 
ζ. B. 52357 Ersttäter und 24415, d .h . etwa31,5%, 
Rückfällige. Von den letzteren hatten 10295 eine 
Vorstrafe, 3797 hatten 4—6, 1878 hatten 7—10, 
810 hatten 11—15 und 449 sogar 16 und mehr 
Vorstrafen. Die Art der Tabulation ist jetzt etwas 
geändert worden, und die einschlägige Informa-
tion findet sich nunmehr (zuletzt für 1961, ver-
öffentlicht 1964) in den Tabellen 105ff., 150ff. und 
im Diagramm 23. 

e) Belg ien . In der amtlichen „Statistique Cri-
minelle de la Belgique" 1961, Sect. VI, S. 103, 
sind die Rückfallzahlen nach der Gleich- oder 
Ungleichartigkeit des Rückfalls getrennt. Es war 
ζ. B. der Durchschnittsindex der Rückfälligkeit 
für die Periode von 1930—39 per 1000 der Ver-
urteilten: 

Ree. speciale Ree. generale Total 
Männer 207 264 471 
Frauen 151 186 337 
insgesamt 194 247 441 

Wenn diese Zahlen als 100 zur Grundlage für die 
Berechnung späterer Rückfallzahlen per 1000 

genommen werden, so ergab sich für die Periode 
1952—61 folgendes: 

Ree. speciale Ree. generale Total 
Männer 107 89 97 
Frauen 94 87 90 
insgesamt 106 89 97 

Die Schwankungen nach oben oder unten waren 
also im Höchstmaße 13%, was ebenfalls die von 
van Bemmelen für Holland betonte Gleichmäßig-
keit bestätigt (anders dagegen Österreich und 
Japan, siehe unten). 

f) H o l l a n d . Van Bemmelen (Criminologie, 
3. Aufl. 1952, Kap. IV) weist auf den — ab-
gesehen von den Kriegsjahren — im wesentlichen 
gleichbleibenden Umfang der Rückfälligkeit hin: 
„Die Schwankungen der Rückfallkriminalität 
sind geringer als die der Kriminalität als Ganzes" 
(S. 71). Er weist aber, wie es u. a. auch Sannie und 
Vernet getan haben, auf die nicht unwesentlichen 
Unterschiede zwischen den einzelnen Deliktarten 
hin (S. 74). Die neueste amtliche Veröffentlichung, 
„Criminele Statistick" 1962 (veröffentlicht 1965), 
Kap. I B. S. 21ff., bestätigt den einigermaßen 
gleichbleibenden Anteil der Rückfälligen in Raten 
der gesamten Zahlen der Verurteilten: siehe etwa 
1911: 44%; 1940: 39,8%; 1960: 45,6%. Im Jahre 
1962 gab es 11118 Rückfällige gegenüber 13249 
Ersttätern. 

g) Ö s t e r r e i c h . Im Abschnitt „Vorleben" der 
Kriminalstatistik (S. 78—91) sind eingehende An-
gaben über Rückfälligkeit enthalten. Sie beziehen 
sich allerdings, wie in der Veröffentlichung betont 
wird, nur auf die „allgemeinen" Kriminalitäts-
ziffern, während die Bildung „spezieller" Ziffern 
mangels geeigneter Unterlagen über die dies-
bezügliche Struktur der Bevölkerung nicht mög-
lich war. Diesen Mangel teilt die österreichische 
Kriminalstatistik jedoch mit den meisten anderen. 
Für das Jahr 1954 (veröffentlicht 1956) finden sich 
ζ. B. folgende Angaben: Auf 100000 Straf mündige 
entfielen 

Vorbestrafte Nicht Vorbestrafte 
bei Verbrechen 168 132 
bei Vergehen 33 41 
bei Übertretungen 703 784 
zusammen 904 957 

Im gleichen Jahre waren jeder zweite verurteilte 
Mann und jede dritte verurteilte Frau vorbestraft. 
In der Zeit von 1946 bis 1954 stieg der Anteil der 
Vorbestraften allmählich von 18% auf 56%. Die 
Rückfallzahlen werden nach Alter, Geschlecht 
und Familienstand gegliedert. 

Abgesehen von den regelmäßigen amtlichen 
Veröffentlichungen besitzt Österreich die ausge-
zeichnete Privatarbeit Grassbergers, die — obwohl 
sie sich ausschließlich auf österreichisches Vor-
kriegsmaterial stützt (sie war im März 1939 abge-
schlossen, konnte aber erst 1946 veröffentlicht 
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werden) — wegen ihrer methodologischen Vorzüge 
auch jetzt noch internationale Bedeutung besitzt. 
Es war eines der Hauptziele dieser Arbeit — und 
aus diesem Grunde ist sie für die Rückfallstatistik 
besonders wertvoll — zu untersuchen, inwieweit 
das Anwachsen des Verbrechens in Österreich 
zwischen den beiden Weltkriegen auf die ver-
mehrte Tätigkeit einer verhältnismäßig kleinen 
Anzahl von Gewohnheitsverbrechern und inwie-
weit es auf die neu entstandenen kriminellen Nei-
gungen der großen Masse bisher unbestrafter Be-
völkerungskreise zurückzuführen sei. Wie bereits 
zu Beginn unseres statistischen Abschnitts ange-
deutet, beruhte Grassbergers Untersuchung auf 
den Straflisten von etwa 27300 Männern, die 
zwischen dem 1 . 1 . 1 9 und dem 31 .12 . 37 insge-
samt etwa 80000 Verurteilungen erlitten hatten. 
Gewisse Deliktsarten wurden hierbei ausgeschie-
den (S. 9—12). Die oben aufgeworfene Frage be-
antwortete Grassberger dahin, daß das Ansteigen 
der Kriminalität innerhalb der Untersuchungs-
periode im wesentlichen, d. h. zu mehr als neun 
Zehnteln, auf „Änderungen im Mobilisierungsgrad 
der kriminellen Reservearmee" und nur zu weniger 
als einem Zehntel auf Änderungen in der Intensi-
tät der kriminellen Betätigung des einzelnen Ver-
brechers zurückzuführen sei (S. 58). Der Anstieg 
sei daher hauptsächlich dem erhöhten Druck der 
das Verbrechen begünstigenden Umweltreize auf 
bisher Unbescholtene zuzuschreiben (S. 50). (In 
Parenthese sei daran erinnert, daß Franz von Liszt 
40 Jahre vorher zu dem entgegengesetzten Ergeb-
nis hinsichtlich der deutschen Kriminalität um 
die Wende des 19. Jahrhunderts gelangt war, 
siehe Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 
1905, S. 324—5, und daß auch Roesner und Hage-
mann in der ersten Auflage, Bd. 2 S. 904 und 1012, 
zur gegenteiligen Ansicht neigten). Allerdings be-
zogen diese Schlußfolgerungen sich mehr auf die 
Diebstahlskriminalität als auf vorsätzliche An-
griffe gegen Leib und Leben (S. 51). Weiterhin 
glaubt Grassberger feststellen zu können, daß bei 
Personen, die nur unter dem Einfluß verstärkter 
Umweltreize straffällig werden, nach Wegfall 
dieser Reize keine erhöhte kriminelle Anfälligkeit 
zurückbleibe (S. 61). Das ist eine interessante 
Feststellung, bei der aber doch wohl zu berück-
sichtigen ist, daß die Verurteilung selbst oft ge-
wisse neue Umweltreize schafft, die eine nicht 
vorher vorhandene Rückfallsquelle bedeuten 
können. Es ist daher begreiflich, daß Grassberger 
selbst leise Zweifel an der unbedingten Richtigkeit 
seiner Feststellung andeutet (S. 63). Auf einige 
weitere Ergebnisse dieser Untersuchung wird 
noch unten einzugehen sein (siehe unter Statisti-
sche Sonderfragen). 

h) Die V e r e i n i g t e n S t a a t e n von Amer ika . 
Die amtlichen Rückfallstatistiken sind hier fast 
ausschließlich auf die Gefängnisstatistiken be-
schränkt. Das „Federal Bureau of Prisons" in 

Washington veröffentlicht Material für die von 
den einzelstaatlichen sowie für die von den 
bundesstaatlichen Gefängnissen entlassenen Ge-
fangenen. In beiden Fällen ist die Information 
über Rückfall recht knapp. Nach dem sich auf die 
Einzelstaaten beziehenden Bericht „Characte-
ristics of State Prisoners 1966" (S. 39) waren 4 9 % 
der wegen Verbrechen (felony) am 31.12. 60 in 
einzelstaatlichen Gefängnissen befindlichen Ge-
fangenen bereits vorher mindestens einmal in 
Gefangenenanstalten für Erwachsene gewesen. 
Der Bericht bemerkt hierzu, daß 4 Staaten wegen 
mangelnder Information nicht berücksichtigt 
worden seien und daß auch hinsichtlich der 
übrigen Zweifel an der Genauigkeit ihrer Angaben 
beständen, da sie möglicherweise nur solche vor-
herigen Gefängnisstrafen berücksichtigt hätten, 
die innerhalb desselben Staates verbüßt worden 
waren. Wie sehr dieser letztere Umstand die 
Zahlen beeinflußt haben mag, kann man sich 
angesichts der hohen Mobilität der Amerikaner im 
allgemeinen und insbesondere der antisozialen und 
asozialen Bevölkerungsschichten unschwer vor-
stellen. Ebensowenig brauchbar sind auch die 
Zahlen in dem jährlich erscheinenden NPS Bulletin 
(National Prisoners Statistics) des „United States 
Department of Justice, Bureau of Prisons", da 
die dort in Tabelle 9 mitgeteilten Zahlen der 
„Violators returned" nach der Anmerkung (c) 
nicht diejenigen mit umfassen, die mit neuen Ver-
urteilungen wieder ins Gefängnis zurückkehren, 
und sich daher anscheinend auf solche Gefangene 
beschränken, die aus anderen Gründen als „Parole 
Violators" wieder in die Anstalt zurückgebracht 
werden. Um ein zuverlässigeres Bild von der 
Rückfälligkeit amerikanischer Gefängnisinsassen 
zu erhalten, müssen wir uns daher den Ergebnissen 
der privaten Forschung zuwenden, und hier sind 
wir in der Lage, das vor einigen Jahren erschie-
nene umfassende Werk von Daniel Glaser (Ur-
bana/Ulinois) verwerten zu können (Glaser, The 
Effectiveness of a Prison and Parole System, 19G4). 
Glasers mehrjährige Untersuchung der Ergebnisse 
des „Federal Correction Systems" wurde von der 
staatlichen Universität in Illinois in Verbindung 
mit der Ford-Foundation unternommen und von 
den beteiligten Behörden der Bundesregierung in 
jeder Weise gefördert. Er ging davon aus, daß die 
üblichen Gefängnisstatistiken, die lediglich die 
Anzahl der in den Anstalten befindlichen Vorbe-
straften mit denen der Ersttäter vergleichen, irre-
führend seien, da Vorbestrafte gewöhnlich längere 
Strafen erhalten, seltener auf „Parole" entlassen 
werden und daher trotz ihrer möglicherweise 
kleineren Gesamtzahl diese Statistiken ungebühr-
lich schwellen. Um zutreffendere Ergebnisse zu 
erhalten, müsse man alle zu einer bestimmten Zeit 
Entlassenen weiter verfolgen („cohort follow-up 
study"), eine Methode, die natürlich durchaus 
nicht neu ist, sondern vor allem in den berühmten 
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Harvarder „Follow-up" Studien von Sheldon und 
Eleanor Glueck seit Jahrzehnten in weitem Um-
fange verwertet worden war. Glaser beanstandet 
an diesen und anderen, weniger bekannten Stu-
dien, daß sie nicht genügend nach der Schwere des 
Rückfalls unterschieden und daher ein zu un-
günstiges Gesamtbild lieferten (S. 28) — eine 
Kritik, die auf die Glueck-Studien jedenfalls nicht 
zutrifft. Er behauptet, daß die oft zu findenden 
Rückfallziffern von etwa 75—80% für die Ver-
einigten Staaten unzutreffend seien, und setzt an 
ihre Stelle eine Zahl von etwa einem Drittel rück-
fälliger Gefangener. Das Ziel seiner Untersuchung 
war aber nicht nur, die statistischen Rückfall-
raten verschiedener Kategorien von Gefangenen 
festzustellen, sondern darüber hinaus — ebenso 
wie es die Glueck-Studien getan haben — die für 
Erfolg und Mißerfolg verantwortlichen Faktoren 
und die hiernach den besten Erfolg versprechenden 
Gegenmaßnahmen zu ermitteln — Gesichtspunkte, 
auf die weiter unten in den nicht-statistischen 
Abschnitten zurückzukommen sein wird. Glasers 
Untersuchung stützt sich auf die Akten jedes 
zehnten im Jahre 1956 von einem bundesstaat-
lichen Gefängnis entlassenen erwachsenen männ-
lichen Insassen, insgesamt etwa über 1000. Im 
Jahre 1960 befanden sich etwa 3 1 % von ihnen 
wieder im Gefängnis. Dieses Ergebnis beruhte auf 
den Mitteilungen des „Federal Bureau of Prisons" 
und „Board of Parole" hinsichtlich möglicher 
Wiederverurteilungen im Bereich der Bundes-
Anstalten, darüber hinaus aber auch auf den Mit-
teilungen der einzelstaatlichen Gefängnisse, die 
sich im Falle einer erneuten Verurteilung aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit dem „Federal Bu-
reau of Prisons" in Verbindung gesetzt haben 
würden (S. 19—20). Inwieweit diese Nachfor-
schungen tatsächlich eine Erfassung aller erneuten 
Verurteilungen zu Gefängnisstrafen gewährleisten 
konnten, kann der Außenstehende nicht beur-
teilen ; gewisse Zweifel lassen sich aber wohl kaum 
unterdrücken, insbesondere mit Rücksicht auf 
die außerordentliche Vielgestaltigkeit des ameri-
kanischen einzelstaatlichen Gefängniswesens. Zu 
den von Glaser festgestellten 3 1 % mit erneuten 
Gefängnisstrafen belegten Rückfälligen treten 
noch weitere 3 ,9% nicht mit Gefängnis Bestrafte, 
so daß die gesamte Rückfallsrate seiner Gruppe 
etwa 3 5 % betrug. 

i) I s rae l . Der i. J . 1948 gegründete Staat ver-
öffentlichte im Jahre 1964 einen umfangreichen 
halbamtlichen Band „Criminal Statistics in Israel 
1949—1962, Volume II . Analysis", herausgegeben 
von dem „Institute of Criminology, Hebrew 
University of Jerusalem" mit Unterstützung des 
„Central Bureau of Statistics" und größtenteils 
in englischer Sprache verfaßt. Kap. D dieses 
Bandes (S. LXXXV—CV) behandelt den Rück-
fall. Der Rückfalltäter wird hier als eine Person 
definiert, die 1. in dem betreffenden Jahre in 

Israel einer Straftat schuldig befunden wird und 
2. an dem Ende des Jahres mindestens zweier 
Straftaten in Israel schuldig befunden worden war. 
Hierbei werden alle Straftaten mitgezählt, ein-
schließlich solcher, die der Täter als Jugendlicher 
begangen hatte. Diese Definition ist insofern im 
juristischen Sinne nicht glücklich, als sie die 
eigentlichen Rückfalltäter mit solchen vermengt, 
die noch nicht vorbestraft, sondern wegen meh-
rerer Straftaten gleichzeitig verurteilt worden 
waren (Realkonkurrenz). Wie oben ausgeführt 
wurde, ist zwar der kriminologische Rückfalls-
begriff von vorherigen Verurteilungen unab-
hängig; die Rückfallstatistik sollte aber den 
juristischen und den kriminologischen Rückfall 
getrennt behandeln. 

Abschnitt 27 enthält die Rückfallzahlen für die 
Periode von 1951 bis 1960 für Erwachsene, ge-
trennt für die jüdische und nicht-jüdische Be-
völkerung. Sie weisen ein stetiges Anwachsen des 
Rückfalls von 20,4% auf 45,2% für Juden und 
von 38 ,6% auf 65,4% für Nicht-Juden auf. Die 
Raten für 1000 der in Frage kommenden Bevölke-
rung stiegen von 1,4 auf 3,5 und von 6,6 auf 13,9, 
während die Zahlen der Ersttäter fielen. Dieses 
auffällige Anwachsen der Rückfälligen wird ein-
leuchtenderweise zum Teil wenigstens darauf zu-
rückgeführt, daß in den ersten Jahren nach der 
Staatsgründung mit ihrer starken Einwanderung 
keine Information hinsichtlich der Vorstrafen der 
Einwandernden verfügbar war. Infolgedessen 
mußten viele möglicherweise bereits Vorbestrafte 
amtlich als Ersttäter geführt werden, und die 
Prozentzahl der Vorbestraften wurde hierdurch 
künstlich verringert. In den späteren Jahren 
nahm die Einwanderung ab, und die zur Verfügung 
stehende Information hinsichtlich bereits in Israel 
begangener Straftaten wurde vervollständigt, so 
daß der Prozentsatz der Rückfälligen zunahm. Es 
fragt sich, inwieweit diese Erklärung auch auf 
die nicht-jüdische und nicht-eingewanderte Be-
völkerung zutrifft, die ebenfalls eine starke Zu-
nahme der Rückfallziffern aufweist. Aber auch 
hier mag die für die ersten Jahre des neuen Staates 
vorhandene Information infolge der politischen 
Unruhen lückenhaft gewesen sein, und die Rück-
fallzahlen sind daher wohl im ganzen mit einer 
gewissen Zurückhaltung anzusehen. 

Auch in Israel war der Prozentsatz der männ-
lichen Rückfälligen viel höher als der der weib-
lichen (Section 29), und die Altersgruppe der 
25—29jährigen hatte den höchsten Prozentsatz 
(Abschnitt 30); jedoch hatten die jüngeren Alters-
gruppen höhere Sätze im Verhältnis zu der in 
Frage kommenden Bevölkerung. Die Erklärung 
wird auch hier darin gesucht, daß viele Personen 
erst im mittleren oder vorgerückten Lebensalter 
eingewandert seien und daß unter diesen Alters-
klassen daher die Zahl der Rückfälligen künstlich 
gedrückt war, während für die jüngeren Alters-
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klassen die Wahrscheinlichkeit wiederholter amt-
lich bekannter Straftaten größer war. Nach der 
geographischen Herkunft waren die Rückfall-
zahlen am höchsten in der in Israel geborenen Be-
völkerung, geringer bei den in Asien und Afrika 
Geborenen und am geringsten bei den in Europa 
und Amerika Geborenen. 

j) J a p a n . Der halbamtlichen Arbeit von Baba 
und Nakano entnehmen wir die folgenden Daten: 
Für die Periode 1882—1953 (mit Ausnahme der 
Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre 1943—8) zeigt 
sich ein Anwachsen der Rückfallziffern von etwa 
13% i. J . 1882 auf einen Höchststand von etwa 
44% i. J . 1908, dann ein Absinken auf etwa 30% 
i. J . 1921 und wiederum ein Anstieg auf etwa 48% 
i. J . 1953. Die Verfasser betonen, daß es sich 
nicht mit Bestimmtheit entscheiden lasse, ob das 
Steigen der prozentualen Rückfallziffern in der 
letztgenannten Periode einer wirklichen Zunahme 
der Rückfälligkeit oder dem durch die verbesserte 
Wirtschaftslage bedingten Rückgang in der Zahl 
der Ersttäter ( von etwa 70000 i. J . 1949 auf etwa 
45000 i. J . 1953) zuzuschreiben sei. Für die einzel-
nen Deliktsgruppen bewegten sich die Prozent-
zahlen (für die Periode 1949—53) zwischen 73% 
Rückfälliger für Glücksspiel, 49% für Diebstahl, 
42% für Raub, 46% für Betrug und 26% für 
Tötungsdelikte. 

3. Rückfall und Bewährungshilfe 

Das von uns bisher benutzte statistische Ma-
terial bezog sich — mit Ausnahme der verschie-
denen englischen Vergleiche zwischen den Erfol-
gen von Gefängnisstrafen und „Probation" — auf 
die Rückfallziffern von Verurteilten im allge-
meinen und von Gefangenen. Wir betrachten nun-
mehr die entsprechenden Daten speziell für 
„Probation" und die -»· Strafaussetzung zur Be-
währung (SzB), und zwar ist die Frage der Vor-
bestrafungen vor Anordnung dieser Maßnahme und 
der Rückfälle nach Anordnung von Interesse. 
Für Deutschland liegt hier die aufschlußreiche 
Untersuchung von Sydow vor, aus der nur wenige 
Daten hier wiedergegeben werden können. Er 
zeigt zunächst, daß nach der durch das 3. Straf-
rechtsänderungsgesetz von 1953 erfolgten Ein-
führung der SzB (§§ 23—25 StGB) der Prozent-
satz solcher Anordnungen bei Erwachsenen von 
34% i. J . 1954 auf 43% i. J . 1959 gestiegen war. 
Da die ausgesetzten Strafen bis zu 9 Monaten 
Gefängnis 90% aller Gefängnisstrafen ausmachten, 
seien 40% aller Gefängnisstrafen zunächst ausge-
setzt worden. Sydows Material bestand aus 
188 Personen (145 Männern und 43 Frauen) im 
Alter von 21—29 Jahren, bei denen die zwischen 
dem 1.10. 53 und 30. 6. 55 vom Amts- und Land-
gericht Hannover verhängten Gefängnisstrafen 
zur Bewährung ausgesetzt worden waren. Ver-
kehrsdelikte blieben hierbei außer Betracht. Der 

Anteil der Vorbestraften war sehr hoch: 86 Männer 
(59,3%) und 14 Frauen (32,6%), insgesamt 53,2%. 
Allerdings waren viele dieser Vorstrafen, nämlich 
126 von insgesamt 258, nur Geldstrafen (S. 27). 
Die Bewährungsfrist betrug in 77,1% der Fälle 
3 Jahre. Die Zahl der Fälle, die einem Bewährungs-
helfer unterstellt wurden, war außerordentlich 
gering, weniger als 2%, während sie bei den Heran-
wachsenden etwa 20% betrug (S. 45). In 39,9% 
der Fälle wurde die Strafaussetzung widerrufen, 
wobei der Anteil der Männer fast doppelt so groß 
war wie der der Frauen. Sydow vergleicht die 
hohe Zahl der Widerrufe mit den günstigeren Er-
folgszahlen der englischen „Probation" und weist 
mit Recht darauf hin, daß die englische Bewäh-
rungsfrist meistens kürzer sei und daß dort außer-
dem viel häufiger von der Unterstellung unter die 
Aufsicht eines „Probation Officers" Gebrauch ge-
macht werde, was die Erfolgsaussichten erheblich 
verbessere (S. 49). In 20,2% der Fälle war der 
Widerruf wegen Begehung einer neuen Straftat 
und in 17% wegen eines Verstoßes gegen Auflagen 
erfolgt, während in 62,8% die Strafe erlassen 
wurde. Diese 20,2% stellten aber nicht die Ge-
samtheit der Rückfälle dar, da ja ein Widerruf 
nach § 25 Nr. 2 StGB nur erfolgen muß, wenn 
ein vorsätzliches Verbrechen oder Vergehen be-
gangen wird, das zu einer Freiheitsstrafe führt . 
Bei nicht hierunter fallenden Straftaten erfolgt 
ein Widerruf nur selten (S. 54). Ein Vergleich 
der Häufigkeit der Widerrufe wegen Rückfällig-
keit mit der Anzahl der Vorstrafen ergab keinen 
wesentlichen Unterschied zwischen den nicht und 
den einmal Vorbestraften (22,7 und 25,7%), da-
gegen waren die Widerrufe viel höher bei den 
2 mal oder öfter Vorbestraften (63,1%). Sydow 
untersucht ferner die Zahl der erst nach Ablauf 
der Bewährungsfrist rückfällig gewordenen Pro-
banden; sie betrug 14 Fälle, die in erheblichem 
Maße wieder strafbar wurden, was die Gesamtzahl 
der Mißerfolge auf 46,9% erhöhte (S. 60). 

Ein internationaler Überblick über die Resul-
tate von „Probation" und verwandten Einrich-
tungen, wie insbesondere die bedingte Verurtei-
lung (suspended sentence oder sursis), verfaßt von 
Max Grünhut, wurde i. J . 1954 von den Vereinten 
Nationen veröffentlicht. Er enthält Daten von 
den folgenden Ländern: Großbritannien, Däne-
mark, Norwegen, Schweden, Holland, den Ver-
einigten Staaten und einigen ihrer Einzelstaaten. 
Grünhut betont zusammenfassend, daß es ver-
fehlt wäre, den Wert eines Probationsystems aus-
schließlich nach den Rückfallziffern zu beurteilen, 
da die Art der Auswahl und persönliche Faktoren 
für den Erfolg entscheidend seien. Im Durch-
schnitt seien aber Erfolgsraten von 70—80% 
zu verzeichnen. Ebenso wie Sydows Arbeit für 
Deutschland ergab dieser internationale Über-
blick bessere Ergebnisse für Frauen und ältere 
Personen als für Männer und jüngere Probanden. 
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Der Einfluß des Alters auf den Erfolg der be-
dingten Verurteilung zeigt sich auch in den nor-
wegischen Zahlen, die in dem sich sonst nicht mit 
Rückfallstatistik beschäftigenden Bericht der 
Vereinten Nationen „Probation and related 
Measures" (1951) enthalten sind (S. 150). Der in-
ternationalen Untersuchung Grünhuts folgte 
4 Jahre später eine auf England und Wales be-
schränkte Veröffentlichung des „Cambridge De-
partment of Criminal Science", die Sydow mehr-
fach vergleichsweise heranzieht. 

Eine amerikanische Untersuchung von 1000 Per-
sonen, die i. J . 1937 im Essex County des Staates 
New Jersey „Probat ion" erhalten hatten, wurde 
i. J . 1952 von dem Soziologen Rumney und dem 
Probation Officer Murphy veröffentlicht. Es ergab 
sich, daß bis 1948 48% der Probanden keine 
Arreste aufzuweisen hat ten. Ein enges Verhältnis 
bestand zwischen der Anzahl der Arreste vor und 
nach der „Probat ion" Periode und ebenso zwischen 
ihnen und der Art der Straftaten. Die Prognose 
für die Zukunft dieser Probanden war günstig in 
60%, ungünstig in 22% und zweifelhaft in 14%, 
wobei die Anzahl der Vorstrafen aufs engste mit 
der Voraussage des künftigen Verhaltens ver-
knüpf t war. 

4. Einige rückfallstatistische Sonderfragen 

Inwieweit vermehrt sich die Wahrscheinlichkeit 
des Rückfalls mit der Zahl der Vorstrafen? Be-
reits Franz von Liszt hat te den Satz aufgestellt, 
daß der Hang zum Verbrechen mit jeder Ver-
urteilung wachse (Strafr. Aufsätze und Vorträge, 
Bd. 2 S. 325). Exner (Kriminologie, 3. Aufl. 1949, 
S. 267) gibt aus der deutschen Kriminalstatistik 
die folgenden Zahlen für die i. J . 1902 verurteilten 
Personen wieder, die während der nächsten 
10 Jahre rückfällig wurden: Von den i. J . 1902 
erstmals Verurteilten wurden 22,1% rückfällig; 
von den damals bereits einmal Vorbestraften 
wurden 48,7% rückfällig; von den damals bereits 
2—4mal Vorbestraften wurden 65,3% rückfällig; 
von den damals bereits 5 mal und öfter Vorbe-
straften 83,3%. 

Roesner (S. 1008) zitiert aus der Reichskrimi-
nalstatistik den Satz: „Die Wahrscheinlichkeit, 
daß eine in den letzten 10 Jahren vorbestrafte 
Person im nächsten Jahr von neuem verurteilt 
wird, ist also über siebenmal so groß wie die bei 
einer im gleichen Zeitraum nicht vorbestraften 
Person". Diese Zahlen haben seither in der be-
kannten Tatsache ihre Bestätigung gefunden, daß 
die Prognoseforschung in der Anzahl der Vor-
strafen einen der die zukünftige Entwicklung am 
ungünstigsten beeinflussenden Faktoren erblickt 
(unten II). Unabhängig hiervon hat kürzlich 
Wilkins berechnet, daß die Wahrscheinlichkeit 
der Begehung einer 2. Straf ta t seitens eines Erst-
täters 19,6% sei, die Wahrscheinlichkeit einer 

3. S t raf ta t 66,9%, die einer 4. S t ra f ta t 71,2%. 
Diese Zahlen, die auf der englischen Kriminal-
statistik für 1956 beruhen und voraussetzen, daß 
dieses Jah r typisch war, beziehen sich nur auf 
männliche Täter im Alter von 17 Jahren und 
darüber. Wilkins schließt aus ihnen, daß die Ver-
hütung des ersten Rückfalls fü r die spätere Lauf-
bahn entscheidend sei (Leslie Τ. Wilkins, Social 
Deviance, 1964, S. 204—8). 

Sind außer der Anzahl der Vorstrafen auch die 
zwischen ihnen bestehenden zeitlichen Zwischen-
räume bedeutsam? Folgen diese Abstände ge-
wissen Regeln, und sind sie von bestimmten Fak-
toren, wie etwa Art und Länge der Vorstrafen, 
Alter des Täters und Deliktsart, abhängig? Und 
welche Bedeutung hat das Alter des Täters über-
haupt für seine Rückfallsneigung? Auch diese 
Fragen sind schon seit langem erörtert worden. 
Franz von Liszt fügte seinem oben erwähnten 
Satze den weiteren hinzu, dessen Richtigkeit durch 
die Reichskriminalstatistik dargetan sei: „ Je 
schwerer nach Art und Maß die vorausgegangene 
Bestrafung gewesen ist, um so rascher erfolgt der 
Rückfall" (S. 325). Exner bezeichnet es als eine 
statistisch festgestellte Tatsache, daß das Rück-
fallsintervall um so kürzer sei, je mehr Vorstrafen 
der Täter bereits aufzuweisen habe. Zur Nach-
prüfung der Richtigkeit dieser Sätze bedarf es 
verschiedener Zahlenreihen, die zueinander in Be-
ziehung gesetzt werden müssen: erstens einer 
Statistik der Rückfallshäufigkeit und der Zwi-
schenräume zwischen den einzelnen Rückfällen; 
zweitens einer Statistik der Arten und Dauer der 
Vorstrafen mit besonderer Berücksichtigung der 
Entlassungsdaten; drittens einer Berechnung des 
zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen diesen 
beiden Reihen. Nicht immer sind die hierfür er-
forderlichen Daten vollständig verfügbar. 

Die neuere deutsche Kriminalstatistik ist eine 
der wenigen amtlichen Veröffentlichungen, die die 
Frage der Intervalle mit Angabe der Wiederein-
lieferungsabstände nach der vorhergehenden Ent -
lassung behandelt. Für das Jah r 1962 werden ζ. B. 
die folgenden Intervalle angegeben (vgl. Rechts-
pflege, Tab. D 4, S. 23): 

wieder 
eingeliefert 

im 1. J ah r 
im 2. Jahr 
im 3.—5. Jahr 
später 

Zuchthaus Gefängnis 
von 7080 Vor- von 25 OOS Vor-
bestraften und bestraf ten und 
1112 Nicht- 5029 Nicht-
Vorbestraften Vorbestraften 
2220 9132 
1961 5323 
1773 4974 

760 2224 

Für Österreich hat Grassberger die Frage der 
Intervalle eingehend untersucht (S. 64ff.). Aller-
dings konnte er die Berechnung nur nach vollen 
Jahren vornehmen und daher die bereits im Jahre 
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der ersten Verurteilung erfolgenden Rückfälle 
nur als Null-Intervalle zählen, während der Grenz-
fall einer ersten am 31. Dezember ausgesprochenen 
Verurteilung und eines am nächsten Tage erfolgen-
den Rückfalls einen Intervall von einem Jahr 
darstellte. Hierdurch wurden natürlich erhebliche 
Ungenauigkeiten verursacht. Hiervon abgesehen 
sind Grassbergers Berechnungen recht aufschluß-
reich. Sie zeigen ζ. B., daß die Rückfallsprozente 
für die ersten 7 Jahre nach der Brstverurteilung 
bei Diebstahl auf einer Parabel liegen und daß 
die meisten Rückfälle — ähnlich wie bei den oben 
erwähnten deutschen Zahlen — in dem der ersten 
Verurteilung folgenden Jahre stattfanden, wäh-
rend später der Zuwachs an Rückfällen sich von 
Jahr zu Jahr verkleinerte und nach dem 7. Jahr 
noch stärker abnahm (S. 69). Die Prozentzahl der 
Rückfälligkeit fiel von 10,5 im 1. Jahr auf 3,1 
im 6. Jahr (S. 68 und 78). Am spätesten erfolgte 
der Rückfall bei den vorsätzlichen Angriffen auf 
Leib und Leben (S. 77). Die Rückfallsparabeln 
wurden umso steiler, d. h. die Intervalle wurden 
umso kürzer, je jünger die Täter ζ. Z. ihrer ersten 
Verurteilung waren (S. 84). Aus den gewonnenen 
Ergebnissen zieht Grassberger verschiedene Schlüs-
se hinsichtlich der Fristen für die Vorstrafen-
verjährung und Straftilgung. Da ζ. B. nach Ablauf 
von 10 Jahren nach der ersten Verurteilung 
wegen Diebstahls innerhalb der nächsten 5 Jahre 
nur noch ein Verurteilungszuwachs von 5 % zu 
erwarten sei, könne die gesetzliche Verjährungs-
frist für Rückfall ohne Gefahr auf 10 Jahre fest-
gesetzt werden; eine richterliche Straftilgung 
könne bereits nach 5 Jahren erwogen werden 
(S. 92 und 94). 

Mehrere Ergebnisse Grassbergers finden ihre 
Bestätigung durch andere Studien. Daß ζ. B. die 
meisten Rückfälle kurz nach der ersten Entlassung 
stattfinden und daß dann die Zwischenräume 
immer länger werden, konnte in der englischen 
Borstal Untersuchung ebenfalls festgestellt wer-
den (Mannheim und Wilkins, S. 126—8): Von 
den 362 Borstal Jungen, die überhaupt wieder 
straffällig wurden, waren 142, d. h. etwa 40%, 
bereits innerhalb von 6 Monaten nach der Ent-
lassung rückfällig geworden, 90 innerhalb weiterer 
6 Monate und nur 37 nach weiteren 6 Monaten. 
Hieraus wurde geschlossen, daß nicht mehr als 
weitere 1 0 % in den nächsten 7 Jahren rückfällig 
werden würden (S. 148) und daß man für progno-
stische Studien daher keine über einige Jahre hin-
ausgehenden Beobachtungszeiten brauche. Sydow 
(S. 57 u. 94) fand, daß bei seiner Probandengruppe 
nahezu 8 0 % aller Widerrufe innerhalb der ersten 
3 Jahre stattfanden, 35,7% davon im 1. und 
25,7% im 2. Jahr, also über 60% in den ersten 
beiden Jahren. Von Piechas Fürsorgezöglingen 
dagegen wurden sogar über 80% von den über-
haupt Rückfälligen bereits in den ersten 2 Jahren 
rückfällig (Piecha S. 116). In der von Kühling 

untersuchten Gruppe von 110 Insassen des Zucht-
hauses Celle i. J . 1962—3 fand er folgende Inter-
valle zwischen der letzten Haftentlassung und der 
Tat, auf die sich die nunmehrige Strafverbüßung 
bezog: bis 1 Monat in 2 4 % ; 1—3 Monate in 
1 4 % ; 3—6 Monate in 1 6 % ; also waren 54% inner-
halb von 6 Monaten rückfällig geworden,v/eitere 
22% innerhalb der nächsten 6 Monate (Paul 
Kühling, MschrKrim. 47. Jg. [1964] S. 163). 
Ähnliche Intervalle fand der leitende Psychologe 
des „Allocation Centre for Preventive Detention" 
in Wandsworth-London, R. S. Taylor, in einer 
Gruppe von 100 neu Eingelieferten; er macht 
aber darauf aufmerksam, daß die kurzen Inter-
valle hier eine Funktion der Verurteilung seien, 
da die Gerichte Rückfällige mit einem längeren 
straffreien Intervall nur selten zu Preventive De-
tention verurteilten (R. S. Taylor, BritJournCrim. 
Bd. I [1960] S. 25). Auch hier zeigt es sich also, 
wie sehr bei der Verwertung statistischen Materi-
als der Gesamtzusammenhang berücksichtigt 
werden muß. 

Mit Bezug auf das Verhältnis von Rückfall und 
Alter hat Thorsten Sellin (Recidivism and Matu-
ration) in einer amerikanischen Zeitschrift einige 
Tabellen aus einer i. J . 1944 veröffentlichten 
schwedischen Studie von G. Dahlberg und T. Lind-
berg wiedergegeben, die ebenfalls zeigen, daß das 
Rückfallsrisiko abnimmt und sein Tempo sich 
verlangsamt, je älter der Täter bei der ersten Ver-
urteilung war. Andere von Sellin erwähnte 
schwedische Arbeiten ergeben gleichfalls, daß je 
jünger ein Täter bei der 1. Verurteilung war, desto 
größer seine Rückfallswahrscheinlichkeit ist und 
desto kürzer die Intervalle sind. Bereits oben ist 
erwähnt worden, daß nach Erwin Freys Unter-
suchungen die Rückfälligkeit der Täter, die bereits 
in frühem Alter Verwahrlosungserscheinungen 
aufwiesen, etwa 6 mal höher war als die Nicht-
Verwahrloster (S. 59 u. 77). Darüber hinaus hat 
Frey aber auch der Schwere des Rückfalls und 
seinem Rhythmus besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt, und zwar im Einklang mit seinem Aus-
gangsproblem stets bezogen auf die Frage der 
Frühkriminalität (Frey 1951b, S. 77—89, 254 bis 
269). Es ergab sich, daß die Frühkriminellen nicht 
nur häufiger, sondern auch erheblich schwerer 
rückfällig wurden; die mittlere Dauer der ver-
büßten Freiheitsstrafen „pro Rückfälligen" war 
bei der ersten Gruppe 590 Tage, bei der 2. nur 216, 
wobei freilich auch die Tatsache der Frühkrimi-
nalität selbst bei der Strafzumessung eine Rolle 
gespielt haben mag. Hinsichtlich der Frage der 
Intervalle stellt Frey, ähnlich wie vorher bereits 
Grassberger (S. 103), den Satz auf, daß die Kürze 
der Intervalle ein gewisses Indiz für eine anlage-
mäßige Disposition zur Kriminalität bilde (S. 83). 
An einer späteren Stelle seines Werkes, im 16. Ka-
pitel, kommt Frey nochmals auf die „Zusammen-
hänge zwischen Persönlichkeitstypus und krimi-
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neller Intensität" zurück und versucht einen 
„Quotienten der kriminellen Intensität" bei 
Rückfallverbrechern aufzustellen, der die Häufig-
keit der Verurteilungen und Länge der erlittenen 
Strafen in Beziehung setzt zur Rückfallsfähigkeit, 
die er als die Zahl der vollendeten Lebensjahre 
seit Erreichung der Strafmündigkeit definiert 
(S. 263). — Ein spanischer Kriminologe, de 
Landecho, kommt auf Grund seiner kritischen 
Analyse der Statistik Schwabs ebenfalls zu dem 
Ergebnis, daß sich Frühkriminalität und Rückfall, 
Spätverbrechertum und Einmaligkeit weitgehend 
decken (Carlos Maria de Landecho, Körperbau, 
Charakter und Kriminalität, 1964, S. 171). 

Norval Morris, der 2 Gruppen von Rückfall-
tätern untersuchte, nämlich 32 „Preventive De-
tention" Gefangene und 270 „confirmed recidi-
vists", warf die Frage auf: Hat die Länge der 
Strafzeit irgendeinen Einfluß auf die Länge der 
auf die Strafe folgenden straffreien Zeit? Wie 
bereits erwähnt, hatte v. Liszt geglaubt, je länger 
die Strafe sei, desto kürzer sei der Intervall.' 
Morris dagegen fand auf Grund seiner mathemati-
schen Berechnungen, daß die Länge der Strafzeit 
bei den von ihm untersuchten Gruppen keinerlei 
Einfluß auf die Länge des darauffolgenden straf-
freien Intervalls hatte (S. 326 u. 368). Er schließt 
daraus, daß sehr lange Strafen keine größere Ab-
schreckungswirkung hätten als andere Strafen. 
Gustav Nass (Der Mensch und die Kriminalität, 
Bd. 1: Krimmalpsychologie, 1959, S. 84) kommt 
auf Grund seines aus Einbrechern und Dieben be-
stehenden Fallmaterials zu gleichen Ergebnissen. 
Daß die Anzahl der Vorstrafen keine Bedeutung 
für die Dauer der Intervalle hat, bemerkt auch 
Grassberger (S. 103). 

Daniel Glaser betrachtet es als eines der wich-
tigsten Ergebnisse seiner umfangreichen Unter-
suchung, daß die meisten Täter einen Zickzack-
kurs durchmachen, in dessen Verlauf Straftaten 
und straffreie Perioden stetig abwechseln. Auch 
er fand, daß diejenigen, die ihre Verbrecherlauf-
bahn früh beginnen, im allgemeinen am längsten 
darin beharren (S. 37 u. 473). Hinsichtlich der 
Intervalle fand er, daß von seinen 306 rückfälligen 
„federal prisoners" etwa 6% fast unmittelbar 
nach ihrer Entlassung rückfällig wurden und 
weitere 16% innerhalb eines Monats, 19% nach 
mehr als einem Jahr und 5Y2% nach mehr als 
2 Jahren (S. 475). Die Anzahl der Vorstrafen war 
hier für die Rückfallswahrscheinlichkeit sehr 
stark maßgebend. Hinsichtlich der Deliktsart 
fand er in Übereinstimmung mit der überwiegen-
den Meinung, daß Diebstahl, Einbruch und Auto-
diebstahl die höchsten, Mord, Notzucht und Unter-
schlagung die niedrigsten Rückfallsraten hatten 
(S. 44). Innerhalb der Rückfälligen stellt Glaser 
eine Typologie auf, die von den nach anfänglichem 
Rückfall Resozialisierten zu den klaren Miß-
erfolgen herabsinkt (Kap. 4). Unter den letzteren 

unterscheidet er den „aufgeschobenen" (deferred) 
und den sofortigen (immediate) Rückfall. In einer 
Gruppe von 308 Rückfälligen wurden 70% als 
klare Mißerfolge klassifiziert, von denen 58% 
„deferred" und 12% „immediate" Rückfällige 
waren. 

Eine Gruppierung der Rückfälligen nach der 
Schwere der Rückfälle nimmt auch Brauneck vor 
(S. 23), wobei u. a. auch die Intervalle berück-
sichtigt werden. Hiernach waren 75,6% der 
Jungen in der schwersten Gruppe unmittelbar 
wieder in Haft genommen worden, weitere 17,1% 
innerhalb von 6 und weitere 7,3% innerhalb von 
12 Monaten, während in der besten Gruppe 
60,7% sich über 4 Jahre straffrei hielten. 

D. J . Wests Untersuchung „The Habitual Pri-
soner" (1963) ist auf dem Gegensatz zwischen 
2 Gruppen rückfälliger Gefangener aufgebaut: 
50 mit „Preventive Detention" bestrafte und 
50 gewöhnliche Rückfällige im Gefängnis von 
Wandsworth in London. Das entscheidende Merk-
mal für die Auswahl der letzteren war, daß sie 
einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren in der 
Freiheit zwischen wenigstens 2 vorherigen (nicht 
jugendgerichtlichen) und wenigstens 2 nachfol-
genden Verurteilungen aufzuweisen hatten (S. 3). 
Etwa 8% aller Insassen von Wandsworth hatten 
derartige Intervalle, und die Gruppe von 50 wurde 
in alphabetischer Reihenfolge für die Untersu-
chung ausgesucht. Ihr Hauptzweck war, eine 
Typologie der beiden Gruppen herauszuarbeiten, 
die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede 
festzustellen und die die langen Intervalle in der 
einen Gruppe verursachenden Faktoren zu er-
klären. 

Die umfassendsten Erkenntnisse auf dem ge-
samten Gebiet der Rückfallstatistik verdanken 
wir den allbekannten „follow-up studies" von 
Sheldon und Eleanor Glueck. Die Bedeutung der 
meisten von uns bisher besprochenen Faktoren 
und viele weitere Einzelheiten krimineller Lauf-
bahnen sind von ihnen über längere Zeiträume wie 
5,10 oder sogar 15 Jahre nach Entlassung aus der 
Strafanstalt zahlenmäßig beleuchtet worden. So 
bestätigen ihre Untersuchungen ζ. B. den Satz, 
daß die Rückfallsrate umso höher ist, je früher der 
Täter zum ersten Male verurteilt worden ist und 
je häufiger er vorbestraft ist (ζ. B. After-Conduct, 
S. 48—9). Bei den immer wieder rückfällig Ge-
wordenen war keine Kürzung der Intervalle zwi-
schen den erneuten Arresten zu verzeichnen (Later 
Criminal Careers, S. 64; Juvenile Delinquents 
Grown Up, S. 45 u. 64). Dem mit zunehmendem 
Alter stattfindenden Wechsel der Deliktsart 
schenken diese Studien besondere Beachtung: 
Eigentumsdelikte wurden seltener, Trunkenheits-
delikte häufiger (Later Criminal Careers, S. 62; 
After-Conduct, S. 35). Von besonderem Interesse 
ist die von den Gluecks aufgestellte Hypothese, 
daß die meisten Rechtsbrecher zu einem be-
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stimmten Zeitpunkte resozialisiert werden; wäh-
rend dieser Zeitpunkt zunächst auf die Erreichung 
eines bestimmten Alters, nämlich 36, fixiert 
wurde, waren die Gluecks später geneigt anzu-
nehmen, daß es sich hier nicht um einen absolut 
fixierbaren Zeitpunkt, sondern um eine bestimmte 
Zeitspanne handele, die mit der ersten Straftat 
beginne und nach Ablauf einer bestimmten An-
zahl von Jahren ihr Ende erreiche (Later Criminal 
Careers, S. 202; After-Conduct, S. 89). Falls diese 
zweite Hypothese zutreffend wäre, so würde ζ. B. 
ein erstmalig mit 14 Jahren ein Delikt Begehender 
früher seine Verbrecherlaufbahn aufgeben als ein 
erstmalig mit 24 Jahren straffälliger Täter, was 
der herrschenden Auffassung von der besonders 
hartnäckigen Rückfälligkeit der frühzeitig Straf-
fälligen widerspricht. Die Gluecks haben diese 
Hypothese daher auch nicht weiter verfolgt. 

Die Gesetzgebung vieler Länder hat dem Gegen-
satz gleichartiger und ungleichartiger Rückfall 
erhebliche Bedeutung beigelegt. Der gleichartige 
Rückfall ist oft als gefährlicher angesehen und 
mit schwereren Strafen bedroht worden. In der 
1. Auflage führte Hagemann aus (Bd. I S. 999), 
daß eine „in ätiologischem Sinne" vorhandene 
Gleichartigkeit auf einen intensiveren verbreche-
rischen Willen schließen lasse, eine Ungleichartig-
keit dagegen auf einen extensiven. Gleichartigkeit 
deute daher auf Gewohnheits-, Ungleichartigkeit 
auf Gelegenheitsverbrechertum. Exner (3. Aufl. 
S. 269—71) Schloß sich ihm hierin an, fügte aber 
hinzu, daß man eine „bunte Strafliste" nicht ohne 
weiteres als günstiges Anzeichen deuten dürfe. 
Vielmehr sei ein zur Begehung ungleichartiger 
Straftaten neigender Verbrecher sozusagen „zu 
allem fähig". Die Statistik kann über diese Frage 
der größeren Gefährlichkeit keine völlig befriedi-
gende Auskunft geben, sie kann bestenfalls über 
die Häufigkeit der einen gegenüber der anderen 
Art des Rückfalls und darüber, ob die Straflisten 
der gleichartigen Rückfälligen länger und schwer-
wiegender sind, etwas aussagen. Unsere verglei-
chende Übersicht hat gezeigt, daß ζ. B. die 
englische „Supplementary Statistics" ein Über-
wiegen der gleichartigen Rückfälle verzeichnete, 
ebenso in Frankreich die Arbeit von Sannie und 
Vernet. Für Japan zeigen Baba und Nakano 
(Tabelle 4) sehr erhebliche Unterschiede in dieser 
Hinsicht zwischen den einzelnen Deliktsarten: 
Während bei Diebstahl und Glücksspiel die 
gleichartigen Rückfälle sehr stark überwiegen, ist 
das Verhältnis bei den meisten anderen Delikts-
arten anders. Mehrere spezielle Untersuchungen 
haben sich mit dieser Frage der Häufigkeit und 
Art von Variationen innerhalb verbrecherischer 
Laufbahnen näher befaßt. Der Verfasser dieses 
Beitrags prüfte die Straflisten von 226 männlichen 
Rückfalltätern in London aus den Jahren 
1915—35 nach (Social Aspects of Crime, S. 359 bis 
361). Er teilte die hauptsächlichsten Deliktsarten 

in 14 Kategorien und fand, daß sich auf eine ein 
zige Kategorie beschränkende Täter fast gänzlich 
fehlten. Die meisten wiesen Kombinationen von 
mehr als 3 Kategorien auf, und in 23% waren 
Kombinationen von Delikten gegen Eigentum und 
Vermögen mit solchen gegen die Person ein-
schließlich von Sittlichkeitsdelikten vorhanden. 
Norval Morris (The Habitual Criminal, S. 317 u. 
360) führte diese Untersuchung fort hinsichtlich 
seiner 2 Gruppen von Rückfälligen, wobei er sich 
teilweise der gleichen und teilweise einer etwas 
abgeänderten Typologie der Deliktsarten be-
diente und zu sehr ähnlichen Ergebnissen kam; 
anstatt der 23% fand er aber 38% von kombi-
nierten Fällen. Spezialisierung auf einen einzigen 
Deliktstypus war sehr selten und, wenn überhaupt, 
nur bei den Betrügern festzustellen. Kein einziger 
Täter beschränkte sich auf Delikte gegen die 
Person. Eine Untersuchung der in den Jahren 1950 
u. 1957 in London vorgekommenen Raubüberfälle 
(F. H. McClintock u. Evelyn Gibson, Robbery in 
London, 1961, Kap. V) zeigte, daß von den 62,6% 
(1950) und 70,1% (1957) Räubern mit Vorstrafen 
etwa 1 l l wegen Gewalttätigkeiten vorbestraft 
waren. Die meisten hatten ungleichartige Straf-
taten begangen. Eines der wichtigsten Resultate 
einer vor einigen Jahren erschienenen Unter-
suchung einer größeren Zahl (653) von Verkehrs-
tätern im Süden Englands war die nicht unerheb-
liche Anzahl (151) solcher Täter, die bereits wegen 
andersartiger Delikte vorbestraft worden waren 
(T. C. Willett, Criminal on the Road, 1964, 
S. 299—300). Der Verfasser zieht hieraus den 
Schluß, die verbreitete Vorstellung, daß der Ver-
kehrstäter stets ein im übrigen rechtschaffener 
Staatsbürger sei, treffe oft nicht zu. Auch W. Mid-
dendorff (Soziologie des Verbrechens, 1959, S. 153) 
weist darauf hin, daß es eine kleine Anzahl von 
Verkehrssündern gebe, bei denen die Begehung 
eines Verkehrsdeliktes nur eine Abart sonstiger 
Kriminalität oder Verwahrlosung darstelle (siehe 
auch seine Schrift 600 Alkoholtäter, 1961, S. 29). 
Glaser (S. 42) spricht von der Häufigkeit, mit der 
Verbrecher „mix their offences" und mit der die 
Begehung einer Straftat zu der einer anderen 
verschiedenen Charakters führe; trotzdem aber 
gebe es viele Spezialisten. Die bisher zitierten 
Zahlen werden klargestellt haben, daß das nume-
rische Verhältnis von Gleichartigkeit und Un-
gleichartigkeit wesentlich davon abhängt, wie 
man diese Begriffe formuliert, und daß ferner das 
Verhältnis für die einzelnen Deliktsarten sehr 
verschieden sein kann. Was über diese statisti-
schen Tatsachen hinaus die Frage der größeren 
Gefährlichkeit betrifft, so könnte sie nur mit 
Hilfe eingehender Vergleichung einer größeren 
Zahl von Lebensläufen beantwortet werden. — 
Der Psychologe Eysenck hat kürzlich die schon 
früher von den Amerikanern Hartshorne und May 
aufgeworfene Frage der „generality" oder „speci-


